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Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin
TERRE DES FEMMES

Die 13-jährige Melek soll in den Sommerferien in der
Türkei zwangsverheiratet werden. Sie ist schon seit
Jahren ihrem Cousin in der Türkei versprochen, die
Verlobung ist bereits gefeiert. Melek hat Angst. In
ihrer Verzweiflung sucht sie Hilfe bei den Behörden.
Diese nehmen die Bedrohung nicht ernst, gehen von
„pubertären“ Streitigkeiten mit den Eltern aus. Am
nächsten Tag kommt Melek nicht mehr in die Schule.
Sie wurde noch in der Nacht in die Türkei gebracht.

Die Geschichte von Melek ist kein Einzelfall. In den
letzten zwei Jahren haben sich über 300 Mädchen
und Frauen an TERRE DES FEMMES gewandt, die von
Zwangsheirat und/oder von Gewalt im Namen der
Ehre bedroht oder betroffen waren. In vielen Fällen
mussten wir die Erfahrung machen, dass diejenigen,
die von Berufs wegen erste Ansprechpartner/innen
der Betroffenen sind, nicht über hinreichende Kennt-
nisse zu dieser Problematik verfügen, um dem Mäd-
chen oder der Frau adäquat helfen zu können. Sei
es, dass die Bedrohungssituation nicht ernst genom-
men wird, sei es, dass erst Wochen später reagiert
wird – häufig ist es dann schon zu spät. Oder es wird
falsch reagiert und somit ein Mädchen noch mehr
gefährdet. 

Unangemessene Reaktionen müssen dabei keines-
wegs den Grund haben, dass es an der Bereitschaft
mangelt, Mädchen und Frauen in Not zu unterstüt-
zen. Was fehlt, ist vielfach jedoch das Hintergrund-
wissen, wie man akut Betroffenen sofort und effek-
tiv helfen kann. So wissen Lehrer/innen häufig nicht,
an wen sie sich wenden können, wenn ihre Schülerin
nach den Sommerferien nicht mehr in die Schule
kommt und der Verdacht naheliegt, dass sie zwangs-
verheiratet wurde. Auch Mitarbeiter/innen des
Jugendamtes oder der Polizei unterschätzen in vie-
len Fällen die Problematik oder schalten sich zu spät

ein, wenn ein Mädchen schon ins Ausland gebracht
wurde.

Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir den Leit-
faden Im Namen der Ehre erarbeitet, der Ansprech-
partner/innen wichtige Hinweise geben soll, um
Betroffenen schnell und effektiv zu helfen. 

Der Leitfaden soll Unterstützung bzw. Anleitung für
die Arbeit mit Mädchen und Frauen mit Migrations-
hintergrund bieten,  die in Deutschland leben und
von Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind
und/oder zum Zwecke der Zwangsheirat von der
eigenen Familie in ihr Herkunftsland entführt und
dort festgehalten werden. Es werden Präventions-
möglichkeiten dargestellt sowie konkrete Hilfen im
Notfall aufgezeigt. Dabei geht es um Themen wie:
erste Warnsignale richtig deuten und angemessen
handeln, erste Schritte im Notfall einleiten, Anony-
misierung/Namensänderung beantragen sowie lang-
fristige Hilfsangebote wahrnehmen.

Im Namen der Ehre geht zum einen auf Hilfestellung
für Betroffene in Deutschland ein, beschreibt aber
darüber hinaus auch Hilfsmöglichkeiten bei einer
(drohenden) Verschleppung ins Ausland. Eine Über-
sicht der Beratungsstellen und Hilfseinrichtungen in
Deutschland sowie in ausgewählten Herkunftslän-
dern rundet das Angebot ab.

Der Leitfaden soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von Schule, Jugendeinrichtungen, Jugendamt, Poli-
zei, Sozial- und Ordnungsamt, Frauenberatungs- und
Zufluchtsstellen, darüber hinaus Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten sowie staatlichen Behörden in
Deutschland zur Verfügung gestellt werden, die mit
betroffenen Mädchen und Frauen zu tun haben.

Spätestens seit  dem „Ehrenmord“ an der Deutsch-
Türkin Hatun Sürücü in Berlin Anfang 2005 sind die
Themen Zwangsheirat und Ehrenmord in Deutsch-
land enttabuisiert. Wurden diese Phänomene kurze
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Zeit zuvor noch als Einzelfälle abgetan, die hierzu-
lande so gut wie nie vorkommen, ist in den letzten
Jahren das Bewusstsein gewachsen, dass viele Mäd-
chen und Frauen unter Gewalt im Namen der „Ehre“
zu leiden haben. Wenn es auch noch keine genauen
bundesweiten Zahlen gibt, so ist man sich auch von
Seiten der Politik einig, dass zu lange verharmlost
und weggeschaut wurde und die Betroffenen allein-
gelassen wurden. 

Wichtige Präventionsmaßnahmen und einige Geset-
zesänderungen sind seitdem umgesetzt worden. So
ist beispielsweise Zwangsheirat seit 2005 ein be-
sonders schwerer Fall von Nötigung, der mit bis zu
fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Weiterhin
wurden in einigen Bundesländern Hotlines und Onli-
ne-Beratungen für Betroffene eingerichtet. Diese
Verbesserungen sind wichtige Schritte in die richtige
Richtung. Dennoch stehen wichtige Veränderungen
noch aus: So muss etwa der Opferschutz dringend
verbessert werden, um u. a. eine langfristige Anony-
misierung zu gewährleisten. Mitarbeiter/innen von
Jugendamt, Polizei und anderen Behörden brauchen
entsprechende Fortbildung, Gesetzesänderungen
müssen umgesetzt werden, um zum Beispiel die
Rückkehr eines im Ausland zwangsverheirateten
Mädchens nach Deutschland zu gewährleisten. Ein
adäquater Schutz für Jungen und Männer, die
zwangsverheiratet wurden oder aus anderen Grün-
den vor ihrer Familie fliehen müssen, existiert bisher
noch gar nicht.

Der vorliegende Leitfaden war lange überfällig. Wir
wünschen uns, dass er einen wichtigen Beitrag dazu
leisten kann, Mädchen und Frauen optimal gegen
Gewalt im Namen der Ehre zu schützen.
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1 Gewalt im Namen der Ehre

18

WAS IST Gewalt im Namen
der „Ehre“?1

●  Ehrbezogene Gewalt ist eine Form von Gewalt
gegen Frauen und Mädchen, die innerhalb stark
patriarchalisch strukturierter Familien und Gesell-
schaften vorkommt.
Entgegen verbreiteter Annahmen ist sie
ursprünglich kein religiöses Phänomen, obwohl
sie verstärkt in islamisch geprägten Gesellschaften
verbreitet ist und auch teilweise religiös gerecht-
fertigt wird.2

●  Die Gewalt wird mit dem Erhalt bzw. der Wieder-
herstellung von Ehre gerechtfertigt und von
nahen männlichen Verwandten, häufig Vater
oder Bruder, ausgeübt.

●  Mädchen und Frauen müssen sich „ehrenhaft“
verhalten, da von ihrem Verhalten die „Familien-
ehre“ abhängt.

●  Von Gewalt im Namen der Ehre können Mädchen
ab der Pubertät betroffen sein, weil sie dann die
Ehre der Familie durch „unehrenhaftes Verhal-
ten“ (z. B. durch eine voreheliche Beziehung)
gefährden können. Frauen können in jedem Alter
betroffen sein, z. B. wenn sich eine ältere Frau
von ihrem Mann scheiden lassen möchte, was
häufig als „Schande“ bzw. „Verletzung der Fami-
lienehre“ angesehen wird.

●  Zu Gewalt im Namen der Ehre gehört psychische
Gewalt (Erpressung, Drohung, Unterdrückung
etc.) ebenso wie massive körperliche Gewalt, die
Zwangsheirat und schließlich der so genannte
Ehrenmord. Bevor ein Mädchen oder eine Frau im
Namen der Ehre ermordet wird, sind oftmals
Misshandlungen und Drohungen vorausgegan-
gen, um sie auf den „richtigen“ Weg zurückzu-
bringen bzw. einzuschüchtern.

●  Wenn ein Mädchen oder eine Frau in den Augen
der Familie die Ehre verletzt hat, wird die Bestra-

fung, Verstoßung oder der Ehrenmord in den
meisten Fällen von mehreren Familienmitgliedern
beschlossen. Hat der „Familienrat“ eine Entschei-
dung getroffen, tragen sie häufig alle Familien-
mitglieder mit.

●  Nach dieser Auffassung von „Ehre“ ist die Frau
die „Schuldige“, wenn sie sich „unehrenhaft“ ver-
halten hat. Das gilt auch, wenn sie vergewaltigt
wurde. Der Mann stellt mit seiner Tat nur „Recht
und Ordnung“ her. Nur wenn die Frau bestraft
oder sogar ermordet wurde, ist nach dieser Auf-
fassung die Ehre der Familie wiederhergestellt.

●  In Gesellschaften, die Gewalt im Namen der Ehre
ausüben, ist diese in einem hohen Maß akzep-
tiert. Die Ehre der Familie wiederherzustellen
wird als „Familiensache“ angesehen, in die sich
kein Außenstehender einzumischen hat. Das
Mädchen oder die Frau kann demnach nicht
damit rechnen, Hilfe von Verwandten oder Freun-
den zu bekommen, die dieser Gemeinschaft
angehören. Versucht dennoch ein/e Verwandte/r,
dem Mädchen oder der Frau zu helfen, wird er/sie
häufig ebenfalls bedroht. „Ehrenmörder“ werden
innerhalb der jeweiligen Gemeinschaft /Familie
häufig als „Helden“ gefeiert, die die Ehre der
Familie gerettet haben.

●  Sowohl Männer als auch Frauen stehen im Zusam-
menhang mit Ehrverbrechen unter einem enor-
men gesellschaftlichen Druck. Wird der Mann sei-
ner Aufpasser- und Schutzfunktion nicht gerecht
oder kommt er seiner Pflicht zur Verteidigung
oder Wiederherstellung der Familienehre nicht
nach, gilt er als unmännlich und wird von der
Gesellschaft als nutzlos ausgestoßen. Denn als
„Besitzer“ der Frau ist der Mann auch für deren
Verhalten verantwortlich. Der Mann und mit ihm
seine gesamte Familie wird gesellschaftlich geäch-
tet und ausgegrenzt.

●  Frauen sind oftmals an der Tatvorbereitung betei-
ligt. Die eigentliche Tat jedoch wird von den
Männern ausgeführt.

?

1  Die Begriffe „Gewalt im Namen der Ehre“ und „Ehrenmord“ sind sehr umstritten, da es sich hierbei
um zwei widersprüchliche Begriffe handelt: Gewalt oder gar Mord kann nicht „ehrenvoll“ sein. Daher
werden die Begriffe „honour crimes/killing“ immer wieder von internationalen Gremien und Fachleu-
ten kontrovers diskutiert, haben sich aber international durchgesetzt. Viele Organisationen etc. tragen
dieser Diskussion Rechnung, indem sie die Begriffe in Anführungsstriche setzen. In diesem Hilfsleitfa-

den wird bewusst darauf verzichtet, um den Lesefluss nicht zu stören, obwohl wir uns der Diskussion
um den widersprüchlichen Begriff bewusst sind und die Einwände teilen.
2   Vgl. dazu: Antes, Peter: Verbrechen im Namen der Ehre – ein religiöses Phänomen? Ehre und Reli-
gion. In: TERRE DES FEMMES/Böhmecke, Myria (Hg.): Tatmotiv Ehre. TERRE DES FEMMES e. V., Tübin-
gen, 2004, S. 16–22.
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●  Auch Männer können Oper von Gewalt im Namen
der Ehre oder eines Ehrenmordes sein, allerdings
kommt dies in der Praxis seltener vor (vgl. S. 69:
Hilfe für Jungen und Männer bei Gefahr von
Zwangsheirat / Gewalt im Namen der Ehre).

Typische Rollenbilder von Mann und Frau
●  In traditionell patriarchalischen Gesellschaften

müssen alle Familienmitglieder die Familienehre
bewahren und verteidigen, denn diese definiert
die Stellung einer Familie in der Gesellschaft: Jede
und jeder bekommt eine Rolle zugewiesen, die
unbedingt einzuhalten ist, damit die Ehre der
Familie nicht verletzt wird:

●  Die Mädchen haben sich zurückhaltend zu verhal-
ten. Sie müssen unter allen Umständen jungfräu-
lich in die Ehe gehen. Um zu verhindern, dass sie
eine voreheliche Beziehung haben, werden sie
möglichst früh verheiratet. Später wird von ihnen
erwartet, dass sie eine gute Mutter und Ehefrau
sind, die sich dem Willen ihres Mannes beugt.
Häufig werden die Mädchen und Frauen in ihrer
freien Lebensgestaltung eingeschränkt: So dürfen
sie etwa nicht selbst entscheiden, wen sie heira-
ten oder ob sie eine Ausbildung beginnen wollen.
Verstöße werden mit physischer und psychischer
Gewalt bis hin zum „Ehrenmord“ bestraft.

●  Die Jungen werden schon früh auf ihre Rolle als
Familienoberhaupt und „Beschützer“ der weib-
lichen Familienmitglieder vorbereitet. Die Pflicht
des Mannes ist die Bewahrung bzw. Wiederher-
stellung der Familienehre, notfalls auch mit
Gewalt. Daher werden Mädchen und Frauen in
patriarchalischen Gesellschaften von männlichen
Familienmitgliedern, insbesondere dem Bruder
oder Vater, streng überwacht, um eine Verlet-
zung der Familienehre von vornherein auszu-
schließen und um zu gewährleisten, dass ein
Mädchen jungfräulich in die Ehe geht. 

Gründe für Gewalt im Namen der Ehre
Die Auslöser für Gewalt oder ein Verbrechen im
Namen der Ehre sind sehr vielfältig. Anlässe können
z. B. sein: 

●  ein Gespräch/Flirt mit einem Fremden

●  das Tragen von „unkeuscher“ Kleidung

●  eine vor- oder außereheliche Beziehung

●  die Beziehung zu einem Mann, den die Eltern
nicht akzeptieren

●  eine außereheliche Schwangerschaft

●  die Weigerung, einen Mann zu heiraten, den die
Familie für sie ausgesucht hat

●  Scheidung/Trennung vom Ehemann: Eine geschei-
terte Ehe wird immer der Frau angelastet, die sich
angeblich nicht „richtig“ verhalten hat und keine
„gute“ Ehefrau war, auch wenn der Mann sie
misshandelt hat

●  das Einschalten von Polizei oder anderer öffent-
licher Stellen im Fall von häuslicher Gewalt

●  die Flucht in ein Frauenhaus

●  Vergewaltigung oder Inzest: Den Mädchen und
Frauen wird häufig nicht geglaubt, wenn sie
sagen, dass sie sexuell missbraucht /vergewaltigt
wurden, oder es wird ihnen eine (Mit)-Schuld
gegeben, indem man ihnen unterstellt, sie hätten
den Mann durch ein „unehrenhaftes“ Verhalten
„provoziert“

●  Selbständigkeitsstreben: Wenn ein Mädchen oder
eine Frau selbst über ihr Leben entscheiden will,
indem sie z. B. eine Ausbildung machen oder sich
selbst den zukünftigen Ehemann aussuchen
möchte, lehnt sie sich damit gegen den Willen
der Familie und das ihr als Frau zugesprochene
Rollenbild auf

●  Hörensagen: Manchmal reicht bereits ein Gerücht
über unbeaufsichtigten Kontakt zu einem Mann
aus, um die Familienehre zu verletzen, denn ent-
scheidend ist letztendlich der Ruf der Familie in
der Gesellschaft bzw. der Gemeinschaft. Den
Mädchen und Frauen gibt man meistens nicht die
Möglichkeit, die Gerüchte klarzustellen und sich
zu rechtfertigen. 

●  Schlechter Ruf: Die Ehrverletzung der Familie
wird oft nicht im ursprünglichen „Tatgeschehen“
gesehen, sondern hauptsächlich in der Tatsache,
dass in der Gemeinschaft über das Mädchen oder
die Frau geredet wird. Ihre „Schuld“ liegt darin,
dass sie den Anlass dazu gegeben hat. Der Ver-
such, das ursprüngliche „Tatgeschehen“ zu erklä-
ren, führt dazu, dass weiter über das
Mädchen/die Frau geredet wird – und erhöht
damit ihre Gefährdung.
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WER IST in Deutschland
betroffen?

Auch in der Bundesrepublik haben Mädchen und
Frauen mit Migrationshintergrund unter Gewalt im
Namen der Ehre zu leiden. Familien und Gemein-
schaften, die solche Gewalt ausüben, halten in der
neuen Umgebung weiterhin an patriarchalischen
Wertvorstellungen ihres Herkunftslandes fest.

●  Zu den Ländern, in denen Gewalt bzw. Verbre-
chen im Namen der Ehre ursprünglich vorkom-
men, gehören z. B. die Türkei, Irak, Iran, Afghanis-
tan, Kosovo/Albanien, Libanon, Syrien, Pakistan
und Jordanien. 

●  Da in Deutschland die größte Gruppe der Men-
schen mit Migrationshintergrund türkischer/kur-
discher Herkunft ist (ca. 1,8 Millionen), sind hier-
zulande verhältnismäßig viele Frauen mit diesem
Migrationshintergrund von Gewalt im Namen der
Ehre betroffen.

●  Obwohl die meisten Ehrenmorde in islamisch
geprägten Staaten oder Bevölkerungsgruppen
vorkommen, sind sie kein explizit religiöses Phä-
nomen.

●  Ehrbezogene Gewalt kann sich durch alle Gesell-
schaftsschichten ziehen. Allerdings kann man
feststellen, dass insbesondere dann an patriarcha-
lischen Traditionen und überkommenen Wertvor-
stellungen festgehalten wird, wenn einer Bevöl-
kerungsgruppe der Zugang zu Bildung fehlt, die
Chancengleichheit nicht gegeben ist und/oder die
Familie existenzielle finanzielle bzw. soziale Pro-
bleme hat. Die Ehre der Familie wird dann als der
einzige Wert angesehen, welcher der Familie
noch geblieben ist. Das bedeutet, dass z. B. ein
Schulabbruch, Arbeitslosigkeit und schlechte
Deutschkenntnisse dazu führen, dass „Ehrvorstel-
lungen“ immer weiter tradiert werden. 

●  Auch bei bereits eingebürgerten, nach außen hin
„gut integrierten“ Familien kann die Gefahr
bestehen, dass diese ihre Töchter zwangsverheira-
ten und/oder Gewalt im Namen der Ehre aus-
üben. Die Tatsache, dass die Familie westlich
gekleidet ist, der Mann einer gesicherten Arbeit
nachgeht etc. ist also kein Garant dafür, dass
Mädchen und Frauen sicher sind vor Zwangshei-
rat und Ehrverbrechen. Bei einer Umfrage des
Justizministeriums Baden-Württemberg meldeten

sich im Beobachtungszeitraum von Januar bis
Oktober 2005 215 von Zwangsheirat Betroffene,
ca. 20% davon waren bereits eingebürgert.3

WER IST gefährdet?

●  Von Gewalt im Namen der Ehre können Mäd-
chen, Frauen und auch Männer mit Migrations-
hintergrund aus den oben genannten Ländern
betroffen sein.

●  Mädchen sind ab der Pubertät, d. h. ab dem Alter
von 12/13 Jahren, potenziell gefährdet. 

●  Zwischen 15 und 19 Jahren ist schätzungsweise
die Gefahr am größten, dass Mädchen zwangs-
verheiratet werden.4 Aber auch Frauen, die schon
älter sind, können in diese Lage kommen, z. B.
wenn der erste Mann sich hat scheiden lassen.
Dann versucht die Familie, die Frau möglichst
schnell wieder zu verheiraten, um die „Schande“
der Scheidung zu begrenzen. 

●  Gewalt im Namen der Ehre wird dann ausgeübt,
wenn das Mädchen oder die Frau sich nicht ihrer
zugedachten „Rolle“ angemessen verhält (vgl. zu
den Gründen S. 8: Was ist Gewalt im Namen der
„Ehre“?).

●  Von Ehrenmord sind in Deutschland insbesondere
Frauen betroffen, die sich von ihrem Mann tren-
nen bzw. scheiden lassen wollten.

●  Auch Männer können Opfer von Verbrechen im
Namen der Ehre sein, wenn sie z. B. ein außerehe-
liches Verhältnis haben, welches die Familie der
Frau nicht akzeptiert. Allerdings kommt es selte-
ner vor, dass der Mann deswegen umgebracht
wird. Meistens werden in diesen Fällen die Frauen
geopfert, denn das Leben des Mannes ist in patri-
archalischen Gesellschaften häufig mehr wert als
das einer Frau. Außerdem zieht die Ermordung
eines Mannes häufig die Konsequenz nach sich,
dass dieser Mord durch einen Mord an einem
Familienmitglied des Mörders gerächt wird. Dies-
bezüglich ist eine Abgrenzung des Themas „Ver-
brechen im Namen der Ehre“ zur so genannten
„Blutrache“ oder „Blutfehde“ notwendig, da es
sich bei der Blutrache v. a. um die Ermordung von
Männern handelt, die wiederum als Vergeltung
einen anderen Mord aus der Sippe des Mörders
nach sich zieht.5
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3  Es kann davon ausgegangen werden, dass sogar noch mehr Mädchen und Frauen, die im Rahmen
der Studie befragt wurden, bereits eingebürgert waren. Bei den Fragebögen fehlten einige Angaben
bzw. waren unbekannt. Vgl. Justizministerium Baden-Württemberg (Hg.): Bericht der Fachkommission
Zwangsheirat der Landesregierung. Problembeschreibung, Statistik und Handlungsempfehlungen. Jus-
tizministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, 2006, S. 31.

4  Vgl. Justizministerium Baden-Württemberg (Hg.): Bericht der Fachkommission Zwangsheirat der
Landesregierung. 2006, S. 30.
5  Vgl. Gendercide Watch: „Honour“ Killings and Blood Feuds, 2002
(http://www.gendercide.org/case_honour.html.).
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WIE VERBREITET IST Gewalt
im Namen der Ehre in
Deutschland?

Verbrechen im Namen der Ehre geschehen weltweit.
Nach einem UN-Bericht werden jährlich mindestens
5000 Mädchen und Frauen in 14 Ländern Opfer so
genannter Ehrenmorde. Die Dunkelziffer ist jedoch
um ein Vielfaches höher, da viele Fälle nicht vor
Gericht gebracht, sondern als Unfälle oder Selbst-
mord getarnt werden.

In Deutschland existieren bisher noch keine bundes-
weiten Erhebungen über das Ausmaß von Gewalt
bzw. Verbrechen im Namen der Ehre. Konkrete Zah-
len, wie viele Mädchen und Frauen aus Migranten-
familien hierzulande betroffen sind, liegen daher
noch nicht vor.

Derzeit gibt es erst einige Studien und Teilunter-
suchungen, die sich allerdings nur auf einen kleinen
Prozentsatz der Bevölkerung beziehen:

So hat die Schutzeinrichtung Papatya in Berlin Fälle
aus der Presse zusammengetragen. Demnach wur-
den in Deutschland zwischen 1996 und 2005 49 Fälle
von Ehrenmord oder versuchtem Mord aus Gründen
der Ehre bekannt. Diese Fälle dokumentieren aber
nur einen Teil der tatsächlich begangenen Verbre-
chen, da viele Fälle nicht als Ehrenmord tituliert wer-
den, sondern z. B. als „Familientragödie“ oder „Eifer-
suchtsdramen“.6

Bei der Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEM-
MES meldeten sich in den Jahren 2005 und 2006 ins-
gesamt 364 Mädchen und Frauen, die in Deutschland
von Zwangsheirat oder Gewalt im Namen der Ehre
bedroht waren. Häufig waren auch schon Morddro-
hungen von nahen männlichen  Familienmitgliedern
ausgesprochen.

In der Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland“ vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Sommer 2004) wurden u. a. auch 397 türkische
Migrantinnen nach Gewalterfahrungen befragt. Fast
die Hälfte (49 %) gab an, bereits körperliche und/
oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben.7

Die Dunkelziffer von Gewalt im Namen der Ehre ist
bei weitem höher, da die meisten Betroffenen sich
nicht an Beratungsstellen wenden, sondern aus Angst
vor den Konsequenzen stillschweigend Gewalt und
Unterdrückung erleiden.

WIE WIRD Gewalt im Namen
der Ehre in Deutschland
ausgeübt?

Zu beobachten sind unterschiedliche Formen physi-
scher und psychischer Gewalt an Mädchen und Frau-
en: Zur psychischen Gewalt gehören die Unterdrük-
kung, Bedrohung und Erpressung im Namen der
Ehre. Zur physischen Gewalt ist neben Misshandlung,
Folter und Mord auch die Zwangsheirat zu zählen,
die sowohl physische als auch psychische Gewalt be-
inhalten kann. Die Gewalt geht in der Regel von
männlichen Familienmitgliedern aus; aber auch Frau-
en können gegenüber weiblichen Familienangehöri-
gen gewalttätig sein, wenn sich z. B. die Tochter wei-
gert, einen Mann zu heiraten, den die Familie für sie
ausgesucht hat.

Unterdrückung, Bedrohung, Erpressung
Mädchen und Frauen werden in patriarchalischen
Gesellschaften bzw. Familienstrukturen häufig in
ihrer freien Lebensgestaltung eingeschränkt: Sie 
dürfen wichtige Entscheidungen nicht selbst treffen,
müssen Rechenschaft ablegen, wohin sie gehen und
mit wem sie Umgang haben, und sie werden streng
überwacht. Ziel ist, zu verhindern, dass sie mit ihrem
Verhalten die Ehre der Familie gefährden. So haben
z. B. insbesondere die Brüder darauf zu achten, dass
sich die Schwestern auf dem Schulhof nicht mit Jun-
gen unterhalten und gleich nach der Schule nach
Hause kommen. Die Mädchen dürfen abends nicht in
die Disko gehen oder sich mit Freundinnen treffen,
die die Eltern nicht kennen. Halten sich die Mädchen
nicht an die „Regeln“ oder werden die Familienmit-
glieder aus irgendeinem Grund misstrauisch, werden
Drohungen ausgesprochen, wie z. B. „Wenn du dich
noch einmal mit dem Jungen triffst, bringe ich dich
und ihn um“. Damit sie das „gewünschte“ Verhalten
zeigen, werden Mädchen und Frauen auch erpresst:
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6  Papatya (Hg.): Verbrechen im Namen der Ehre in Deutschland. Ehrmorde, versuchte Morde und Kör-
perverletzungsdelikte. Materialsammlung: Zeitraum 1996–2005. Papatya, Berlin, 2005.
7  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Lebenssituation, Sicherheit und

Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in
Deutschland – Zusammenfassung zentraler Studienergebnisse. 2005, S. 29.
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Der Vater droht beispielsweise, dass ihre Mutter
unter Gewalt zu leiden hat, wenn das Mädchen sich
nicht fügt. Oder es wird ihnen ein schlechtes Gewis-
sen eingeredet: „Unsere Familie ist gesellschaftlich
nichts mehr wert, wenn wir die Hochzeit absagen
müssen. Wir müssen uns vor allen schämen. Und du
bist schuld.“ 

Diese Art der Erpressung übt auf die häufig
noch Minderjährigen einen sehr großen Druck
aus, ohne dass bereits körperliche Misshandlun-
gen stattgefunden haben. Auf diese Weise

kann ein Mädchen z. B. zu einer Zwangsheirat ge-
drängt werden, ohne dass sie je körperlich misshan-
delt wurde.

Misshandlung
Hat sich ein Mädchen oder eine Frau nach Auffassung
der Familie „unehrenhaft“ verhalten, kann dieses
Verhalten nicht nur mit Drohungen und Erpressung,
sondern auch mit Misshandlungen bestraft werden,
um die Betroffene „zur Vernunft“ zu bringen. Zeigt
die Misshandlung keine sichtliche Änderung des Ver-
haltens, ist nicht auszuschließen, dass der Familienrat
den Ehrenmord zur Wiederherstellung der Ehre be-
schließt. 

Zwangsheirat
Es gibt in Deutschland vier verschiedene Arten von
Zwangsheirat: 

1. Die erste Form betrifft Mädchen, die in Deutsch-
land aufgewachsen sind und im Herkunftsland der
Eltern zwangsverheiratet werden. Häufig werden 
sie in den Ferien oder bei Verwandtschaftsbesuchen
gegen ihren Willen verheiratet und bei ihrem Ehe-
mann zurückgelassen.

2. Bei der zweiten Form werden so genannte „Im-
portbräute“ nach Deutschland gebracht, um in
Deutschland mit einem Mann aus dem Herkunfts-
land verheiratet zu werden. Die Familien verspre-
chen sich davon, dass ihr Sohn eine traditionell er-
zogene Frau heiratet, die jungfräulich in die Ehe
geht. Frauen, die als „Importbräute“ nach Deutsch-
land kommen, haben häufig kaum Möglichkeiten,
sich von außen Hilfe zu holen, da sie oft völlig iso-
liert von der Außenwelt bei der Schwiegerfamilie
leben und sich nur im häuslichen Bereich bewegen
dürfen. Die Möglichkeit, die Sprache zu erlernen, die
Schule zu beenden oder eine Ausbildung zu machen,

wird ihnen häufig verwehrt, da sie ihrer traditionel-
len Rolle als Mutter, Hausfrau und Ehefrau nachkom-
men sollen. In den ersten zwei Jahren sind diese
Frauen zudem aufenthaltsrechtlich von ihrem Ehe-
mann abhängig, was eine mögliche Flucht vor der
Gewalt zusätzlich erschwert.

3. Bei der dritten Form von Zwangsheirat werden
Mädchen und Frauen in Deutschland dazu benutzt,
Männern die Einwanderung nach Deutschland zu
ermöglichen.

4. Bei der letzten Form werden Frauen und Männer
mit Migrationshintergrund, die bereits in Deutsch-
land leben, verheiratet.

Wichtige Informationen zur Zwangsheirat 
●  Mädchen werden ab der Pubertät verheiratet,

meist im Alter von 16 bis 19 Jahren.

●  Gründe für eine Zwangsheirat können z. B. sein:
finanzielle Interessen der Eltern; der Wunsch der
Eltern, das Mädchen möglichst früh zu verheira-
ten, damit sie jungfräulich in die Ehe geht und
die Familienehre nicht gefährdet; Festigung der
verwandtschaftlichen Beziehungen (häufig wer-
den Cousin und Cousine verheiratet) oder Auf-
rechterhaltung der Beziehungen zum Herkunfts-
land durch die Heirat mit einem Mann aus dem
gleichen Herkunftsland.

●  In einer Ehe, die durch massiven Zwang zustande
gekommen ist, ist das Gewaltpotenzial wesentlich
größer als bei „Liebesheiraten“. Auch die Kinder
erleiden in diesen Ehen oft Gewalt, die sie im Er-
wachsenenalter wiederum weitergeben. 

●  Die Grenzen zwischen „arrangierter“ Heirat und
„Zwangsheirat“ sind fließend. Da Außenstehende
nicht beurteilen können, ob ein Mädchen oder
eine Frau zur Heirat gezwungen wird, ist allein
die subjektiv empfundene Zwangslage der
Betroffenen entscheidend. So kann eine junge
Frau es schon als Zwang empfinden, wenn sie
ihrer Meinung nach zu einer Heirat nicht „Nein“
sagen darf, auch wenn noch keine Bedrohungen
oder Misshandlungen vorgefallen sind.

●  Von Zwangsheirat sind auch Jungen und Männer
betroffen. Die Auswirkungen (Unterdrückung,
Einschränkung und häusliche Gewalt) sind in vie-
len Fällen nicht so drastisch wie bei Mädchen und
Frauen (vgl. S. 69: Hilfe für Jungen und Männer
bei Gefahr von Zwangsheirat /Gewalt im Namen
der Ehre).
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Die Zwangsheirat wird nicht immer standesamt-
lich durchgeführt, sondern insbesondere bei
Minderjährigen im Rahmen einer „Imam- oder
Hocaehe8“. Die standesamtliche Heirat wird

dann mit Erreichen der Volljährigkeit nachgeholt. Ein
Mädchen kann also auch in Deutschland etwa bereits
mit 13 Jahren verheiratet werden. Sie lebt dann bei
der Schwiegerfamilie. Der Schule oder Behörden
wird mitgeteilt, sie wohne bei anderen Verwandten.
Diese Imam- oder Hocaehe ist in der jeweiligen
Migrantengemeinschaft gesellschaftlich anerkannt,
hat also eine bindende Wirkung. Sofern sich das
Mädchen niemandem anvertraut, haben Schule und
Behörde keinen Anlass einzugreifen. 
Das Mädchen jedoch schweigt häufig aus Angst und
Schamgefühl. Umso wichtiger ist es, erste Warnsig-
nale wahrzunehmen, um dem Mädchen helfen zu
können (vgl. auch S. 16: Prävention in Schule und
Jugendeinrichtungen).

„Ehrenmord“
Wenn die Familienehre bedroht ist, werden nicht 
selten Drohungen bis hin zu Morddrohungen ausge-
sprochen. Diese Drohungen müssen leider sehr ernst
genommen werden, auch wenn vonseiten der Fami-
lie nicht immer beabsichtigt ist, diese auch in die 
Praxis umzusetzen. Es ist jedoch nicht auszuschließen,
dass Mädchen und Frauen, die die Ehre der Familie
verletzt haben, ins Ausland gebracht werden, um sie
dort durch eine Zwangsheirat auf den „richtigen
Weg“ zurückzubringen oder sie gar umzubringen. 

WAS BEDEUTET ehrbezoge-
ne Gewalt für Mädchen und
Frauen und WAS IST bei der
Hilfestellung zu beachten?

●  Mädchen und Frauen, die im Namen der Ehre
unterdrückt, misshandelt und/oder zwangsver-
heiratet werden, sind häufig sehr stark von der
Familie eingeschüchtert worden. Immer wieder
hat man ihnen gesagt, was passiert, wenn sie 
sich nicht an die ihnen zugeschriebenen Regeln
halten. Nicht selten haben sie auch bei nahen
weiblichen Verwandten erlebt, was mit denen ge-
schieht, die sich widersetzen. Daher haben sie
massive Angst, sich jemandem anzuvertrauen, sei
es einer Freundin in der Schule, einer Nachbarin,
einer Vertrauenslehrerin oder gar einer Behörde.
Häufig bitten sie erst nach einer langen Zeit von
Unterdrückung und Misshandlung um Hilfe,
wenn es fast schon zu spät ist, d. h. die Zwangs-
heirat schon geplant ist oder bereits Morddro-
hungen ausgesprochen wurden. Oder aber die
Gewaltsituation wird aus Angst vor den Konse-
quenzen heruntergespielt bzw. verharmlost. 
Dies kann dazu führen, dass Mitarbeiter/innen
von Behörden (Polizei, Jugendamt etc.) die
Bedrohungslage nicht ernst nehmen bzw. nicht
erkennen.

●  Insbesondere Frauen, die noch nicht lange in
Deutschland leben, haben große Hemmungen,
sich an die Polizei oder andere Behörden zu 
wenden. Nicht selten sind sie aufenthaltsrechtlich
abhängig von ihrem Mann oder der Familie 
(vgl. S. 56: Hilfe für Ausländerinnen, die im Fami-
liennachzug gekommen sind) und befürchten
daher, nach einer Trennung ins Herkunftsland
abgeschoben zu werden. Häufig haben sie außer-
dem in ihrem Herkunftsland bei Behörden bzw.
der Polizei die Erfahrung gemacht, dass sie nicht
ernst genommen oder gar zu ihren Familien
zurückgeschickt wurden, weil familiäre Gewalt in
patriarchalischen Gesellschaften als „familienin-
terne Angelegenheit“ angesehen wird. Frauen-
häuser gelten in den Herkunftsländern häufig als
Auffangstätte für „unreine“ oder „gefallene“
Frauen, die es wagten, ihren Ehemann zu verlas-
sen. Die Flucht in ein Frauenhaus wird daher von
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8  Bei einer „Imamehe“ wird die Ehe vor einem islamischen Würdenträger (Imam) geschlossen. Der
Imam ist der Vorbeter und das religiöse Oberhaupt der Gemeinde. Die Ehe kann auch vor einem
„Hoca“, einem islamischen Geistlichen bzw. Lehrer, geschlossen werden. Diese Imam- bzw. Hocaehe-

schließungen werden häufig bei einer Zwangsheirat, bei einer Heirat mit Minderjährigen angewandt
oder auch, um mehrere Frauen zu ehelichen (Polygamie).
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den Frauen nicht unbedingt als erster Schritt
angesehen, der häuslichen Gewalt zu entkom-
men. 

●  Frauen, die als „Importbräute“ nach Deutschland
gekommen sind, sind ihrem Ehemann und seiner
Familie komplett ausgeliefert: Sie sprechen die
deutsche Sprache nicht, haben kein eigenes Ein-
kommen, und oft erlaubt ihnen die Familie nicht,
einen Sprachkurs zu besuchen und eine Ausbil-
dung zu machen.9 Sie sind für den Haushalt zu-
ständig und sollen möglichst schnell Kinder
bekommen. Häufig werden sie von der Familie
streng bewacht und als billige Arbeitskraft ausge-
nutzt. Da sie kaum Kontakte zur „Außenwelt“
haben, haben sie auch kaum Möglichkeiten, sich
Hilfe zu suchen, zumal sie die deutschen Struktu-
ren und Institutionen nicht kennen. 

●  Folgen der Unterdrückung, Misshandlung und
Zwangsheirat können massive Angstzustände,
Depressionen, Suizidgedanken sowie die Ausbil-
dung von Neurosen und Psychosen sein. 

●  Häufig haben die Mädchen und Frauen massive
Schuldgefühle. Die Schuld für Gewalt suchen sie
nicht bei der Familie, sondern bei sich selbst: „Ich
bin schuld, dass die Situation eskaliert ist, weil ich
mich nicht richtig verhalten haben. Meine Familie
hat mit meiner Flucht ihre Ehre verloren. Meine
Angehörigen haben nun ihr ganzes Leben unter
meiner Flucht zu leiden.“

●  Mädchen, die von klein auf in ihrer freien Lebens-
planung und Entscheidung eingeschränkt und
unterdrückt wurden, sind nicht selten unselbstän-
dig, unsicher und leicht zu beeinflussen. Daher
verwerfen sie häufig die einmal getroffene Ent-
scheidung zur Flucht, weil sie Angst oder Schuld-
gefühle haben und/oder aufgrund der familiären
Bindung. 

●  Viele Mädchen und Frauen lieben ihre Familie
trotz der erlittenen Gewalt immer noch und hän-
gen sehr an ihr. Eine Trennung von der Großfami-
lie und den Freundinnen können sie sich kaum
vorstellen. Daher benötigen sie nach einer Flucht
eine Art „Familienersatz“ z. B. in einer anonymen
Wohngruppe, damit sie die Trennung von der
Familie aushalten. 

●  Auch nach einer geglückten Flucht in eine anony-
me Schutzeinrichtung nehmen die Mädchen und
Frauen häufig wieder Kontakt zu ihren Familien-
mitgliedern auf. Oft erzählt ihnen dann die Fami-

lie, dass sich alles zum Positiven ändern wird,
wenn sie wieder zurückkommen. Die Mädchen
und Frauen wollen diese Beteuerungen glauben,
weil sie sich oft nichts sehnlicher wünschen, als
wieder bei ihrer Familie zu leben. Nach ihrer
Rückkehr ändert sich die Gewaltsituation dann
aber in den meisten Fällen nicht, sondern sie wird
noch schlimmer als zuvor. In anderen Fällen üben
die Familien einen solchen Druck auf die Frau aus
(„Deine Mutter hat einen Selbstmordversuch ge-
macht, weil du uns verlassen hat“ oder „Wenn du
nicht sofort zurückkommst, finden wir dich inner-
halb kurzer Zeit und bringen dich um“), dass sie
wieder zu ihrer Familie zurückkehrt.

●  Da nach traditioneller Auffassung eine „verletz-
te“ Familienehre alle Familienmitglieder betrifft,
wird von allen männlichen Mitgliedern dieser
Familie erwartet, die „Ehre“ der Familie durch
Gewalt, schlimmstenfalls durch einen Mord
wiederherzustellen. Demnach wird die Frau von
allen männlichen Familienmitgliedern bundes-
weit gesucht, wobei unterschiedliche Tricks und
Methoden angewandt werden, um die „Schuldi-
ge“ zu finden (vgl. hierzu auch S. 32: Hilfe bei der
langfristigen Anonymisierung). Auch nach Jahren
noch kann diese Verfolgung stattfinden, da nach
dieser Auffassung die Ehre erst wiederhergestellt
ist, wenn die „Beschuldigte“ gefunden, mit Ge-
walt „zur Vernunft“ gebracht oder sogar getötet
wurde.

Aus diesen Problemen ergeben sich verschiedene
Präventionsmöglichkeiten und Handlungsempfeh-
lungen für die Praxis (vgl. S. 16: Erste Warnsignale
richtig deuten und angemessen handeln).
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9  Im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes ist ab dem 1.1.2005 vorgeschrieben, dass neu Zugewan-
derte Integrationskurse besuchen müssen.
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●  Gewalt im Namen der Ehre wird innerhalb patri-
archalischer Gesellschaften/Gemeinschaften von
nahen männlichen Verwandten ausgeübt, um die
Ehre der Familie zu bewahren oder wiederherzu-
stellen.

●  Opfer sind meistens Mädchen (ab der Pubertät)
und Frauen, da sie als Trägerinnen der Familien-
ehre gesehen werden, aber auch Jungen und
Männer. 

●  Die Gründe sind unterschiedlich (z. B. die Weige-
rung eines Mädchens, eine Zwangsheirat einzu-
gehen, ein außereheliches Verhältnis etc.).

●  Betroffen sind Mädchen, Frauen und Männer mit
Migrationshintergrund aus Ländern wie der Tür-
kei, Libanon, Irak, Iran, Afghanistan etc.

●  Es gibt keine genauen Statistiken, wie viele Men-
schen in Deutschland von Gewalt im Namen der
Ehre bedroht sind.

●  Ehrbezogene Gewalt umfasst unterschiedliche
Formen: Unterdrückung, Bedrohung, Erpressung,
Misshandlung, Zwangsheirat und „Ehrenmord“.

●  Die Auswirkungen der Gewalt auf die Betroffe-
nen sind schwerwiegend: Häufig sind diese ängst-
lich, unselbständig, trauen niemandem und ver-
harmlosen aus Angst vor den Konsequenzen die
Gefahrensituation. 

●  Viele der Betroffenen sind aufenthaltsrechtlich
von ihrem Mann/der Familie abhängig und wissen
nicht, wo sie Hilfe finden können.
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Prävention in Schule und
Jugendeinrichtungen

Mitarbeiter/innen in Schule und Jugendeinrichtun-
gen sind häufig die ersten Personen, die mit Mäd-
chen in Kontakt treten, die von Zwangsheirat und
Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind. Somit
kommen sie als Ansprechpartner/innen in einer Not-
situation in Frage. Häufig ist die Schule der einzige
Ort, wo Mädchen, die sehr in ihrer Freiheit einge-
schränkt und unterdrückt werden, hingehen dürfen.
Lehrer/innen, Sozialpädagogen/innen bzw. Sozialar-
beiter/innen werden daher mit der Aufgabe kon-
frontiert, im Fall einer Gefahrensituation schnell und
angemessen zu handeln, ohne dabei das Mädchen
zu gefährden. Da Fälle, in denen ein Mädchen
zwangsverheiratet werden soll oder von der eigenen
Familie bedroht wird, nicht täglich an einer Schule
oder Jugendeinrichtung vorkommen, sind sich viele
Pädagogen/innen und Sozialarbeiter/innen unsicher,
wie sie genau vorgehen sollen. 

Im Folgenden sind daher einige Tipps und Anregun-
gen zusammengestellt: Welche Präventionsmaßnah-
men sind wichtig? Wie kann ein Mädchen in einer
solchen Situation Unterstützung und Hilfe erfahren?

Prävention
Um Gewalt im Namen der Ehre vorzubeugen, ist es
wichtig, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in Bezug auf das Thema zu sensibilisieren und eine
Vertrauensbasis zu schaffen, so dass sie im Notfall
den Mut aufbringen, sich an den Pädagogen, die 
Pädagogin zu wenden. 

Eine Sensibilisierung lässt sich z. B. durch Gesprächs-
kreise oder Gruppengespräche fördern, die zunächst
einmal für Jungen und Mädchen getrennt stattfin-
den. Denn Mädchen, die von Gewalt im Namen der
Ehre bzw. Zwangsheirat bedroht oder betroffen
sind, haben meist Hemmungen, über Themen wie
Gleichberechtigung, die Rolle von Mann und Frau,
Heirat und Zwangsehe zu sprechen. Da die Brüder
der Mädchen traditionell die Pflicht haben, diese zu
überwachen bzw. zu „beschützen“, kann die Anwe-
senheit von Jungen als störend empfunden werden.

Praxistipp: „Zukunftsplanung für Mädchen“ 
Die Mädchen sollen auf einem Blatt aufschreiben,
was sie sich für die Zukunft wünschen. Dies kann
viele Aspekte beinhalten, z. B. welchen Beruf sie
erlernen wollen, wo sie leben wollen, ob sie heiraten
wollen oder nicht, wie viele Kinder sie haben wollen,
wo ihre Eltern leben werden, welche Hobbys sie
haben wollen etc. Dabei ist es wichtig, dass sie alles
aufschreiben können, was sie sich wünschen, auch
wenn es ihrer Meinung nach nicht realistisch ist. Auf
ein anderes Blatt schreiben sie dann, welche Gründe
sie daran hindern könnten, ihre Wünsche in die Tat
umzusetzen. Im Anschluss daran findet ein Gespräch
mit den Mädchen statt, in dem diese freiwillig aus
ihren Aufzeichnungen vorlesen können. Es kann
dann über Themen wie Gleichberechtigung und
Selbstbewusstsein gesprochen werden. In einer ver-
trauensvollen Atmosphäre lassen sich schließlich
auch Themen wie freie Partnerwahl und Zwangshei-
rat diskutieren.
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Die Hemmschwelle, über diese Themen zu reden,
lässt sich eher überwinden, wenn zunächst „offiziell“
andere Themen im Vordergrund stehen, etwa
„Zukunftsplanung für Mädchen“ (vgl. S. 16).

Dieses und andere Projekte (z. B. ein Malkurs nur für
Mädchen) könnten dazu geeignet sein, „Tabuthe-
men“ anzusprechen und das Selbstbewusstsein der
Mädchen zu stärken. Wichtig ist, dass dieser Rahmen
dazu genutzt wird, zu den Mädchen eine vertrauens-
volle Beziehung aufzubauen, ihnen aufzuzeigen,
was ihre Rechte sind und dass sie sich an den Lehrer,
die Lehrerin wenden können, wenn sie Probleme
haben. 

Zu beachten ist, dass Themen wie Zwangsheirat sehr
tabuisierte Themen sind, über die ein Mädchen even-
tuell noch nicht einmal mit der besten Freundin
spricht. Es ist demnach nicht zu erwarten, dass sie in
einer größeren Gruppe über dieses Problem spricht,
sofern sie betroffen ist. Wichtig ist aber, den Mäd-
chen klarzumachen, dass sie nicht alleine sind und
dass jemand da ist, dem sie vertrauen können. Viele
Mädchen denken, sie wären die Einzige, die von
Zwangsheirat oder Gewalt im Namen der Ehre
betroffen ist. Der Pädagoge, die Pädagogin sollte
daher thematisieren, dass Zwangsheirat auch in
Deutschland vorkommt, und dass es keine Schande
ist, wenn man selbst davon betroffen ist. 

Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in
einem geschützten Rahmen über ihre Probleme zu
sprechen, kann es sinvoll sein, wöchentliche Sprech-
stunden von einer Vertrauenslehrerin für die Mäd-
chen, ggf. extra Sprechstunden von einem Vertrau-
enslehrer für die Jungen anzubieten.

Wichtig für Präventionsarbeit in der
Schule: Diese Sensibilisierungsmaßnahmen
müssen Bestandteil des obligatorischen Unter-

richts sein, damit sie auch wirklich die bedrohten
oder betroffenen Mädchen erreichen. Denn viele
dürfen nicht an „Extraprojekten“ nachmittags oder
gar abends teilnehmen. Die Eltern haben Angst, dass
sie sich in der Zeit mit Jungen treffen und/oder
ihrem Einfluss entgleiten und zu „westlich“ werden.

Jungenarbeit
Auch männliche Jugendliche mit Migrationshinter-
grund haben unter Gewalt im Namen der Ehre zu
leiden. Auch sie werden nicht selten von den Eltern
unterdrückt und mit Gewalt in die Rolle des „Auf-
passers“ und „Hüters“ der Familienehre gedrängt.
Sie stehen unter einem immensen Druck, auf ihre
Schwestern aufzupassen und die Familienehre not-
falls mit Gewalt zu verteidigen.

Insbesondere männliche Jugendliche mit Migrations-
hintergrund verlassen häufiger als deutsche Jugend-
liche ohne einen Abschluss die Schule und haben
dann Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu
erhalten. Arbeitslosigkeit sowie soziale und finan-
zielle Schwierigkeiten sind die Folge. Ihre traditionel-
le Rolle als späteres Familienoberhaupt sowie als
„Beschützer“ und „Bewacher“ der Familienehre ist
oft die einzige Quelle, aus der sie ihr Selbstbewusst-
sein ziehen. Daher ist es wichtig, dass auch die
männlichen Jugendlichen Angebote bekommen, die
ihnen Möglichkeiten der Lebensgestaltung jenseits
ihrer traditionellen Rolle aufzeigen. So wäre es z. B.
wichtig, dass sie nachmittags zusätzliche Angebote
wie Sport oder andere Freizeitaktivitäten nutzen
können und im Blick auf ihre Zukunfts- und Berufs-
planung Hilfestellung erhalten. Auch ist es notwen-
dig, mit den Jugendlichen über die Rolle von Mann
und Frau sowie Gleichberechtigung beider Geschlech-
ter zu sprechen. Ziel ist, dass auch die männlichen
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein Selbst-
bewusstsein entwickeln, das sich nicht allein aus
ihrer Rolle als „Patriarch“ speist. Vielmehr sollen sie
auf das, was sie selbst leisten, stolz sein und realisti-
sche Zukunftsperspektiven haben. Diese Sensibilisie-
rungsarbeit ist natürlich nicht von einem Pädagogen
in einem kurzem Zeitraum zu leisten; dazu bedarf 
es des Zusammenspiels verschiedener Einrichtungen
wie z. B. Schulen, Jugendhäusern und Freizeitheimen.!



Praxistipp
●  Eine Unterrichtsmappe sowie Poster und Postkar-

ten zum Thema Zwangsheirat können über die
Webseite von TERRE DES FEMMES (www.frauen-
rechte.de) bestellt werden.

●  Des Weiteren arbeitet TERRE DES FEMMES seit
Jahren mit ehemaligen Betroffenen zusammen,
die sich entschlossen haben, ihre eigenen Erfah-
rungen an andere weiterzugeben. Sowohl Fatma
Bläser (www.hennamond.de, E-Mail: fatma.b@t-
online.de) als auch Serap Cileli (www.serap-cile-
li.de, E-Mail: kontakt@serap-cileli.de oder
Serap.Cileli@t-online.de) sind auf Anfrage bereit,
in Schulen oder Jugendeinrichtungen Gesprächs-
runden oder Unterrichtsstunden zum Thema
Gewalt gegen Frauen mitzugestalten oder eine
Lesung zu geben. Auch Mitarbeiterinnen unter-
schiedlicher Beratungsstellen kommen auf Anfra-
ge gerne in die Schulen und bieten Veranstaltun-
gen für Schüler/innen und/oder Fortbildungen
für Lehrer/innen an (vgl. Adressen ab S. 83: An-
laufstellen für Betroffene in Deutschland). 

●  Um eine Diskussion bei den Jugendlichen über
das Thema Zwangsheirat /Gewalt im Namen der
Ehre anzuregen, kann z. B. gemeinsam ein Film
geschaut oder ein Buch zu dem Thema gelesen
werden. Es gibt z. B. unter http://sesam.Imz-
bw.de die Möglichkeit für Lehrer/innen, sich kos-
tenlos Materialien für den Unterricht zum Thema
Zwangsheirat etc. herunterzuladen (vgl. auch S. 126:
Weiterführende Literatur und Filmtipps).

Hilfe in der konkreten Bedrohungssituation
1. Erkennen der Situation:
Oft ist es schwierig, einzuschätzen, ob ein Mädchen
von Gewalt im Namen der Ehre bedroht ist und/oder
zwangsverheiratet werden soll. Denn wie bereits
erwähnt scheuen sich die Mädchen aus Angst oder
Schamgefühl, sich jemandem anzuvertrauen. Des-
halb ist es wichtig, auf erste Warnsignale zu achten.

Solche Warnsignale können sein:
Eine Schülerin, die vorher aufmerksam dem
Unterricht gefolgt ist und gute Noten hatte, ist

auf einmal in sich gekehrt, wirkt bedrückt, ihre Noten
werden immer schlechter, ohne dass ein Grund er-
sichtlich ist.

●  Ein Mädchen aus der Klasse reagiert auf ein Thema,
das mit Gewalt zu tun hat, besonders heftig oder
aber auffallend zurückhaltend.

●  Eine Schülerin, die vorher nicht auffällig war, wird
sehr aggressiv.

●  Die Eltern eines Mädchens tauchen unangemel-
det in der Schule auf, um zu kontrollieren, ob das
Mädchen auch tatsächlich am Unterricht teil-
nimmt.

●  Das Mädchen darf nicht an Klasssenfahrten, am
Sport- oder Biologieunterricht teilnehmen.

●  Die Schülerin versäumt wiederholt den Unterricht,
trägt auf einmal traditionelle Kleidung und
macht Andeutungen, dass sie im nächsten Schul-
jahr die Schule verlassen muss.

Diese Verhaltensweisen können, müssen aber natür-
lich nicht Anzeichen dafür sein, dass eine Gewaltsitu-
ation vorliegt. Wichtig ist es aber dennoch, ein Ge-
spräch unter vier Augen zu suchen und abzuklären,
worauf ein bestimmtes Verhalten im Einzelfall zurück-
zuführen ist.

2.Vertrauen ist das Wichtigste:
Ein/e Lehrer /in, der oder die das Mädchen schon
eine Zeit lang kennt und ein Vertrauensverhältnis zu
ihr hat, sollte dieses klärende Gespräch unter vier
Augen mit ihr führen. Auch wenn die Schülerin sich
nicht gleich beim ersten Mal anvertraut, ist es wich-
tig, ihr zu signalisieren, dass sie sich auf jeden Fall
und zu jeder Zeit an den/die Lehrer/in wenden kann
und dass gemeinsam nach einer Lösung gesucht
wird. Dabei ist es notwendig, ihr das Gefühl zu ver-
mitteln, dass nichts über ihren Kopf hinweg geschieht,
sondern alles mit ihr abgesprochen wird. Keinesfalls
ratsam wäre es beispielsweise, wenn der/die
Lehrer/in zunächst ein Gespräch mit den Eltern
suchen würde, ehe nicht mit der Schülerin abgeklärt
ist, ob sie zwangsverheiratet werden soll oder von
ehrbezogener Gewalt bedroht ist. Denn es lässt sich
nicht im Voraus einschätzen, wie die Eltern in dieser
Situation reagieren. Wenn z. B. bereits eine Verlo-
bung stattgefunden hat und die Hochzeit in der Tür-
kei schon geplant ist, könnten die Eltern zu Kurz-
schlusshandlungen neigen und die Tochter sofort in
die Türkei entführen, damit der Hochzeit nichts
mehr im Wege steht. Sofern die Schülerin dem Leh-
rer oder der Lehrerin aber vorher nichts von der tat-
sächlichen Bedrohungslage gesagt hat, fehlen die
Beweise. Hat sie vielleicht außerdem nicht die deut-
sche Staatsbürgerschaft, wird es sehr schwierig, sie
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wieder nach Deutschland zu holen (vgl. dazu auch S. 73:
Hilfe bei Zwangsheirat und Verschleppung ins Aus-
land). Auch kann die Gewaltsituation eskalieren.
Daher ist es auf jeden Fall dringend notwenig, erst
einmal das Vertrauen des Mädchens zu gewinnen
und dann gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen. 

Wenn ein Gespräch mit den Eltern geführt
wird, dann nur in Absprache mit der Schülerin
und nur, wenn eine Bedrohung für sie ausge-
schlossen werden kann. Falls auch nur die kleins-

ten Anzeichen einer Bedrohung vorliegen, gilt die
Regel: Erst dann mit den Eltern ein Gespräch suchen,
wenn das Mädchen in Sicherheit ist. Dies sollte dann
aber möglichst dem Jugendamt überlassen werden,
da eine Gefährdung der Lehrer/innen und anderer
Bezugspersonen nicht ausgeschlossen werden kann.

3. Unterstützung/Hilfestellung:
Wenn das Mädchen sich dem Pädagogen, der Päda-
gogin anvertraut hat, ist zunächst zu eruieren, wie
akut die Situation ist. Häufig nämlich wenden Mäd-
chen sich erst an Außenstehende, wenn es fast schon
zu spät ist, etwa wenn die Zwangsheirat in einigen
Wochen stattfinden soll oder der Vater schon kon-
krete Drohungen ausgesprochen hat („Wenn du
einen deutschen Freund hast, bringe ich dich um“).
Ist die Hochzeit noch nicht im Einzelnen geplant, ist
gemeinsam mit dem Mädchen zu überlegen, wie die
Eltern reagieren, wenn sie ihnen sagt, dass sie den
Mann nicht heiraten möchte. Vielleicht hat sie das
auch bereits versucht oder sie befürchtet, dass die
Gewalt dann eskalieren würde, deshalb muss hier
sehr behutsam vorgegangen werden. Falls sie vermu-
tet, dass die Eltern sich nicht davon abbringen lassen,
ihre Tochter zwangszuverheiraten, ist gemeinsam
nach Alternativen zu suchen. Vielleicht erlauben die
Eltern ihrer Tochter noch, den Schulabschluss zu
machen. Dann könnte das Mädchen nach der Schule
z. B. in eine anonyme Wohngruppe ziehen, wo sie in
aller Ruhe überlegen kann, ob sie eine Ausbildung
machen oder studieren möchte (vgl. S. 83: Anlauf-
stellen für Betroffene in Deutschland). Falls die
Bedrohung jedoch akut ist, muss schnell gehandelt
werden (vgl. dazu S. 26: Erste Schritte im  Notfall).

Wichtig ist, dass die Lehrerin, der Lehrer dem Mäd-
chen immer wieder klarmacht, dass sich die Gewaltsi-
tuation wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ändern

wird und dass sie diejenige ist, die sich bewusst
gegen die Gewalt entscheiden muss, damit sich an
der Situation etwas ändert. Auch auf die Schuldge-
fühle des Mädchens ist in diesem Zusammenhang
einzugehen. Denn häufig denken die Mädchen, sie
seien schuld an der Gewaltsituation, weil sie sich
nicht „richtig“ verhalten haben. Oder sie schrecken
vor einer Flucht zurück, weil sie befürchten, dass
dann andere Familienmitglieder, insbesondere die
Mutter oder die Schwester, unter ihrer Flucht massiv
zu leiden haben. Falls das Mädchen noch Schwestern
hat, die ebenfalls bedroht sind, muss über die Mög-
lichkeiten einer gemeinsamen Flucht gesprochen
werden. 

4. Wann ist das Jugendamt oder die Polizei
einzuschalten?
Wenn die Gewalt eskaliert, muss sehr schnell gehan-
delt werden. Sinnvoll ist es, in Absprache mit dem
Jugendamt schon vorher zu klären, welche Einrich-
tungen bei einer Flucht in Frage kommen und ob die
Kosten auch für eine weiter entfernte Schutzeinrich-
tung in einem anderen Bundesland vom Jugendamt
übernommen werden. Bei einer akuten Bedrohung
kann das Jugendamt eine „Inobhutnahme“ verfü-
gen. Das bedeutet, dass die Jugendliche dem Jugend-
amt gegenüber erklärt, dass sie sich von ihren Eltern
massiv bedroht fühlt und nicht mehr zu ihnen zu-
rückgehen möchte. Sie wird dann vom Jugendamt
erst einmal in einer Notunterkunft untergebracht.
Innerhalb kurzer Zeit wird dann geklärt, wo das
Mädchen dauerhaft wohnen wird (vgl. S. 26: Erste
Schritte im Notfall). Falls das Jugendamt nicht erreich-
bar ist, muss die Polizei eingeschaltet werden. Diese
kontaktiert wiederum einen Jugendnotdienst, der
den weiteren Aufenthalt klärt.

Nach § 8 Abs. 3 SGB VIII können sich Kinder und
Jugendliche auch ohne Kenntnis der Eltern vom
Jugendamt beraten lassen, wenn die Beratung auf-
grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist.
Allerdings sollten die Mitarbeiter/innen des Jugend-
amtes auf die mögliche Gefahrensituation aufmerk-
sam gemacht werden und nur in Absprache mit den
Kindern oder Jugendlichen die Eltern benachrichti-
gen bzw. in ein Gespräch mit einbeziehen. Wenn
keine Bedrohung für das Mädchen ersichtlich ist,
könnte gemeinsam mit den Eltern nach Zukunftsper-
spektiven gesucht werden mit dem Ziel, eine gewalt-
freie Lösung zu finden, mit der das Mädchen einver-
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standen ist. Allerdings ist hierbei sehr behutsam vor-
zugehen und „Versprechungen“ der Eltern sind sehr
genau zu hinterfragen. Nicht selten versichern Eltern
gegenüber dem Jugendamt, dass sie z. B. bereit sind,
die Verlobung der Tochter aufzulösen, nur um die
Behörden zu „beruhigen“. Die Praxis sieht jedoch
häufig anders aus. Es muss daher im Vorfeld abge-
wogen werden, ob das Mädchen nicht zunächst in
Obhut genommen wird, bevor eventuell Gespräche
mit den Eltern stattfinden, um das Mädchen auf kei-
nen Fall zu gefährden.

Beispiel 
Anjeela ist 16 Jahre alt, ihre Eltern haben einen
Migrationshintergrund, sie ist aber in Deutschland
geboren und aufgewachsen. Seit einigen Monaten
nehmen ihre Leistungen in der Schule ab, sie betei-
ligt sich kaum noch am Unterricht und wirkt sehr
ernst. Die Vertrauenslehrerin spricht sie unter vier
Augen an, und fragt, ob etwas nicht in Ordnung sei
und ob sie darüber sprechen möchte. Anjeela sagt,
ihr gehe es gerade nicht so gut, es sei aber nichts
Schlimmes und sie möchte nicht weiter darüber
reden. Die Vertrauenslehrerin versichert ihr, dass sie
jederzeit zu ihr kommen kann, wenn sie Probleme
hat. 

Nach zwei Monaten bittet Anjeela die Lehrerin um
ein Gespräch. Sie sagt, dass sie die Gewalt zu Hause
nicht mehr aushält. Sie und ihre Schwester werden
seit Jahren misshandelt und unterdrückt, der Vater
und die beiden Brüder kontrollieren sie ständig. Vor
zwei Wochen nun ist ihr Cousin aus dem Herkunfts-
land der Eltern mit einem Besuchsvisum eingereist,
und es wurde die Verlobung gefeiert. Sie selbst hat
erst am gleichen Tag davon erfahren, und aus Angst
vor dem Vater hat sie nicht gewagt, sich zu widerset-
zen. In einem halben Jahr, wenn sie den Realschulab-
schluss gemacht hat, soll im Herkunftsland der Eltern
die Hochzeit stattfinden. Anjeela hat davor große
Angst, nicht zuletzt, weil sie ihren Cousin erst bei der
Verlobung kennen gelernt hat. Als sie mit ihren
Eltern nach der Verlobung darüber gesprochen hat,
dass sie ihren Cousin nicht heiraten möchte, hat der
Vater ihr gedroht, sie umzubringen, wenn sie sich
weigert. Auf Nachfragen der Lehrerin betont sie,
dass sie dennoch nicht fliehen möchte, weil sie ihre
Mutter und ihre Schwester nicht im Stich lassen will.

Zwischen Anjeela, ihrer Schwester und der Vertrau-
enslehrerin finden nun viele Gespräche statt. Nach
einem Monat entscheiden sich die beiden Mädchen,
eine Therapie zu machen. Die Lehrerin organisiert
mit Hilfe einer spezialisierten Beratungsstelle für
beide einen Therapieplatz. Zu der Therapeutin
gehen sie, wenn die Eltern vermuten, sie seien noch
in der Schule. Nach drei Monaten haben beide den
Entschluss gefasst, zumindest für eine bestimmte Zeit
in eine anonyme Schutzeinrichtung zu fliehen. Mit
Hilfe der Lehrerin und der Mitarbeiterin der Bera-
tungsstelle wird die Flucht organisiert.
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Handlungsempfehlungen für
das Jugendamt

Mitarbeiter/innen des Jugendamtes stehen vor der
schweren Entscheidung, im Fall einer Bedrohungssi-
tuation die Jugendliche gemäß § 42 KJHG in Obhut
zu nehmen oder andere Maßnahmen bzw. Hilfestel-
lungen zu geben. Dabei ist es nicht leicht abzuwä-
gen, wie groß die Gefahrensituation ist. Folgende
Punkte sind zu berücksichtigen:

●  Viele Mädchen neigen dazu, im Fall von Gewalt
bzw. Bedrohung durch die Eltern und/oder einer
bevorstehenden Zwangsheirat die Tatsachen zu
verharmlosen, weil sie extreme Angst vor ihren
Eltern haben. Oft befürchten sie auch, dass sich
die Mitarbeiter/innen zunächst an die Eltern wen-
den und die Gewaltsituation dann eskaliert. Des-
halb spielen sie die Gefahr herunter und erzählen
nicht, wie akut z. B. eine Zwangsheirat bevor-
steht. Daher ist es wichtig, die Mädchen auf die
Handlungsmöglichkeiten des Jugendamtes auf-
merksam zu machen: So wissen die Jugendlichen
häufig nicht, dass sie sich in einer akuten Gefah-
rensituation direkt an das Jugendamt wenden,
dort selbst eine Inobhutnahme beantragen kön-
nen und dann sofort an einem sicheren Ort unter-
gebracht werden. Auch sollten sie darauf auf-
merksam gemacht werden, dass gemäß § 8 Abs. 3
SGB VIII die Eltern von einem Gespräch mit dem
Jugendamt nicht unterrichtet werden müssen.

●  Bei drohender Zwangsheirat oder Gewalt im
Namen der Ehre ist es wichtig, nicht ohne Abspra-
che mit dem Mädchen die Eltern zu kontaktieren,
da die Gewaltsituation anderenfalls eskalieren
kann. Besser ist es, erst dann Gespräche mit den
Eltern zu führen, wenn das Mädchen bereits in
Obhut genommen wurde.

●  Weil Mädchen, die sich zu einer Flucht entschlie-
ßen, häufig massiv bedroht sind, ist es notwendig,
sie an einem weiter entfernten Ort, am besten in
einem anderen Bundesland, in einer spezialisier-
ten Einrichtung unterzubringen. Es muss nämlich
damit gerechnet werden, dass die Familien bundes-
weit nach dem Mädchen suchen und dass die
Gewaltsituation eskaliert. Es gibt bundesweit
einige anonyme Einrichtungen für Mädchen und
junge Frauen, die auf das Thema Gewalt im
Namen der Ehre und Zwangsheirat spezialisiert
sind (vgl. S. 83: Anlaufstellen für Betroffene in

Deutschland). Die Unterbringung in diesen Ein-
richtungen ist deshalb notwendig, weil diese mit
der Bedrohungssituation vertraut sind und daher
entsprechende Maßnahmen der Anonymisierung
einleiten können. Andere Jugendschutz-
einrichtungen sind häufig nicht in dem Maße auf
eine akute Bedrohungslage vorbereitet. Außer-
dem suchen die Familien zunächst Jugendschutz-
einrichtungen in der näheren Umgebung ab, um
ihre Tochter oder Schwester zu finden.

●  Auch junge Volljährige, die vor ihrer Familie flie-
hen müssen, bedürfen einer spezialisierten Ein-
richtung. Da dies in den meisten Fällen Einrich-
tungen sind, die vom Jugendamt finanziert wer-
den, muss gemäß § 41 KJHG (SGB VIII) eine Kos-
tenübernahme des Jugendamtes zugesichert wer-
den. Die Mädchen und jungen Frauen, die von
Gewalt im Namen der Ehre und/oder Zwangshei-
rat betroffen sind, wurden häufig über einen lan-
gen Zeitraum unterdrückt und in ihrer freien
Lebensgestaltung massiv eingeschränkt. Sie sind
daher häufig ungewöhnlich unselbständig für ihr
Alter, weil sie nie allein Entscheidungen treffen
mussten. Außerdem sind sie es gewohnt, in einer
Großfamilie zu leben. In einer spezialisierten
Wohngruppe können sie eine Art „Familiener-
satz“ erleben und gemeinsam mit Pädagoginnen
und Psychologinnen Wege in ein selbstbestimm-
tes Leben finden. Ein Frauenhaus ist für junge
Volljährige in dieser Situation häufig nicht so gut
geeignet wie diese spezialisierten Einrichtungen,
weil die Frauen hier für sich selbst sorgen müssen.
Die Gefahr, dass sie zu ihrer Familie zurückkeh-
ren, weil sie den familiären „Halt“ vermissen, ist
in einer adäquaten Wohngruppe für junge Mäd-
chen geringer.

●  In einer akuten Gefahrensituation muss das Mäd-
chen/die junge Frau schnell die Familie verlassen.
Sofern sich die Schutzeinrichtung jedoch in einem
anderen Bundesland befindet und/oder die
Betroffene bereits über 18 Jahre alt ist, kann die
Bewilligung der Kostenübernahme vom Jugend-
amt einige Zeit dauern. Eine schnelle Kostenüber-
nahme ist allerdings dringend notwendig, um das
Mädchen/die junge Frau zu schützen. Weiterhin
ist eine schnelle Zusammenarbeit mit der jeweili-
gen Einrichtung in dem anderen Bundesland und
anderen Behörden wie z. B. dem Ausländeramt
erforderlich. 
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●  Sind die Eltern mit der Inobhutnahme nicht ein-
verstanden, muss das Jugendamt das Familienge-
richt anrufen und die Übertragung des Aufent-
haltsbestimmungsrechtes auf das Jugendamt be-
antragen. Das Familiengericht muss zeitnah in
einer mündlichen Verhandlung alle Beteiligten
anhören. In einer akuten Bedrohungssituation
sollte dabei eine Konfrontation des Mädchens mit
den Eltern vermieden werden. In solchen Fällen
kann beim Familiengericht beantragt werden,
dass eine Anhörung der Jugendlichen getrennt
von der Familie erfolgt. Ansonsten kann es sein,
dass das Mädchen die Gefahrensituation so her-
unterspielt, dass das Familiengericht keine Not-
wendigkeit sieht, den Eltern das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht zu entziehen, und das Jugendamt
das Mädchen zu den Eltern zurückschicken muss.

Handlungsempfehlungen für
die Polizei

Wenn die Polizei eingeschaltet wird, ist häufig bereits
die Gewalt gegenüber dem Mädchen bzw. der Frau
eskaliert, oder eine Gewaltsituation steht unmittel-
bar bevor. Die Polizei muss daher schnell handeln, um
Schlimmeres zu verhindern. 

Das Innenministerium Baden-Württemberg z. B. hat
eine interne Handreichung für Polizeibeamtinnen
und -beamte erarbeitet: „Polizeiliches Einschreiten
bei Gewaltkonflikten im sozialen Nahraum“. Derar-
tige Handreichungen, in denen psychosoziale Grund-
lagen und Hinweise für Verhalten und Sachbearbei-
tung dargestellt werden, sollten in allen Bundeslän-
dern zur Verfügung stehen. In jedem Polizeirevier
sollten zudem Sonderbeauftragte der Polizei, Prä-
ventionsbeamte bzw. Opferschutzbeauftragte
ernannt und speziell geschult werden, die die Opfer
umfassend befragen, betreuen und beraten.

Bei Gewalt, die im Namen der Ehre verübt wird, oder
bei einer bevorstehenden Zwangsheirat sind insbe-
sondere folgende Handlungsempfehlungen zu be-
rücksichtigen: 

●  Wird die Polizei in einer Gewaltsituation zu einer
Familie gerufen (sei es von der Betroffenen selbst
oder von einer dritten Person), muss das Mädchen
oder die Frau auf jeden Fall getrennt von der
Familie nach der Bedrohung befragt werden. Am
besten ist es, die Betroffene auf die Polizeiwache
mitzunehmen und dort zu befragen. Findet näm-
lich die Befragung in einem Nebenzimmer der
Wohnung statt, haben die Mädchen und Frauen
häufig zu große Angst, die Wahrheit zu sagen.
Oft wird dann die Bedrohungssituation herunter-
gespielt, nicht zuletzt auch, weil die Familienmit-
glieder in Anwesenheit der Polizei Drohungen in
ihrer Herkunftssprache aussprechen („Wenn du
irgendetwas sagt, was uns belastet, finden wir
dich und bringen dich um“).

●  Meldet sich eine betroffene Frau telefonisch und
berichtet, dass sie von der Familie bedroht wird
und/oder festgehalten wird, ist zu überlegen, ob
sie eine Möglichkeit hat, die Wohnung für eine
kurze Zeit allein zu verlassen. Viele Frauen trauen
sich eher, polizeiliche Hilfe anzunehmen, wenn
die Familie nicht anwesend ist. Vielleicht hat die
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Betroffene die Möglichkeit, allein einen Arzt auf-
zusuchen oder einen Behördenbesuch vorzutäu-
schen, um dann in dieser Zeit auf das Polizeirevier
oder gleich in ein Frauenhaus gebracht zu werden.

●  Die Befragung sollte, wenn möglich, von einer
Beamtin durchgeführt werden.

●  Mädchen und Frauen spielen häufig die Gefah-
rensituation herunter, weil sie sehr große Angst
haben bzw. sich schämen, sich jemandem anzu-
vertrauen. Ihre Erstaussage gegenüber Polizeibe-
amtinnen oder -beamten, ihr Verhalten und ihre
Reaktionen sollten daher analysiert und hinter-
fragt werden. Jedenfalls sollte die Betroffene
umfassend beraten werden, wie vonseiten der
Polizei geholfen werden kann bzw. welche Alter-
nativen es für eine Flucht gibt (vgl. hierzu S. 26:
Erste Schritte im Notfall) und wie sie geschützt
werden kann (vgl. hierzu S. 41: Opferschutzmaß-
nahmen und juristische Möglichkeiten, gegen die
Täter vorzugehen). Die Einleitung eines Strafver-
fahrens ist nur eine aus einer Vielzahl von Hilfs-
und Schutzmöglichkeiten. Gleichzeitig sollten
dem Mädchen oder der Frau spezialisierte Bera-
tungsstellen in ihrer Nähe empfohlen werden, an
die sie sich wenden und um Unterstützung und
Betreuung nachsuchen kann.

●  Häufig haben die Mädchen und Frauen Angst
oder Hemmungen, eine Strafanzeige gegen ihre
eigenen Eltern zu stellen, etwa wegen Körperver-
letzung oder Zwangsheirat. Trotz allem möchten
sie die Liebe ihrer Familie und eine Akzeptanz
ihrer Lebensentscheidungen. Weiter befürchten
sie, dass Bedrohung und Gewalt sich verstärken,
wenn sie ein Strafverfahren gegen die Familie in
Gang bringen. Aus diesen Gründen wenden sich
viele Betroffene auch in akuten Bedrohungssitua-
tionen nicht sofort an die Polizei. Deshalb ist es
wichtig, sie darüber aufzuklären, dass sie fliehen
können, auch ohne dass ein Strafverfahren gegen
ihre Eltern oder ihre Familie eingeleitet wird.
Ohne Strafantrag und Aussagebereitschaft des
Mädchens/der Frau kann ein Strafverfahren
gegen die Familie nicht durchgeführt werden
(vgl. hierzu S. 41: Strafanzeige und Hilfestellung
im Strafverfahren).

●  Wenn die Tochter geflohen ist, gehen die Eltern
nicht selten zur Polizei und geben eine Vermiss-
tenanzeige auf. Dabei verschweigen sie natürlich
die Gewaltsituation oder eine bevorstehende

Zwangsheirat und behaupten, die junge Frau sei
ganz „plötzlich und unerwartet“ verschwunden.
In dieser Situation sollte zunächst mit der Frau/
dem Mädchen gesprochen werden, sofern diese
von der Polizei gefunden wird. Wenn eine Frau
ihre Flucht plant, sollte sie darauf hingewiesen
werden, dass sie vor der Flucht oder kurz danach
der örtlichen Polizei den wahren Grund ihres Ver-
schwindens mitteilt.

●  Sofern die Bedrohung sehr akut ist und andere
Fluchtversuche der Frau bereits gescheitert sind,
sollte die Frau bei der Flucht möglichst an einem
Ort abgeholt und zum Bahnhof – am besten in
eine etwas weiter entfernte Stadt – gebracht wer-
den, damit sie von den Verwandten am Bahnhof
nicht abgefangen wird. In einigen Fällen ist es
darüber hinaus notwendig, die dortige Polizei-
dienststelle zu kontaktieren, damit der Schutz der
Frau vor Ort gewährleistet ist.

●  Falls die Frau nicht in ein Frauenhaus fliehen
möchte, sollte sie genau informiert werden, wel-
che Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind, damit
sie nicht von der Familie gefunden wird (vgl. S. 32:
Hilfe bei der langfristigen Anonymisierung).

●  Wenn ein Mädchen oder eine Frau vor Gewalt im
Namen der Ehre fliehen möchte, ist zu berück-
sichtigen, dass häufig die ganze Familie bundes-
weit nach ihr sucht. Um sie zu finden, werden die
unterschiedlichsten Tricks angewandt. So werden
Freunde, die beim Ordnungsamt arbeiten, gebe-
ten, den Aufenthaltsort der Tochter herauszufin-
den, oder eine weinende Mutter ruft bei der Ver-
sicherung an, um die aktuelle Adresse der Tochter
zu erfahren. Es ist daher äußerste Vorsicht gebo-
ten, wenn Verwandte sich bei der Polizei oder
anderen Stellen melden und nähere Informatio-
nen zum Verbleib der Tochter /der Ehefrau anfor-
dern.

●  Ob es sinnvoll ist, Opferschutzmaßnahmen im
Rahmen des Gewaltschutzgesetzes für Mädchen
und Frauen zu beantragen, die von ehrbezogener
Gewalt betroffen sind, sollte in jedem Einzelfall
sorgfältig geprüft werden. Das Gewaltschutzge-
setz basiert auf Abschreckung durch Strafandro-
hung und Verhängung von Ordnungsgeldern
(vgl. dazu S. 42: Das Gewaltschutzgesetz). Wenn
die Täter ihre „Familienehre“ über alles stellen,
nehmen sie dies in Kauf und lassen sich nicht
davon abbringen, eine Gewalttat zur Wiederher-
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stellung der Familienehre zu begehen. Wenn dies
der Fall ist, bleibt der Frau nur die lebenslange
Flucht vor der Familie.

●  Es ist dringend notwendig, der Frau bei der Ano-
nymisierung zu helfen. Die Polizeidienststelle am
neuen Wohnort könnte behilflich sein, dass
Sperrvermerke bzw. Auskunftssperren beim Ein-
wohnermeldeamt, bei Versicherungen, Banken
und sämtlichen anderen Stellen eingerichtet wer-
den. In vielen Fällen verlangen die Mitarbeiter/-
innen dieser Stellen schriftliche Beweise der Be-
drohungssituation, bevor Auskunftssperren ein-
gerichtet werden. Eine schriftliche polizeiliche
Bestätigung reicht jedoch häufig aus. Auch könn-
ten die Polizeibeamten bei einer Namensände-
rung behilflich sein (vgl. S. 32: Hilfe bei der lang-
fristigen Anonymisierung). 

Beispiel
Kadriye meldet sich mit Hilfe einer Nachbarin bei ei-
ner Frauenberatungsstelle. Sie spricht kaum deutsch,
obwohl sie schon seit Jahren in Deutschland lebt. 
Sie berichtet, dass sie zwangsverheiratet wurde und
von ihrem Mann und seiner Familie seit Jahren mas-
siv misshandelt wird. Sehr gerne möchte sie mit ihren
beiden Kindern fliehen, sie will aber auf keinen Fall,
dass die Polizei in die Wohnung kommt, weil sie
große Angst hat. Der einzige Ort, wo sie allein hin-
gehen kann, ist der Spielplatz am Ende der Straße.
Die Beraterin der Frauenberatungsstelle macht mit
der örtlichen Polizei aus, dass die Flucht am nächsten
Tag stattfindet. Als es so weit ist, kündigt Kadriye
mit dem Handy der Nachbarin an, dass sie nun los-
geht. Die Polizei erwartet sie bei dem Spielplatz und
bringt sie in ein weit entferntes Frauenhaus.
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Prävention in Schule und Jugendeinrichtun-
gen:
●  Lehrer/innen sind häufig erste (und einzige) Kon-

taktpersonen und Ansprechpartner/innen in Not-
fällen (z. B. bei einer bevorstehenden Zwangshei-
rat). 

●  Präventionsarbeit mit Mädchen und Jungen –
Vertrauen gewinnen, (Gruppen-) Gespräche füh-
ren und Alternativen aus der Gewaltsituation auf-
zeigen – ist dringend notwendig.

●  In einer Gefahrensituation muss gemeinsam mit
der Betroffenen nach Lösungen gesucht werden
(Flucht in eine anonyme Einrichtung, Jugendhilfe-
maßnahmen etc.).

●  Die Eltern dürfen in einer akuten Gefahrensitua-
tion erst angesprochen werden, wenn das Mäd-
chen in Sicherheit ist, sonst könnte die Gewalt
eskalieren.

●  Ggf. könnte der Lehrer, die Lehrerin nach einer
geeigneten Einrichtung für das Mädchen suchen
sowie Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen
einschalten.

●  In Notsituationen müssen das Jugendamt und die
Polizei eingeschaltet werden, damit eine Inobhut-
nahme erfolgen kann.

Handlungsempfehlungen für das Jugendamt:
●  Die Gefahrensituation bei Zwangsheirat oder

Gewalt im Namen der Ehre ist sehr ernst zu neh-
men, auch wenn die Betroffene die Bedrohung
gegenüber den Mitarbeiter/innen des Jugendam-
tes zunächst verharmlost. 

●  Die Mädchen in einer akuten Bedrohungssitua-
tion sollten am besten schnell in einer weit ent-
fernten Einrichtung untergebracht werden, damit
die Familien sie nicht finden können.

●  Mädchen und junge Volljährige benötigen in die-
ser Situation eine spezialisierte Einrichtung (eine
Art „Familienersatz“), da ansonsten die Gefahr
sehr groß ist, dass sie zu ihrer Familie zurückkeh-
ren.

Handlungsempfehlungen für die Polizei:
●  Die Betroffene muss getrennt von der Familie,

möglichst von einer Beamtin, befragt und ggf.
zur Polizeiwache mitgenommen werden.

●  Bei einer ersten Beratung sollten der Betroffenen
alle Schutz- und Fluchtmöglichkeiten aufgezeigt
werden, auch ohne dass Strafanzeige erstattet
wird.

●  Die Betroffene sollte auf die Notwendigkeit der
Anonymisierung ihrer Daten aufmerksam ge-
macht werden.

●  Es ist besondere Vorsicht geboten, wenn Famili-
enmitglieder sich nach der „Verschwundenen“
erkundigen.

Das Wichtigste in Kürze
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Erste Schritte im Notfall 

Wenn ein Mädchen oder eine Frau sich in einer aku-
ten Notsituation befindet, muss schnell gehandelt
werden. Eine Notsituation kann gegeben sein, wenn
sie kurz vor einer Zwangsheirat steht, die sie auf kei-
nen Fall eingehen möchte, wenn sie vonseiten der
Familie misshandelt wird und/oder bereits Drohun-
gen ausgesprochen wurden, die sehr ernst zu neh-
men sind.

Was ist vor der Flucht zu
beachten?

Folgende Punkte müssen beachtet werden, wenn ein
Mädchen oder eine Frau sich entschlossen hat, vor
einer Gewaltsituation und/oder einer Zwangsheirat
zu fliehen:

●  Falls sich das Mädchen oder die Frau in einer Situ-
ation befindet, in der sie nicht selbst fliehen kann
bzw. an der Flucht gehindert wird, muss in
Absprache mit ihr die Polizei bzw. bei Minderjäh-
rigen (zusätzlich) das Jugendamt eingeschaltet
werden. Das Einschalten des Jugendamtes kann
auch die Polizei übernehmen, die über eine
Jugendnotdienst-Nummer verfügt (abends und
an den Wochenenden ist das Jugendamt nur über
diese Nummer erreichbar).

●  Wenn das Mädchen oder die Frau eine Duldung ,
eine Aufenthaltsgestattung oder ein befristetes
Aufenthaltsrecht hat bzw. aufenthaltsrechtlich
von ihrer Familie oder ihrem Ehemann abhängig
ist, sind bei einer Flucht weitere Maßnahmen zu
beachten (vgl. S. 56: Hilfe für Ausländerinnen, die
im Familiennachzug gekommen sind, und S. 62:
Hilfe für Asylbewerberinnen und geduldete Frau-
en).

●  Befindet sich die Frau bzw. das Mädchen schließ-
lich an einem sicheren Ort (z. B. auf dem Polizei-
revier oder in der Schule), muss geklärt werden,
in welche Stadt sie fliehen kann und welche Ein-

richtung geeignet ist, um sie aufzunehmen (vgl.
dazu S. 30: Langfristige Hilfsangebote). Sie sollte
in eine Stadt bzw. ein Bundesland fliehen, wo
keine Verwandten, Freunde oder Bekannten der
Familie wohnen.

●  Dort muss vor der Flucht ein Platz in einem Frau-
enhaus oder in einer spezialisierten Einrichtung
für junge Mädchen (vgl. S. 83: Anlaufstellen für
Betroffene in Deutschland) organisiert werden.
Die Suche nach einem geeigneten Platz  kann
eine Beratungsstelle, eine Kontaktperson wie z. B.
eine Lehrerin oder auch ein/e Mitarbeiter/in einer
Behörde übernehmen. Vor der Aufnahme in eine
anonymisierte Einrichtung werden in den meisten
Fällen persönliche Aufnahmegespräche mit den
Mädchen/Frauen geführt. Ist das Mädchen min-
derjährig, sind die Kosten der Unterbringung vom
Jugendamt des Herkunftsortes des Mädchens zu
tragen.

●  Wichtig ist, dass sämtliche Telefonate mit Behör-
den oder der anonymen Einrichtung, die irgend-
etwas mit der Flucht zu tun haben, nicht aus dem
Festnetz oder von dem der Familie bekannten
Handy der Frau geführt werden. Denn anhand
der Ausdrucke der Telefonrechnung kann nach-
verfolgt werden, in welche Stadt sie geflohen ist.
Handelt es sich um eine kleinere Stadt, in der es
nur ein Frauenhaus gibt, lässt sich der neue Auf-
enthaltsort schnell ermitteln.

●  Sinnvoll ist es, wenn die Frau/das Mädchen sich
ein Prepaid-Handy (Karten-Handy ohne Vertrag)
kauft, das z. B. auf den Namen einer Freundin
oder der Lehrerin angemeldet ist. Dieses Handy
muss vor der Familie geheim gehalten werden
und darf auf keinen Fall bei der Flucht vergessen
werden. Auch das alte Handy sollte mitgenom-
men und gesperrt werden. Es ist schon vorgekom-
men, dass Familien eine polizeiliche Vermissten-
meldung bei dem jeweiligen Handyanbieter vor-
gelegt haben, um einen Nachweis der einzelnen
Telefongespräche der Tochter zu bekommen.
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●  Wenn eine Frau in eine andere Stadt fliehen
möchte, ohne dass sie in ein Frauenhaus geht,
sollte sie über die notwendigen Schritte infor-
miert werden, wie sie ihre Spuren „verwischen“
und anonym leben kann (vgl. S. 32: Hilfe bei der
langfristigen Anonymisierung).

●  Wenn die Flucht sehr schnell gehen muss, sollte
so viel Geld wie möglich bei der Bank in der Hei-
matstadt abgehoben werden. Denn hebt man das
Geld am neuen Ort ab, kann die Familie anhand
der Bankbelege ebenfalls den Aufenthaltsort der
Frau ausfindig machen. Wenn die Flucht über
einen längeren Zeitraum geplant ist, sollte die
Frau das Geld abheben und das Bankkonto auflö-
sen, um am neuen Ort ein neues Konto zu eröff-
nen.

●  Niemand im Umkreis des Mädchens bzw. der Frau
sollte erfahren, an welchen Ort sie flieht. Auch
wenn nähere Verwandte ihr geholfen haben, soll-
ten diese möglichst nicht den neuen Aufenthalts-
ort wissen. Denn sofern die Familie einen Ver-
dacht hat, dass eine Person aus dem Umfeld weiß,
wo die Ehefrau oder Tochter sich aufhält, oder
gar bei der Flucht geholfen hat, ist nicht auszu-
schließen, dass der- oder diejenige bedroht wird,
um den Aufenthaltsort zu verraten.

●  Das Abmelden vom Arbeitsplatz/die Kündigung
kann auch vom neuen Wohnort aus erfolgen.
Allerdings ist hierbei darauf zu achten, dass der
Absender bzw. der Poststempel den neuen Wohn-
ort nicht verrät. Der/die Chef/in bzw. die Kollege-
ninnen und Kollegen sollten ggf. eingeweiht wer-
den, dass es sich um eine akute Bedrohungssitua-
tion handelt, damit sie Briefe, die den Poststem-
pel der neuen Stadt enthalten, sofort vernichten.
Außerdem sollten sie gegenüber Familienmitglie-
dern, die sich nach der Frau erkundigen, keine
Auskunft geben. Sie könnten vorgeben, dass kein
persönlicher Kontakt zu der Frau bestand.

●  Falls die Gefahr besteht, dass das Mädchen oder
die Frau ins Ausland verschleppt wird, sind noch
weitere Schutzmaßnahmen erforderlich (vgl. hier-
zu S. 73: Hilfe bei Zwangsheirat und Verschlep-
pung ins Ausland).

Folgende Unterlagen sollten bei einer Flucht
möglichst mitgenommen werden:
● Personalausweis, Reisepass

●  Aufenthaltsgenehmigung/Dokumente von der
Ausländerbehörde

●  Geburtsurkunde, Heiratsurkunde

●  Zeugnisse/Arbeitsverträge

●  Krankenversicherungsausweis

●  Kreditkarten, Sparbücher etc.

●  Sozialversicherungsausweis

●  Lohnsteuerkarte

●  Unterlagen der Kinder: Kinderpass, Geburtsur-
kunde, ggf. Aufenthaltsgenehmigung, Kranken-
versicherungsausweis, Impfpass, Schulzeugnisse,
Sparbücher etc. 

●  Familienbuch

Hilfe für Minderjährige
Muss eine Minderjährige in einer akuten Gefahrensi-
tuation die Familie verlassen, sind zusätzlich noch
weitere Schritte notwendig:

●  Das Jugendamt muss eingeschaltet werden. Ge-
mäß § 42 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
ist das Jugendamt verpflichtet, ein Kind oder
eine/n Jugendliche/n sofort in Obhut zu nehmen,
wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme
erfordert oder wenn das Kind oder der Jugendli-
che um Inobhutnahme bittet. Somit kann jede
schutzbedürftige Jugendliche sich auch allein an
das Jugendamt wenden und dieses Recht in
Anspruch nehmen. 

●  Die Inobhutnahme ist eine vorläufige Unterbrin-
gung des Mädchens bei einer geeigneten Person
oder Einrichtung. Da bei Gewalt im  Namen der
Ehre die Bedrohungssituation sehr groß sein
kann, ist eine Unterbringung bei einer Privatper-
son allerdings nicht geeignet.

●  Jugendhilfemaßnahmen kann jedes Mädchen
unabhängig vom Aufenthaltsstatus in Anspruch
nehmen, sofern sie sich seit mindestens sechs
Monaten in Deutschland aufhält.
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Das Jugendamt geht bei einer Inobhutnahme
wie folgt vor:
●  Das Jugendamt bringt das Mädchen an einem

sicheren Ort unter und informiert unverzüglich
die Erziehungsberechtigten, in den meisten Fällen
sind das die Eltern. Der Aufenthaltsort der Toch-
ter wird natürlich nicht genannt.

●  Sind die Eltern mit der Inobhutnahme nicht ein-
verstanden und verlangen, dass ihre Tochter zu
ihnen zurückkehrt, muss das Familiengericht ein-
geschaltet werden. Das Jugendamt muss dann
beantragen, dass das Aufenthaltsbestimmungs-
recht den Eltern entzogen und auf das Jugend-
amt übertragen wird. Das Familiengericht muss
zeitnah eine mündliche Verhandlung anberau-
men, alle Beteiligten anhören und entscheiden.
Es liegt im Ermessen des Richters oder der Richte-
rin, ob eine gemeinsame Anhörung stattfindet, 
d.h. ob das Mädchen ihren Eltern gegenübertre-
ten muss, oder ob sie getrennt angehört wird
oder ihre Aussagen schriftlich zu Protokoll gibt.

Beispiel
Yasemin ist 17 Jahre alt. Ihre Familie hat sie seit Jah-
ren physisch und psychisch misshandelt. Ihre älteren
Schwestern sind bereits zwangsverheiratet worden,
nun steht auch bei ihr eine Zwangsheirat kurz bevor.
In ihrer Verzweiflung wendet sich Yasemin an das
Jugendamt, das sie sofort in Obhut nimmt und in
einer Jugendwohngruppe unterbringt. Da die Eltern
jedoch nicht mit der Inobhutnahme einverstanden
sind, findet kurz darauf ein Termin bei einem Famili-
enrichter statt.

Das Problem:
Der Familienrichter beraumt eine gemeinsame An-
hörung mit Yasemin und den Eltern an, möchte eine
„friedliche“ Einigung herbeiführen. Yasemin soll be-
richten, was vorgefallen ist. In ihrer Angst schildert sie
zwei „harmlos“ klingende Ereignisse, die der Richter
nicht als gefährlich einstuft. Der Richter kommt zu
der Auffassung, dass Yasemin in der darauffolgen-
den Woche zu ihren Eltern zurückgeschickt werden
kann. In Panik läuft Yasemin am folgenden Tag weg,
wird eine Woche später von der Polizei aufgegriffen
und erneut vom Jugendamt in Obhut genommen. 

Die Lösung:
Yasemin schreibt ihre Leidensgeschichte detailliert
auf und schickt sie Gericht und Jugendamt zu. Solan-
ge der Richter seine Entscheidung noch nicht verkün-
det hat, kann er erneut verhandeln, weitere Maß-
nahmen anordnen, z. B. noch einmal allein mit Yase-
min sprechen oder erneut das Jugendamt oder einen
Verfahrenspfleger einschalten. Hat der Richter seine
Entscheidung schon verkündet (Beschluss oder Urteil),
kann das Jugendamt dagegen Rechtsmittel einlegen.
Das Verfahren wird dann in der nächsthöheren In-
stanz (Oberlandesgericht) überprüft, erneut verhan-
delt und entschieden.

In diesem Fall war das Verfahren noch nicht abge-
schlossen, der Richter beauftragte einen Verfahrens-
pfleger, der die gesamte Situation überprüft und mit
den Eltern und Yasemin getrennt mehrere Gespräche
geführt hat. In seinem Abschlussbericht betonte er,
dass Yasemin gefährdet sei und dringend in einer
weit entfernten Schutzeinrichtung untergebracht
werden müsse. Der Richter hat dementsprechend
entschieden.

Ein von Zwangsheirat/Gewalt im Namen der Ehre
bedrohtes bzw. betroffenes Mädchen sollte so schnell
wie möglich in einem anderen Bundesland in eine
spezialisierte Einrichtung gebracht werden (vgl. dazu
S. 83: Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland). 

Die Kosten sind vom Jugendamt des Herkunftsortes
des Mädchens zu übernehmen. Häufig muss der je-
weiligen Einrichtung bereits schriftlich die Bestäti-
gung vorliegen, dass das Jugendamt auch tatsächlich
die Kosten übernimmt.

Das Jugendamt übernimmt die Kosten für die Unter-
bringung in einer Einrichtung eines anderen Bundes-
landes nicht unbedingt sofort. Daher ist es wichtig,
dass Vertrauenspersonen des Mädchens (Lehrerin,
Mutter der besten Freundin etc.) sowie die Polizei
vor Ort das Jugendamt auf die akute Bedrohungssi-
tuation hinweisen und auch als Zeuginnen/Zeugen
fungieren. 

Ist eine Flucht geplant, ohne dass das Mädchen
akut bedroht ist, sollte schon im Vorfeld mit
dem Jugendamt über die Finanzierung speziali-
sierter Hilfseinrichtungen gesprochen werden.

Dabei ist zu klären, ob die Kosten auch für eine
Schutzeinrichtung in einem anderen Bundesland
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übernommen werden. Liegt nämlich eine  Kosten-
übernahme schon vor, kann das Mädchen in einer
akuten Notsituation das Bundesland sehr schnell ver-
lassen und damit besser geschützt werden. Denn das
Jugendamt ist nicht verpflichtet, die Unterbringungs-
kosten in anderen Bundesländern zu bezahlen, son-
dern vermittelt die Mädchen eher an lokale Einrich-
tungen – die aber häufig weder entsprechend spezi-
alisiert noch weit genug entfernt sind, um wirklichen
Schutz vor der Familie zu ermöglichen.

Falls das Jugendamt keine Notwendigkeit sieht, ein
stark gefährdetes Mädchen in einer weiter entfern-
ten spezialisierten Einrichtung unterzubringen, kann
im Notfall wie folgt vorgegangen werden: Das Mäd-
chen wendet sich in einer vom Elternhaus weit ent-
fernten Stadt an das Jugendamt und bittet dort um
Inobhutnahme. Nach § 87 KJHG ist für die Inobhut-
nahme das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich
sich die Betroffene vor Beginn der Maßnahme tat-
sächlich aufhält. Dieses Jugendamt würde das Mäd-
chen dann in Obhut nehmen und in einer lokalen
Einrichtung unterbringen. Die Kosten müsste aller-
dings nach § 86 KJHG das Jugendamt am Herkunfts-
ort des Mädchens (bzw. Wohnort der Eltern) über-
nehmen (d. h. das Jugendamt, welches die Inobhut-
nahme vorgenommen hat, würde sich intern an das
Jugendamt am Herkunftsort wenden und die Kos-
tenfrage klären). 

Falls man das Mädchen allerdings in einer speziali-
sierten Einrichtung weit entfernt von den Eltern
unterbringen möchte, sollte dieses Vorgehen auf
jeden Fall mit dieser Einrichtung vorher abgespro-
chen werden, damit die Kostenübernahme rechtzei-
tig vorliegt und das Mädchen dort Aufnahme finden
kann. 

Hilfe für junge Volljährige
●  Auch junge Volljährige können in spezialisierten

Einrichtungen untergebracht werden, die vom
Jugendamt finanziert werden. Gemäß § 41 KJHG
ist es möglich, dass das Jugendamt auch in diesen
Fällen die Kosten übernimmt, wenn die indivi-
duelle Situation des jungen Menschen dies erfor-
dert, insbesondere wenn Hilfe für seine Persön-
lichkeitsentwicklung und zu einer eigenverant-
wortlichen Lebensführung gewährt werden muss.
Auch junge volljährige Frauen sind häufig über
Jahre hinweg in ihrer freien Lebensgestaltung
eingeschränkt worden, so dass sie unselbständig

sind. Außerdem benötigen sie eine Art Familien-
ersatz, den die spezialisierten Einrichtungen mit
Hilfe von Wohngruppen bieten können. Die Kos-
tenübernahme vom Jugendamt ist allerdings häu-
fig nicht ganz so einfach zu erhalten. Hier kommt
es darauf an, dem Jugendamt die Bedrohungssi-
tuation eindrücklich darzustellen und die Not-
wendigkeit der Kostenübernahme nahezulegen.
Auch Stellungnahmen von Polizei, Beratungsstel-
len etc., die auf die akute Bedrohungssituation
aufmerksam machen, könnten dafür beim Jugend-
amt eingereicht werden.

Vor der Flucht:
●  Falls die Betroffene an der Flucht gehindert wird,

sollte die Polizei, bei Minderjährigen auch das
Jugendamt eingeschaltet werden.

●  Das Mädchen/die Frau sollte in eine Stadt/ein
Bundesland gebracht werden, wo sie nicht auf
Bekannte trifft. Bei der Suche nach einer geeigne-
ten anonymisierten Einrichtung vor Ort kann eine
Beratungsstelle oder eine Behörde helfen.

●  Geeignete Maßnahmen sind zu treffen, damit der
Aufenthaltsort nicht ermittelt werden kann (Tele-
fonate, Bankverbindung, Geheimhaltung – auch
am Arbeitsplatz –, Auskunftssperren).

Hilfe für Minderjährige:
●  Das Jugendamt muss eingeschaltet werden und

ggf. die Inobhutnahme veranlassen.

●  Sind die Erziehungsberechtigten mit dieser Maß-
nahme nicht einverstanden, ist das Familienge-
richt einzuschalten.

Hilfe für junge Volljährige:
●  Auch hier sollte die Kostenübernahme mit dem

Jugendamt besprochen werden. Wichtig ist, dass
die Bedrohungssituation deutlich wird.
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Langfristige Hilfsangebote

Muss ein Mädchen oder eine Frau die Familie bzw.
ihren Ehemann verlassen, weil sie bedroht ist und/
oder einer langjährigen Unterdrückung und Gewalt-
situation entfliehen möchte, ist zunächst zu überle-
gen, welche langfristigen Hilfsangebote notwendig
und angemessen sind. Es ist wichtig, mit der Betrof-
fenen abzuklären, was ihre individuellen Wünsche
und Vorstellungen sind und wo sie langfristig leben
möchte. Vielleicht würde sie gern studieren oder
eine Ausbildung machen, vielleicht auch nur einige
Wochen oder Monate in eine Einrichtung gehen, um
sich über ihre Zukunft Klarheit zu verschaffen und
dann eventuell auch wieder Kontakt zur Familie auf-
zunehmen. 

Insbesondere die spezialisierten Einrichtungen haben
Auflagen, an die sich jede neue Bewohnerin halten
muss und die vor einer Aufnahme akzeptiert werden
müssen. Um die Anonymität zu bewahren und die
anderen Mädchen nicht zu gefährden, müssen
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, an die
sich alle zu halten haben (so dürfen die Mädchen 
z. B. in einigen Einrichtungen in der ersten Zeit nicht
aus dem Haus gehen, müssen ihr Handy abgeben
etc.). Einige Mädchen können sich mit diesen Vor-
schriften nicht abfinden, deshalb muss vorher geklärt
werden, welche Alternativen in Frage kommen.

Vor der Aufnahme in eine Schutzeinrichtung werden
in der Regel mit den Mädchen und Frauen klärende
Aufnahmegespräche geführt. 

Bei der Suche nach einer geeigneten Einrichtung
muss außerdem der Aufenthaltsstatus der Frau bzw.
des Mädchens berücksichtigt werden. Denn wer z. B.
nur eine Duldung oder Aufenthaltsgestattung in
Deutschland hat, darf den Landkreis nur mit einer
Ausnahmegenehmigung verlassen (vgl. hierzu S. 62:
Hilfe für Asylbewerberinnen und geduldete Frauen).

Anonyme Schutzeinrichtungen für
Mädchen und junge Frauen
Es gibt in ganz Deutschland mehrere anonyme Ein-
richtungen, die Mädchen und junge Frauen mit
Migrationshintergrund im Alter von 12 bis maximal
21 Jahren aufnehmen. Diese Einrichtungen sind
geeignet, wenn die Betroffenen anonym leben müs-
sen, weil von der Familie eine Gefahr ausgeht. Sie
sind u. a. auf den Umgang mit Zwangsheirat und

Gewalt im Namen der Ehre, aber auch mit sexueller
Gewalt spezialisiert.
Die Mädchen wohnen dort in anonymen Wohngrup-
pen zusammen. In einigen Einrichtungen gibt es ver-
schiedene Wohngruppen, je nach Art der Bedrohung
bzw. Grad der Selbständigkeit der Mädchen. So gibt
es Gruppen, in die die Mädchen bei einer akuten
Bedrohung aufgenommen und rund um die Uhr von
Pädagoginnen/Sozialarbeiterinnen und/oder Psycho-
loginnen betreut werden. Nach einiger Zeit können
sie dann in eine „offene“ Wohngruppe umziehen, in
der sie sporadisch betreut werden bzw. sich an eine
Pädagogin wenden können, wenn sie Hilfe brau-
chen.

Die Kosten übernimmt das Jugendamt, da diese Ein-
richtungen sich über Sätze des Jugendamtes finan-
zieren. Die Kostenübernahme muss vom Jugendamt
des Herkunftsortes des Mädchens schriftlich geneh-
migt werden. (vgl. dazu auch S. 26: Erste Schritte im
Notfall).

Diese Schutzeinrichtungen sind auch für junge Min-
derjährige bis maximal 21 Jahre sehr gut geeignet,
da sie eine Art Familienersatz bieten. Allerdings
kann es aufgrund der Volljährigkeit, wie auf S. 29
beschrieben, Schwierigkeiten mit der Kostenüber-
nahme geben.

Schutzeinrichtungen für Frauen
Volljährigen Frauen stehen bundesweit Frauenhäu-
ser und anonyme Einrichtungen zur Verfügung (vgl.
S. 83: Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland).
Auch bei volljährigen Frauen ist es häufig notwen-
dig, dass sie in eine Einrichtung in einem anderen
Bundesland fliehen, zumindest weit entfernt von
ihrem ursprünglichen Wohnort.

In den Frauenhäusern sind die Frauen in Zimmern
oder kleinen Wohnungen untergebracht, in denen
sie auch mit Kindern leben und sich meist selbst ver-
sorgen. Während ihres Aufenthalts können die Frau-
en gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses nach neuen Lebensperspektiven und ggf.
nach Maßnahmen einer dauerhaften Anonymisie-
rung suchen. Dabei ist z. B. zu überlegen, ob der
Name geändert werden soll (vgl. S. 37: Namensände-
rung). 
Sofern eine Frau mit einem Sohn in ein Frauenhaus
flieht, der schon über 12/13 Jahre alt ist, muss für
den Jungen ggf. nach einer alternativen Unterbrin-
gung gesorgt werden, weil ältere Jungen häufig
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nicht in einem Frauenhaus mit aufgenommen wer-
den können. Mit dem Jugendamt wird dann nach
einer geeigneten Kinder- und Jugendschutzeinrich-
tung gesucht, die sich möglichst in der Nähe des
Frauenhauses befindet.

Die Kostenübernahme für den Aufenthalt wird vom
Frauenhaus beantragt. Dazu ist es notwendig, dass
die Frau in dem jeweiligen Ort gemeldet wird. Wenn
sich eine Frau im Frauenhaus aufhält, werden beim
Ordnungs- bzw. Einwohnermeldeamt Sperrvermerke
eingerichtet. Wichtig ist es, dies bei beiden Einwoh-
nermeldeämtern zu beantragen – also auch bei dem
des früheren Wohnortes –, da Sperrvermerke vom
Zuzugsort nicht immer automatisch rückgemeldet
werden.

Es ist meistens problemlos möglich, dass eine Frau
von einem Bundesland in ein anderes flieht, da es
eine bundeseinheitliche Kostenerstattungsregelung
gibt. Falls die Frau jedoch aufgrund ihres Aufent-
haltstitels den Landkreis nicht verlassen darf, sind
weitere Maßnahmen erforderlich (vgl. S. 62: Hilfe für
Asylbewerberinnen und geduldete Frauen).

Die meisten Frauenhäuser und Schutzeinrichtungen
nehmen nur Frauen auf, die ein Aufenthaltsrecht in
Deutschland haben, d. h. sich legal in Deutschland
aufhalten. Denn wenn das Frauenhaus die Frau nicht
bei den örtlichen Behörden melden kann, ist es auch
nicht möglich, eine Kostenübernahme für ihren Auf-
enthalt bei den Behörden zu beantragen. Nur in Aus-
nahmefällen können Frauen mit Duldung im Frauen-
haus aufgenommen werden. Einige Frauenhäuser
haben jedoch eine Regelung mit dem jeweiligen
Landkreis getroffen, dass sie pro Jahr eine bestimmte
Anzahl von Frauen mit Duldung aufnehmen dürfen
und die Kosten dennoch erstattet bekommen. Dies
ist im Einzelfall zu recherchieren.

Ist die Frau durch eine langjährige Gewalterfahrung
traumatisiert und hat infolgedessen massive psychi-
sche Probleme, ist zu überlegen, ob für sie eine spe-
zialisierte Wohngruppe für Frauen mit Gewalterfah-
rungen in Betracht kommt. In diesen Einrichtungen
werden Frauen häufig rund um die Uhr betreut und
können dort ihre Gewalterfahrungen aufarbeiten
(vgl. S. 83: Anlaufstellen für Betroffene in Deutsch-
land).

● In anonymisierten Schutzeinrichtungen gelten
spezielle Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen,
die unbedingt zu beachten sind.

● Für Mädchen und junge Frauen in akuten Bedro-
hungssituationen gibt es spezielle Wohngruppen.
Später können sie in eine offene Wohngruppe
umziehen. Die Kosten übernimmt das Jugendamt
des Herkunftsortes.

● Volljährige Frauen können in Frauenhäuser oder
ähnliche anonymisierte Einrichtungen fliehen, in
denen sie – auch mit ihren Kindern – vorüberge-
hend leben und sich selbst versorgen können.
Hier gilt eine bundeseinheitliche Kostenerstat-
tungsregelung. Für Frauen mit Duldungsstatus
sind besondere Regelungen zu beachten.
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Hilfe bei der langfristigen
Anonymisierung

Allgemeine Sicherheitshinweise
Ist einem Mädchen oder einer Frau die Flucht vor der
Familie bzw. dem Ehemann gelungen, muss durch
verschiedene Vorsichtsmaßnahmen verhindert wer-
den, dass sie von ihren Verwandten gefunden wird.
In vielen Fällen nämlich ist auch noch nach Jahren
damit zu rechnen, dass die Familie nach ihr sucht, sie
bedroht und eine verletzte Ehre durch eine Gewalt-
tat wiederherstellen will. Häufig werden Verwandte
und Bekannte in ganz Deutschland eingeschaltet,
um die Betroffene ausfindig zu machen. Außerdem
wendet sich die Familie an verschiedene Behörden
und Institutionen, um ihren neuen Aufenthaltsort
herauszufinden. Um das Mädchen oder die Frau 
dauerhaft zu schützen, sind daher unterschiedliche
Sicherheitsvorkehrungen dringend notwendig.

Ein hundertprozentiger Schutz ist allerdings nicht zu
garantieren. Denn eine Person ist in Deutschland bei
sehr vielen Institutionen und Behörden gemeldet,
das Einrichten von Sperrvermerken bei allen Stellen
kann sehr mühsam sein und lange dauern. Außer-
dem werden Sperrvermerke nicht selten übersehen,
Mitarbeiter/innen von Behörden oder Institutionen
sind in einigen Fällen nicht ausreichend geschult und
schätzen die Gefahrensituation nicht richtig ein. Aus
Unachtsamkeit werden wichtige Daten herausgege-
ben, obwohl Sperrvermerke eingerichtet wurden.
Umso wichtiger ist es, dass ein Mädchen oder eine
Frau, die vor ihrer Familie flüchtet, Hilfestellung
erhält, ein Leben in der Anonymität zu führen (vgl.
zu den Vorsichtsmaßnahmen vor einer Flucht auch
S. 26: Erste Schritte im Notfall). 

Um Hilfe bei der Anonymisierung zu erhalten,
ist es notwendig, sich an die Polizei zu wenden.
In jedem Landkreis gibt es bei der Polizei Opfer-
schutzbeauftragte, die bei der Anonymisierung

und beim Einrichten von Sperrvermerken behilflich
sein können. Diese können meist darüberAuskunft
geben, wo der Name einer Person überall auftaucht
und daher Auskunftssperren eingerichtet werden
müssen.

Problematisch ist allerdings, dass viele Mädchen und
Frauen sich nicht an die Polizei wenden wollen, etwa
aus Angst, dass die Polizei eine Anzeige aufnimmt

und ihre Familie dann Schwierigkeiten bekommt.
Grundsätzlich muss die Polizei die Strafverfolgung
aufnehmen, wenn sie von einer Straftat Kenntnis
erlangt. Andererseits werden viele Straftaten gegen
die Person nur auf Antrag des Opfers verfolgt, und
oft ist die Aussage des Mädchens/der Frau das einzi-
ge Beweismittel. Das Mädchen/die Frau hat bei
Anschuldigungen gegen Familienangehörige ein
Zeugnisverweigerungsrecht. Ist sie nicht zur Aussage
bereit, muss ein Verfahren aus Mangel an Beweisen
eingestellt werden. Die Polizei hat kein Interesse, ein
Verfahren einzuleiten, wenn von vornherein klar ist,
dass es ergebnislos verläuft; insoweit haben die
Opferschutzbeauftragten hier einen Spielraum.
Wenn das Mädchen/die Frau jedoch verletzt wurde,
einen Arzt aufgesucht hat, es andere Zeugen gibt,
kann das Strafverfahren auch ohne deren Aussage-
bereitschaft durchgeführt werden. Die Betroffene
muss daher selbst abwägen, ob sie sich an die Polizei
wendet. Dafür spricht allerdings, dass die Polizei sehr
viel mehr Möglichkeiten hat, Sperrungen der Daten
bei Behörden etc. vornehmen zu lassen. Eine andere
Möglichkeit wäre, dass z. B. die betreuende Mitarbei-
terin einer Beratungsstelle, einer anonymen Schutz-
einrichtung o. Ä. sich an den Opferschutzbeauftrag-
ten wendet und mit ihm über die Möglichkeiten
spricht, ohne dass sofort eine Anzeige aufgenom-
men wird.

● Nach der Flucht sollte das Mädchen/die Frau mög-
lichst erst einmal keinen Kontakt zu engen Freun-
den, Freundinnen oder Verwandten aufnehmen,
auch wenn diese ihr bei der Flucht geholfen
haben. Je weniger die „Fluchthelfer/innen“ über
den neuen Aufenthaltsort und die neue Lebenssi-
tuation wissen, umso geringer ist die Gefahr, dass
sie ungewollt wichtige Informationen an die
Familie weitergeben (vgl. S. 26: Was ist vor der
Flucht zu beachten?).

● Ein Umzug in eine andere Stadt, am besten sogar
in ein anderes Bundesland, in dem keine Verwand-
ten, Freunde oder Bekannten der Familie woh-
nen, ist häufig dringend notwenig.

● Sobald das Mädchen oder die Frau geflohen ist,
sollten Sperrvermerke bzw. Auskunftssperren bei
Behörden und verschiedenen Institutionen bean-
tragt werden, die über die neue Adresse verfü-
gen. Das sind z. B. Ordnungsamt/Einwohnermel-
deamt, Banken, Versicherungen, Schule/Kinder-
garten, Arbeitsplatz, Hausarzt/Hausärztin, Fit-
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nessstudio, Sozialamt, Jobcenter sowie überregio-
nale Stellen. Die jeweiligen Opferschutzbeauf-
tragten der Polizei wissen im Einzelnen, wo ggf.
weitere Auskunftssperren einzurichten sind.

● Am besten sollte die Frau eine Liste erstellen: Wo
könnte ihre Adresse im Einzelnen bekannt sein?
Dabei sollte sie übergeordnete Kategorien finden
und detailliert durchgehen: Kinder (Schule/Kin-
dergarten, Kinderarzt, Ballettstudio), Freizeit
(Volkshochschule, Bibliothek, Fitnessstudio), etc.

●  Es ist dringend notwendig, die Sperrvermerke auf
alle Institutionen auszuweiten, bei denen die
neue Anschrift der Frau erfragt werden könnte.
Dabei sollten vorbeugend alle Anlaufstellen vor-
gewarnt und über die Gefahr aufgeklärt werden. 

●  Versicherungen sowie Telefon- und Handygesell-
schaften sollten gebeten werden, unter keinen
Umständen die Adresse der Frau oder Einzelauf-
listungen der letzten Verbindungen herauszuge-
ben. Am besten ist es, das Handy abzumelden
und bei einer anderen Telefongesellschaft ein
neues zu kaufen (vgl. S. 26: Was ist vor der Flucht
zu beachten?). 

●  Bei der Telekom ist zu beantragen, dass die neue
Adresse nicht ins Telefonbuch aufgenommen
wird. Da die Anträge meistens mündlich in den
jeweiligen Filialen entgegengenommen werden,
ist es wichtig nachzuprüfen, ob tatsächlich kein
Eintrag im Telefonbuch vorgenommen wurde.
Besser ist es, den Antrag schriftlich einzureichen
und die Bedrohungssituation zu schildern.

●  Auch Bankkonten sollten vorsorglich aufgelöst
und ein Konto in einer anderen Stadt angemeldet
werden. Wichtig ist, dass das Mädchen/die Frau
nicht vom neuen Aufenthaltsort aus Geld von
ihrem alten Konto abhebt, da die Kontoauszüge
an die alte Adresse geschickt werden und somit
der Aufenthaltsort für die Eltern bzw. den Ehe-
mann ersichtlich ist. Am besten ist es, schriftlich
eine Auskunftssperre bei der neuen Bank zu
beantragen und auf die Gefahrensituation hinzu-
weisen.

●  Sämtliche Spuren, die den Aufenthaltsort des
Mädchens/der Frau preisgeben könnten, müssen
verwischt werden. Dazu gehört, dass sie nicht
über das Festnetz mit Personen telefoniert, die in
irgendeinem Kontakt mit der Familie/dem Ehe-
mann stehen, weil auf diesem Weg ihr Aufent-
haltsort ausfindig gemacht werden kann. Wenn

sich ein Telefonat nicht vermeiden lässt, ist es rat-
samer, über ein Handy zu telefonieren, das am
besten nicht auf den Namen der Frau angemeldet
ist. Dabei sollte immer die Rufnummer-Unterdrü-
ckung aktiviert sein. 

●  Sofern eine Frau mit ihren Kindern geflohen ist,
sollte sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie
das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantra-
gen (vgl. hierzu S. 47: Familien und verfahrens-
rechtliche Regelungen). Des Weiteren sollte sie
vor ihrer Flucht das Jugendamt informieren und
mit diesem Kontakt halten. Wenn der Ehemann
bei der Polizei Anzeige wegen Kindesentführung
erstattet, wird das Jugendamt am bisherigen
Wohnort eingeschaltet, dieses kann dann die
Polizei entsprechend informieren. 

Sperrvermerke und Anonymisie-
rung
Auskunftssperre beim Ordnungs- und Ein-
wohnermeldeamt
●  Eine Auskunftssperre im Melderegister kann beim

örtlichen Ordnungsamt bzw. Einwohnermelde-
amt beantragt werden, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass der Betroffenen
oder anderen Personen durch eine Auskunft eine
Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Frei-
heit oder ähnliche schutzwürdige Interessen
droht (§ 21 Abs. 5 Satz 1 MRRG = Melderechtsrah-
mengesetz).

●  Diese Gefährdung muss durch Tatsachen nachge-
wiesen werden. Als Tatsachen gelten erfolgte
Drohungen, Nachstellungen oder Übergriffe. Wie
der Nachweis zu erfolgen hat, ist leider nicht ge-
setzlich geregelt. Dies bedeutet in der Praxis, dass
der/die Sachbearbeiter/in hier einen großen Hand-
lungsspielraum hat, welche Beweise sie/er gelten
lässt. Meistens werden greifbare Beweise verlangt,
z. B. Drohbriefe, Faxe, SMS, Arztatteste, psycholo-
gische Stellungnahmen, Berichte/Bestätigungen
von einer Beratungsstelle oder von der Polizei,
Strafanzeigen, Entscheidungen der Gerichte in
Gewaltschutzverfahren sowie eidesstattliche Ver-
sicherung der Betroffenen. Auch der Opferschutz-
beauftragte der Polizei könnte bei der Beantra-
gung einer Auskunftssperre behilflich sein.

●  Wenn eine Auskunftssperre eingetragen ist, ist
eine Auskunft an Dritte unzulässig, es sei denn,
die Frau wurde vorher befragt, und es konnte

›

‹

333Konkrete Hilfe bei Zwangsheirat und Ehrenmordgefahr in Deutschland

i

w



somit eine Bedrohung durch die Herausgabe der
Adresse ausgeschlossen werden (§ 21 Abs. 5 Satz
2 MRRG).

●  Wichtig ist, dass dem Sachbearbeiter bzw. der
Sachbearbeiterin eindeutig klar gemacht wird,
wie notwendig diese Sperrung ist und dass die
Daten auf keinen Fall herausgegeben werden
dürfen, weil eine akute Gefahr besteht. Laut
Gesetz muss das Amt nämlich trotz Sperrvermerk
Auskunft geben, falls z. B. ein Gläubiger auf-
taucht. Auch kann nicht ausgeschlossen werden,
dass Beamte aus anderen Städten Einsicht in die
Daten haben. 

●  Wird die Einrichtung von Sperrvermerken abge-
lehnt, weil angeblich keine Bedrohung vorliegt
oder die Beweise nicht ausreichen (z. B. wenn
„nur“ mündliche Drohungen ausgesprochen wur-
den), kann der Rechtsweg beschritten werden,
der aber einige Zeit in Anspruch nimmt. Daher
besteht die Gefahr, dass während dieser Zeit die
Adresse an die Familie herausgegeben wird.

●  Sofern eine Frau in ein Frauenhaus oder in eine
anonyme Wohneinrichtung geflohen ist, wird
meist vonseiten dieser Einrichtung eine Aus-
kunftssperre beim Ordnungs- bzw. Einwohner-
meldeamt beantragt. 

Jedes Bundesland hat ein eigenes Meldegesetz,
das noch weitere Ergänzungen oder spezielle
Regelungen zu dem bundesweit gültigen Melde-
rechtsrahmengesetz enthält. Diese speziellen
Regelungen müssen im Einzelfall bei den örtli-
chen Behörden erfragt werden bzw. sind im
Internet einsehbar.

Eine Auskunftssperre im Melderegister gilt nur
für zwei Jahre und muss danach verlängert wer-
den. Wichtig ist, alle Beweise, die zur Einrichtung
der Auskunftssperre eingereicht wurden, aufzu-
bewahren und in der Folgezeit alle weiteren
Beweise von Bedrohungen, Nachstellungen etc.
zu dokumentieren. Die Auskunftssperre wird nur
verlängert, wenn nachgewiesen wird, dass die
Bedrohung noch andauert. Die Verlängerung
muss rechtzeitig schriftlich beantragt werden. In
einigen Bundesländern informiert die Behörde
schriftlich darüber, dass die Auskunftssperre aus-
läuft, in anderen nicht. Daher ist es notwendig,
sich den Zeitpunkt zu notieren und von sich aus
eine Verlängerung zu beantragen.

Es ist dringend notwendig, auch beim Ordnungs-
bzw. Einwohnermeldeamt des Herkunftsortes der
Frau eine Auskunftssperre einzurichten. Denn
ansonsten lässt sich auf Nachfrage dort der neue
Aufenthaltsort leicht herausfinden. Die Einwoh-
nermeldeämter nämlich benachrichtigen bei einer
Anmeldung in einer neuen Stadt das Einwohner-
meldeamt der Herkunftsstadt und teilen diesem
die neue Adresse mit. Wird nun eine Auskunfts-
sperre beantragt, geben einige Einwohnermelde-
ämter diese Auskunftssperre automatisch auch an
das Einwohnermeldeamt des Herkunftsortes wei-
ter, so dass auch dort eine Auskunftssperre einge-
richtet wird.  Andere wiederum tun dies nicht. 

Sperrvermerke bei Versicherungen
Auch Versicherungen müssen auf die Gefahrensitua-
tion aufmerksam gemacht werden. Der/die zuständi-
ge Sachbearbeiter/in sollte am besten in einem per-
sönlichen Gespräch gebeten werden, ab sofort kei-
nerlei Informationen zur Person herauszugeben. Im
Einzelfall lassen sich dann weitere Lösungen mit dem
jeweiligen Sachbearbeiter finden. Bei einigen Versi-
cherungen gibt es z. B. für Personen mit einem
hohen Schutzbedürfnis die Möglichkeit, in die inter-
ne Krankenkasse für die Mitarbeiter/innen aufge-
nommen zu werden. Die Daten sind dann nur einem
eingeschränkten Personenkreis zugänglich. Dies
bedeutet jedoch, dass die gesamte Betreuung der
Frau nur durch bestimmte Mitarbeiter/innen erfolgt,
sie demnach also nicht in einer anderen Geschäfts-
stelle betreut werden kann, weil die Daten dort
nicht einsehbar sind. Wie schwer es jedoch ist, in
diese interne Krankenkasse aufgenommen zu wer-
den, muss im Einzelfall abgeklärt werden. 

In einigen Fällen allerdings werden individuelle
Schutzbedürfnisse bei den Krankenkassen nicht ernst
genommen, Datensperren werden übersehen oder
gar nicht erst eingerichtet. Einige Mitarbeiter/innen
von Versicherungen sind wiederum nicht geschult
und geben nahen Familienangehörigen Auskunft.
Dies ist in der Praxis leider schon vorgekommen.
Daher ist es ratsam, die Versicherung zu wechseln
und bei der neuen Versicherung Sperrvermerke zu
beantragen, oder aber keine neue Adresse bzw. nur
ein Postfach anzugeben. Wenn die Betroffene noch
minderjährig ist, kann sie weiterhin in der Familien-
versicherung bleiben, ohne dass die Versicherung
gegenüber den Eltern auskunftspflichtig ist. Es gibt 
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jedoch keine Garantie dafür, dass nicht dennoch Aus-
künfte gegeben werden. Im Einzelfall ist zu überle-
gen, ob es möglich ist, die Versicherung zu wechseln,
auch wenn die Betroffene noch minderjährig ist.
Zwar sind Minderjährige noch weiterhin automatisch
familienversichert, unter der Maßgabe des § 40 Satz
4 SGB VIII kann jedoch das Jugendamt in besonderen
Fällen die Beiträge für eine freiwillige Krankenversi-
cherung übernehmen, soweit sie angemessen ist.

Anmeldung beim Einwohnermelde-
bzw. Ordnungsamt
●  Sobald eine Frau bei den örtlichen Behörden ge-

meldet ist, besteht trotz eingerichteter Sperrver-
merke dennoch eine gewisse Gefahr, dass die
Familien ihren Aufenthaltsort herausfinden. So
lassen die Familien z. B. weinende Mütter bei den
Behörden in der Herkunftsstadt der Frau anrufen,
die vorgeben, sie wollten so gerne wissen, wie es
der Tochter geht. Oder es unterlaufen Fehler
beim Eintrag der Sperrvermerke. So ist nicht aus-
zuschließen, dass Sperrvermerke übergangen
werden. 

●  Daher ist abzuwägen, ob die Frau sich überhaupt
bei den örtlichen Behörden am neuen Wohnort
offiziell meldet. Zwar hat jede/r Bürger/in die
Pflicht, sich offiziell anzumelden. Wenn aber das
Leben einer Frau massiv gefährdet ist, die Familie
vielleicht auch schon mehrfach ihren neuen Auf-
enthaltsort herausgefunden hat, sollte eine
Abwägung stattfinden. Leider funktioniert dies
nur bei deutschen Staatsbürgern/innen, die
außerdem nicht auf öffentliche Gelder angewie-
sen sind. Wer nicht die deutsche Staatsbürger-
schaft, sondern eine befristete Aufenthaltserlaub-
nis, Duldung oder Aufenthaltsgestattung hat,
muss auf jeden Fall in Deutschland gemeldet sein,
weil ansonsten mit deren Ablaufen keine Verlän-
gerung beantragt werden kann und damit der
Aufenthalt illegal wird. Zudem sind Geduldete
und Asylbewerber meist verpflichtet, in öffent-
lichen Sammelunterkünften zu wohnen, und
machen sich strafbar, wenn sie ihren Bezirk ohne
Genehmigung verlassen. Wenn Geduldete und
Asylbewerber sich ohne Kenntnis der zuständigen
Behörden entfernen, werden sie als „unterge-
taucht“ gemeldet und polizeilich zur Fahndung
ausgeschrieben (vgl. auch S. 62: Hilfe für Asylbe-
werberinnen und geduldete Frauen). Auch Perso-

nen, die auf öffentliche Gelder (z. B. Hartz IV
und/oder Kindergeld) angewiesen sind, müssen
gemeldet sein, um dieses Geld weiterhin zu
bekommen. Die Entscheidung, ob die Frau aber
tatsächlich in der Wohnung wohnt, die als offi-
zielle Adresse beim Einwohnermeldeamt angege-
ben wurde, muss der Gefahrensituation angemes-
sen getroffen werden. Für die Post könnte ein
Postfach eingerichtet werden.

●  In Fällen, in denen Ehemann und Familienange-
hörige alles daransetzen, das Mädchen/die Frau
zu finden und die Anonymisierung mit Hilfe von
Sperrvermerken, etc. nicht hinreichend gewähr-
leistet ist, kann eine offizielle Abmeldung ins
Ausland in Erwägung gezogen werden. Bei einer
Anmeldung aus dem Ausland nach mehreren
Monaten – dann in einem anderen Bundesland –
muss die frühere Adresse in Deutschland nicht
angegeben werden, so dass die Wohnsitzwechsel
über die Einwohnermeldeämter nicht zurückver-
folgt werden können. Ausländerinnen sollten
vorher jedoch sorgfältig prüfen, ob dadurch nicht
Rechte verloren gehen, insbesondere ihr Aufent-
haltsstatus. Auch für Frauen, die auf öffentliche
Gelder angewiesen sind, kommt dies nicht in
Frage, da sie ja offiziell im Ausland sind und
daher kein Geld beziehen können.

Schwierigkeiten bei der Anonymisierung:
Flucht mit Kindern/Scheidungsverfahren
●  Wenn eine Frau mit ihren Kindern geflohen ist,

können sich zusätzliche Schwierigkeiten mit der
Anonymisierung ergeben. Die Familiengerichte
müssen ihre Zuständigkeiten prüfen, bevor sie
tätig werden. Die örtliche Zuständigkeit richtet
sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der
Beteiligten. Im Scheidungsverfahren und allen
Familiensachen, die im Verbund mit entschieden
werden, ist ausschließlich das Familiengericht
zuständig, in dessen Bezirk alle Beteiligten ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn getrenn-
te Wohnsitze bestehen, ist ausschließlich das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Kinder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Nur wenn
keine Kinder vorhanden sind, ist das Familienge-
richt am früheren gemeinsamen Wohnort zustän-
dig, wenn ein Ehegatte dort noch wohnt. In iso-
lierten Sorgerechts- und Umgangsverfahren ist
immer das Familiengericht am gewöhnlichen Auf-
enthalt der Kinder zuständig (§§ 606 und 621 ZPO).
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Konkret bedeutet das: Wenn Kinder vorhanden
sind, wechselt die örtliche Zuständigkeit der
Familiengerichte immer an den jeweiligen Wohn-
ort der Frau mit ihren Kindern und muss entspre-
chend weiterverwiesen werden. Damit aber kann
der Mann den Aufenthaltsort der Frau herausfin-
den: Er braucht nur am früheren Wohnort die
Scheidung einzureichen oder ein Umgangsrecht
zu beantragen, später die örtliche Unzuständig-
keit zu rügen und die Verweisung an das zustän-
dige Familiengericht zu beantragen. Dann muss
der Familienrichter ermitteln, wo die Frau wohnt,
und das Verfahren weiterverweisen. So kann der
Mann immer den Bezirk herausbekommen, in
dem die Frau aktuell wohnt. 

●  Eine mögliche Argumentation, um die Frau zu
schützen, ist folgende: Solange sie sich mit den
Kindern auf der Flucht befindet oder sich in
einem Frauenhaus aufhält, hat die Frau noch kei-
nen neuen gewöhnlichen Aufenthalt begründet,
weil diese Aufenthalte vorübergehender Natur
sind. Theoretisch besteht ja auch die Möglichkeit,
dass sie mit den Kindern zurückkehrt. Solange
kein neuer gewöhnlicher Aufenthalt begründet
ist, bleibt das Gericht am früheren Wohnort
zuständig. Es liegt im Ermessen des Familienge-
richts, ob es dieser Argumentation folgt. Die Aus-
sichten dafür sind umso größer, je deutlicher die
akute Bedrohungssituation für die Frau und die
Kinder dem Familienrichter vermittelt werden
kann und je kürzer die Flucht der Frau zurüc-
kliegt. Insoweit empfiehlt es sich, sehr schnell die
Scheidung einzureichen und das Sorge- und
Umgangsrecht klären zu lassen. 

●  In allen Unterlagen, die bei Gericht eingereicht
werden, sollten Daten (Orte, Telefonnummern
etc.), die auf den derzeitigen Wohnort der Frau
deuten, geschwärzt werden, da grundsätzlich alle
Unterlagen an die Gegenseite weitergegeben
werden. Der Wohnort der Frau sollte dem Gericht
von ihrer Rechtsanwältin/dem Rechtsanwalt nur
telefonisch mitgeteilt werden und allenfalls in
einem internen Aktenvermerk des Gerichts ver-
zeichnet sein (vgl. auch S. 47: Familien- und ver-
fahrensrechtliche Regelungen). 

●  In akuten Gefahrensituationen ist es darüber hin-
aus hilfreich, dass sich ggf. zwei Rechtsan-
wälte/innen um den jeweiligen Fall kümmern: So
könnte eine/r von beiden, der/die am Aufent-
haltsort der Frau eine Kanzlei hat, die Gespräche

mit ihr führen und die Schriftsätze ohne Brief-
kopf fertigen. Eine kooperierende Kanzlei am
Herkunftsort des Mannes reicht dann diese
Schriftsätze mit eigenem Briefkopf ein, tritt nach
außen auf und nimmt die Termine wahr. Ande-
renfalls lässt der Kanzleisitz Rückschlüsse auf den
Aufenthaltsort zu.

●  Dasselbe gilt auch für Jugendämter und Unter-
haltsvorschusskassen. Zuständig sind beide Behör-
den am Wohnort der Frau, beide müssen auch
mit dem Mann Kontakt aufnehmen: die Unter-
haltsvorschusskasse, um den vorgeleisteten Unter-
halt geltend zu machen, das Jugendamt, um sei-
ner Beratungspflicht beider Eltern nachzukom-
men. Auch hier muss die Gefährdung der Frau
und der Kinder dargelegt und darum gebeten
werden, dass beide auf dem Wege der Amtshilfe
mit den Behörden am Wohnort des Mannes
kooperieren und nur diese nach außen auftreten.
So kann beispielsweise der/die Mitarbeiter/in des
Jugendamtes am Wohnort der Frau die Gesprä-
che mit ihr und den Kindern führen und einen
Bericht intern an den/die Mitarbeiter/in am
Wohnort des Mannes weitergeben, der die
Besprechungen mit dem Mann führt und den
Gerichtstermin wahrnimmt. 

Beispiel
Suzana hat sich nach Jahren der Misshandlung von
ihrem Mann in München getrennt und wohnt nun
mit ihren beiden Kindern in einem Frauenhaus in
Hamburg. Ihr Mann hat ihr gedroht, er werde sie 
finden und umbringen. Sie hat das alleinige Sorge-
recht für ihre Kinder beantragt und die Scheidung
beim Familiengericht in München eingereicht. Dem
Familienrichter in München wurde Suzanas Gefähr-
dung dargelegt; daraufhin war er bereit, das Verfah-
ren nicht zu verweisen. Außerdem arbeitet Suzanas
Rechtsanwältin, die in Hamburg ihre Kanzlei hat, 
mit einem Rechtsanwalt in München zusammen,
über den der gesamte Schriftverkehr abgewickelt
wird und der auch die Termine beim Familiengericht
wahrnimmt. Somit kann der Aufenthaltsort von 
Suzana geheim gehalten werden.
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Namensänderung
●  Generell ist eine Namensänderung möglich, wenn

ein wichtiger Grund dies rechtfertigt (§ 3 NÄG =
Namensänderungsgesetz). Der Begriff „wichtiger
Grund“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der
ausgelegt werden muss. In der Regel wird die
Bedrohung und Verfolgung durch die eigene
Familie bzw. durch den Ehemann als solcher aner-
kannt. Diese müssen jedoch bewiesen werden.
Das können dieselben Beweise sein wie für eine
Auskunftssperre z. B. Drohbriefe, Faxe, SMS, Arzt-
atteste, psychologische Stellungnahmen, Berich-
te/Bestätigungen von einer Beratungsstelle oder
von der Polizei, Strafanzeigen, Entscheidungen
der Gerichte in Gewaltschutzverfahren, eides-
stattliche Versicherung der Betroffenen.

●  Obgleich das NÄG ein nationales Gesetz ist, ist die
Namensänderung selbst Ländersache. Das bedeu-
tet, dass jedes Bundesland einige Freiheiten in
der Auslegung des NÄG hat, ebenso wie der/die
zuständige Sachbearbeiter/in einen recht großen
Auslegungsspielraum in der Bearbeitung hat.
Daher stößt man gerade bei kleineren Ämtern,
die bisher noch nicht oder kaum mit speziellen
Fällen von Namensänderungen zu tun hatten, bei
denen eine Person sehr gefährdet ist, oft auf
Unkenntnis. Man muss diese umfassend informie-
ren und Überzeugungsarbeit leisten; das kann zu
sehr langen Bearbeitungszeiten führen.

●  In den meisten Bundesländern ist das Standesamt
für die Namensänderung zuständig, die Zustän-
digkeit kann aber auch z. B. bei der Stadtverwal-
tung, der Kreisverwaltung oder beim Rechtsamt
angesiedelt sein. 

●  Je nachdem, in welchem Bundesland man sich
befindet, gibt es außerdem große Unterschiede
bei den Kosten und der Bearbeitungszeit. Die
Bearbeitungszeit kann sich von einigen Wochen
bis zu einigen Monaten hinziehen, wobei die
Dauer auch davon abhängt, wie schnell sämtliche
erforderliche Unterlagen (Urkunden etc.) vorlie-
gen. Die Kosten betragen je nach Einkommen
und Verwaltungsaufwand von ca. 2,50 Euro bis 
zu 1200 Euro. (In den meisten Fällen findet man
auf der Internetseite der jeweiligen Stadt bereits
die Kosten bzw. Sonderregelungen bezüglich der
Namensänderung.)

●  Das NÄG gilt nur für deutsche Staatsangehörige
oder Staatenlose mit Wohnsitz im Inland. Auslän-

der/innen haben demnach keine Möglichkeit, bei
deutschen Behörden ihren Namen ändern zu las-
sen.

Für eine Namensänderung müssen folgende
Unterlagen vorliegen:
●  Gültiger Personalausweis oder Reisepass

●  Abstammungsurkunde

●  Familienbuch (dort muss die Namensänderung
eingetragen werden)

●  Führungszeugnis

●  Der Pass bzw. der Personalausweis steht als Iden-
titätsnachweis dem/der Inhaber/in zu. Falls eine
dritte Person den Pass oder Ausweis in Besitz hat,
kann der/die Inhaber/in die Herausgabe verlan-
gen, notfalls auf Herausgabe klagen (§ 985 BGB).
Für Minderjährige macht das ein Vormund. Es ist
Aufgabe des Gerichtsvollziehers, notfalls mit der
Polizei den Pass in der Wohnung sicherzustellen.
Wenn der Pass vernichtet ist, muss ein Ersatzpass
bei der zuständigen Behörde/Konsulat beantragt
werden. Minderjährige Mädchen können dies
nicht ohne Zustimmung der Eltern tun. Wenn
keine Möglichkeit besteht, einen Nationalpass zu
erhalten, und dies nachgewiesen werden kann –
am besten durch eine schriftliche Bestätigung der
Konsulate –, kann die Ausländerbehörde in Aus-
nahmenfällen ein deutsches Passersatzpapier aus-
stellen.  

●  Die Namensänderung muss nach dem Personen-
standsgesetz in das Familienbuch sowie weitere
Urkunden eingetragen werden. Wenn die Frau
noch nicht verheiratet war und ihre Eltern im
Ausland geheiratet haben, existiert allerdings
kein Familienbuch. Das Familienbuch befindet
sich an dem gemeinsamen Wohnort des Ehepaa-
res, nach einer Scheidung verbleibt es beim Stan-
desamt des Ortes, in dem das Ehepaar zuletzt
gewohnt hat. Der Standesbeamte, der das Fami-
lienbuch fortführt, hat dort eine Änderung des
Namens einzutragen (§14 (1) Personenstandsge-
setz). Der Eintrag ins Familienbuch ist zu ergän-
zen, wenn der Name der Kindes geändert wird
(§15 (2) Personenstandsgesetz).

●  Familienmitglieder, die im Familienbuch erfasst
sind, haben von Rechts wegen Zugang zu sämt-
lichen Eintragungen. Hierbei ergeben sich natür-
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lich Widersprüche: Die Namensänderung ist ver-
geblich, wenn die Familie, vor der die Frau flüch-
tet, den neuen Namen einsehen kann. Daher ist
im Einzelfall bei der zuständigen Behörde die
akute Bedrohung der Frau darzulegen und dar-
auf zu drängen, dass eine Eintragung ins Famili-
enbuch aufgrund der akuten Gefahrensituation
unterbleibt bzw. „vergessen“ wurde. Als Begrün-
dung der Gefahrensituation können auch wiede-
rum Stellungnahmen von Frauenhäusern, Bera-
tungsstellen, der Polizei etc. herangezogen wer-
den. In Ausnahmefällen ist es auch möglich, Sperr-
vermerke bei der zuständigen Behörde zu erwir-
ken, wobei dieser Vorgang eher langwierig und
problematisch ist und meistens nur durchgeführt
wird, wenn die Frau in einem Zeugenschutzpro-
gramm ist. Auch in diesem Fall könnte ein Opfer-
schutzbeauftragter der Polizei um Hilfe gebeten
werden.

●  Wenn eine Frau, die mit ihren Kindern geflohen
ist, ihren Namen und den ihrer Kinder ändern
möchte, ergeben sich zusätzlich Schwierigkeiten,
wenn sie den neuen Namen vor ihrem Mann
geheim halten möchte. Denn der Vater des Kin-
des muss über eine Namensänderung der Kinder
informiert werden bzw. dieser zustimmen.
Weiterhin hat er Zugang zu den Eintragungen ins
Familienbuch, in dem eine Namensänderung der
Frau und der Kinder notiert wird. Wenn die Frau
das alleinige Sorgerecht hat und die Bedrohung
vonseiten des Vaters der Kinder nachgewiesen ist,
kann im Einzelfall allerdings mit der zuständigen
Behörde nach einer Sonderregelung gesucht wer-
den, wobei es hierfür keine gesetzlichen Regelun-
gen gibt.

●  Nachdem ein Antrag auf Namensänderung ge-
stellt wurde und alle entscheidungserheblichen
Nachweise vorliegen, kann eine Entscheidung
getroffen werden. Wenn dem Antrag entspro-
chen wird, stellt die Stadt über die erfolgte
Namensänderung eine Urkunde aus, die Grund-
lage für die Neuausstellungen aller weiteren
behördlichen Dokumente ist (Personalausweis,
Reisepass, Führerschein, Fahrzeugschein, Lohn-
steuerkarte etc.). Darüber hinaus werden alle
anderen Behörden und Institutionen, mit denen
der/die Antragsteller/in in regelmäßigem Kontakt
steht, über die Änderung informiert, z. B. Einwoh-
nermeldeamt, Bundeszentralregister, Schuldner-

verzeichnis etc. Auch dort sind jeweils Sperrver-
merke zu beantragen.

●  Wenn die Stadt den Antrag ablehnt, wird dem/
der Antragsteller/in ein rechtsmittelfähiger
Bescheid zugestellt, gegen den Widerspruch
erhoben werden kann.

Namensänderung bei Ausländer/innen
Das Namensänderungsgesetz gilt nur für deutsche
Staatsangehörige oder Staatenlose mit Wohnsitz in
Deutschland (§ 1 NÄG). Ausländerinnen haben nach
deutschem Recht bei deutschen Behörden keine
Möglichkeit, ihren Namen ändern zu lassen. Hinter-
grund ist, dass das Personenstandswesen (Passertei-
lung, Namensrecht etc.) ein ureigenes Recht eines
jeden Staates ist, in das ein anderes Land nicht ein-
greifen darf. Staatenlos wird nicht, wer sich aus sei-
ner bisherigen Staatsangehörigkeit „entlassen“ lässt.
Vielmehr wird als staatenlos anerkannt, wer nach-
weisen kann, dass er oder sie keinem Staat angehört
und kein Staat zur Aufnahme bereit ist. 

Im Falle einer nicht-deutschen Staatsbürgerschaft
muss die betroffene Person sich an die jeweils zu-
ständige Botschaft wenden. Sollte eine doppelte
Staatsbürgerschaft vorliegen, kann die Person sich
aussuchen, zu welcher Botschaft sie geht. Falls keine
Papiere vorgelegt werden können, um sich auszu-
weisen, versucht die Botschaft in den meisten Fällen,
über persönliche Gespräche und direkten Kontakt
zum Heimatland die angegebene Identität zu bewei-
sen.

Namensänderung bei Minderjährigen
Eine minderjährige Person kann nicht für sich selbst
eine Namensänderung beantragen, ohne dass die
Eltern dazu ihr Einverständnis geben. Wurde den
Eltern allerdings das Sorgerecht entzogen, kann ein
Antrag auf Namensänderung von einem Vormund
gestellt werden, der eine entsprechende Gefahrensi-
tuation belegen muss. Auch in diesem Fall ist es not-
wendig, mit der zuständigen Behörde individuell
abzusprechen, ob eine Namensänderung (die ja
eigentlich in das Familienbuch eingetragen werden
müsste) vor den Eltern geheim gehalten werden
kann.
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Aufnahme ins Zeugenschutz-
programm
●  Zeugenschutzprogramme wurden zur Bekämp-

fung organisierter Kriminalität entwickelt. Haupt-
ziel des Programms ist die Sicherung des Strafver-
fahrens, indem die Zeugen/Zeuginnen vor Über-
griffen krimineller Organisationen geschützt wer-
den und aussagebereit sind. Aufgenommen wer-
den nur Zeugeninnen oder Zeugen, die z. B. An-
gaben machen können zu organisierter Krimina-
lität, deren Aussagen zu Haftbefehlen und Durch-
suchungen führen und die in einem späteren
Strafverfahren eine gewisse Bedeutung haben. 
In den meisten Fällen werden daher v. a. Zeugen
von Menschenhandelsverfahren in das Zeugen-
schutzprogramm aufgenommen. Aufgrund der
hohen Anforderungen, der geringen Kapazitäten
bei der Polizei sowie finanzieller Engpässe schaf-
fen nur sehr wenige Opferzeuginnen von Men-
schenhandelsverfahren die Aufnahme in ein Zeu-
genschutzprogramm. 

●  Mädchen und Frauen, die von ihren Familien und/
oder Ehemännern gesucht und bedroht werden,
haben so gut wie keine Chance, in ein solches
Programm aufgenommen zu werden. Es gibt Aus-
nahmen, wenn z. B. bereits ein Mord oder Mord-
versuch unternommen wurde und eine Frau
bereit ist, gegen die Familie auszusagen. Auf je-
den Fall muss dann aber der Polizei eine Anzeige
vorliegen, wozu die Frauen aus Angst allerdings
in den wenigsten Fällen bereit sind. Wurden je-
doch „nur“ Drohungen ausgesprochen, ohne dass
es bereits zu massiven körperlichen Übergriffen
gekommen ist, ist die Aufnahme in ein Zeugen-
schutzprogramm nicht möglich. 

●  Dennoch ist es bei einer akuten Gefahrensitua-
tion ratsam, sich an die Polizei zu wenden und
sich nach den Möglichkeiten zu erkundigen, in
ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu
werden. Weiterhin können die jeweiligen Opfer-
schutzbeauftragten des Landkreises wichtige Hil-
festellung bei der Anonymisierung/Namensände-
rung geben.

●  Wenn eine Aufnahme erfolgt ist, werden die
Betroffenen umfassend geschützt: So erhalten
ausländische Opferzeuginnen ein dauerhaftes
Bleiberecht, Hilfestellung bei der Wohnungs- und
Arbeitssuche sowie eine intensive Unterstützung,
den neuen Lebensbereich mit Datensperren und

identitätsändernden Maßnahmen zu sichern. Es
besteht ein flächendeckendes Netz von Betreue-
rinnen und Betreuern in Deutschland; falls not-
wendig, ist auch eine Unterbringung und Betreu-
ung im europäischen Ausland möglich.
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Allgemeine Sicherheitshinweise:
●  Auch Jahre nach der Flucht besteht die Gefahr,

dass die Betroffenen von der Familie aufgespürt
werden. Daher sind unterschiedliche Sicherheits-
vorkehrungen notwendig, um die Anonymisie-
rung auf Dauer zu gewährleisten:

– Opferschutzbeauftragte bei der Polizei helfen
u. a. bei der Einrichtung von Sperrvermerken

– Kontaktsperre auch gegenüber „Fluchthelfern“

– Umzug in eine andere Stadt/ein anderes
Bundesland

– Auskunftssperre, neue Bankverbindung, Vor-
sichtsmaßnahmen bei der Kommunikation
(Telefon!)

Sperrvermerke und Anonymisierung:
●  Für eine Auskunftssperre im Melderegister muss

eine Gefährdungssituation nachgewiesen werden.

●  Bei Versicherungen, Krankenkassen etc. gibt es
mitunter Probleme bei der Einhaltung von Aus-
kunftssperren.

●  Um nicht von der Familie gefunden zu werden, 
ist evtl. ein von der offiziell gemeldeten Adresse
abweichender Wohnsitz (im Extremfall auch im
Ausland) zu erwägen. Dabei ist jeweils die Rechts-
lage genau zu prüfen (Aufenthaltsstatus!)

●  Bei einer Flucht mit Kindern ist das Familienge-
richt involviert. Auch hier sind besondere Vor-
sichtsmaßnahmen zu beachten.

●  Damit es auf dem Weg der Amtshilfe zwischen
beiden Wohnorten nicht zu Indiskretionen
kommt, empfiehlt es sich, z. B. mit zwei Anwälten
zu arbeiten.

Namensänderung:
●  Eine Namensänderung ist möglich, sofern die Be-

drohungssituation nachgewiesen werden kann.
Bestimmungen und Kostenregelungen variieren
je nach Bundesland.

●  Ausländer/innen haben nach deutschem Recht
keine Möglichkeit, ihren Namen ändern zu lassen.
Hier ist die jeweilige Botschaft zuständig.

●  Im Zusammenhang mit der Eintragung ins Famili-
enbuch sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu
beachten.

Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm:
●  Mädchen und Frauen, die von Ehrverbrechen be-

droht sind, haben in der Regel keine Chance, in
ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu
werden (Ausnahme: Mord/Mordversuch). Voraus-
setzung ist in jedem Fall, dass Strafanzeige gestellt
wird.

Das Wichtigste in Kürze
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Opferschutzmaßnahmen und
juristische Möglichkeiten,
gegen die Täter vorzugehen

Strafanzeige und Hilfestellung im
Strafverfahren
Mädchen und Frauen, die von Zwangsheirat und
Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind, haben
sehr häufig massive Hemmungen, sich an die Polizei
zu wenden. Dies hat unterschiedliche Gründe, die 
u.a. auf ambivalente Gefühle der Betroffenen zu-
rückzuführen sind: Auf der einen Seite befürchten
sie, dass sofort eine Anzeige aufgenommen wird und
ihre Familie/ihr Ehemann somit strafrechtlich ver-
folgt werden. In vielen Fällen haben Mädchen starke
Schuldgefühle gegenüber den Eltern, weil sie der
Meinung sind, ihnen durch eine Flucht/Trennung
schon genug „anzutun“. Sie glauben, dass sie da-
durch in den Augen der Eltern die Ehre der Familie
verletzt haben und ihre Eltern von der Großfamilie
und Gemeinschaft nun gemieden werden bzw. nicht
mehr gesellschaftlich geachtet sind. Daher sind sie
der Meinung, sie könnten die Eltern jetzt nicht auch
noch anzeigen. Weiterhin lieben die Mädchen und
Frauen ihre Eltern häufig noch, unabhängig davon,
was diese ihnen angetan haben. Eine Verurteilung
wollen sie daher auf jeden Fall verhindern.

Auf der anderen Seite haben viele Betroffene massi-
ve Angst vor ihren Familien bzw. dem Ehemann. Sie
befürchten, dass verstärkt Druck auf sie ausgeübt
wird, damit sie die Anzeige zurückziehen und die
Aussage verweigern. Im Falle einer Verurteilung 
des Täters befürchten sie, dass die Familie ihnen die
Schuld gibt und nun noch intensiver versucht, sie zu
finden und ihnen Gewalt anzutun, sie vielleicht so-
gar umzubringen.

Nur in sehr wenigen Fällen wenden sich daher be-
troffene Mädchen und Frauen an die Polizei und
sagen gegen die Familie bzw. den Ehemann aus.
Wenn sie sich aber dennoch dazu entschließen, eine
Anzeige aufzugeben, müssen umfassende Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen werden, um sie zu
schützen (vgl. rechte Spalte: Opferschutz während
der Verhandlung und Unterstützung der Opfer). 

Die Anzeige
Wenn die Polizei z. B. in einem Fall von schwerer
Körperverletzung, Drohung und/oder Zwangsheirat
kontaktiert wird, sind die Beamten dazu verpflichtet,
eine Anzeige aufzunehmen. Gemäß § 163 Abs.1 der
Strafprozessordnung (StPO) haben die Behörden und
Beamten des Polizeidienstes Straftaten zu erforschen
und keine Aufschub gestattenden Anordnungen zu
treffen, damit die Verdunkelung einer Straftat aus-
geschlossen ist. Das bedeutet, dass sie Ermittlungen
jeder Art vornehmen, wozu z. B. auch die Verneh-
mung der Eltern der Betroffenen und verschiedener
Zeugeninnen und Zeugen (der Betroffenen selbst,
von Freundinnen und Freunden, Nachbarn,
Lehrer/innen) gehört. Die Frau hat das Recht, bei
ihrer Vernehmung bzw. Zeugenaussage eine Person
ihres Vertrauens mitzunehmen.

Die Anzeige bleibt so lange bei der Polizei, bis die
notwendigen Ermittlungen abgeschlossen sind, und
wird im Anschluss an die zuständige Staatsanwalt-
schaft weitergeleitet. Diese prüft sodann, ob die
Beweise ausreichen, um Anklage bei Gericht zu erhe-
ben. Sofern die Anklage vom zuständigen Strafge-
richt zugelassen ist, wird ein Termin für die Haupt-
verhandlung festgelegt, bei dem in den meisten Fäl-
len auch die Betroffene aussagen muss.1

Opferschutz während der Verhandlung und
Unterstützung der Opfer
Es gibt inzwischen verschiedene Maßnahmen zum
Schutz von Opferzeugen. So muss mit der Polizei
besprochen werden, ob die betroffene Frau in ein
Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden
kann (vgl. S. 39: Aufnahme ins Zeugenschutzpro-
gramm). 
Es besteht die Möglichkeit, dass das Mädchen/die
Frau bereits im Ermittlungsverfahren richterlich ver-
nommen und in Einzelfällen diese Vernehmung per
Video aufgezeichnet wird (§ 58a StPO). Dann steht
es im Ermessen des Strafgerichts, ob es das Mäd-
chen/die Frau in der Hauptverhandlung erneut als
Zeugin vernimmt oder an ihrer Stelle den Ermitt-
lungsrichter, der sie vernommen hat, und/oder ob
das Video vorgespielt wird. Wenn das Mädchen/die
Frau sichergehen möchte, nicht mehr mit dem Täter
konfrontiert zu werden, kann sie sich nur auf ihr
Aussageverweigerungsrecht berufen – allerdings mit
der Konsequenz, dass eine Strafverurteilung schwie-
riger wird. Im Falle einer Aussage kann ein Aus-
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schluss der Öffentlichkeit beantragt werden, im Ein-
zellfall auch der Ausschluss des Angeklagten, oder
die Vernehmung kann in einem separaten Raum
stattfinden, in dem sich nur die Betroffene mit dem
Strafrichter befindet, und von dort aus in den Haupt-
saal übertragen werden (§§ 247, 247a StPO). Der
Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin kann im Vorfeld
klären, ob die zuständigen Strafrichter/innen dazu
bereit sind.

Bei vielen Gerichten besteht die Möglichkeit, sich bei
der Gerichtsverhandlung durch Rechtsreferendare
oder ehrenamtliche Helfer begleiten zu lassen (die
örtlichen „Zeugenbegleitprogramme“ sind bei der
Polizei bzw. Staatsanwaltschaft zu erfragen). Auch
gibt es die bundesweit arbeitende Opferschutzorga-
nisation Weißer Ring (www.weisser-ring.de), die
mit rund 2300 ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und
ca. 400 Außenstellen von Gewalt betroffene Perso-
nen begleiten und betreuen. In einigen Fällen über-
nimmt der Weiße  Ring auch die Anwaltskosten.
Informationen dazu sind in der jeweiligen Außen-
stelle erhältlich. 

Die Interessen der Betroffenen während des Verfah-
rens werden von einem Rechtsanwalt vertreten.
Unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere
bei schweren Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, kann das Gericht zur Wahrung der Inter-
essen der Betroffenen einen Anwalt, eine Anwältin
für die Dauer der Vernehmung beiordnen (§ 68b
StPO). Opfer haben das Recht, in der Hauptverhand-
lung als Nebenkläger/innen aufzutreten. Bei schwe-
ren Straftaten besteht die Möglichkeit, sich als
Nebenkläger/in einen Rechtsanwalt als Beistand
bestellen zu lassen (§ 397a Abs.1 StPO). In Fällen der
Beiordnung oder Beistandbestellung werden die An-
waltskosten von der Staatskasse getragen, soweit sie
nicht im Falle einer Verurteilung dem Angeklagten
auferlegt und von diesem bezahlt werden können.
In den anderen Fällen der Nebenklage kann die
Rechtsanwältin Prozesskostenhilfe beantragen,
wenn das Opfer mittellos ist oder nur geringe Ein-
künfte hat, die Sach- oder Rechtslage schwierig ist
oder das Opfer seine Rechte selbst nicht ausreichend
wahrnehmen kann (§ 397a Abs. 2 StPO). In allen
anderen Fällen trägt das Opfer das Risiko, für die
Anwaltskosten selbst aufkommen zu müssen, wenn
es nicht zur Verurteilung kommt oder die Kosten
beim Täter nicht zurückgeholt werden können. 
Für eine anwaltliche Erstberatung kann in finanziel-
len Notlagen beim örtlichen Amtsgericht bei der

Rechtsantragstelle ein so genannter Beratungshilfe-
schein beantragt werden, mit dem eine kostenlose
Beratung möglich ist. Über das örtliche Frauenhaus
und spezifische Beratungsstellen können gute Rechts-
anwälte bzw. Anwältinnen gesucht werden, die auf
den Umgang mit Gewalt gegen Frauen, auf Famili-
enrecht und/oder Ausländerrecht spezialisiert sind. 

Opfer einer Gewalttat, die gesundheitliche Beein-
trächtigungen körperlicher und/oder seelischer Art
erlitten haben, können nach dem OEG (Gesetz über
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten)  bei
den Versorgungsämtern Leistungen beantragen.
Dazu gehören z. B. die psychotherapeutische oder
ärztliche Behandlung sowie Maßnahmen der Rehabi-
litation. Voraussetzung für die Gewährung der Leis-
tungen ist, dass die Tat sich in Deutschland ereignet
hat, die Betroffene bei der Aufklärung der Straftat
mithilft (z. B. eine Strafanzeige erstattet hat) und ein
Antrag an das Versorgungsamt gestellt wurde. Die
Adressen der Versorgungsämter können z. B. bei der
örtlichen Polizei erfragt werden.

Weiterhin gibt es z. B. in Baden-Württemberg die
Landesstiftung Opferschutz (www.landesstiftung-
opferschutz.de), die weitergehende finanzielle Hilfe
für Opfer von Gewalttaten gewähren kann, die sich
in diesem Bundesland ereignet haben.

Wenn eine Strafanzeige gestellt wird, ist es sehr
wichtig und hilfreich, Misshandlungen ärztlich attes-
tieren zu lassen. Diese können auch als Beweise für
eine finanzielle Entschädigung herangezogen wer-
den.2

Das Gewaltschutzgesetz
Nach dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) können
beim Familiengericht verschiedene Maßnahmen zum
Schutz vor Gewalt und Nachstellungen beantragt
werden. Voraussetzung ist nicht zwingend, dass
bereits Gewalt ausgeübt wurde; es reicht aus, dass
gewalttätige Übergriffe angedroht wurden, dass der
Frau nachgestellt und dass sie unzumutbar belästigt
wurde. In solchen Fällen kann sie die alleinige Nut-
zung der Wohnung beantragen (§ 2 GewSchG). Das
Gericht kann zudem Annäherungsverbote verhän-
gen: die Wohnung der Frau zu betreten, sich in
einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhal-
ten, andere Orte aufzusuchen, an denen sie sich
regelmäßig aufhält (z. B. Arbeitsplatz, Schule, Kin-
dergarten oder das regelmäßig besuchte Fitnessstu-
dio), telefonisch Verbindung aufzunehmen oder per-

›

‹

342Konkrete Hilfe bei Zwangsheirat und Ehrenmordgefahr in Deutschland

2  Vgl. Innenministerium Baden-Württemberg (Hg.): Opferschutz. Tipps und Hinweise Ihrer Polizei,
Stuttgart, 2002, S. 9–30.
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sönliche Zusammentreffen herbeizuführen (§ 1 Gew-
SchG). Annäherungsverbote können gegen Familien-
angehörige und auch andere Personen ausgespro-
chen werden. Minderjährige Mädchen können keine
Schutzanordnungen gegen ihre Eltern beantragen,
sondern müssen sich ans Jugendamt wenden und
eine Inobhutnahme beantragen (vgl. dazu S. 27:
Hilfe für Minderjährige). 

Jeder Verstoß gegen das Annäherungsverbot kann
mit einem Ordnungsgeld bis 250.000 Euro, ersatz-
weise Haft, geahndet werden. Zuwiderhandlungen
können zudem nach § 4 GewSchG  mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wer-
den. Die Frau kann demnach die Polizei rufen, so-
bald sich der Täter ihr unbefugt nähert. Diese Straf-
androhung ermöglicht ein sofortiges Eingreifen der
Polizei, noch bevor es zu einer (weiteren) Gewalttat
kommen kann. Allerdings setzt es voraus, dass die
Frau die Täter rechtzeitig bemerkt und die Polizei
zügig am Tatort erscheint. Anderenfalls besteht die
Gefahr, dass die Täter entkommen oder eine Gewalt-
tat verüben, ohne dass das Opfer vorher die Polizei
rufen kann. 

Den Tätern müssen die Orte genannt werden, denen
sie sich nicht nähern dürfen, wie z. B. der Wohnort
der Frau. Die Schutzwirkung des Gewaltschutzgeset-
zes basiert auf Abschreckung durch drohende Straf-
verfolgung und finanzielle Einbußen. In Fällen, in
denen bereits Morddrohungen vonseiten der Fami-
lien oder des Ehepartners ausgesprochen wurden
und die Wiederherstellung der Familienehre höher
bewertet wird als alle anderen Rechtsgüter, ist es
jedoch fraglich, ob die Täter sich abschrecken lassen.
In diesen Fällen ist es ratsamer, dass die Frau in
einem anderen Bundesland in einer anonymen Ein-
richtung Schutz sucht.3

Praxistipp
Gerichtliche Entscheidungen mit Anordnungen über
das Gewaltschutzgesetz sollten beim zuständigen
Polizeirevier hinterlegt werden, damit ein kurzer
Anruf genügt und keine langen Erklärungen erfor-
derlich sind.

In dringenden Fällen können Schutzmaßnahmen in
einem Eilverfahren (einstweilige Anordnung) bean-
tragt werden; in diesen Verfahren reicht zunächst als
Beweismittel eine eidesstattliche Versicherung der
Frau.

Das Stalkinggesetz
Ende 2006 wurde der strafrechtliche Schutz von Stal-
king-Opfern beschlossen; damit sind Strafbarkeits-
lücken in diesem Bereich geschlossen. Der neue Straf-
tatbestand „Stalking“ wird im § 238 StGB (Strafge-
setzbuch) Nachstellung geregelt und kann mit Frei-
heits- oder Geldstrafe bestraft werden. Wer einem
Menschen unbefugt nachstellt, indem er z. B. beharr-
lich seine räumliche Nähe aufsucht, unter Verwen-
dung von Telekommunikationsmitteln Kontakt zu
ihm herzustellen versucht, ihn mit der Verletzung
von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit
oder Freiheit bedroht oder eine andere vergleichba-
re Handlung vornimmt und dadurch die Lebensge-
staltung des Opfers schwerwiegend und unzumutbar
beeinträchtigt, wird nach § 238 StGB Abs.1 mit einer
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

Nach § 238 StGB Abs. 2 wird der Täter von drei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wenn er das
Opfer, eine/n Angehörige/n des Opfers oder eine
andere dem Opfer nahe stehende Person durch die
Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren
Gesundheitsschädigung bringt.

Wenn der Täter durch die Tat den Tod des Opfers,
eines Angehörigen des Opfers oder einer dem Opfer
nahe stehenden Person verursacht, kann er nach 
§ 238 StGB Abs. 3 zu einer Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren verurteilt werden.

Darüber hinaus wird es künftig auch die Möglichkeit
geben, Haft gegen gefährliche Stalking-Täter anzu-
ordnen, um schwere Straftaten zu verhindern.4

Das neue Stalkinggesetz ermöglicht es, künftig schnel-
ler einzugreifen und dadurch die Opfer besser zu
schützen. Es muss allerdings abgewartet werden, ob
dieses Gesetz in der Praxis die Opfer von Gewalt im
Namen der Ehre ausreichend schützen kann. Denn
zum einen haben viele Mädchen und Frauen – wie
bereits beschrieben – Hemmungen, überhaupt
Anzeige gegen die Familie oder den Partner zu
erstatten, zum anderen fehlen häufig die Beweise,
dass Drohungen ausgesprochen werden oder eine
Person verfolgt wird.
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Gesetz gegen Zwangsheirat
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
der UN (1948), Artikel 16 Abs. 2:
„Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter
Willenserklärung der zukünftigen Ehegatten ge-
schlossen werden.“

Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland:
Artikel 2 Abs. 2: „Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person
ist unverletzlich. (…).“

Artikel 3 Abs. 2: „Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.“

Artikel 6 Abs. 1: „Ehe und Familie stehen unter dem
besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.“

Strafrecht:
Seit 2005 gilt Zwangsheirat als besonders schwerer
Fall von Nötigung. Wer eine andere Person nötigt,
die Ehe einzugehen, wird mit einer Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis fünf Jahren bestraft (§ 240
Abs. 4 StGB).

Der strafrechtliche Schutz weist allerdings deutliche
Lücken auf. So ist z. B. eine Strafverfolgung nach der
derzeitigen Gesetzeslage nicht möglich, sofern Opfer
und Täter eine ausländische Staatsangehörigkeit
haben und die Zwangsverheiratung im Ausland statt-
findet. Der Bereich der Heiratsverschleppung ist so-
mit nicht hinreichend berücksichtigt.

Geplante Änderungen:
Derzeit sind verschiedene gesetzliche Änderungen
geplant, um die Opfer von Zwangsheirat besser
schützen zu können sowie eine bessere Strafverfol-
gung der Täter zu gewährleisten. So wurde ein Ge-
setzentwurf von Baden-Württemberg vom Bundesrat
bereits zwei Mal verabschiedet. Erforderlich ist, dass
die Regierungskoalition einen entsprechenden
Gesetzentwurf in den Bundestag einbringt, der dort
verhandelt und verabschiedet werden muss, bevor
das Gesetz in Kraft treten kann.5

Der Gesetzesentwurf sieht u. a. folgende Änderun-
gen vor:

Im Strafrecht:

●  Zwangsheirat soll ein eigenständiger Straftatbe-
stand werden und nicht nur ein Unterfall eines
besonders schweren Falls von Nötigung. Das
Strafmaß soll auf fünf Monate bis zehn Jahre
angehoben werden.

●  Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts soll
auch auf alle Fälle von Zwangsheiraten erweitert
werden, die im Ausland stattgefunden haben (so
genannte „Heiratsverschleppung“; bisher ist
keine Bestrafung möglich, wenn Opfer und Täter
eine ausländische Staatsangehörigkeit hatten.

Im Zivilrecht:

●  Ein Antrag auf Aufhebung einer Zwangsehe kann
bisher nur innerhalb eines Jahres nach Beendi-
gung der Zwangslage gestellt werden (§ 1317
Abs. 1 Satz 1 BGB). Diese Frist soll auf drei Jahre
verlängert werden.

●  Das Geltendmachen von Unterhaltsansprüchen ist
nach der jetzigen Rechtslage im Falle einer Schei-
dung möglich, bei der Eheaufhebung jedoch nur,
wenn die Drohung vom Ehemann selbst oder
zumindest mit dessen Wissen erfolgt ist, was die
Frau beweisen muss (§ 1318 Abs. 2 Satz 1 BGB).
Die so genannte „Importbraut“ ist allerdings auf
Unterhaltszahlungen angewiesen, um ihr Aufent-
haltsrecht nicht zu verlieren. 
Deshalb sollen Frauen nach dem Gesetzentwurf
künftig nicht aus finanziellen Gründen gezwun-
gen sein, die Ehescheidung zu wählen, sondern
auch bei der Eheaufhebung Unterhalt erhalten.

●  Der Ehegatte ist derzeit auch bei einer Zwangs-
heirat erbberechtigt, es sei denn, dass die Eheauf-
hebung bereits beim Gericht beantragt wurde.
Das soll künftig ausgeschlossen werden.

Da wie beschrieben die betroffenen Mädchen und
Frauen eher selten davon Gebrauch machen, im Fall
einer drohenden Zwangsheirat eine Anzeige gegen
ihre eigenen Eltern zu stellen, haben die Heraufset-
zung des Strafmaßes sowie die Einführung eines
eigenständigen Straftatbestandes v. a. einen abschre-
ckenden Charakter für die Familie. Ein wesentlicher
Punkt ist auf jeden Fall, dass auch eine im Ausland
durchgeführte Zwangsheirat strafrechtlich verfolgt
werden kann. 

Neben diesen geplanten Änderungen wären aller-
dings weitere Gesetzesänderungen notwendig, um
die Opfer zu schützen. Insbesondere fehlen bislang
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notwendige Änderungen im Ausländerrecht. So
müsste den Mädchen und Frauen nach einer Ver-
schleppung ins Ausland zum Zwecke der Zwangshei-
rat die Einreise nach Deutschland erleichtert sowie
den Opfern ein von den Tätern unabhängiges Auf-
enthaltsrecht ermöglicht werden (vgl. dazu S. 56:
Hilfe für Ausländerinnen, die im Familiennachzug
gekommen sind, und S. 73: Hilfe bei Zwangsheirat
und Verschleppung ins Ausland). Weiter bedarf es
Änderungen im familiengerichtlichen Verfahren, ins-
besondere bezüglich der örtlichen Zuständigkeit
(vgl. dazu S. 47: Familien- und verfahrensrechtliche
Regelungen und S. 35: Schwierigkeiten bei der
Anonymisierung: Flucht mit Kindern/Scheidungsver-
fahren).
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Strafanzeige und juristische Möglichkeiten,
gegen die Täter vorzugehen:
●  Viele Betroffene scheuen sich davor, die Polizei

einzuschalten oder gar Anzeige zu erstatten.

●  Wurde Anzeige erstattet und nach Abschluss der
polizeilichen Ermittlungen von der Staatsanwalt-
schaft Anklage bei Gericht erhoben, gibt es ver-
schiedene Maßnahmen zum Opfer(zeugen)schutz,
z. B. separate Vernehmung mit Videoaufzeich-
nung, Ausschluss der Öffentlichkeit, Zeugenbe-
gleitprogramme, Opferschutzorganisationen.

Gewaltschutzgesetz und Stalkinggesetz:
●  Das Familiengericht kann verschiedene Maßnah-

men zum Schutz vor Gewalt/Nachstellungen ver-
fügen (z. B. Annäherungsverbote).

●  Seit Ende 2006 erhalten Stalking-Opfer einen
strafrechtlichen Schutz. Damit ist es möglich,
schneller einzugreifen und die Opfer zu schützen.
Voraussetzung ist auch hier, dass Anzeige erstat-
tet wird und Beweise erbracht werden.

Gesetz gegen Zwangsheirat:
●  Zwangsheirat ist ein besonders schwerer Fall von

Nötigung (Freiheitsstrafe für die Täter: sechs
Monate bis fünf Jahre).

●  Derzeit sind verschiedene strafrechtliche und
zivilrechtliche Änderungen geplant, die einen
besseren Opferschutz und eine effektivere Straf-
verfolgung der Täter ermöglichen sollen (Zwangs-
heirat als eigenständiger Straftatbestand, Anhe-
bung des Strafmaßes, Anwendbarkeit auf Fälle
von „Heiratsverschleppung“; Unterhaltsregelun-
gen, Regelungen zur Eheaufhebung). Weitere
Gesetzesänderungen – z. B. im Ausländerrecht –
sind notwendig.
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Familien- und verfahrensrecht-
liche Regelungen

Prozessfähigkeit minderjähriger
Mädchen
●  Prozessfähig sind grundsätzlich nur Volljährige.

Minderjährige werden durch ihre gesetzlichen
Vertreter, d.h. in der Regel durch ihre sorgebe-
rechtigten Eltern, vertreten. Als einzige Ausnah-
me sind in Ehesachen (Eheaufhebung/Eheschei-
dung) auch minderjährige Mädchen prozessfähig
(§ 607 Abs. 1 ZPO = Zivilprozessordnung) und
können allein handeln. 

●  In allen anderen familiengerichtlichen Verfahren
müssen die sorgeberechtigten Eltern für das Mäd-
chen handeln. 

●  Wenn die sorgeberechtigten Eltern das Kindes-
wohl gefährden, muss das Jugendamt einschrei-
ten, die Übertragung der elterlichen Sorge für
das Mädchen oder Teile der elterlichen Sorge –
wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht – beantra-
gen und für das Mädchen handeln. 

●  Weiterhin kann das Familiengericht dem minder-
jährigen Mädchen eine/n Verfahrenspfleger/in
beiordnen (§ 50 FGG = Gesetz über die freiwillige
Gerichtsbarkeit). Die Bestellung eines Verfahrens-
pflegers ist in der Regel erforderlich, wenn das
Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen
Vertreter in erheblichem Gegensatz steht (§ 50
Abs. 2 Nr. 1 FGG). Bei Mädchen, denen eine
Zwangsverheiratung droht, dürfte dies regelmä-
ßig der Fall sein. Ein/e Verfahrenspfleger/in führt
dann ausführliche Gespräche mit allen Beteiligten
(dem Mädchen, Eltern, Lehrer/innen), erstellt
einen umfassenden Bericht und gibt dem Famili-
engericht entsprechende Handlungsempfehlun-
gen.

Das Problem:
Ein minderjähriges Mädchen kann nicht selbst han-
deln. Sie muss entweder das Jugendamt von ihrer
Gefährdung überzeugen und dieses zum Handeln
bewegen oder direkt das Familiengericht. In FGG-
Verfahren können Familiengerichte auch von Amts
wegen tätig werden und erforderliche Anordnungen
treffen, wenn ihnen ein Sachverhalt der Kindeswohl-
gefährdung bekannt wird. 

Minderjährige Mädchen sind manchmal jedoch nicht
in der Lage, ihre Gefährdung glaubhaft zu machen,
weil sie aus Angst und Unsicherheit wichtige Infor-
mationen zurückhalten oder sich anderweitig falsch
verhalten.

Die Lösung:
Wenn ein minderjähriges Mädchen die Gefahrensitu-
ation nicht darstellen kann oder will, können Außen-
stehende (beispielsweise eine Lehrerin, der sich das
Mädchen anvertraut hat) unterstützen und helfen,
indem sie direkt Kontakt mit dem Jugendamt oder
Familiengericht aufnehmen, diese informieren und
darlegen, warum aus ihrer Sicht die Erzählungen des
Mädchens glaubhaft sind. Wenn eine Gefährdung
des Mädchens nicht auszuschließen ist, werden Fami-
lienrichter/innen im Zweifel eine/n Verfahrenspfle-
ger/in beauftragen (vgl. S. 27: Hilfe für Minderjähri-
ge).

Bevor ein Vormund bestellt werden kann, muss den
Eltern die elterliche Sorge entzogen werden. Wenn
weder Jugendamt noch Familiengericht zu überzeu-
gen sind, dass eine Gefährdung des Mädchens vor-
liegt, ist auch beim Vormundschaftsgericht nichts zu
erreichen. 

Örtliche Zuständigkeit der deut-
schen Gerichte 
●  Die gerichtliche Zuständigkeit richtet sich nach

dem gewöhnlichen Aufenthaltsort der Beteilig-
ten.  

●  Im Scheidungsverfahren und allen Familiensachen,
die im Verbund mit entschieden werden, ist aus-
schließlich das Familiengericht zuständig, in des-
sen Bezirk alle Beteiligten ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Wenn getrennte Wohnsitze
bestehen, ist ausschließlich das Gericht zuständig,
in dessen Bezirk die Kinder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Nur wenn keine Kinder vor-
handen sind, ist das Familiengericht am früheren
gemeinsamen Wohnort zuständig, wenn ein Ehe-
gatte dort noch wohnt (§ 606 ZPO). 

●  In allen Verfahren, die die Kinder betreffen, ins-
besondere in isolierten Sorgerechts- und Umgangs-
verfahren, ist immer das Familiengericht am
gewöhnlichen Aufenthaltsort der Kinder zustän-
dig (§ 640a ZPO). Das bedeutet konkret: Wenn
Kinder vorhanden sind, wechselt die örtliche
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Zuständigkeit der Familiengerichte immer an den
Wohnort der Frau mit ihren Kindern, und das Ver-
fahren muss entsprechend weiterverwiesen wer-
den. Das führt zu Problemen bei der Anonymisie-
rung (vgl. S. 35: Schwierigkeiten bei der Anonymi-
sierung: Flucht mit Kindern/Scheidungsverfahren).

●  In isolierten Unterhaltsverfahren ist immer das
Gericht am Wohnsitz des beklagten Mannes zu-
ständig.

Internationales Privatrecht:
Welches Gericht ist zuständig
und welches Recht wird ange-
wandt?

●  Bei ausländischen oder gemischt nationalen Fami-
lien ist über das Internationale Privatrecht zu klä-
ren, welche Gerichte z. B. bei einer Scheidung
zuständig sind und welches Nationalrecht anzu-
wenden ist. Weiter regelt das Internationale Pri-
vatrecht die wechselseitige Anerkennung staat-
licher und gerichtlicher Entscheidungen. 

●  Über das Internationale Privatrecht ist der deut-
sche Staat aber auch gezwungen, ausländische
Eheschließungen von Minderjährigen anzuerken-
nen, sofern diese in ihrem jeweiligen Heimatland
als rechtmäßig anerkannt sind. Eine Nichtaner-
kennung ist nur in wenigen Fällen über das
„ordre public“ möglich, wenn das ausländische
Recht gegen elementare Grundsätze und Werte
unserer Verfassung verstößt.

Zuständigkeit deutscher Gerichte bei einer
Eheaufhebung und -scheidung
●  Für Ehesachen sind die deutschen Gerichte

zuständig, wenn ein Ehegatte Deutsche/r ist oder
bei der Eheschließung war, wenn beide Ehegat-
ten ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben oder wenn ein Ehegatte seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland hat (§ 606 a Abs.1 ZPO).
Ein gewöhnlicher Aufenthalt liegt vor, wenn der
Schwerpunkt der sozialen und wirtschaftlichen
Beziehungen, der Daseinsmittelpunkt in familiä-
rer und beruflicher Hinsicht, in Deutschland liegt.
Maßgeblich sind vor allem objektive Kriterien,
das heißt, die tatsächliche, auf gewisse Dauer
berechnete Eingliederung in die soziale Umwelt.
Trotz Auslandsaufenthalt bleibt der gewöhnliche

Aufenthalt erhalten, wenn die Rückkehr beab-
sichtigt ist.

●  Für EU-Staatsangehörige gilt die Verordnung (EG)
Nr. 2201/2003. Demnach sind die deutschen
Gerichte zuständig, wenn beide Ehegatten ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben
oder zuletzt hatten, wenn ein Ehegatte weiterhin
in Deutschland lebt oder der/die Antragsgegner/-
in seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland hat. Der gewöhnliche Aufenthalt des
Antragstellers/der Antragstellerin reicht aus,
wenn diese/r sich im unmittelbar vorangegange-
nen Jahr oder während der letzten sechs Monate
in Deutschland aufgehalten hat, wenn er /sie
deutsche/r Staatsangehöriger ist, oder im Falle
eines gemeinsamen Antrags. 

●  Eine Eheaufhebung bzw. Ehescheidung ist in
Deutschland demnach auch in den Fällen mög-
lich, in denen eine so genannte „Heiratsver-
schleppung“ stattgefunden hat, die Frau allein
nach Deutschland zurückgekehrt ist und der
Mann im Herkunftsland verblieben ist. Wenn sich
die Frau gegen ihren Willen im Herkunftsland
aufhält, begründet sie dort zunächst keinen
gewöhnlichen Aufenthalt. Wenn sie nach Deutsch-
land zurückkehrt mit dem erklärten Willen, hier
zu bleiben und wieder hier zu leben, besteht wie-
der ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland. 

●  Das Mädchen/die Frau kann beim deutschen
Familiengericht die Eheaufhebung bzw. Eheschei-
dung beantragen. Mindestvoraussetzung für die
Durchführung des Scheidungsverfahrens ist
jedoch, dass der Eheaufhebungs-/Scheidungsan-
trag dem Mann förmlich zugestellt wird. Ein
deutsches Familiengericht kann die Ehescheidung
oder Eheaufhebung nur dann aussprechen, wenn
der Mann zumindest Kenntnis von dem Antrag
und dem Gerichtsverfahren hat und die Möglich-
keit hatte, hierzu Stellung zu nehmen. Der An-
trag des Mädchens/der Frau muss demnach regel-
mäßig über gesondert zuständige Gerichte, Be-
hörden und diplomatische oder konsularische
Vertretung beider Länder erfolgen. Wichtig ist,
dass beim Familiengericht ein Zustellungsnach-
weis eingeht (§ 183 ZPO).
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Praxistipp
Die förmliche Zustellung ins Ausland kann mehrere
Monate in Anspruch nehmen. Entscheidend ist ein
Nachweis, dass der Mann vom Eheaufhebungs-/
Scheidungsverfahren Kenntnis hat. Insoweit emp-
fiehlt es sich, das Familiengericht zu bitten, neben
dem offiziellen Zustellungsverfahren eine Ausferti-
gung des Scheidungsantrags auf normalem Postweg
an den Mann zu richten. Wenn der Mann sich in
irgendeiner Form beim Gericht meldet – sei es telefo-
nisch oder schriftlich, sei es auch nur, dass er mitteilt,
dass er nicht geschieden werden möchte –, kann das
Verfahren fortgeführt werden. Wenn das Mädchen/
die Frau die jeweiligen Voraussetzungen für eine
Ehescheidung/Eheaufhebung nachweisen kann,
kann diese auch ausgesprochen werden.

Fallbeispiel
Belkis ist griechische Staatsangehörige und gehört
zur türkischen Minderheit in Griechenland. Im Alter
von vier Monaten ist sie mit ihren Eltern nach Deutsch-
land gekommen und hier aufgewachsen. Die Familie
verbringt ihre Ferien immer im Heimatdorf der 
Eltern. Wie es der Tradition der türkischen Minder-
heit entspricht, wird sie im Alter von 14 Jahren mit
einem 20-jährigen Griechen in Griechenland standes-
amtlich verheiratet. Dort gelten für die türkische
Minderheit Sonderregelungen, nach denen frühe
Verheiratungen legal möglich sind. Die Ehe wird
durch die Dominanz und Gewalttätigkeit des Man-
nes geprägt. Der Mann bestimmt, dass sie zunächst
in Griechenland bleiben und dort leben.

Als er zum Militärdienst eingezogen wird, darf Belkis
zurück nach Deutschland zu ihren Eltern. Danach
leben die Eheleute zunächst gemeinsam in Deutsch-
land. Weil der Mann jedoch Probleme hat, hier Fuß
zu fassen, nimmt er Belkis mit nach Griechenland.
Nach drei Monaten flieht sie von dort zurück nach
Deutschland. Sie ist jetzt 17 Jahre alt und möchte
ganz schnell geschieden werden. Der Mann bleibt in
Griechenland. Belkis beantragt die Ehescheidung.
Einige Zeit später erfährt sie, dass der Mann sich zu
Besuch bei der Schwiegermutter aufhält.

Problem:
Die Familienrichterin vertritt zunächst die Auffas-
sung, dass die Ehescheidung in Griechenland durch-
geführt werden muss, weil Belkis mit ihrem Mann
zuletzt in Griechenland gelebt und somit keinen
gewöhnlichen Aufenthalt mehr in Deutschland hat.

Lösung:
Die Rechtsanwältin trägt vor, dass Belkis den über-
wiegenden Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht
hat, dass sie jeweils nur vorübergehend „kurzzeitig“
und zeitweise gegen ihren Willen in Griechenland
war, ohne ihren gewöhnlichen Aufenthalt aufgege-
ben zu haben, und dass der letzte gemeinsame Auf-
enthalt in Deutschland war. Die Familienrichterin
bejaht daraufhin ihre Zuständigkeit und führt das
Verfahren fort. Das förmliche Zustellungsverfahren
ins Ausland wird eingeleitet. Als das Gericht erfährt,
dass der Mann sich kurzzeitig in Deutschland auf-
hält, lässt es dem Mann den Scheidungsantrag bei
der Schwiegermutter zustellen.
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Welches Recht wird angewandt bei
Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.?

●  Wenn die deutschen Gerichte zuständig sind,
richtet sich das Gerichtsverfahren immer nach den
hiesigen Vorschriften. 

●  Welches materielle Recht die Familiengerichte
anwenden müssen, ob deutsches Recht oder die
nationalen Gesetze der Herkunftsländer, richtet
sich nach dem Internationalen Privatrecht, das im
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) geregelt ist.

●  Das Ehestatut, die allgemeinen Wirkungen der
Ehe (Unterhalt, Güterstand etc.) unterliegen
zunächst dem gemeinsamen Heimatrecht oder
dem früheren gemeinsamen Heimatrecht, wenn
zwischenzeitlich ein Ehegatte eine andere Staats-
angehörigkeit hat bzw. eingebürgert wurde.
Wenn nie eine gemeinsame Staatsangehörigkeit
bestand, gilt das Recht des Staates, in dem der
gemeinsame gewöhnliche Aufenthalt besteht
oder der letzte gemeinsame gewöhnliche Aufent-
halt bestand, sofern ein Ehegatte diesen weiter
innehat. Konkret bedeutet das: Wenn beide Ehe-
gatten dieselbe ausländische Staatsangehörigkeit
haben oder wenn beide zum Zeitpunkt der Ehe-
schließung dieselbe ausländische Staatsangehö-
rigkeit hatten und einer zwischenzeitlich einge-
bürgert wurde, kommt das jeweilige ausländische
Recht zur Anwendung. Wenn zum Zeitpunkt der
Eheschließung unterschiedliche Staatsangehörig-
keiten bestanden und weiter bestehen, kommt
über den gewöhnlichen Aufenthalt das deutsche
Familienrecht zur Anwendung (Art.14 EGBGB).
Beispiele: Bei einem türkischen Ehepaar muss das
deutsche Gericht türkisches Recht anwenden, bei
einem Ehepaar, das keine gemeinsame Staatsan-
gehörigkeit hat, sondern z. B. die griechische und
türkische Staatsangehörigkeit, muss deutsches
Recht angewandt werden, wenn sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. 

●  Ausnahmen bestehen für Asylberechtigte nach
unserem Grundgesetz, Asylberechtigte nach der
Genfer Flüchtlingskonvention und Kontingent-
flüchtlinge, die immer dem deutschen Recht
unterliegen.

●  Zu beachten sind ferner Rück- und Weiterverwei-
sungen. In vielen ausländischen Familiengesetzen
gibt es Regelungen, denen zufolge wieder das
deutsche Recht zur Anwendung kommt, wenn

beide zwar die ausländische Staatsangehörigkeit
besitzen, jedoch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben.

Eheaufhebung, Ehescheidung
●  Die Zuständigkeit im Eheaufhebungs- und Schei-

dungsverfahren ist an die allgemeinen Ehewir-
kungen geknüpft und richtet sich nach diesen. 

●  Lediglich wenn nach den allgemeinen Ehewir-
kungen die Ehe nicht geschieden werden kann,
kommt das deutsche Recht zur Anwendung,
wenn mindestens ein Ehegatte spätestens bei
Stellung des Scheidungsantrags die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt (Art. 17 EGBGB).

Beispiel
Belkis und ihr Ehemann (vgl. S. 49) besitzen nach wie
vor die griechische Staatsangehörigkeit, sonach muss
das deutsche Familiengericht das griechische Famili-
enrecht anwenden und kann die Ehescheidung aus-
sprechen, wenn die Scheidungsvoraussetzungen
nach dem griechischen Familiengesetz vorliegen
(Art. 14 und 17 EGBGB). Selbst wenn Belkis eingebür-
gert würde, würde sich das Scheidungsverfahren
nach dem griechischen Familienrecht richten, weil
zum Zeitpunkt der Eheschließung beide die griechi-
sche Staatsangehörigkeit besaßen.

Sorgerecht, Umgangsrecht
●  Das Rechtsverhältnis zwischen einem Kind und

seinen Eltern unterliegt immer dem Recht des
Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat (Art. 21 EGBGB). Das bedeutet,
dass für minderjährige Mädchen, die in Deutsch-
land ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
immer das deutsche Recht zur Anwendung
kommt. Das gilt sowohl für die Inobhutnahme
durch das Jugendamt als auch für sämtliche Sor-
gerechts- und Umgangsrechtsverfahren (Art. 21
EGBGB, entspricht dem Übereinkommen über die
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwen-
dende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von
Minderjährigen – Haager Minderjährigenschutz-
abkommen – MSA).

●  In diesem Zusammenhang ist auch das Haager
Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte
internationaler Kindesentführung zu sehen. In
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diesem Abkommen wird die rasche Rückführung
der Minderjährigen an den Ort des gewöhnlichen
Aufenthaltes geregelt. Die Entführung der Kinder
durch einen Elternteil soll verhindert werden,
Sorge- und Umgangsrechtentscheidungen sollen
ausschließlich die Familiengerichte am Ort des
gewöhnlichen Aufenthaltes der Kinder treffen.
Zuständig in Deutschland ist der Generalbundes-
anwalt beim Bundesgerichtshof. Zu beachten ist
jedoch, dass ein Einschreiten des Generalbundes-
anwalts nur innerhalb der Vertragsstaaten des
Haager Übereinkommens möglich ist und nur für
Minderjährige, die das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Kontaktaufnahme ist möglich
über E-Mail: sg41-42@bzr.bund.de. Anträge in
mehreren Sprachen sind abrufbar unter:
www.bundeszentralregister.de. Das Übereinkom-
men knüpft jedoch an die Vereitlung des Sorge-
rechts oder des Umgangsrechts an – das heißt: 
Es liegt keine Kindsentführung vor, wenn beide
Eltern einvernehmlich ihr Sorgerecht ausüben
und entscheiden, dass das Mädchen ihr weiteres
Leben im Herkunftsland verbringen muss, sei es
auch gegen ihren Willen. Wenn jedoch den Eltern
das Sorgerecht entzogen wird, weil sie ihre 13-
jährige Tochter nachweislich zwangsverheiraten
wollen und ins Ausland gebracht haben, gilt das
Haager Übereinkommen. Dann kann der Sorge-
berechtigte (Jugendamt oder Vormund) das Mäd-
chen zurückholen, denn das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht ist ein Teil des Sorgerechts. 

Versorgungsausgleich, Zugewinn, Hausrat
●  Versorgungsausgleich (Art. 17 Abs. 3 EGBGB) und

Zugewinnausgleich (Art. 15 EGBGB) richten sich
gleichermaßen nach den allgemeinen Ehewirkun-
gen (Art. 14 EGBGB). 

●  Wenn nach den allgemeinen Ehewirkungen das
ausländische Familienrecht zur Anwendung
kommt, nach dem kein Versorgungsausgleich
durchgeführt werden kann, zumindest ein Ehe-
gatte jedoch deutsche Versorgungsanwartschaf-
ten  erworben hat, ist auf Antrag die Durchfüh-
rung des Versorgungsausgleichs nach deutschem
Recht möglich (Art. 17 Abs. 3 EGBGB).

●  Wenn ein Ehegatte die deutsche Staatsangehö-
rigkeit hat, wird der Versorgungsausgleich von
Amts wegen vom Familiengericht durchgeführt.
Haben beide Ehegatten eine ausländische Staats-
angehörigkeit, wird der Versorgungsausgleich

nur durchgeführt, wenn dies ausdrücklich bean-
tragt wird.

Unterhalt
●  In Unterhaltsverfahren ist das Recht desjenigen

Staates anzuwenden, in dem der/die Unterhalts-
berechtigte den gewöhnlichen Aufenthalt hat
(Art. 18 Abs. 1 EGBGB). Für Minderjährige gilt das
Haager Übereinkommen über das auf Unterhalts-
pflichtige anzuwendende Recht (UntPflÜbk),
demnach richten sich sämtliche Unterhaltsverfah-
ren nach deutschem Recht.

Gewaltschutzgesetz
●  Das Gewaltschutzgesetz findet immer Anwen-

dung, unabhängig von den Staatsangehörigkei-
ten (Art. 17 a EGBGB).

Deutsches Familienrecht
Eheaufhebung, Ehescheidung 
●  Eine Eheaufhebung  kann beantragt werden,

wenn ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe wider-
rechtlich durch Drohungen gedrängt wurde 
(§ 1314 Abs. 2 Nr. 4 BGB), d. h. wenn eine „Zwangs-
heirat“ vorliegt. Ein entsprechender Antrag muss
binnen eines Jahres mit Hilfe eines Rechtsanwalts
(in Scheidungs- Eheaufhebungssachen besteht
Anwaltszwang) gestellt werden. Die Jahresfrist
beginnt mit dem Aufhören der Zwangslage 
(§ 1317 Abs. 1 BGB). Die Beweislast für die Aufhe-
bungsgründe und die Einhaltung der Antragsfrist
obliegt dem Mädchen/der Frau.

●  Eine Ehescheidung kann beantragt werden, wenn
die Ehe gescheitert ist, das heißt, die Lebensge-
meinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und
nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten
diese wiederherstellen (§ 1565 Abs.1 BGB). Die
Beendigung der ehelichen Lebensgemeinschaft
bedeutet nicht zwingend die räumliche Tren-
nung. Mindestvoraussetzung ist die so genannte
Trennung von Tisch und Bett, das heißt konkret,
dass die Ehegatten getrennte Schlafzimmer
haben und die Versorgungsgemeinschaft aufge-
hoben wurde. Ab dann läuft die Trennungszeit.
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Für die zweite Voraussetzung, die dauerhafte Zerrüt-
tung, gibt es zwei unwiderlegbare Zerrüttungsver-
mutungen: Wenn beide Ehegatten ein Jahr getrennt
leben und beide die Ehescheidung wollen (§ 1566
Abs. 1 BGB); oder in jedem Fall nach 3-jährigem
Getrenntleben, auch wenn der andere Ehegatte sich
weiter bemüht (§ 1567 Abs. 2 BGB). Nach Ablauf des
Trennungsjahres kann eine Ehescheidung auch
gegen den Willen des anderen Ehegatten erfolgen,
anstelle der Zerrüttungsvermutung muss das Famili-
engericht den Tatbestand der Zerrüttung feststellen.

●  Vor Ablauf des Trennungsjahres ist eine Eheschei-
dung möglich, wenn die Fortsetzung der Ehe für
den Antragsteller aus Gründen, die in der Person
des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare
Härte darstellen würde (§ 1565 Abs. 2 BGB). Auch
hier muss das Mädchen/die Frau die Tatbestand-
voraussetzungen nachweisen.

●  Solche Härtefallgründe sind insbesondere schwer-
wiegende und grobe Ehrverletzungen (z. B. ernie-
drigende Beleidigungen), häufige Misshandlun-
gen des Ehepartners, Trunksucht sowie häufige
Alkoholexzesse und vergleichbare schwere Ver-
fehlungen des Ehegatten.

Praxistipp
Eheaufhebung und Härtefallscheidung haben den
Vorteil, dass sie sofort beantragt werden können,
auch vor Ablauf des Trennungsjahres. Der Nachteil
ist, dass die Aufhebungs- bzw. Härtefallgründe von
der Frau nachzuweisen sind. Da die Voraussetzungen
unterschiedlich sind, empfiehlt es sich, beide Anträge
gleichzeitig zu stellen, als Haupt- und Hilfsantrag.
Beispielsweise könnte der Hauptantrag auf Eheauf-
hebung mit einem Hilfsantrag auf Ehescheidung ver-
bunden werden, d. h. wenn die Eheaufhebung nicht
möglich ist, könnte die Härtefallscheidung ausge-
sprochen werden. Wenn ein Mädchen/eine Frau z. B.
nicht beweisen kann, dass sie durch Drohungen der
Familie oder des Ehemannes zur Eheschließung
gezwungen wurde, jedoch Misshandlungen während
der Ehe ärztlich dokumentiert wurden, kann sie
zumindest nach der Härtefallregelung geschieden
werden.

●  Religiöse Eheschließungen, die nicht vom jeweili-
gen Staat offiziell anerkannt sind (meistens so
genannte „Imam- oder Hocaehe“, vgl. S. 13),
haben keine rechtsstaatlichen Auswirkungen,
auch wenn sie für die Mädchen/Frauen kulturell
bindend sind. Rechtlich werden Paare, die im
Rahmen einer staatlich nicht anerkannten Ehe-
schließung verheiratet sind, nicht als Ehegatten
behandelt, es gibt keinen Familiennachzug und
keine Eheaufhebung, bzw. Ehescheidung. Ob und
wie gegebenenfalls z. B. eine Imamehe aufgelöst
werden kann, richtet sich allein nach den religiö-
sen Vorschriften. 

Sorgerecht, Umgangsrecht
●  Die elterliche Sorge umfasst die Personensorge ,

d. h. die körperlichen und geistig-seelischen
Belange des Kindes zu wahren und zu fördern,
sowie die Vermögenssorge, also die wirtschaft-
lichen Interessen des Kindes wahrzunehmen.
Beide Eltern sind gleichermaßen berechtigt und
verpflichtet, für ihr minderjähriges Kind zu sor-
gen. Unabhängig von einer Trennung und Ehe-
scheidung soll dies im gegenseitigen Einverneh-
men zum Wohle des Kindes geschehen (§ 1627
Satz 1 BGB).

●  Zum Wohl des Kindes gehört der Umgang mit
beiden Elternteilen. Die Eltern sind verpflichtet,
zur Verwirklichung des Kindesrechts auf Umgang
mit beiden Elternteilen beizutragen (§ 1684 BGB).

●  Von einem verantwortungsvollen Sorgeberechtig-
ten wird erwartet, dass er/sie die Kontakte des
Kindes zum anderen Elternteil zulässt und positiv
fördert. 

●  Die Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge
auf einen Elternteil und eine Einschränkung oder
ein Ausschluss des Umgangsrechts des anderen
Elternteils wird regelmäßig nur in Betracht gezo-
gen, wenn das Kindeswohl es erfordert. 

Problem:
An diesen Grundsätzen halten die Familiengerichte
regelmäßig auch dann fest, wenn Misshandlungen
und Bedrohungen der Mütter durch die Väter er-
folgt sind und es den Vätern gar nicht um die Kinder
geht, sondern diese das Unterhaltsrecht „missbrau-
chen“, um die Mütter weiterhin beherrschen zu kön-
nen. Auch dann ist die Frau verpflichtet, Mittel und
Wege zu suchen, wie eine Kommunikation mit dem
Vater möglich ist und wie ein Umgangsrecht organi-
siert werden kann. 
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Lösung:

Eine Kindeswohlgefährdung muss ausführlich darge-
legt werden. Dabei muss deutlich werden, welche
Auswirkungen die Konflikte der Eltern und die
Bedrohungen und Misshandlungen der Mutter auf
das Kind hatten. Etwaige psychische Beeinträchti-
gungen des Kindes sollten durch ärztliche und
psychologische Berichte nachgewiesen werden.
Gründe sind vorzutragen, warum ein gegenseitiges
Einvernehmen zur Ausübung der elterlichen Sorge
nicht herstellbar ist, auch nicht über Vermittlung des
Jugendamtes oder von Rechtanwälten/innen.

Versorgungsausgleich, Zugewinn, Hausrat
●  Bei Versorgungs- und Zugewinnausgleich und

Hausratsaufteilung wird von der Prämisse ausge-
gangen, dass alles, was während der Ehe an Ver-
mögen erwirtschaftet und an Hausratsgegenstän-
den angeschafft wird, beiden Ehegatten gleicher-
maßen zusteht, unabhängig davon, auf welchen
Namen das Vermögen anlegt wurde oder wer
den jeweiligen Hausratsgegenstand gekauft hat. 

●  Beim Versorgungsausgleich errechnen die ent-
sprechenden Versicherungsträger die während
der Ehezeit (von der Eheschließung bis zur Zustel-
lung des Scheidungsantrags) erworbenen Renten-
anwartschaften. Die Versicherungskonten werden
dann intern so ausgeglichen, dass jeder Ehegatte
gleich viel Rentenanwartschaften während der
Ehezeit erworben hat. 

●  Soweit kein Ehevertrag mit Güterrechtsvereinba-
rungen geschlossen wurde, stellt die Ehe eine
Zugewinngemeinschaft dar. Beim Zugewinn wird
für jeden Ehegatten eine Aufstellung getätigt.
Diese enthält das bei Eheschließung vorhandene
Anfangsvermögen zuzüglich während der Ehe
getätigter Erbschaften und Schenkungen, die
nicht mit ausgleichspflichtig sind, sowie das End-
vermögen zum Zeitpunkt der Zustellung des
Scheidungsantrags. Der Vermögenszuwachs stellt
den Zugewinn dar. Wenn ein Ehegatte einen
höheren Zugewinn getätigt hat als der andere,
muss er die Hälfte der Differenz ausgleichen.

●  Der während der Ehe erworbene Hausrat ist hälf-
tig zu teilen.

Unterhalt 
●  Nach erfolgter Trennung hat die Frau einen

Anspruch auf Trennungsunterhalt bis zur Ehe-
scheidung. Nach erfolgter Ehescheidung kann sie
nachehelichen Unterhalt geltend machen. 

●  Getrenntlebensunterhalt steht der Frau jedenfalls
zu, wenn sie sich mit eigenen Mitteln nicht ange-
messen versorgen kann, also bedürftig ist, und
der Ehemann Mittel zur Verfügung hat, die höher
sind als sein eigener Lebensbedarf, dieser also
leistungsfähig ist. 

●  Dauert die Trennung länger als ein Jahr, hat die
Frau eine verstärkte Erwerbsobliegenheit, das
heißt, dass sie dann nachweisen muss, dass sie
sich intensiv um zumutbare Arbeit bemüht hat.
Wenn ihr dieser Nachweis nicht gelingt, wird sie
bei der Berechnung des Unterhalts so behandelt,
wie wenn sie ein Erwerbseinkommen hätte, das
heißt, dass sich ihr Unterhalt erheblich reduziert.
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Praxistipp
Soweit die Frau auf Unterhaltszahlungen angewie-
sen ist, sollte sie alle Arbeitsbemühungen und Be-
werbungen dokumentieren, Gesprächsnotizen ver-
fassen sowie Kopien von schriftlichen Bewerbungen
und von Unterlagen des Arbeitsamtes anfertigen
und alles sorgfältig aufbewahren.

●  Beim nachehelichen Unterhalt gilt der Grundsatz
der Eigenverantwortung. Der geschiedene Ehe-
gatte kann nachehelichen Unterhalt nur unter
bestimmten Voraussetzungen beanspruchen. 

●  Unterhaltstatbestände sind in den §§ 1570 bis
1576 BGB geregelt, die wichtigsten in Betracht
kommenden sind Betreuungsunterhalt, wenn die
Frau nur eingeschränkt erwerbstätig sein kann,
weil sie minderjährige Kinder betreut; Erwerbslo-
senunterhalt und Aufstockungsunterhalt, wenn
die Frau keine angemessene Berufstätigkeit fin-
det oder nicht viel verdient; Unterhalt wegen
Krankheit, wenn die Frau vorübergehend in ihrer
Erwerbsfähigkeit gehindert oder eingeschränkt
ist.

●  Der nacheheliche Unterhalt ist zeitlich begrenzt
nach den Umständen des Einzelfalls, nach Vorlie-
gen der Unterhaltstatbestände, der Dauer der
Ehe etc.

●  Wenn eine Eheaufhebung wegen Bedrohung
erfolgt ist, stehen der Frau vergleichbare Unter-
haltsansprüche zu (§ 1318 Abs. 2 BGB). Dies gilt
jedoch nur dann, wenn sie nachweisen kann, dass
sie dazu gezwungen wurde und auch der Bräuti-
gam von diesem Zwang gewusst hat.

●  Bei einer islamischen Eheschließung wird regel-
mäßig ein „Ehevertrag“ geschlossen. Ist in diesem
Vertrag eine „Morgengabe“ enthalten, die vor
und nach der Eheschließung und/oder bei einer
Trennung an die Braut zu zahlen ist und die der
Versorgung der Braut dient, wird diese von deut-
schen Gerichten als eine Form von Unterhalt
bewertet. Die Verträge sind rechtsgültig, die
„Morgengabe“ kann in diesen Fällen vor dem
Familiengericht als Unterhalt eingeklagt werden. 

Gewaltschutzverfahren
●  Vgl. S. 42: Das Gewaltschutzgesetz
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Minderjährige
●  Minderjährige Mädchen sind nur im Eheaufhe-

bungs- bzw. Scheidungsverfahren prozessfähig. 
In allen anderen familiengerichtlichen Verfahren
muss bei Kindeswohlgefährdung durch die Eltern
das Jugendamt handeln und kann ein Verfahrens-
pfleger vom Familiengericht bestellt werden.

Internationales Privatrecht
●  Bei ausländischen oder gemischt nationalen Fami-

lien ist über das Internationale Privatrecht zu klä-
ren, welche Gerichte zuständig sind, welches
Nationalrecht anzuwenden ist und welche Behör-
den- und Gerichtsentscheidungen wechselseitig
anerkannt werden.

●  Deutsche Gerichte sind in der Regel zuständig,
wenn ein Ehegatte Deutsche/r ist oder zumindest
ein Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland hat. Ein gewöhnlicher Aufenthalt
liegt vor, wenn der Daseinsmittelpunkt in familiä-
rer und beruflicher Hinsicht in Deutschland liegt.
Durch einen erzwungenen Auslandsaufenthalt
wird der gewöhnliche Aufenthalt regelmäßig
nicht unterbrochen. Für EU-Staatsangehörige
muss die entsprechende Verordnung beachtet
werden.

●  Wenn ein Ehegatte sich im Ausland aufhält, muss
der Antrag vom Gericht über gesondert zuständi-
ge Gerichte, Behörden, diplomatische und konsu-
larische Vertretungen zugestellt werden. Ent-
scheidend ist, dass ein Nachweis beim Familienge-
richt eingeht, dass der andere Ehegatte Kenntnis
vom Antrag hat.

●  Wenn die deutschen Gerichte zuständig sind,
richtet sich das Verfahren immer nach den deut-
schen Vorschriften.

●  Welches materielle Recht anzuwenden ist, richtet
sich im Wesentlichen nach dem Ehestatut Art. 14
EGBGB. Wenn beide Ehegatten dieselbe ausländi-
sche Staatsangehörigkeit haben oder bei Ehe-
schließung hatten, entscheiden die Familienge-
richte nach diesem ausländischen Recht. Wenn
unterschiedliche Staatsangehörigkeiten bestan-
den und bestehen, kommt das deutsche Familien-
recht zur Anwendung.

●  Für Minderjährige, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland haben, richten sich Sorge-,
Umgangs- und Unterhaltsrecht immer nach deut-
schem Recht.

●  Für Asylberechtigte nach unserem Grundgesetz
ebenso wie für Asylberechtigte nach der Genfer
Konvention und Kontingentflüchtlinge kommt
immer das deutsche Familienrecht zur Anwen-
dung.

Deutsches Familienrecht
●  Eine Eheaufhebung kann binnen eines Jahres

nach Wegfall der Zwangslage beantragt werden,
wenn ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe durch
Drohung bestimmt worden ist.

●  Eine Ehescheidung kann beantragt werden, wenn
die Ehegatten ein Jahr getrennt leben. Davor ist
eine Härtefallscheidung möglich, wenn die Fort-
setzung der Ehe aus Gründen, die in der Person
des anderen Ehegatten liegen, unzumutbar ist.

●  Zur Ausübung der elterlichen Sorge sind beide
Eltern gleichermaßen berechtigt und verpflichtet.
Beide Eltern sind verpflichtet, zur Verwirklichung
des Rechtes des Kindes auf Umgang  mit beiden
Elternteilen beizutragen. Die Übertragung der
alleinigen elterlichen Sorge und eine Einschrän-
kung oder ein Ausschluss des Umgangsrechtes
setzt eine Kindeswohlsgefährdung voraus. 

●  Bis zur Ehescheidung besteht ein Anspruch auf
Trennungsunterhalt, danach auf nachehelichen
Unterhalt, wenn die Frau nicht in der Lage ist,
sich selbst zu versorgen. Nach einem Jahr Ge-
trenntleben hat sie eine verstärkte Erwerbsoblie-
genheit, d. h. ihr Unterhaltsanspruch kann
gekürzt werden, wenn sie sich nicht intensiv um
zumutbare Arbeit bemüht.

●  Versorgungs-, Zugewinnausgleich und Aufteilung
des gemeinsamen Hausrates unterliegen dem
Halbteilungsprinzip: Alles, was während der Ehe-
zeit (von Eheschließung bis zur Zustellung des
Scheidungsantrags) erwirtschaftet und ange-
schafft wurde, wird wertmäßig aufgeteilt.
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Hilfe für Ausländerinnen, die
im Familiennachzug gekom-
men sind

Minderjährige Mädchen, die mit ihren Eltern in
Deutschland leben und deren Eltern eine Aufent-
halts- oder Niederlassungserlaubnis besitzen, haben
in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis familiär
(§§ 27, 32 AufenthG). Voraussetzung ist, dass die
familiäre Lebensgemeinschaft mit den Eltern gelebt
wird und der Unterhalt für das minderjährige Mäd-
chen gesichert ist. Wenn ein minderjähriges Mäd-
chen vor einer drohenden Zwangsverheiratung
flieht, löst sie sich damit aus dem Familienverband.
Des Weiteren kann sich ein minderjähriges Mädchen
von den Eltern nur trennen, wenn das Jugendamt
eine Inobhutnahme veranlasst, das heißt, wenn das
Mädchen Jugendhilfemaßnahmen in Anspruch
nimmt. Ihr weiteres Aufenthaltsrecht muss daher
gesichert werden.

Auch die so genannte „Importbraut“, die mit einem
in Deutschland lebenden Mann verheiratet wird, er-
hält die Aufenthaltserlaubnis familiär zur Ausübung
der familiären Lebensgemeinschaft mit dem Ehegat-
ten (§§ 27, 29, 30 AufenthG). Wenn sie aus dieser
Zwangsehe flieht, riskiert sie, dass sie dieses Aufent-
haltsrecht verliert. Auch hier muss ein eigenständiges
Aufenthaltsrecht unabhängig vom Bestand der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft gesichert werden.

Eigenständiges Aufenthaltsrecht für
minderjährige Mädchen
●  Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind

erteilte Aufenthaltserlaubnis familiär zu einem
eigenständigen, vom Familiennachzug unabhän-
gigen Aufenthaltsrecht (§ 24 Abs. 2 AufenthG).

●  Minderjährige Mädchen, die mindestens 16 Jahre
alt sind, können eine Niederlassungserlaubnis
erhalten, die gleichermaßen ein eigenständiges
Aufenthaltsrecht darstellt. Ein Anspruch auf Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis besteht, wenn
das Mädchen im Zeitpunkt der Vollendung des
16. Lebensjahres bereits seit fünf Jahren im Besitz
der Aufenthaltserlaubnis war und kein Aus-
schlussgrund vorliegt (§ 35 Abs. 1 AufenthG). 

●  Solche Ausschlussgründe können sein: ein auf
dem persönlichen Verhalten des Mädchens beru-

hender Ausweisungsgrund; erhebliche Strafverur-
teilungen; dass der Lebensunterhalt nicht ohne
Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen
oder Jugendhilfe gesichert ist – es sei denn, das
Mädchen befindet sich in einer Ausbildung, die
zu einem anerkannten schulischen oder beruf-
lichen Bildungsabschluss führt. Bei Vorliegen
eines Ausschlussgrundes besteht kein Anspruch
auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, es
steht jedoch im Ermessen der Ausländerbehörde,
trotzdem eine Niederlassungserlaubnis zu ertei-
len. Gleichermaßen kann die Ausländerbehörde
die Aufenthaltserlaubnis auch befristet verlän-
gern (§ 35 Abs. 3 AufenthG). 

●  Minderjährige Mädchen, die vor ihrem 11. Ge-
burtstag eingereist und mindestens 16 Jahre alt
sind und die sich in einer Ausbildung befinden,
die zu einem anerkannten schulischen oder be-
ruflichen Bildungsabschluss führt, haben dem-
nach einen Anspruch auf Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis, auch wenn sie auf Jugendhilfe-
leistungen angewiesen sind, es sei denn, dass sie
erheblich vorbestraft sind oder sonstige Auswei-
sungsgründe vorliegen.

●  In allen anderen Fällen – beispielsweise wenn das
Mädchen nach Ablauf der Schulpflicht von den
Eltern nach Hause genommen wurde und diese
eine weitere Ausbildung nicht erlaubt haben,
wenn sie straffällig wurde etc. – sollte trotzdem
ein Antrag auf Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis gestellt werden, da die Ausländerbehörde
im Rahmen einer Ermessensentscheidung diese
dennoch erteilen kann. Wenn die Ausländerbe-
hörde im Rahmen ihres Ermessen die Niederlas-
sungserlaubnis nicht erteilt, hat sie weiter die
Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis zu verlän-
gern, beispielsweise bei Vorstrafen, die zur Be-
währung ausgesetzt wurden, für die Dauer der
Bewährungszeit.

●  Problematisch bleiben die Fälle, in denen die
Mädchen erst nach ihrem 11. Lebensjahr nach
Deutschland eingereist sind, d. h. wenn sie die
Fünfjahresfrist nicht erfüllen können. Diese Mäd-
chen haben keine Möglichkeit, ein eigenständi-
ges unbefristetes Aufenthaltsrecht unabhängig
von ihrer Familie zu erhalten, weder als Anspruch
noch im Wege des Ermessens. Auch in diesen Fäl-
len sollten jedoch gegenüber der Ausländerbe-
hörde alle Hintergründe dargelegt werden,
warum das Mädchen vor ihrer Familie fliehen
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musste, warum eine Inobhutnahme und Jugend-
hilfemaßnahmen erforderlich sind, etc. Soweit
das Mädchen eine gültige Aufenthaltserlaubnis
besitzt, steht es im Ermessen der Ausländerbehör-
de, ob diese abwartet, bis die Aufenthaltserlaub-
nis abläuft, oder ob sie diese nachträglich befris-
tet, weil die Erteilungsvoraussetzungen wegge-
fallen sind, und dem Mädchen dadurch die Auf-
enthaltserlaubnis entzieht. Wenn das Mädchen
eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die bis zum 
18. Geburtstag gültig ist, wäre ihr auch schon ge-
holfen, wenn diese nicht nachträglich befristet
wird.

●  In den Fällen, in denen die Aufenthaltserlaubnis
vor dem 18. Geburtstag ausläuft oder die Auslän-
derbehörde beabsichtigt, die Aufenthaltserlaub-
nis nachträglich zu befristen, muss eine Verlänge-
rung beantragt, bzw. dargelegt werden, dass alle
Erteilungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.
Hier ergeben sich zwei Probleme:

●  Zum einem besteht die familiäre Lebensgemein-
schaft des Mädchens mit den Eltern nicht mehr 
(§ 27 Abs. 1 AufenthG). 

●  Zum anderen nimmt das Mädchen mit der Inob-
hutnahme Jugendhilfemaßnahmen in Anspruch.
Regelversagungsgrund für alle Aufenthaltstitel
ist die fehlende Sicherung des Lebensunterhalts
bzw. die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Regelversagungs-
grund heißt jedoch, dass in der Regel der Aufent-
haltstitel zu versagen ist, wenn der Unterhalt
nicht gesichert ist, es jedoch in atypischen Fällen
Ausnahmen gibt. Ein solcher Ausnahmefall kann
bei der Inanspruchnahme von Jugendhilfemaß-
nahmen begründet werden, insbesondere dann,
wenn es sich nicht um erzieherische Hilfen han-
delt, die durch ein Fehlverhalten des Mädchens
veranlasst sind, sondern durch ein Fehlverhalten
der Eltern.

●  Wenn die Ausländerbehörde die Aufenthaltser-
laubnis familiär nicht verlängert, bleibt dem Mäd-
chen nur die Möglichkeit, eine Verlängerung als
Aufenthaltserlaubnis humanitär zu beantragen
nach §§ 60 Abs. 7, 25 Abs. 3 AufenthG (vgl. S. 63:
Zwangsheirat als Asylgrund und als Abschie-
bungshindernis).

Fallbeispiel
Selma ist 16 Jahre alt. Im Alter von drei Jahren kam
sie mit ihrer Mutter nach Deutschland, ihr Vater lebt
schon seit 20 Jahren hier. Selma hat die Grund- und
Hauptschule besucht; mit Ablauf der Schulpflicht
muss sie als älteste Tochter zu Hause bleiben und der
Mutter im Haushalt und bei der Erziehung der jün-
geren Geschwister helfen. Sämtliche Ferien verbringt
die Familie im Heimatdorf in der Türkei, wo viele
Verwandte und Familienangehörige leben. 

Bei ihrem letzten Ferienaufenthalt hat Selma ein
Gespräch zwischen ihrem Vater und einem Onkel
mitangehört. Der Onkel hat den Vater gefragt, wann
Selma heiraten würde, und angekündigt, dass zwei
seiner Söhne Interesse hätten, nach Deutschland zu
kommen. Selma befürchtet nun, dass sie beim nächs-
ten Ferienaufenthalt mit einem ihrer Cousins ver-
heiratet wird. Kurz vor den Sommerferien verdichten
sich die Anzeichen: Auch die Mutter macht entspre-
chende Andeutungen, dass Selma glücklich sein
könne und bald einen guten Mann bekäme. Kurz 
vor der Abreise wendet sich Selma ans Jugendamt
und wird in Obhut genommen. Selma besitzt eine
Aufenthalterlaubnis, die in drei Monaten ausläuft.

Problem:
Selma lebt von ihrer Familie getrennt und erhält 
Jugendhilfeleistungen. Sie möchte wieder zur Schule
gehen und ihren Hauptschulabschluss nachholen.

Lösung:
Selma beantragt eine Niederlassungserlaubnis nach 
§ 35 Aufenthaltsgesetz. Sie besitzt bereits seit 13
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis; zwar nimmt sie
Jugendhilfeleistungen in Anspruch, geht aber wieder
in die Schule und beabsichtigt, einen anerkannten
Schulabschluss zu machen. Sie erhält eine Niederlas-
sungserlaubnis.

Die Ausländerbehörden haben einen weiten
Ermessensspielraum bei der Entscheidung über
den weiteren Aufenthalt von minderjährigen
Mädchen. Um eine positive Ermessungsentschei-

dung zu erhalten, sollten alle Hintergründe ausführ-
lich dargelegt werden, beispielsweise, dass das Mäd-
chen Jugendhilfemaßnahmen nicht aufgrund ihrer
Persönlichkeit oder eigenen Fehlverhaltens in
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Anspruch nehmen muss, sondern weil eine Inobhut-
nahme erforderlich war, um vor Drohungen oder
Misshandlungen der Familie zu fliehen und einer
Zwangsverheiratung zu entgehen. Weiter sollte die
weitere Lebensplanung des Mädchens dargelegt
werden: etwa dass sie beabsichtigt, baldmöglichst
wieder die Schule zu besuchen, einen Schulabschluss
oder eine Ausbildung zu absolvieren oder sich eine
Arbeitsstelle zu suchten – was ihr bisher nur deshalb
nicht möglich war, weil die Eltern es ihr verboten
hatten, etc. Wenn für die Ausländerbehörde abzuse-
hen ist, dass das Mädchen nur vorübergehend Hilfe
und Unterstützung benötigt, kann sich das positiv
auf die Ermessungsentscheidung auswirken. Für den
Fall, dass es zu Straftaten gekommen ist, sollten auch
hier die Hintergründe dargelegt werden, vor allem,
wie es dazu kam und dass eine Wiederholung nicht
zu befürchten ist. 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht für
verheiratete Mädchen und Frauen
●  Mädchen/Frauen, die mit einem in Deutschland

lebenden Mann zwangsverheiratet wurden, er-
halten die Aufenthaltserlaubnis familiär zur Aus-
übung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
(§ 27 AufenthG). Wenn sie sich aus der Zwangsehe
lösen, jedoch nicht zu ihrer Familie im Herkunfts-
land zurückkehren können, muss ein eigenständi-
ges Aufenthaltsrecht geltend gemacht werden.

●  Für die Aufhebung der ehelichen Lebensgemein-
schaft ist der Zeitpunkt der Trennung maßgeb-
lich, nicht der Zeitpunkt der Eheaufhebung oder
der Ehescheidung.

●  Wenn die Frau zum Zeitpunkt der Trennung zwei
Jahre mit dem Mann in Deutschland mit Aufent-
haltserlaubnis zusammengelebt hat, besteht ein
eigenständiges Aufenthaltsrecht (§ 31 Abs. 1 Nr. 1
AufenthG). Das eigenständige Aufenthaltsrecht
muss nicht gesondert beantragt werden. Wenn
die Frau wie bisher eine Verlängerung beantragt,
wird automatisch nach zwei Jahren das abhängi-
ge zum unabhängigen Aufenthaltsrecht.

●  Wenn die Trennung vor Ablauf dieser zwei Jahre
erfolgt, besteht dennoch ein eigenständiges Auf-
enthaltsrecht, wenn es zur Vermeidung einer
„besonderen Härte“ erforderlich ist, der Frau den
weiteren Aufenthalt zu ermöglichen (§ 31 Abs. 2
AufenthG).

●  Bei dem Begriff „besondere Härte“ handelt es
sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Wenn
eine „besondere Härte“ vorliegt, ist eine Aufent-
haltserlaubnis zwingend zu erteilen. Lediglich bei
der Auslegung, ob eine „besondere Härte“ vor-
liegt, steht den Ausländerbehörden ein Spielraum
zu.

Für eine „besondere Härte“ gibt es zwei anerkannte
Fallkonstellationen: 

Zum einen ist die Situation des Mädchens/der Frau
im Falle der Rückkehr in das Heimatland mit derjeni-
gen zu vergleichen, die bei einem Verbleib in
Deutschland besteht. Ergibt sich, dass bei der Rük-
kkehr die Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange
droht, liegt eine „besondere Härte“ vor. 

Zum anderen ist die Situation der bestehenden ehe-
lichen Lebensgemeinschaft mit derjenigen zu ver-
gleichen, die bestehen würde, wenn die Lebensge-
meinschaft erst nach Ablauf der Zweijahresfrist auf-
gehoben worden wäre. Wenn das Festhalten an der
ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist, und
zwar aus Gründen, die über die allgemeine Zerrüt-
tung der ehelichen Lebensgemeinschaft hinausge-
hen, liegt gleichermaßen eine „besondere Härte“
vor.

Im Einzelnen liegt eine „besondere Härte“ vor,

●  wenn die Eigenarten des Rechts- oder Kulturkrei-
ses im Herkunftsland aufgrund der Auflösung der
ehelichen Lebensgemeinschaft zu einer erheb-
lichen rechtlichen oder gesellschaftlichen Diskri-
minierung der Frau führen können;

●  wenn bei Bestehen einer Ausreiseverpflichtung
erhebliche medizinische oder psychische Belastun-
gen entstehen, die über das übliche Maß hinaus-
gehen, insbesondere bei schwerer Traumatisie-
rung;

●  wenn die Frau oder ein gemeinsames Kind durch
den Mann physisch oder psychisch misshandelt
wurde, insbesondere, wenn bereits Maßnahmen
im Rahmen des Gewaltschutzes getroffen worden
sind (z. B. Platzverweis, Schutzanordnungen nach
den GewaltSchG etc.);

●  wenn der Mann gegen die Frau oder gegen ein
gemeinsames Kind erhebliche Straftaten began-
gen hat, die gegen die Freiheit oder das Vermö-
gen gerichtet waren;
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●  wenn der Mann gegenüber der Frau oder dem
gemeinsamen Kind mit einer Straftat oder mit
gewaltsamen Übergriffen gedroht hat;

●  wenn der Mann trunk- oder glückspielsüchtig
oder betäubungsmittelabhängig ist, zur Ver-
schwendung neigt oder durch eigenes Verschul-
den für längere Zeit obdachlos ist;

●  wenn das Wohl eines gemeinsamen Kindes beein-
trächtigt würde, weil die Ausübung der elterli-
chen Sorge und der Umgang mit dem Kind für
einen Elternteil erschwert bzw. vereitelt würde;

●  wenn zu erwarten ist, dass sich die geistige und
körperliche Entwicklung eines gemeinsamen Kin-
des verschlechtern würde.

Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis als
eigenständiges Aufenthaltsrecht kommt der Regel-
versagungsgrund „Unterhaltssicherung“ nicht zwin-
gend zur Anwendung. Insoweit besteht gegenüber
dem § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG eine vorrangige Son-
derregelung (§ 31 Abs. 2 Satz 3 AufenthG). Nur im
Falle der „missbräuchlichen“ Inanspruchnahme von
staatlichen Leistungen – beispielsweise, wenn die
Frau zumutbare Arbeit nicht leistet oder sich wei-
gert, in zumutbarer Weise auf Arbeitssuche zu
gehen – , kann die Erteilung oder Verlängerung des
eigenständigen Aufenthaltshaltrechts abgelehnt
werden. Wenn die Frau jedoch nicht in der Lage ist,
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, beispielsweise
wegen Traumatisierung infolge erlebter Misshand-
lungen oder wegen der Betreuung eines Kleinkindes,
darf die Erteilung und Verlängerung des eigenstän-
digen Aufenthaltsrechts nicht verweigert werden.

In den meisten Fällen einer Zwangsverheiratung
liegt der Tatbestand einer „besonderen Härte“ vor.
Entweder wurde die Zwangsverheiratung des Mäd-
chens/der Frau von ihrer Familie betrieben und
durchgesetzt. Dann muss sie im Falle einer Rückkehr
in ihr Heimatland mit erheblicher gesellschaftlicher
Diskriminierung und mit Bedrohungen, Misshandlun-
gen und Verfolgungen durch ihre Familie rechnen. 
In den meisten Herkunftsländern, in denen Zwangs-
heiraten stattfinden, haben die Mädchen/Frauen
auch keine Möglichkeit, rechtlichen oder staatlichen
Schutz zu erhalten. Wenn die Zwangsverheiratung
auch auf Veranlassung und Betreiben des Mannes
erfolgt ist und dieser an der Heirat festhält, ist das
Mädchen/die Frau darüber hinaus in den meisten 

Fällen auch massiven Drohungen und Misshandlun-
gen durch den Mann ausgesetzt.

Problem: Die Beweislast liegt bei dem Mäd-
chen/der Frau
Problematisch in den meisten Fällen ist jedoch, dass
die Frau die „besondere Härte“ beweisen muss, also
dass sie zwangsverheiratet wurde, dass der Mann sie
bedroht und misshandelt hat, dass ihre Familie sie
bedroht und sie deshalb nicht mehr in ihr Herkunfts-
land zurückkehren kann, etc. Der Ehemann und die
mit agierenden Familienangehörigen streiten gegen-
über Behörden und Polizei regelmäßig alle Vorwürfe
ab, um dem Risiko einer Bestrafung zu entgehen.
Die Frau wird auch regelmäßig davon abgehalten,
nach Misshandlungen die Polizei zu rufen oder einen
Arzt aufzusuchen. Soweit bei erlittenen Verletzun-
gen ein Arztbesuch unvermeidlich ist, wird sie meist
vom Ehemann oder anderen Familienmitgliedern
begleitet, die dann für die Frau sprechen oder sie
zwingen, die Ursachen der Verletzungen zu verschwei-
gen oder falsch darzustellen. Die Frauen haben dann
keinerlei Beweismittel außer ihren eigenen Aussa-
gen. Die Ausländerbehörden tun sich erfahrungsge-
mäß schwer, eine „besondere Härte“ festzustellen,
wenn die Aussage der Frau nicht durch weitere Zeu-
gen und objektive Beweise bestätigt werden kann.

Lösung:
Wichtig ist, dass die Frau zunächst alle relevanten
Geschehnisse – die Umstände der Zwangsverheira-
tung – möglichst ausführlich, anschaulich, detailliert
und in sich schlüssig aufschreibt und sich damit das
Bild eines einzigartigen Schicksals ergibt, das per se
glaubhaft ist (vgl. S. 63: Zwangsheirat als Asylgrund
und als Abschiebungshindernis).

Weiter muss ganz genau überprüft und überlegt
werden, wer die Aussage der Frau bestätigen kann.
Insoweit reichen auch Indizien, die ihren Bericht
untermauern, beispielsweise:

●  die Bestätigung der Ärzte, dass die Frau wegen
einer Verletzung am geschilderten Tag bei ihnen
war, dass sie aber nur mit dem Mann sprechen
konnten, weil dieser behauptete, die Frau könne
kein Deutsch; 

●  die Aussage von Nachbarn, die bestätigen können,
dass es regelmäßig lautstarke Auseinandersetzun-
gen gegeben hat, auch wenn sie nicht mitbekom-
men haben, worum es dabei im Einzelnen ging;
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●  die Aussage von Freundinnen, Verwandten oder
Bezugspersonen, denen sich die Frau anvertraut
hat und die bestätigen können, was sie über
bestimmte Geschehnisse erzählt hat, in welcher
physischen und psychischen Verfassung sie jeweils
war und warum dies aus ihrer Sicht glaubhaft
war;

●  die Bestätigung von Berater/innen oder Thera-
peuten/Therapeutinnen, dass die Frau eine Bera-
tungsstelle aufgesucht oder sich in therapeutische
Behandlung begeben hat. Die Beraterin oder der
Therapeut können dabei von ihrer Schweige-
pflicht entbunden werden und die Gesprächsin-
halte wiedergeben; damit können sie eventuell
Aussagen zur Glaubhaftigkeit der Frau machen;

●  im Zweifelsfall könnte ein psychologisches Gut-
achten erstellt werden, welches der Frau attes-
tiert, dass sie aufgrund von Misshandlungen,
Bedrohungen etc. traumatisiert ist.

Fallbeispiel
Nasrin stammt aus Afghanistan. Sie wird nach Deutsch-
land verheiratet. Ihr Mann und seine Familie stam-
men ebenfalls aus Afghanistan, sind jedoch
zwischenzeitlich eingebürgert, der Mann studiert.
Nasrin kommt nach Deutschland und lebt mit dem
Mann bei dessen Familie. Die Schwiegermutter und
der ältere Bruder des Mannes, der als Familienober-
haupt agiert, behandeln Nasrin sehr schlecht. Sie
nehmen ihr ihren Pass weg, ihren Schmuck, alles
Geld. Nasrin darf nicht zum Deutschsprachkurs, sie
muss wie eine Sklavin zu Hause bleiben, den Haus-
halt versorgen und alle Wünsche der Schwiegermut-
ter und des Bruders erfüllen. Regelmäßig wird sie
beleidigt, gedemütigt und auch geschlagen. Nasrin
bittet ihren Mann mehrfach, in eine eigene Woh-
nung zu ziehen, der Mann ordnet sich jedoch der
Schwiegermutter und seinem Bruder unter und ist
der Auffassung, dass Nasrin gehorchen muss. Eines
Abends eskalieren die Streitigkeiten, der Bruder des
Mannes wirft Nasrin in einem Anfall von Wut vor 
die Tür. In Hausschuhen und nur mit einer Schürze
bekleidet, nutzt Nasrin die Möglichkeit zur Flucht
und schafft es bis zum nächsten Polizeirevier. Dort
hat der Ehemann bereits angerufen und erzählt, 
dass seine Frau ihm völlig grundlos weggelaufen sei,
er mache sich Sorgen, weil sie keine Schuhe, keinen
Mantel und kein Geld bei sich habe. 

Die Polizei kann den Sachverhalt am Abend nicht
aufklären. Nachdem sich Nasrin jedoch weigert, zur
Familie zurückzugehen, bringt die Polizei sie ins
nächstgelegene Frauenhaus. Dort bleibt sie eine
Nacht. Am Abend noch ruft sie einen Onkel an und
bittet ihn um Hilfe. Dieser ist entsetzt, wie Nasrin be-
handelt wurde. Ihre Familie wusste hierüber nicht
Bescheid, denn Nasrin durfte mit ihren Eltern nur im
Beisein der Schwiegermutter und des Schwagers
telefonieren und musste dann immer sagen, dass es
ihr gut gehe. Der Onkel holt Nasrin am nächsten
Morgen ab und nimmt sie zunächst mit zu sich nach
Hause. Nasrin ist völlig verängstigt, verstört und
traumatisiert. Nach Afghanistan zurückkehren kann
sie nicht. Ihre Familie steht zwar zu ihr, würde sie
jedoch als getrennt lebende oder geschiedene Ehe-
frau zurückkehren, müsste die ganze Familie in die-
sem Kulturkreis mit sozialen Diskriminierungen rech-
nen. Der Onkel bringt Nasrin in eine Frauenbera-
tungsstelle. Da Nasrin kaum deutsch spricht und
keine afghanische Dolmetscherin gefunden werden
kann, kann dort zunächst keine Therapie beginnen.
Der Onkel bezahlt Nasrin einen Deutschintensiv-
sprachkurs und übergibt den Fall einer Rechtsanwäl-
tin. Diese macht gegenüber der Ausländerbehörde
ein eigenständiges Aufenthaltsrecht und eine
„besonderte Härte“ geltend.

Problem:
Nasrin verfügt über keinerlei Beweise, dass sie von
der Familie mit Einverständnis ihres Ehemannes miss-
handelt wurde. Die Familienmitglieder streiten alles
ab und stellen Nasrin als psychisch kranke Lügnerin
hin. Kontakte zu Nachbarn oder Freundinnen durfte
sie nicht haben. In der Polizeiakte stehen also zwei
unterschiedliche Aussagen: die der Familie, dass Nas-
rin grundlos weggelaufen sei, und die von Nasrin,
dass sie misshandelt und hinausgeworfen wurde. Im
Frauenhaus war sie nur eine Nacht, die Betreuerin-
nen dort konnten keine ausführlichen Gespräche mit
ihr führen.
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Lösung:

Nasrin schreibt ausführlich und detailliert auf, was
ihr in der Familie widerfahren ist. Ihre Schilderung
wird übersetzt und der Ausländerbehörde vorgelegt.
Der Ausländerbehörde reicht diese Schilderung allein
nicht aus, sie hätte gerne objektive Beweismittel
oder Zeugen, die die Aussagen von Nasrin untermau-
ern. Aufgrund von Nasrins Schilderung ist die Aus-
länderbehörde jedoch bereit, den Aufenthalt nicht
gleich zu beenden, sondern weiter zu ermitteln. 

Die Anwältin fordert die Polizeiakte an, aus dieser
ergibt sich zumindest, dass Nasrin bei der Polizei,
wenn auch verkürzt, dieselben Angaben gemacht
hat wie in ihrem schriftlichen Bericht. Das Polizei-
protokoll wird der Ausländerbehörde vorgelegt,
Kontakt mit dem Frauenhaus aufgenommen. Die
Betreuerinnen dort können zumindest bestätigen, 
in welcher physischen und psychischen Verfassung
Nasrin bei ihnen angekommen ist; auch diese Bestä-
tigung wird der Ausländerbehörde vorgelegt. Nach-
dem Nasrin etwas deutsch kann, geht sie regelmäßig
zu Gesprächen in die Beratungsstelle. Die Beratungs-
stelle bestätigt zunächst, dass Nasrin gleich nach
ihrer Ankunft dort vorgesprochen hat, dass aufgrund
der Sprachbarriere erst später mit einer Gesprächs-
therapie begonnen werden konnte, und berichtet
auch über den Gegenstand der bisherigen Gesprä-
che. All dies wird der Ausländerbehörde vorgelegt.
Diese wartet weiter ab. Die zwischenzeitlich abge-
laufene Aufenthaltserlaubnis wird für drei Monate
als Aufenthaltsfiktion verlängert (§ 81 Abs. 3 Auf-
enthG). 

In der Zwischenzeit hat Nasrin sehr gut deutsch ge-
lernt und eine erste Arbeitsstelle gefunden. Das Ab-
schlusszeugnis des Deutschsprachkurses und der
Arbeitsvertrag werden der Ausländerbehörde vorge-
legt. Die Ausländerbehörde bittet Nasrin, ihre Bera-
terin/Therapeutin von der Schweigepflicht zu ent-
binden. Nasrin kommt dem nach. Die zuständige
Sachbearbeiterin der Ausländerbehörde führt dar-
aufhin ein ausführliches Gespräch mit der Beraterin/
Therapeutin. Danach ist sie endgültig davon über-
zeugt, dass die Schilderungen von Nasrin glaubhaft
sind, dass also eine „besondere Härte“ vorliegt. Nas-
rin erhält ein eigenständiges Aufenthaltsrecht.

Eigenständiges Aufenthaltsrecht für minder-
jährige Mädchen:
●  Nach der Trennung von der Familie muss das

Mädchen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht
beantragen.

●  Ist die Aufenthaltserlaubnis familiär bis zum 
18. Geburtstag gültig, erwirbt das Mädchen auto-
matisch die eigenständige Aufenthaltserlaubnis 
(§ 24 Abs. 2 AufenthG).

●  Wenn die Aufenthaltserlaubnis vorher abläuft
oder die Ausländerbehörde diese nachträglich
befristen möchte, muss ein eigenständiges Auf-
enthaltsrecht nach § 35 AufenthG beantragt wer-
den. Wenn das Mädchen zum Zeitpunkt ihres 
16. Geburtstags bereits fünf Jahre in Besitz der
Aufenthaltserlaubnis familiär war, besteht die
Möglichkeit, eine Niederlassungserlaubnis zu er-
halten oder die Aufenthaltserlaubnis zu verlängern.

●  Wenn eine Verlängerung der Aufenthaltserlaub-
nis familiär nicht möglich ist, bleibt nur die Mög-
lichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis humanitär zu
beantragen (§§ 25 Abs. 3, 60 Abs. 7 AufenthG).

Eigenständiges Aufenthaltsrecht für verheira-
tete Mädchen und Frauen:
●  Nach der Trennung vom Ehemann muss ein

eigenständiges Aufenthaltsrecht beantragt wer-
den (§ 31 AufenthG).

●  Wenn die Frau zwei Jahre mit Aufenthaltserlaub-
nis mit dem Mann in Deutschland verheiratet war,
ergibt sich der Anspruch auf das eigenständige
Aufenthaltsrecht aus § 31 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG.

●  War das Zusammenleben kürzer, muss sich die
Frau auf eine „besondere Härte“ berufen 
(§ 31 Abs. 2 AufenthG), um ein eigenständiges
Aufenthaltsrecht zu erhalten.

●  Die Tatsachen, die eine „besondere Härte“ be-
gründen, muss die Frau nachweisen. Insoweit ist
es wichtig, alle relevanten Geschehnisse und die
Umstände der Zwangsverheiratung so ausführ-
lich, anschaulich, detailliert und in sich schlüssig
vorzutragen, dass sich das Bild eines einzigartigen
Einzelschicksals ergibt, das per se glaubhaft ist.
Weiter sollten möglichst viele Nachweise vorge-
legt werden, die die Aussage der Frau bestätigen.
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Hilfe für Asylbewerberinnen
und geduldete Frauen 

Was ist bei einer Flucht
besonders zu beachten?

Fallbeispiel
Leyla stammt aus dem Irak. Sie wurde dort jung
zwangsverheiratet und hat inzwischen zwei Kinder.
Als der Ehemann politische Probleme bekommt,
flüchtet er mit Leyla nach Deutschland, beide bean-
tragen Asyl. Die beiden Kinder bleiben bei Leylas
Bruder im Irak zurück. 

In Deutschland werden beide Eheleute einer Gemein-
schaftsunterkunft zugewiesen, dort leben sie in
einem Zimmer. Der Ehemann schlägt und misshan-
delt Leyla regelmäßig. Sie möchte sich von ihm tren-
nen. Leyla wendet sich zunächst an ihren Bruder im
Irak und erkundigt sich, ob sie zu ihren Kindern zu-
rückkommen kann. Der Bruder verlangt jedoch, dass
sie ihrem Ehemann gehorcht und bei ihm bleibt. Aus
seiner Sicht bringt sie Schande über die ganze Fami-
lie, wenn sie ihren Ehemann verlässt. Der Bruder be-
droht Leyla: Sie werde ihre Kinder nie wiedersehen,
und er werde sie töten, wenn sie in den Irak zurück-
kehrt. Auch der Ehemann droht damit, Leyla zu
töten, wenn sie ihn verlässt. Nach einer schweren
Misshandlung und Vergewaltigung durch den Ehe-
mann geht Leyla zum Arzt und zur Polizei und
erstattet Anzeige gegen ihn.

Problem:
In die Gemeinschaftsunterkunft, in der ihr Mann
lebt, kann Leyla nicht mehr zurück. Ihre Aufenthalts-
gestattung enthält jedoch die Auflage „zur Wohn-
sitznahme in A verpflichtet“ –  wenn sie von dort
weggeht, macht sie sich also strafbar.

Lösung:

Polizei und Sozialarbeiterin nehmen Kontakt mit den
Ausländerbehörden auf. Leyla wird umverteilt, d. h.
sie wird zunächst einer Gemeinschaftsunterkunft in
B zugewiesen. Die Aufenthaltsgestattung wird ent-
sprechend geändert: „zur Wohnsitznahme in B ver-
pflichtet“. Die Polizei holt mit Leyla ihre Sachen in
der Gemeinschaftsunterkunft A ab und bringt sie
dorthin. 

Problem:
Auch in B fühlt sich Leyla nicht sicher. In der Gemein-
schaftsunterkunft leben viele andere irakische
Flüchtlinge. Ihr Ehemann kennt über seine politi-
schen Aktivitäten viele Iraker, Leyla hat Angst, dass
er sie auch dort findet.

Lösung:
Mit der jetzt zuständigen Ausländerbehörde und der
Heimleiterin der Gemeinschaftsunterkunft B wird
folgende Absprache getroffen. Leyla bleibt offiziell
in der Gemeinschaftsunterkunft gemeldet, erhält
aber die Erlaubnis, in eine sichere Wohnung in dem
Ort C zu ziehen. Die Auflage in der Aufenthaltsge-
stattung wird erweitert „ zur Wohnsitznahme in B
verpflichtet, ... darf sich auch in C aufhalten“. Leyla
meldet sich einmal in der Woche bei der Heimleite-
rin, um ihre Post und die Leistungen nach dem
AsylbLG abzuholen.

Situation/Status:
●  Asylbewerberinnen müssen bei ihrer Ankunft in

der jeweiligen Landesaufnahmestelle persönlich
einen Asylantrag stellen und dort Wohnsitz neh-
men. Von dort werden sie auf Gemeinschafts-
unterkünfte weiterverteilt. Sie unterliegen der
Wohnpflicht in diesen Gemeinschaftsunterkünf-
ten und dürfen den Bezirk ihrer zuständigen Aus-
länderbehörde nicht verlassen (§§ 56 ff AsylVfG). 

●  Asylbewerberinnen erhalten Leistungen nach
dem AsylbLG, in der Regel Essenspakete und
Taschengeld, und dürfen im ersten Jahr ihres Auf-
enthalts nicht arbeiten (§ 61 AsylVfG). 

●  Für die Dauer des Erstasylverfahrens erhalten sie
eine Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylVfG), im
Falle einer endgültigen rechtskräftigen Ableh-
nung bis zur möglichen Abschiebung eine Dul-
dung (§ 60a AufenthG). 

●  Auch Duldungen werden regelmäßig mit räum-
lichen Beschränkungen versehen (§ 61 AufenthG). 

Im Falle einer Flucht gilt außerdem:
●  Wenn Asylbewerberinnen und geduldete Frauen

vor einer drohenden oder aus einer vollzogenen
Zwangsheirat fliehen und sich an einen geheimen,
sicheren Ort begeben, verstoßen sie damit auto-
matisch gegen ihre Wohnpflicht und räumliche
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Beschränkung. Dadurch machen sie sich strafbar
(§§ 95ff AufenthG) und riskieren, dass sie von der
Ausländerbehörde abgemeldet und als unterge-
taucht zur Fahndung ausgeschrieben werden. 

●  Eine Asylbewerberin riskiert bei einer Flucht
zudem, dass eine Entscheidung des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge der Gemeinschafts-
unterkunft, in welcher sie sich nicht mehr aufhält,
zugestellt wird. Im Falle einer negativen Entschei-
dung kann sie dann unter Umständen nicht mehr
rechtzeitig Klage erheben.

Vor der Flucht muss ein formloser Umverteilungs-
antrag bei den zuständigen Ausländerbehörden
gestellt werden. Diese müssen zustimmen, Auf-
enthaltsgestattung und Duldung ändern und den

neuen Aufenthaltsort ergänzen. Die Asylbewerberin
muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
informieren und sicherstellen, dass ihr Entscheidun-
gen zugestellt werden können.

Zwangsheirat als Asylgrund und als
Abschiebungshindernis
Im Asylverfahren prüft das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge dreierlei: das so genannte „große
Asyl” nach dem Grundgesetz, das so genannte „klei-
ne Asyl” nach der Genfer Flüchtlingskonvention und
das Vorliegen von Abschiebungshindernissen. Wenn
das Bundesamt weder das große oder kleine Asyl an-
erkennt und auch keine Abschiebungshindernisse
feststellen kann, ergeht eine Ausreiseverfügung und
Abschiebungsandrohung. Bis zur Ausreise oder Ab-
schiebung wird dann die Duldung erteilt.

Asyl
●  Nach Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz, dem so ge-

nannten „großen Asyl“, genießen politisch Ver-
folgte Asylrecht. Nach der herrschenden Auffas-
sung der Gerichte wird eine Verfolgung dann als
politisch bewertet, wenn jemand wegen seiner
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu
einer sozialen Gruppe oder wegen seiner politi-
schen Überzeugung Verfolgungsmaßnahmen aus-
gesetzt ist. Dieselbe Definition gilt grundsätzlich
auch für das so genannte „kleine Asyl“ nach der
Genfer Flüchtlingskonvention (§ 60 Abs. 1 Auf-
enthG). Dort sind die Auslegung und die allge-

meinen Voraussetzungen jedoch weiter gefasst.
So ist es für das „kleine Asyl“ kein Hindernis,
wenn die Betroffenen über den Landweg und
damit durch ein sicheres Drittland eingereist sind.
Zudem wurde mit dem Zuwanderungsgesetz vom
1.1.2005 das Merkmal „Geschlecht“ als Unterfall
der sozialen Gruppe ausdrücklich mit als Asyl-
grund aufgenommen (§ 60 Abs.1 Satz 3 Auf-
enthG). Weiterhin wurde die staatliche Verfol-
gung erstmals auch auf Parteien und Organisatio-
nen erweitert, die den Staat oder wesentliche
Teile beherrschen, sowie auf nichtstaatliche
Akteure, vor denen erwiesenermaßen kein Schutz
möglich ist (§ 60 Abs.1 Satz 4 AufenthG).

●  Nach der Auffassung des UNHCR sind diese bei-
den Neuregelungen so allgemein gefasst, dass
diskriminierende oder andere schädigende Hand-
lungen seitens der örtlichen Bevölkerung oder
Einzelner gleichermaßen als Verfolgung zu wer-
ten sind, wenn solche Handlungen von den Be-
hörden wissentlich geduldet werden oder wenn
die Behörden es ablehnen oder außerstande sind,
wirksamen Schutz zu bieten. 

●  In Fällen von Zwangsheirat wurden unterschiedli-
che Auffassungen vertreten. In einigen Entschei-
dungen6 wurden lediglich Abschiebungshinder-
nisse nach § 60 Abs.7 AufenthG festgestellt. Die
Richter/innen vertraten die Auffassung, dass Ver-
folgungen, die durch Familienangehörige drohen
oder erfolgen, nicht als politische Verfolgungen
durch „nichtstaatliche Akteure“ im Sinne von 
§ 60 Abs.1 Satz 4c AufenthG anzusehen sind. Die
Verwaltungsgerichte7 folgen jedoch zunehmend
der Auffassung des UNHCR und sprechen Asylan-
erkennungen nach § 60 Abs.1 AufenthG aus.

Abschiebungshindernisse
●  Als Drittes prüft das Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge das Vorliegen von Abschiebungs-
hindernissen (§ 60 Abs. 2–7 AufenthG). Diesen
kommt nach § 60 Abs. 7 AufenthG zentrale Be-
deutung zu. Danach besteht ein Abschiebungs-
hindernis, wenn für einen Ausländer im Einzelfall
eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben
oder Freiheit besteht. Nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts besteht ein sol-
ches Abschiebungshindernis dann, „wenn jemand
sehenden Auges in den sicheren Tod geschickt
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würde“. Das heißt, die Mädchen/Frauen müssen
glaubhaft machen, dass sie im Falle einer Rück-
kehr in die Herkunftsländer von ihrer Familie ein-
gesperrt, misshandelt oder gar getötet werden
oder dass sie dort keine existenzielle Überlebens-
chance hätten. Wenn Abschiebungshindernisse
anerkannt werden, wird (bis auf wenige Ausnah-
men) eine befristete Aufenthaltserlaubnis aus
humanitären Gründen erteilt.

●  Soweit Abschiebungshindernisse durch die Ver-
hältnisse im Heimatland begründet sind (so ge-
nannte zielstaatsbezogene Abschiebungshinder-
nisse), werden diese vom Bundesamt für die An-
erkennung ausländischer Flüchtlinge im Rahmen
eines Asylverfahrens geprüft. Wenn einmal ein
Asylantrag gestellt wurde, bleibt das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge zuständig, und es
müssen Abschiebungshindernisse im Rahmen
eines Folgeantrages geltend gemacht werden. 
Bei anderen Geduldeten – z. B. Bürgerkriegs-
flüchtlingen, die nie Asyl beantragt oder Frauen,
die ihr Aufenthaltsrecht verloren haben –, ent-
scheiden die Ausländerbehörden selbst. 

Beweis – Glaubhaftmachung – Verfahren
●  Asylgründe und Abschiebungshindernisse müssen

glaubhaft gemacht, nicht bewiesen werden. Be-
wiesen werden müssen nur Geschehnisse, die in
Deutschland stattgefunden haben – z. B. wenn
Bedrohungen und Übergriffe durch hier lebende
Familienmitglieder erfolgt sind –, nicht jedoch
Geschehnisse, die im Herkunftsland stattgefun-
den haben. Flüchtlinge können in der Regel keine
Beweise aus dem Verfolgerland vorlegen.

●  Glaubhaftmachung heißt, dass die Geschehnisse
so ausführlich, anschaulich, detailliert und in sich
schlüssig erzählt werden müssen, dass sich ein
Bild eines einzigartigen Einzelschicksals ergibt,
das per se glaubhaft ist. Dieser Glaubhaftma-
chung kommt zentrale Bedeutung zu: Wenn die
Mädchen oder Frauen die Entscheidungsträger
davon überzeugen können, dass sie von ihren
Familien im Zusammenhang mit Zwangsheirat
bedroht sind, erhalten sie Schutz.

●  Wenn Familienmitglieder zusammen einreisen,
wird ihr Verfahren gemeinsam betrieben. Sie
erhalten ein gemeinsames Aktenzeichen beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wer-
den gemeinsam angehört und erhalten eine

gemeinsame Entscheidung. Auch im Klageverfah-
ren gibt es eine gemeinsame Verhandlung und
ein gemeinsames Urteil. Letztendlich wird auch
eine Abschiebung gemeinsam organisiert. 

Alle Entscheidungsträger – das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, die Ausländerbehör-
den und das Verwaltungsgericht – müssen von
der Trennung des Mädchens von ihrer Familie

bzw. der Frau von ihrem Ehemann unterrichtet wer-
den, sie müssen die Bedrohung dargelegt bekom-
men und um eine separate Weiterführung des Ver-
fahrens gebeten werden.

Fallbeispiel
Leyla (vgl. S. 62) hat sich inzwischen scheiden lassen.
Von einer in Kuwait lebenden Schwester, die als Ein-
zige zu ihr hält und heimlich mit ihr Kontakt hat,
weiß sie, dass der Bruder ihren Kindern erzählt hat,
sie sei tot. Der Bruder hat geschworen, dass er Leyla
auch tatsächlich umbringt, wenn er ihrer habhaft
wird.

Lösung:
Das Klageverfahren beim Verwaltungsgericht wird
vom Verfahren des Mannes abgetrennt. Leyla fertigt
einen ausführlichen schriftlichen Bericht über alle
Geschehnisse und Telefongespräche mit dem Bruder
und der Schwester an und legt sie dem Verwaltungs-
gericht vor. In der mündlichen Verhandlung kann
Leyla den Richter und den anwesenden Entscheider
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von
ihrer Glaubhaftigkeit überzeugen: Ihr wird das klei-
ne Asyl nach § 60 Abs. 1 AufenthG gewährt.
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Rechtsfolgen einer Anerkennung
oder Ablehnung
Asyl
●  Anerkannte sowohl nach dem „großen Asyl” als

auch nach dem „kleinen Asyl” erhalten zunächst
nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis, aber
den uneingeschränkten Zugang zum Arbeits-
markt (§ 25 Abs.1 und 2 AufenthG). Nach drei
Jahren wird dann erneut geprüft, ob die Voraus-
setzungen weiter gegeben sind. Dann wird eine
Niederlassungserlaubnis erteilt oder die Anerken-
nung widerrufen (§ 26 Abs. 3 AufenthG).

Abschiebungshindernisse
●  Bei Vorliegen von Abschiebungshindernissen nach

§ 60 Abs. 2, 3, 5 und 7 AufenthG wird eine befris-
tete Aufenthaltserlaubnis erteilt (§ 25 Abs. 3 Auf-
enthG).

●  Ausländer, denen eine Aufenthaltserlaubnis aus
humanitären Gründen (Abschnitt 5) erteilt wurde,
können nach sieben Jahren Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis und dem Vorliegen der weiteren
Voraussetzungen des § 9 AufenthG (insbesonde-
re: Erwerb deutscher Sprachkenntnisse und Un-
terhaltssicherung, fünf Jahre Erwerbstätigkeit
und Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen,
keine erheblichen Vorstrafen,…) eine Niederlas-
sungserlaubnis erhalten. Auf die sieben Jahre
können Zeiten des Asylverfahrens, einer Aufent-
haltsbefugnis nach dem früheren AuslG oder
bestimmter Duldungen angerechnet werden 
(§§ 26 und 100 Abs. 2 AufenthG).

●  Bei jeder Verlängerung der befristeten Aufent-
haltserlaubnis wird erneut geprüft, ob die Vor-
aussetzungen weiter gegeben sind. Frühestens
nach sieben Jahren und Erhalt der Niederlassungs-
erlaubnis ist der Aufenthalt endgültig gesichert.
Für die Mädchen/Frauen bedeutet dies, dass sie
mindestens sieben Jahre lang nachweisen müs-
sen, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Herkunfts-
land immer noch gefährdet sind. Bei jeder Verlän-
gerung erfolgt dieselbe Prüfung der Bedrohungs-
lage wie bei der erstmaligen Erteilung (vgl. S. 64
Beweis – Glaubhaftmachung – Verfahren). Nach
welcher Frist jeweils die Aufenthaltserlaubnis ver-
längert wird (im Jahresrhythmus oder alle zwei
Jahre), steht im Ermessen der Behörde. 

●  Wenn Asyl gewährt wurde, ist die Aufenthaltser-
laubnis humanitär auch unabhängig von der
möglichen Unterhaltssicherung zu erteilen 
(§ 5 Abs. 3 AufenthG). Dasselbe gilt, wenn Ab-
schiebungshindernisse festgestellt wurden. Den-
noch empfiehlt sich, so früh wie möglich eine
Arbeit aufzunehmen, da die Erteilung der Nieder-
lassungserlaubnis nach sieben Jahren nur möglich
ist, wenn bis dahin auch 60 Rentenversicherungs-
beiträge bezahlt sind (§§ 26 Abs. 4, 9 Abs. 2 Satz1
AufenthG).

Wenn ein Mädchen/eine Frau noch kein Asyl-
verfahren betrieben hat, muss sorgfältig abge-
wogen werden, ob sie einen Asylantrag stellt
oder bei der Ausländerbehörde Abschiebungs-

hindernisse beantragt. Über ein Asylverfahren hat 
sie die Chance, schneller einen besseren Status zu
erhalten: Anerkennung nach § 60 Abs.1 AufenthG
und nach drei Jahren die Niederlassungserlaubnis.
Sie unterliegt dann jedoch allen Beschränkungen 
für Asylbewerberinnen – so verliert sie ihr sicheres
Umfeld, muss in eine Gemeinschaftsunterkunft zie-
hen, hat ein Jahr Arbeitsverbot, etc. Beantragt sie
demgegenüber Abschiebungshindernisse bei der
Ausländerbehörde, behält sie ihr bisheriges soziales
Umfeld, hat aber den schlechteren Status und
braucht mindestens sieben Jahre bis zur Niederlas-
sungserlaubnis.

Geduldete Mädchen und Frauen,
Zwangsheirat und humanitäre Auf-
enthaltserlaubnis
●  Alle Ausländer/innen, die weder eine befristete

Aufenthaltserlaubnis noch eine Niederlassungser-
laubnis besitzen, deren Asylverfahren abgelehnt
wurde, deren Abschiebung aber aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen unmöglich ist, erhalten
bis zur möglichen Abschiebung eine Duldung 
(§ 60a AufenthG).

●  Eine Abschiebung ist nach Ablauf der Duldung
jederzeit ohne vorherige Ankündigung möglich,
es sei denn, die Duldung dauerte länger als ein
Jahr. In diesem Fall ist die Abschiebung einen
Monat vorher anzukündigen (§ 60a Abs. 5 Auf-
enthG). 
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Fallbeispiel
Leonora stammt aus einer Romafamilie aus dem Ko-
sovo und kam im Kindesalter mit ihrer Familie nach
Deutschland. Deren Asylantrag wird abgelehnt, es
kommt zur Abschiebung und Wiedereinreise. Bedingt
durch den Bürgerkrieg erhält die Familie jahrelang
Duldungen. Leonora wächst in Deutschland auf,
macht den Hauptschulabschluss. Eine Ausbildung
wird vom Arbeitsamt wegen ihres Duldungsstatus
nicht genehmigt. Als Leonora 18 Jahre alt ist, will ihr
Vater sie zwangsverheiraten mit einem Mann, den er
ausgesucht hat. Als Leonora sich weigert, wird sie
vom Vater geschlagen und mit brennenden Zigaret-
ten misshandelt. Leonora flieht zunächst in ein Frau-
enhaus und lebt anschließend  versteckt vor ihrer
Familie. Als sie 23 Jahre alt ist, beginnt die politische
Diskussion um Rückkehrmöglichkeiten der Roma in
den Kosovo. Leonora hat Angst, dass eines Tages ihre
Duldung nicht mehr verlängert und sie gemeinsam
mit ihrer Familie abgeschoben wird. Im Kosovo wäre
sie der Gewalt und Willkür ihres Vaters ausgeliefert.

Lösung:
Leonora beauftragt eine Rechtsanwältin. Gemeinsam
stellen sie einen Asylfolgeantrag. Bei der persön-
lichen Anhörung beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge kann Leonora ihre Gefährdung glaubhaft
machen. Aufgrund ihres langen Aufenthalts in
Deutschland kann sie weder albanisch noch serbisch
sprechen, noch kennt sie die Lebensverhältnisse im
Kosovo. Als Angehörige der Minderheit der Roma
könnte sie nur im eigenen Kulturkreis überleben. 
Bei einer erzwungenen Rückkehr müsste sie zu ihrer
Familie zurückkehren und wäre weiteren Misshand-
lungen durch ihren Vater und weiteren Versuchen,
sie zwangsweise zu verheiraten, schutzlos ausge-
setzt. Der Entscheider ist der Auffassung, dass Leono-
ra auf sich gestellt im Kosovo nicht überleben könn-
te, und stellt Abschiebungshindernisse fest. Leonora 
erhält eine Aufenthaltserlaubnis humanitär und darf
eine Ausbildung machen.

Rechtzeitig vor Ablauf der Duldung muss eine
Verlängerung beantragt werden. Wenn die Dul-
dung mit einer Erlöschensklausel versehen ist, 
z. B. „… erlischt vorzeitig, wenn…“, ist jeder-

zeit, auch vor Ablauf der Duldung, eine Abschiebung
möglich. Dann muss unverzüglich überprüft werden,
ob eine Aufenthaltssicherung möglich ist, am besten
sollte die Frau anwaltlichen Rat einholen.

Bleiberechtsregelung und Härtefallkommis-
sion 
Wenn Abschiebungshindernisse abgelehnt wurden,
besteht nur noch die Möglichkeit, über eine Bleibe-
rechtsregelung oder die Härtefallkommission eine
Aufenthaltserlaubnis humanitär zu erhalten.

●  Das 2. ÄndG zum Zuwanderungsgesetz enthält
eine Bleiberechtsregelung (§§ 104a, 104b Auf-
enthG n.F.). Begünstigt ist, wer am 1.7.2007
bereits acht Jahre in Deutschland gelebt hat, bei
Familien mit mindestens einem minderjährigen
Kind reichen sechs Jahre. Weitere Voraussetzun-
gen sind eine Vielzahl von Integrationskriterien,
insbesondere Sicherung des Lebensunterhalts,
ausreichend Wohnraum, deutsche Sprachkennt-
nisse, keine erheblichen Vorstrafen sowie kein
Bezug zu extremistischen und terroristischen
Organisationen. Wenn diese Voraussetzungen,
mit Ausnahme der deutschen Sprachkenntnisse
und vollständigen Unterhaltssicherung, vorliegen,
wird eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis erteilt.
Die deutschen Sprachkenntnisse können bis
1.7.2008, die vollständige Unterhaltssicherung bis
31.12.09 nachgewiesen werden. Volljährige Kin-
der können mit einbezogen werden (§ 104a II),
Minderjährige können eine Aufenthaltserlaubnis
unabhängig von der Familie erhalten, wenn 
u. a. Personensorge und Unterhalt gesichert sind
(§ 104b).

●  Mädchen und Frauen, die vor dem 1.7.1999 ein-
gereist sind und bislang nur Duldungen besitzen,
können demnach eine vorläufige Aufenthaltser-
laubnis erhalten. Sie haben dann Zeit, bis zum
1.7.2008 deutsche Sprachkenntnisse zu erwerben
und nachzuweisen, und sollten ab September
2009 ein Arbeitsverhältnis vorweisen können, um
die endgültige Aufenthaltserlaubnis humanitär
zu erhalten. Voraussetzung ist aber, dass sich die
Mädchen und Frauen seit 1.7.1999 ununterbrochen
in Deutschland aufhalten, d. h. die Bleiberechtsre-
gelung findet keine Anwendung, wenn das Mäd-
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chen/die Frau die Aufenthaltserlaubnis durch Hei-
ratsverschleppung verloren hat (vgl. S. 79: Hilfe
für Mädchen und Frauen nicht-deutscher Staats-
angehörigkeit).

●  Das erste Zuwanderungsgesetz (2005) sieht erst-
mals vor, dass die Landesregierungen eine Härte-
fallkommission einrichten dürfen (§ 23a AufenthG).
Auf Ersuchen dieser Kommission kann das Innen-
ministerium anordnen, dass vollziehbar ausreise-
pflichtige Ausländer/innen abweichend von den
sonstigen Erteilungs- und Verlängerungsvorschrif-
ten eine Aufenthaltserlaubnis humanitär erhalten
können. Zugang und Verfahrensablauf richten
sich nach den jeweiligen Ländererlassen. Die
meisten Landesregierungen haben hiervon
Gebrauch gemacht, u. a. Baden-Württemberg.

●  In Baden-Württemberg besteht kein Anspruch
auf Zugang zur Härtefallkommission, die Einga-
ben sind an die Geschäftsstelle der Härtefallkom-
mission beim Innenministerium zu richten. Bei
den Voraussetzungen liegt der Schwerpunkt
wiederum bei den Integrationsleistungen, aber
ohne rigide Stichtage, bis wann eine bestimmte
Leistung erfüllt sein muss. Auch eine zwangs-
weise Unterbrechung des Aufenthaltes wird nicht
zwingend negativ bewertet. An Integrationsleis-
tungen wird geprüft, ob in der Vergangenheit
überwiegend und vor allem künftig der Unterhalt
ohne Inanspruchnahme staatlicher Leistungen
gesichert ist, keine erheblichen Vorstrafen beste-
hen, Kinder regelmäßig die Schule besucht haben
bzw. sich in Ausbildung befinden, eine Teilnahme
am kulturellen, sportlichen und sozialen Leben
stattgefunden hat, beispielsweise Mitgliedschaft
im Sportverein, Kulturverein oder Kirchengemein-
den. Empfehlungsschreiben von Lehrer/innen,
Nachbarn, Kirchengemeinden etc. kommt eine
besondere Bedeutung zu. Zu diesen Integrations-
leistungen müssen dann noch besondere Härte-
fallgründe kommen, d. h. persönliche und huma-
nitäre Gründe, in Deutschland zu bleiben, die im
Zusammenhang mit der Zwangsheirat jedoch
gegeben sein dürften. 

Besonderheiten bei der Flucht von Asylbe-
werberinnen und geduldeten Frauen:
●  Vor der Flucht muss ein Umverteilungsantrag

gestellt werden, die zuständigen Ausländerbe-
hörden müssen informiert werden und zustim-
men, Aufenthaltsgestattung und Duldung ändern
und den neuen Aufenthaltsort ergänzen. 

●  Asylbewerberinnen müssen das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge informieren und
sicherstellen, dass Entscheidungen zugestellt wer-
den können.

●  Asylbewerberinnen müssen die Entscheidungsträ-
ger informieren, dass ihre Verfahren abgetrennt
und isoliert verhandelt und entschieden werden.

Zwangsheirat als Asylgrund:
●  Zwangsverheiratung und die damit verbundenen

Gefährdungen und Misshandlungen erfüllen die
Voraussetzungen des so genannten „kleinen
Asyls“ nach § 60 Abs. 1 AufenthG.

●  In jedem Fall stellt eine drohende Zwangsverhei-
ratung ein Abschiebungshindernis nach § 60 
Abs. 7 AufenthG dar. 

●  Entscheidend ist, dass die Zwangsverheiratung
und die damit verbundenen Gefährdungen und
Misshandlungen von den Mädchen/Frauen glaub-
haft gemacht werden. Glaubhaftmachen heißt,
dass die Geschehnisse so ausführlich, anschaulich,
detailliert, in sich schlüssig erzählt werden müs-
sen, dass sich das Bild eines einzigartigen Einzel-
schicksals ergibt, das per se glaubhaft ist.

Geduldete Mädchen und Frauen:
●  Immer rechtzeitig vor Ablauf der Duldung eine

Verlängerung beantragen. 

●  Wenn die Duldung mit einer Erlöschensklausel
versehen ist, z. B. „… erlischt vorzeitig, wenn …“,
ist jederzeit, auch vor Ablauf der Duldung, eine
Abschiebung möglich. Dann muss unverzüglich
überprüft werden, ob eine Aufenthaltssicherung
möglich ist, am besten ist ein Anwalt oder eine
Anwältin aufzusuchen.

●  Bei Duldungen prüfen, ob ein Aufenthaltsrecht
nach der Bleiberechts- bzw. Härtefallregelung
möglich ist.
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Flucht ins Ausland als einzi-
ger Ausweg?

In einigen Fällen sind Frauen schon seit längerer Zeit
auf der Flucht, werden aber von der Familie immer
wieder gefunden, obwohl sie sich in Frauenhäusern
aufhalten und verschiedene Schutzmaßnahmen ein-
halten, um ein anonymisiertes Leben zu führen.
Gründe können z. B. sein, dass ein Verwandter oder
Bekannter der Familie bei einem Ordnungsamt oder
bei anderen Behörden arbeitet und leichter Zugang
zu Daten hat, die für Privatpersonen gesperrt sind. In
diesen Fällen wird häufig überlegt, ob die Frau durch
eine Flucht ins Ausland der dauerhaften Bedro-
hungssituation entgehen kann.

Hat die Frau die deutsche Staatsbürgerschaft, ist sie
als Angehörige eines EU-Staates „freizügig“, d. h. sie
kann innerhalb Europas reisen und in einem anderen
Land dauerhaft wohnen, ohne dass sie dafür eine 
Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis benötigt. Die
Ausländerbehörde kann eine Bescheinigung über ihr
Freizügigkeitsrecht ausstellen. Voraussetzung, in
einem anderen EU-Staat diese Freizügigkeitsrege-
lung in Anspruch zu nehmen, ist allerdings, dass ein
Krankenversicherungsschutz besteht und die Person
über ausreichende Existenzmittel verfügt (§ 4 Frei-
zügG-EU).

Daraus ergibt sich das Problem, dass Frauen, die vor
ihrer Familie fliehen, in den meisten Fällen nicht
über ausreichende Existenzmittel verfügen, um ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Das bedeutet, dass sie in
einem anderen Land sehr schnell einen Job finden
müssen, da sie zunächst keinen Anspruch auf finan-
zielle Unterstützung von staatlicher Seite haben. In
Deutschland wird ein/e Angehörige/r eines EU-Staa-
tes erst leistungsberechtigt, wenn sie/er schon einen
Job hatte oder einen Job findet, der den Unterhalt
nicht ganz sichert. Dann bekommt er/sie ggf. aufsto-
ckende Leistungen. 

Eine Möglichkeit wäre, bereits vor der Ausreise in ein
EU-Land Kontakt zu lokalen Frauenhäusern/Frauen-
organisationen aufzunehmen und diese zu fragen,
ob dort eine Aufnahme stattfinden kann, ggf. auch
ohne dass die Kosten vonseiten des jeweiligen Lan-
des übernommen werden. Dann hat die Frau die
Möglichkeit, vor Ort nach einer Stelle zu suchen, und
muss für ihren Lebensunterhalt nicht gleich nach der
Einreise allein aufkommen.  

Frauen, die selbst keine EU-Staatsangehörigkeit ha-
ben, aber als Familienangehörige (Ehefrau) eines EU-
Staatsangehörigen eine Daueraufenthaltserlaubnis-
EG (§ 4a FreizügG/EU, § 9a AufenthG) erworben
haben, können gleichfalls in einen anderen EU-Staat
weiterwandern. Familienangehörige eines EU-Staats-
angehörigen erhalten zunächst eine Aufenthaltskar-
te (§ 5 Abs. 2 FreizügG/EU) und können in der Regel
nach fünf Jahren die Daueraufenthaltserlaubnis-EG
beantragen.
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Hilfe für Jungen und Männer
bei Gefahr von Zwangsheirat/
Gewalt im Namen der Ehre

Innerhalb einer patriarchalischen Familienstruktur
werden Männer schon früh von den Eltern/der Groß-
familie in ihre Rolle als „Bewacher der Familienehre“
und späteres Familienoberhaupt gedrängt, wobei
auch sie häufig einem enormen Druck ausgesetzt
sind, dieser Rolle zu entsprechen. Gewalt spielt bei
der Erziehung zur „Männlichkeit“ keine geringe
Rolle. 

Jungen bzw. junge Männer mit Migrationshinter-
grund haben u. a. aufgrund von unzureichenden
Kenntnissen der deutschen Sprache häufig nicht die
gleichen Chancen wie Gleichaltrige, einen guten
Schulabschluss zu machen und einen Ausbildungs-
platz zu erhalten. Die Ehre der Familie und deren
Aufrechterhaltung bietet ihnen in dieser Situation
trotz allem Zwang vonseiten der Familie zusätzlichen
Halt. Die Ehre der Familie ist häufig das Einzige, wor-
über sie in dieser Situation ihr Selbstbewusstsein und
Selbstwertgefühl beziehen können. Daher spielt der
Zwang, der Familie und der Familienehre bzw. Tradi-
tion gerecht zu werden, ebenso eine Rolle wie der
Wunsch, dieser zu entsprechen, weil sie darüber ihre
Rolle innerhalb der Gemeinschaft definieren.

Auch Männer können von Gewalt im Namen der
Ehre betroffen sein. 

Sie werden z. B. Opfer von Ehrverbrechen, wenn sie
ein außereheliches Verhältnis eingehen, mit dem die
Verwandten der Frau nicht einverstanden sind. In
diesen Fällen sind es häufig die Brüder der Frau, die
die verletzte Familienehre mit Drohungen und
Gewalt wiederherstellen wollen. In einigen Fällen
wird das Paar gesucht, misshandelt und sogar umge-
bracht, in anderen nur eine/r der Beteiligten mit
Gewalt „zur Rechenschaft“ gezogen.

Häufig werden die jüngeren (minderjährigen) Brüder
einer Frau ausgesucht, ein Verbrechen zur Wieder-
herstellung der Familienehre zu begehen. Die  Män-
ner sind einem sehr großen Druck ausgesetzt, eine
Weigerung kann dazu führen, dass auch gegen sie
(Mord-)Drohungen ausgesprochen werden.

Auch Männer können von ihrer Familie in eine
Zwangsehe gedrängt werden. Eine Zwangsheirat
kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben des
Mannes stattfinden. Jungen sind ab der Pubertät
bedroht, aber auch ältere Männer können betroffen
sein. 

Den Jungen wird meist mehr Freiraum in ihrer Ent-
wicklung gelassen als den Mädchen, ihnen wird oft
stillschweigend erlaubt, dass sie voreheliche Bezie-
hungen zu (deutschen) Mädchen eingehen. Ab
einem gewissen Alter allerdings erwartet man von
ihnen, dass sie eine traditionelle Ehe eingehen,
indem sie eine Frau aus dem gleichen Kulturkreis
heiraten und Kinder bekommen. Daher suchen die
Mütter im Freundes- und Bekanntenkreis nach
geeigneten „Heiratskandidatinnen“, die die wichtigs-
ten Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen aus dem
gleichen Land stammen wie die Familie, traditionell
erzogen sein, einen tadellosen Ruf haben und als
Jungfrau in die Ehe gehen. Nicht selten werden
daher Mädchen und Frauen aus dem Herkunftsland
der Eltern nach Deutschland geholt, um sie mit dem
Sohn zu verheiraten (so genannte „Importbräute“). 

Die Männer haben zwar ggf. die Möglichkeit, „Hei-
ratskandidatinnen“ abzulehnen, allerdings erwartet
man, dass sie sich irgendwann entscheiden. So wird
ein Druck aufgebaut, dem sich die Männer oft nicht
entziehen können.

Die Konsequenzen einer Zwangsehe sind bei Män-
nern häufig nicht ganz so gravierend wie bei Frauen:
Während die Frau häufig auf den häuslichen Bereich
beschränkt ist, oft nicht außerhalb des Hauses einer
Beschäftigung nachgehen darf und stark einge-
schränkt wird, werden den Männern mehr Freiheiten
zugestanden: Sie können weiterhin ihrem Beruf
nachgehen, sich mit Freunden treffen usw. Die Mög-
lichkeiten, sich als Mann aus einer Zwangsehe zu
befreien oder eine Zwangsehe gar nicht erst einzu-
gehen, sind allerdings eingeschränkt. Häufig ist der
Druck vonseiten der Familie sehr groß, auch wird mit
Gewalt oder dem Ausschluss aus der familiären Ge-
meinschaft gedroht. Die Männer können sich häufig
nicht vorstellen, die Familie zu verlassen oder gar
verstoßen zu werden, so dass sie eine Zwangsheirat
in Kauf nehmen.

Leider existiert derzeit in Deutschland noch keine
adäquate Schutzeinrichtung, die gefährdete Männer
aufnimmt (vgl. S.112: Adressen/Anlaufstellen für 
Jungen und Männer).
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Da das Thema Zwangsheirat bei Männern bisher
kaum in der Öffentlichkeit diskutiert wird und inner-
halb der Communities als Tabuthema behandelt
wird, gibt es kaum Erkenntnisse, wie viele Männer
von Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind.8

Rechtsanwaltsgebühren und
Gerichtskosten

●  Opfer von Zwangsverheiratung müssen nicht nur
faktisch ihre Flucht und ein weiteres Leben in
Anonymität organisieren, sondern sehen sich
auch gleichzeitig einer Vielzahl von rechtlichen
Problem und rechtlichen Fragen ausgesetzt. Soll
eine Strafanzeige gegen die Familie erstattet
werden, Strafantrag gestellt und ein Strafverfah-
ren durchgeführt werden? Helfen Schutzanord-
nungen nach dem Gewaltschutzgesetz? Welche
familienrechtlichen Regelungen sind erforderlich?
Wann sollten, bei welchem Familiengericht kön-
nen die erforderlichen Anträge gestellt werden?
Wie können Jugendhilfemaßnahmen in Anspruch
genommen werden? Wie kann das weitere Auf-
enthaltsrecht gesichert werden? Welche Möglich-
keiten haben Asylbewerberinnen und geduldete
Frauen, zu fliehen und eine Aufenthaltserlaubnis
humanitär zu erhalten? Bei jedem Mädchen/jeder
Frau ergibt sich eine andere Konstellation, sind
alle Rechtsfragen sorgfältig abzuwägen und ist
die bestmögliche Lösung zu suchen. Dies wird
ohne anwaltliche Beratung nicht möglich sein. 

●  Andererseits sind die Mädchen/die Frauen regel-
mäßig mittellos oder verfügen nur über geringe
finanzielle Mittel. Daher scheuen sie den Weg
zum Anwalt wegen befürchteter hoher Kosten. In
diesen Fällen können die Mädchen/Frauen regel-
mäßig Beratungshilfe bzw. Prozesskostenhilfe in
Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass sie unter
bestimmten Voraussetzungen auch kostenlose
anwaltschaftliche und gerichtliche Hilfe in
Anspruch nehmen können.

Beratungshilfe
●  Die Beratungshilfe deckt die Kosten der Beratung

an sich und aller außergerichtlichen anwaltlichen
Tätigkeiten. Beratungshilfe kann beantragt wer-
den beim zuständigen Amtsgericht am Wohnort

des Mädchens/der Frau. Jedes Amtsgericht ver-
fügt über eine Rechtsantragsstelle, die hierfür
zuständig ist. Zum Nachweis der Mittellosigkeit
sollten Girokontoauszüge, etwaige Gehaltsbe-
scheinigungen, Bescheide über staatliche Leistun-
gen etc. vorgelegt werden. 

●  Das Mädchen/die Frau muss weiter ihre Konflikt-
lage kurz darlegen und erklären, in welcher
Angelegenheit sie Beratungshilfe benötigt. 

●  Sie erhält dann einen Beratungshilfeschein, den
sie ihrem Rechtsanwalt/ihrer Rechtsanwältin
übergibt, der oder die dann damit direkt mit der
Gerichtskasse abrechnet.

●  Zu beachten ist jedoch, dass im Beratungshilfever-
fahren den Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen
nur sehr geringe pauschale Gebühren erstattet
werden. Nicht alle sind daher bereit, Beratungs-
hilfescheine zu akzeptieren, sondern arbeiten nur
auf der Basis der gesetzlichen Gebühren. Bei der
Vereinbarung eines Besprechungstermins sollte
daher vorher abgeklärt werden, ob der Anwalt/
die Anwältin einen Beratungshilfeschein akzep-
tiert und bereit ist, auf dieser Basis abzurechnen.

Prozesskostenhilfe
●  Für alle gerichtlichen Verfahren besteht die Mög-

lichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen. Der
Prozesskostenhilfeantrag wird vom Anwalt /der
Anwältin zusammen mit dem entsprechendem
Antrag oder der Klage eingereicht. 

●  Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat zwei
Voraussetzungen: zum einem die wirtschaftliche
Bedürftigkeit – das Mädchen/die Frau ist nicht in
der Lage, die Kosten selbst zu tragen; zum ande-
ren die Erforderlichkeit einer anwaltschaftlichen
Vertretung bzw. die Erfolgsaussichten des beab-
sichtigten gerichtlichen Verfahrens. Beides wird
direkt vom zuständigen Richter geprüft.

●  Zur Prüfung der persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse muss eine entsprechende
Erklärung vorgelegt werden. Die Formulare lie-
gen den Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen vor.
Sinnvoll ist es auch hier, zur Besprechung gleich
alle relevanten Unterlagen mitzunehmen (Ein-
kommensnachweise, Bescheide über staatliche
Leistungen, Mietvertrag, Kontoauszüge, Kredit-
verträge über etwaige Schulden, etc.).
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8  Bisher haben sich v.a. mit dem Thema befasst: Ahmet Toprak (verschiedene Veröffentlichungen,
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●  Wenn das Mädchen/die Frau weder ausreichend
Einkünfte noch Vermögen hat, wird Prozesskos-
tenhilfe bewilligt.

●  Ein Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin wird jedoch
nur beigeordnet, wenn die anwaltschaftliche Ver-
tretung erforderlich ist und das Verfahren
Erfolgsaussicht hat.

Familienverfahren (vgl. S. 47: Familien- und ver-
fahrensrechtliche Regelungen)

●  Im Scheidungsverfahren beim Familiengericht
besteht Anwaltszwang, eine Vertretung ist also
immer erforderlich. 

●  In anderen Verfahren hängt die Notwendigkeit
der Beiordnung eines Anwalts/einer Anwältin
von der Schwierigkeit, der im konkreten Fall zur
bewältigenden Rechtsmaterie und von den per-
sönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen des Mäd-
chens/der Frau ab. Wenn sie sehr jung ist, über
wenig Sprachkenntnisse verfügt, keine Erfahrun-
gen im Umgang mit Behörden und Gerichten hat,
bedarf sie anwaltlicher Unterstützung. 

●  Darüber hinaus wird in den meisten familienge-
richtlichen Verfahren, insbesondere beim Um-
gangs- und Sorgerecht, davon ausgegangen, dass
die Verfahren so komplex und schwierig sind,
dass eine anwaltschaftliche Unterstützung erfor-
derlich ist. Dies gilt auch für Gewaltschutzverfah-
ren. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat dies aus-
drücklich mit Beschluss vom 28.6.2005 (AZ: 17 WF
127/2005) für Verfahren nach dem Gewaltschutz-
gesetz bestätigt. In familiengerichtlichen Verfah-
ren wird daher regelmäßig ein Rechtsanwalt /eine
Rechtsanwältin beigeordnet.

Ausländer-, Asylverfahren
●  In Ausländer- und Asylverfahren ist es sehr

schwierig, eine positive Prozesskostenhilfeent-
scheidung und Beiordnung zu erhalten. Vor den
Verwaltungsgerichten in erster Instanz besteht
grundsätzlich kein Anwaltszwang. Die Verwal-
tungsgerichte unterliegen dem Amtsermittlungs-
grundsatz, das heißt, dass die Richter/innen alle
erforderlichen Ermittlungen, Beweisanfragen,
Befragungen von Zeugen, etc. von sich aus veran-
lassen müssen, so dass eine anwaltschaftliche Ver-
tretung nicht zwingend erforderlich ist. 

●  Hier reduziert sich die Prüfung, ob Prozesskosten-
hilfe bewilligt und ein Rechtsanwalt/eine Rechts-
anwältin beigeordnet wird, regelmäßig auf die
Frage, ob die Klage Erfolgaussicht hat. Dies wird
von den Richtern vorab summarisch geprüft. Das
hat zur Konsequenz, dass die Richter/innen, die
zu einer negativen Entscheidung tendieren, auch
den Prozesskostenhilfeantrag ablehnen, so dass
die Mädchen/Frauen regelmäßig die Kosten
selbst bezahlen müssen. Da die Prozesskostenhil-
feanträge zudem oft erst nach einigen Monaten –
das heißt, wenn das Klageverfahren zur Verhand-
lung ansteht – entschieden werden, verlangen die
meisten Anwälte in Ausländer- und Asylverfahren
Vorschüsse, weil sie erhebliche Vorleistungen
bringen müssen.

●  Dennoch sollte in Ausländer- und Asylverfahren
regelmäßig ein erfahrener Rechtsanwalt /eine er-
fahrene Rechtsanwältin beauftragt werden, auch
wenn die Kosten selbst bezahlt werden müssen,
da vom Aufenthaltsrecht das weitere Schicksal des
Mädchens/der Frau entscheidend abhängt. Viele
Anwälte sind auch bereit, eine Ratenzahlung ein-
zuräumen, so dass eine finanzierbare Lösung
gefunden werden kann.

Strafverfahren
(Zur Prozesskostenhilfe und der Kostenerstattung in
Strafverfahren vgl. S. 41: Strafanzeige und Hilfestel-
lung im Strafverfahren.)

Höhe der Kosten
●  Die Höhe der Rechtsanwaltsgebühren und Gerichts-

kosten richtet sich grundsätzlich nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Die RVG
orientiert sich an Streitwerten, die eine theoreti-
sche rechnerische Größe darstellen. Dem jeweili-
gen Streitwert einer Rechtssache ist dann tabella-
risch die Höhe der jeweiligen Rechtsanwaltsge-
bühren und Gerichtskosten zugeordnet. Die Ta-
belle verläuft nicht linear: Mit zunehmender
Höhe des Streitwertes verringert sich die Zunah-
me der Gebühren. Die Gebühren entstehen je-
weils für bestimmte anwaltliche Tätigkeiten und
orientieren sich nur am Streitwert und an der
Tabelle, unabhängig vom zeitlichen Aufwand.
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●  Eine Abrechnung außerhalb des RVG ist nur mög-
lich, wenn zuvor eine individuelle Honorarverein-
barung getroffen wurde. Ist das nicht der Fall,
sind Rechtsanwälte verpflichtet, nach der RVG
abzurechnen.

Beispiel
Im Sorgerechts- bzw. Umgangsverfahren und im
Asylverfahren beträgt der Streitwert beispielsweise
3000 Euro. Bei diesem Streitwert betragen die
Anwaltskosten 586,07 Euro. Hinzu kommen Gerichts-
kosten von maximal 267,00 Euro.

Wird im Gerichtstermin ein Vergleich abgeschlossen,
dann erhöhen sich die Rechtsanwaltskosten auf
775,07 Euro.

›

‹

372Konkrete Hilfe bei Zwangsheirat und Ehrenmordgefahr in Deutschland

i



Eine Form der Zwangsheirat ist die Verheiratung von
Mädchen und Frauen im Herkunftsland der Eltern. 

Häufig sind die Mädchen und jungen Frauen in
Deutschland aufgewachsen, sie haben die deutsche
Schule besucht und sind nach außen hin gut inte-
griert. In vielen Fällen sind sie noch minderjährig.
Häufig werden sie unter falschen Versprechungen
ins Ausland gelockt. So sagen ihnen die Eltern, sie
wollten wieder einmal die Großeltern im Herkunfts-
land besuchen, an einer Familienfeier teilnehmen
oder einfach nur in dem jeweiligen Land Urlaub
machen. Erst vor Ort erfahren die Mädchen, dass in
Kürze ihre eigene Verlobung oder sogar schon die
Hochzeit stattfinden soll. Die Betroffenen sind häu-
fig so von der Situation überrascht und überfordert,
dass sie nicht Nein sagen und das Fest über sich erge-
hen lassen. Erst später wird ihnen die Tragweite die-
ses Ereignisses bewusst, in vielen Fällen ist es dann
aber schon fast zu spät. Denn bevor sie selbst wieder
nach Deutschland zurückfliegen, nehmen die Eltern
der Tochter den Pass, Bargeld und das Rückflugticket
ab und lassen sie in dieser Situation allein zurück.
Die Mädchen werden in der ersten Zeit nach der Hei-
rat besonders streng überwacht, dürfen nicht telefo-
nieren oder allein das Haus verlassen. Nicht selten
sprechen sie die Landessprache nicht richtig, außer-
dem existieren in vielen Ländern nur sehr wenige
Schutzeinrichtungen, die völlig überfüllt sind und oft
mehrere hundert Kilometer entfernt liegen. 

Eine Betroffene weiß meistens nicht, an wen sie sich
wenden kann. Wenn sie nicht die deutsche Staats-
bürgerschaft besitzt, kann sie auch kaum Hilfe von
der deutschen Botschaft erhalten. Hält sie sich außer-
dem länger als ein halbes Jahr im Ausland auf, kann
sie nur unter bestimmten Voraussetzungen über-
haupt wieder nach Deutschland einreisen (vgl. S. 79:
Hilfe für Mädchen und Frauen mit nicht-deutscher
Staatsangehörigkeit). 

Daher ist es sehr wichtig, bereits bei den ersten Be-
fürchtungen bzw. Warnsignalen Vorsichtsmaßnahmen
zu treffen und eine Ausreise des Mädchens oder der

Frau im Verdachtsfall möglichst zu verhindern. In
einigen Fällen haben die Mädchen zwar eine Vorah-
nung, wollen aber nicht wahrhaben, dass eine Zwangs-
heirat bevorsteht. Sie möchten den Beteuerungen
der Eltern glauben, dass sie z. B. den Cousin in der
Türkei erst einmal nur kennen lernen sollen und dass
sie sich jederzeit gegen eine Heirat entscheiden kön-
nen.

Erste Warnsignale können z.B. sein:
●  Eine Reise in das Herkunftsland wird recht über-

raschend und schnell gebucht, obwohl die Familie
seit Jahren nicht mehr dort war.

●  Die Schwestern des Mädchens oder andere nahe
weibliche Verwandte sind ebenfalls zwangsver-
heiratet worden, eventuell sogar im Herkunfts-
land der Eltern.

●  Die Eltern sprechen häufiger von einem mög-
lichen Heiratskandidaten, der in dem jeweiligen
Herkunftsland lebt, und/oder betonen, dass das
Mädchen nun alt genug ist zu heiraten.

●  Die Eltern haben früher schon angedeutet, dass
sie es nicht für nötig halten, dass das Mädchen
weiterhin die Schule besucht (häufig werden die
Mädchen in den Sommerferien zwangsverheira-
tet und dann von der Schule abgemeldet).

Diese Ereignisse können, müssen aber keine Anhalts-
punkte sein. Wenn allerdings mehrere Faktoren
zusammenkommen, ist große Vorsicht geboten.
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Praxistipp
Das Mädchen/die Frau sollte genau aufschreiben,
was sie bei einer Zwangsheirat im Herkunftsland
erwartet und wie sie bzw. ihre Familie sich verhalten
wird. Dabei soll sie so realistisch wie möglich die ein-
zelnen Schritte durchgehen. Dabei sind folgende
Situationen durchzuspielen bzw. folgende Fragen zu
berücksichtigen:

●  Kurz nach der Ankunft wird ihr gesagt, dass sie
heiraten soll und dass die Hochzeitsfeier schon
am nächsten Tag stattfinden wird. Wie verhält 
sie sich? Was passiert, wenn sie Nein sagt? Würde
ihre Familie ein Nein akzeptieren, wenn die Feier
bereits am nächsten Tag beginnen soll und schon
einige Gäste eingetroffen sind? Wäre es nicht für
die Eltern ein „Ehrverlust“, wenn sie die Hochzeit
so kurzfristig absagen müssten? Würden ihre
Eltern sie zur Hochzeit zwingen? Welche Mittel
würden sie dazu benutzen? Würden sie sie emo-
tional erpressen („Wir können uns bei unseren
Verwandten nicht mehr sehen lassen, wenn wir
die Hochzeit absagen müssen“, „Deine Mutter
wird sich umbringen, wenn du dich weigerst, die-
sen Mann zu heiraten“, „Deine Schwester wird
keinen Mann finden, wenn du Schande über
unsere Familie bringst“), oder wird sie vielleicht
mit körperlicher Gewalt gezwungen werden?

●  An wen kann sie sich wenden, wenn sie tatsäch-
lich gezwungen wird? Gibt es vor Ort  Verwand-
te, denen sie vertraut und die ihr mit Sicherheit
helfen würden?

●  War sie schon einmal an dem Ort, wo eventuell
eine Hochzeit stattfinden könnte? Gibt es dort
eine Beratungsstelle, ein Frauenhaus oder Ähnli-
ches, an die sie sich wenden könnte? Kann sie sich
überhaupt in der Landessprache verständlich
machen?

●  Was würde sie tun, wenn die Eltern sie ohne
Geld, Pass und Rückreiseticket allein mit ihrem
neuen Ehemann zurücklassen? Wie könnte sie
wieder nach Deutschland zurückreisen?

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen

Besteht der Verdacht, dass das Mädchen oder die
junge Frau im Ausland zwangsverheiratet werden
soll, sollte möglichst die Ausreise verhindert werden.
Wichtig ist, dass sie begreift, dass die Hilfsmöglich-
keiten von Deutschland aus sehr eingeschränkt sind,
sobald sie sich im Ausland befindet. Wenn sie nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft hat, gibt es kaum
Möglichkeiten, sie innerhalb kurzer Zeit wieder nach
Deutschland zurückzubringen. 

Häufig allerdings wollen die Mädchen und Frauen
die Gefahrensituation nicht erkennen, weil sie ihren
Eltern vertrauen. Zwar haben sie bereits einen Ver-
dacht, verdrängen aber die Gefahrensituation und
sagen sich, dass sie dann vor Ort immer noch Nein
sagen können. Oder sie reden sich ein, dass sie sich
im schlimmsten Fall schnell wieder scheiden lassen
und nach Deutschland zurückreisen können. 

Das Mädchen sollte auf diese Fragen/Situationen so
realistisch wie möglich eingehen und nichts beschö-
nigen. Anschließend sollte mit ihr im Einzelnen
durchgegangen werden, wie realistisch ihre Einschät-
zungen wirklich sind. Diese detaillierte Auseinander-
setzung mit der eventuell bevorstehenden Zwangs-
heirat könnte dazu führen, dass sie sich eingesteht,
dass sie vor Ort keine Hilfe findet – und dass sie sich
letztendlich weigert, mit ihren Eltern mitzufliegen.

Vorsichtsmaßnahmen vor dem
Abflug
Sollte das Mädchen oder die Frau dennoch ins Aus-
land reisen wollen, sind unterschiedliche Vorsichts-
maßnahmen zu treffen:

●  Sie sollte ohne Wissen der Eltern ein Handy an-
melden, das auch im Ausland funktioniert (am
besten nicht auf ihren Namen, sondern z. B. auf
den Namen einer Freundin, Lehrerin etc.). Dieses
sollte sie versteckt mit sich führen und nur
anschalten, wenn sie in einer Notsituation drin-
gend telefonieren muss. Beim Telefonieren oder
beim Versenden einer SMS sollte sie ihre eigene
Nummer unterdrücken und die Gesprächsteilneh-
mer/innen darum bitten, diese Funktion bei
ihrem Handy ebenfalls einzustellen. Die wichtig-
sten Nummern sollte sie schon vor dem Abflug
auswendig lernen.
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●  Telefonnummer und Ansprechpartner/innen der
deutschen Auslandsvertretung in dem jeweiligen
Land finden sich unter www.diplo.de. Häufig gibt
es bei der jeweiligen Botschaft eine Notfallnum-
mer, die rund um die Uhr erreichbar ist. Diese
sollte auf dem „Notfallhandy“ gespeichert sein,
am besten lernt das Mädchen sie auswendig.

●  Vor dem Abflug sollte eine Beratungsstelle, eine
zuverlässige Vertrauensperson (Lehrerin etc.)
und/oder das Jugendamt darüber informiert wer-
den, dass eventuell eine Zwangsheirat bevorsteht.
Das Mädchen sollte am besten schriftlich versi-
chern, dass sie auf jeden Fall zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt wieder nach Deutschland zurück-
reisen und keinesfalls dort verheiratet werden
möchte. Es muss besprochen werden, dass das
Mädchen sich sofort zurückmeldet, wenn sie wie-
der in Deutschland ist und keine Zwangsheirat
stattgefunden hat, anderenfalls werden vorher
abgesprochene Maßnahmen durchgeführt, um
sie zu finden und zurückzubringen. Auch dies
sollte schriftlich festgehalten werden.

●  Weiterhin sollte sie bei der Vertrauensperson/
Beratungsstelle bzw. beim Jugendamt ihre Adres-
se bzw. die ihrer Eltern in Deutschland hinterlas-
sen sowie die genaue Adresse ihres Aufenthalts-
ortes im Reiseland, eventuell auch die Namen der
Verwandten, bei denen sie dort wohnen wird,
sowie die Telefonnummer, unter der sie zu errei-
chen ist. Bei der Vertrauensperson sollte sie darü-
ber hinaus die Kopie ihres Passes hinterlegen.

●  Die Nummer dieser Vertrauensperson sollte das
Mädchen auswendig lernen, um notfalls schnell
eine SMS dorthin schicken zu können.

●  Das Mädchen sollte eine Kopie des Passes sowie
Bargeld versteckt bei sich führen.

●  Es sollte vorher geklärt werden, wer die Kosten
für einen Rückflug übernehmen könnte, falls die
Familie dem Mädchen das Rückflugticket ab-
nimmt. Sofern sie deutsche Staatsbürgerin ist,
kann der Betrag im Einzelfall von der deutschen
Botschaft vorgestreckt werden, allerdings ist
dafür eine Sicherheit erforderlich, dass das Geld
zurückgezahlt wird.

Beispiel für eine Willenserklärung gegen eine
Zwangsheirat im Ausland auf der folgenden Seite:
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An alle, die mir helfen können, nach Deutschland zurückzukehren und in Deutschland zu leben!

Ich, __________________________________, geb. am____________________,
(Name) (Geburtstag)

lebe seit ________________ in Deutschland, bin ___ Jahre auf die _______________________ Schule gegangen,

/absolviere seit _________________ eine Ausbildung als _____________ bei __________________. 

Einbürgerung beantragt am __________________.

Ich versichere hiermit, dass es meinem dringenden Wunsch entspricht, mein weiteres Leben in Deutschland zu 

verbringen und zu gestalten. Sollte ich nach meinem Urlaub vom __________ bis zum _________ in meinem 

Herkunftsland ________________ nicht nach Deutschland zurückkehren, bitte ich Sie inständig, mir jedwede

Hilfe zukommen zu lassen, damit ich nach Deutschland zurückkehren kann.

Ich halte mich während des Urlaubs voraussichtlich in ______________________________________ auf. 

Über die Telefonnummer _____________________ oder unter dieser/n Mail-Adresse(n)

________________________ sollte ich zu erreichen sein.

Eine Verheiratung ist derzeit von mir nicht beabsichtigt und nicht erwünscht. Sollte ich gegen meinen Willen
zwangsverheiratet werden, bitte ich Sie eindringlich darum, mich im Falle einer verweigerten/verhinderten Rück-
kehr zu suchen und alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, die mich vor einer Zwangsehe und einem Leben in
Unfreiheit schützen.

Außerdem ist es mir ein wichtiges Anliegen, ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Meinen herzlichsten Dank für Ihre Mühen im Voraus.

____________________, den _________      ____________________________________
(Ort) (Datum) (Unterschrift Betroffene)

Zeuge/Zeugin

Ich, ________________________, geb. am ____________________, Tel. ___________________________

(Name) (Geburtstag)

habe mit _______________________ am _____________ ausführlich gesprochen und kann die Ernsthaftigkeit 
der obigen Erklärung bezeugen. Weiter möchte ich ausführen, dass
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________, den _________      ____________________________________

(Ort) (Datum) (Unterschrift Zeuge/Zeugin)



Das Mädchen/die Frau kommt
nicht nach Deutschland zurück –
wurde sie zwangsverheiratet?

Nicht immer können die Mädchen und Frauen vor
einem Urlaub oder Verwandtenbesuch ahnen, dass
sie zwangsverheiratet werden, oder sie haben sich
vorher niemandem anvertraut.

Sie kommen nach den Ferien nicht mehr in die Schule
oder zur Arbeitsstelle zurück. Die Familie in Deutsch-
land erzählt dann dem/der Lehrer/ in beispielsweise,
die Tochter wolle in Zukunft bei Verwandten woh-
nen und im Herkunftsland der Eltern die Schule be-
enden. Oder: die gesamte Familie werde wieder in
das Herkunftsland ziehen, und das Mädchen gehe
dort bereits zur Schule, um den Anschluss im neuen
Schuljahr nicht zu verpassen. Dem Arbeitgeber wird
beispielsweise erzählt, dass die Tochter dort einen
besseren Job gefunden oder sich verliebt habe und
daher nicht zurückkommen wolle. Die Eltern melden
sie von der Schule und beim Einwohnermeldeamt ab.
Sofern sich das Mädchen oder die Frau niemandem
anvertraut hat, ist es sehr schwer, ihr zu helfen. Zum
einen existieren meist keine Beweise oder Zeugen-
aussagen, dass sie tatsächlich zwangsverheiratet
wurde; zum anderen wird es sehr schwierig werden,
ihren Aufenthaltsort herauszufinden. Bei dem Ver-
such, Kontakt zu dem Mädchen/der Frau herzustel-
len, sollte man sehr vorsichtig vorgehen. Zunächst
kann z. B. eine Freundin des Mädchens oder eine
Frau aus einer Beratungsstelle, die sich als eine sol-
che ausgibt, bei der Familie anrufen und fragen, ob
sie einen Brief an die Tochter schicken oder sie anru-
fen darf. Somit könnte der Aufenthaltsort sowie der
wahre Grund ihres Verschwindens herausgefunden
werden. Ist es jedoch nicht möglich, die Adresse her-
auszufinden, sollte die Polizei eingeschaltet werden.
Diese muss dann überprüfen, wo sich das Mädchen
aufhält und ob sie freiwillig dort ist. Dies sollte aber
erst der letzte Schritt sein, wenn alle anderen Mög-
lichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Denn sobald die
Behörden eingeschaltet sind, könnte es sein, dass das
Mädchen/die Frau an einen Ort (z. B. in ein weit ent-
ferntes Dorf) gebracht wird, wo man sie nicht mehr
finden kann.

Wenn die Tat im Ausland begangen wird und das
Mädchen und die Täter eine ausländische Staatsan-
gehörigkeit haben, können die Täter nicht straf-
rechtlich verfolgt werden. Hier besteht noch eine
Gesetzeslücke. Dem Einschreiten der Polizei sind in

diesen Fällen Grenzen gesetzt. Liegen keine konkre-
ten Anhaltspunkte vor, müssen die Ermittlungen ein-
gestellt werden.

Hilfe für Mädchen und Frauen
mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit

Für Mädchen und Frauen, die die deutsche Staats-
bürgerschaft haben, gibt es verschiedene Möglich-
keiten, nach einer Zwangsheirat oder in einer Ge-
fahrensituation angemessene Hilfe zu erhalten und
nach Deutschland zurückgebracht zu werden.

Wenn das Mädchen oder die Frau nicht zu dem
angegebenen Datum nach Deutschland zurückge-
kehrt ist oder wenn sie mitgeteilt hat, dass sie gegen
ihren Willen festgehalten wird, ist sofort die deut-
sche Botschaft im Reiseland zu informieren (Telefon-
nummern unter www.diplo.de). Bei den deutschen
Auslandsvertretungen können auch Notfallnummern
erfragt werden, die rund um die Uhr erreichbar sind. 

Am besten ist es, wenn das Mädchen/die Frau per-
sönlich zur deutschen Botschaft gehen kann. Inner-
halb kurzer Zeit können dann Ersatzpapiere ausge-
stellt und ein Rückflug organisiert werden. 

In den meisten Fällen jedoch wird es der Betroffenen
nicht möglich sein, persönlich die Botschaft aufzusu-
chen. Häufig wird sie überwacht und darf das Haus
nur in Begleitung verlassen. Daher ist zu überlegen,
wie ein Kontakt zur deutschen Botschaft zustande
kommen kann, ohne dass das Mädchen/die Frau
noch mehr gefährdet wird. Denn würde ein Mitar-
beiter der Botschaft bei der Familie anrufen, ist diese
alarmiert und könnte das Mädchen innerhalb kurzer
Zeit zu weit entfernt lebenden Verwandten bringen,
deren Adresse sich dann kaum herausfinden lässt.
Die Verwandten würden das Mädchen noch sehr viel
stärker überwachen, so dass sie keinen Kontakt zu
Dritten aufnehmen kann. 

Falls das Mädchen kein Handy hat, mit dem sie unge-
stört telefonieren kann, muss überlegt werden, ob
eine Mitarbeiterin der Botschaft sich z. B. als Freun-
din aus Deutschland ausgibt und bei der Familie
anruft. Auf diese Weise könnte mit ihr abgesprochen
werden, ob das Mädchen die Möglichkeit hat, das
Haus allein zu verlassen, z. B. zum Einkaufen, zu

›

‹

477Hilfe bei Zwangsheirat und Verschleppung ins Ausland

i

w



angeblichen Verwandtschafts- oder Arztbesuchen
etc. Die Botschaftsmitarbeiterin könnte dann einen
Treffpunkt mit ihr vereinbaren, von dem aus sie zur
deutschen Botschaft gebracht wird.

Im Einzelfall ist es auch möglich, dass die Mitarbei-
ter/innen der Botschaft die Betroffene mit Hilfe der
Polizei direkt aus der Wohnung/dem Haus herausho-
len und bis zum Abflug an einem sicheren Ort unter-
bringen. In diesem Fall benötigen sie aber Beweise
bzw. die Aussage der Betroffenen selbst, dass sie
gegen ihren Willen dort festgehalten wird.

Das Problem: Nicht immer begleitet ein Mitarbeiter
der Botschaft die Polizei, wenn eine Frau aus der
Wohnung geholt wird. Die Polizei ist jedoch in eini-
gen Ländern nicht auf der Seite der Frau; häufig fin-
den die Befragungen im Beisein der Familie statt.
Daher sollte darauf gedrängt werden, dass immer
ein/e Botschaftsmitarbeiter/in dabei ist und dass die
Befragung getrennt von der Familie stattfindet.

Grundsätzlich können die deutschen Auslands-
vertretungen (Botschaften etc.) nur für deut-
sche Staatsangehörige im Ausland tätig wer-
den. Sofern das Mädchen/die Frau eine doppel-

te Staatsangehörigkeit hat, sind jeweils nur die
Behörden im jeweiligen Land des Aufenthalts zu-
ständig. Wenn die Betroffene also eine deutsch-
pakistanische Staatsbürgerschaft hat, dürfen die
deutschen Auslandsvertretungen nicht tätig werden,
sobald sie sich in Pakistan aufhält.

Bei einem Anruf dem Mädchen oder der Frau
immer zunächst unverfängliche Fragen stellen,
z. B. wie es ihr oder den Verwandten geht.
Dann könnte schließlich gefragt werden, ob sie

gerade allein ist. Häufig nämlich wird sie von Ver-
wandten überwacht, die vielleicht sogar das Telefon
laut stellen, sofern sie Verdacht schöpfen, dass sie
fliehen möchte. 

Bei der Flucht darf das Mädchen auf keinen Fall
das Handy vergessen, da sämtliche Personen,
die ihr bei der Flucht geholfen haben, ansons-
ten gefährdet sind.

Beispiel
Die 17-jährige Amira ist deutsche Staatsbürgerin mit
Migrationshintergrund. In den Sommerferien wird
sie im Herkunftsland der Eltern gegen ihren Willen
mit einem Cousin verheiratet. Sie hat jedoch die
Möglichkeit, E-Mails an einen Schulfreund zu schrei-
ben, dessen Mutter sich für ihre Rückkehr nach
Deutschland einsetzt. Zusammen mit einer Bera-
tungsstelle schaltet sie die deutsche Botschaft ein,
die telefonischen Kontakt zu Amira aufnimmt. Da
diese nicht das Haus verlassen darf, dem Mitarbeiter
der Botschaft aber ganz klar sagen kann, dass sie 
gegen ihren Willen festgehalten wird, engagiert die
Botschaft einen Rechtsanwalt. Mit Hilfe des Anwalts 
und der Polizei wird Amira aus dem Haus der Familie
herausgeholt und in einem Hotel untergebracht.
Innerhalb von zwei Wochen kann sie wieder nach
Deutschland zurückfliegen.

Beispiel
Die 15-jährige Fatma soll zwangsverheiratet werden.
Gegen ihren Willen wird sie im Herkunftsland der
Eltern festgehalten. Da die Familie befürchtet, dass
sie fliehen will, sperrt man sie zu Hause ein. Aus
Angst, sie könnte von den Behörden gefunden wer-
den, wird sie alle paar Tage in eine andere Wohnung
gebracht. Fatma weiß nicht, in welcher Stadt sie sich
aufhält. Mit ihrem Handy, von dem ihre Eltern nichts
wissen, kann sie aber mit ihrem Freund in Deutsch-
land per SMS in Kontakt bleiben. Dieser schaltet mit
Hilfe einer Beratungsstelle die deutsche Botschaft
ein, die nachts mit Fatma über das Handy Kontakt
aufnehmen kann. Fatma gibt den Botschaftsmitar-
beitern die Nummer des Festnetzanschlusses der
Wohnung, in der sie sich gerade befindet. Anhand
der Telefonnummer kann die Botschaft die Adresse
herausfinden. Als die Familie eines Abends Ver-
wandtschaftsbesuche macht, holen Mitarbeiter der
Botschaft Fatma aus der Wohnung heraus, nach zwei
Tagen kann sie wieder nach Deutschland zurückrei-
sen. Da sie jedoch in der Aufregung ihr Handy ver-
gessen hatte, kann die Familie herausfinden, wer ihr
bei der Flucht geholfen hat. Nun wird Fatmas Freund
von ihrer Familie massiv bedroht.
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Hilfe für Mädchen und Frauen
nicht-deutscher Staatsangehö-
rigkeit

Hilfen für Mädchen und Frauen, die nicht die deut-
sche oder die doppelte Staatsbürgerschaft haben,
sind von Deutschland aus stark eingeschränkt.

Die konsularische Betreuungsmöglichkeit der deut-
schen Botschaft ist für Deutsche, die auch die Staats-
angehörigkeit des Aufenthaltslandes besitzen, von
der Zustimmung dieses Landes abhängig und daher
in der Regel erschwert.  Die deutsche Botschaft darf
für Nichtdeutsche nicht tätig werden, indem sie z. B.
Ersatzpapiere für einen Rückflug ausstellt.

Leider existieren in vielen Ländern so gut wie keine
Frauenhäuser oder Beratungsstellen, an die man sich
im Fall einer Zwangsheirat wenden kann. Viele der
Anlaufstellen, die überhaupt existieren, sind völlig
überlastet, oder sie befinden sich mehrere hundert
Kilometer entfernt. Zudem wechseln die Adressen
und Telefonnummern dieser Einrichtungen häufig,
da sie teilweise ohne Genehmigung der Regierung
des jeweiligen Landes arbeiten oder die Regierung
sogar gegen ihre Arbeit vorgeht. Offizielle Behörden
wie die Polizei schalten sich in Fällen von Zwangshei-
rat häufig nicht ein, weil diese in vielen Ländern als
familieninterne Angelegenheit angesehen wird.
Mädchen und Frauen, die sich hilfesuchend an die
Polizei und andere Behörden wenden, werden zu
ihren Familien zurückgeschickt oder sogar mit
Gewalt zurückgebracht. 

Andere staatliche Einrichtungen benötigen Wochen
oder Monate, bevor sie sich dem jeweiligen Fall
zuwenden und eventuell Ersatzpapiere ausstellen.

In einigen Ländern ist es zudem nicht erlaubt, als
Mädchen oder Frau allein und ohne schriftliche Zu-
stimmung des Vaters oder Mannes zu reisen oder gar
das Land zu verlassen.

Bei Mädchen und Frauen, die nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft oder die doppelte Staatsbürger-
schaft haben, muss daher umso intensiver bereits vor
der Abreise interveniert und eine Ausreise verhindert
werden, sofern der Verdacht besteht, das sie
zwangsverheiratet werden sollen.

Hilfestellung bei der Rückkehr
nach Deutschland
●  Zunächst ist zu recherchieren, ob Menschen-

rechtsorganisationen, Frauenhäuser etc. in dem
jeweiligen Land existieren, wie weit diese vom
Aufenthaltsort des Mädchens/der Frau entfernt
sind und ob es sich um staatliche Einrichtungen
handelt (eine Suchmaschine ist z. B. www.wave-
network.org oder www.hri.ca/organizations).
Weiterhin könnte recherchiert werden, ob größe-
re deutsche oder international tätige Organisatio-
nen vor Ort ein Projekt unterstützen. In diesen
Projekten wird zwar in den meisten Fällen keine
Einzelfallhilfe geleistet, allerdings könnten die
Mitarbeiter/innen nützliche Tipps geben, oder sie
arbeiten vielleicht mit Organisationen vor Ort
zusammen, die helfen könnten.

●  Wichtig ist, dass die zuständige Ausländerbehör-
de in Deutschland eingeschaltet und über den
Sachverhalt informiert wird. Diese könnte z. B.
darüber Auskunft geben, welchen Aufenthalts-
status das Mädchen oder die Frau in Deutschland
hat. Vielleicht hat sie ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht in Deutschland oder sogar schon die
deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Entspre-
chende Unterlagen könnten dabei behilflich sein,
Ersatzpapiere vor Ort auszustellen. Diese Unterla-
gen müssten dann an das Mädchen/die Frau bzw.
die zuständige Behörde vor Ort, eventuell auch
an die deutsche Botschaft, gefaxt werden. Die
deutsche Botschaft kann sich in den meisten Fäl-
len nicht offiziell einschalten, aber eventuell an
Behörden vor Ort vermitteln.

●  Außerdem kann die deutsche Botschaft weitere
Tipps geben, welche Ansprechpartner/innen vor
Ort geeignet sind, welche Behörden zuständig
sind oder wie für den Rückflug möglichst schnell
Geld aus Deutschland überwiesen werden kann.
Da die Mitarbeiter/innen nicht offiziell nicht aktiv
werden dürfen, sofern eine hilfesuchende Person
nicht die deutsche bzw. eine doppelte Staatsbür-
gerschaft hat, muss im Einzelfall geklärt werden,
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inwiefern überhaupt eine Kooperation möglich
ist.

●  Bei Minderjährigen kann außerdem noch der
Internationale Sozialdienst eingeschaltet werden
(Tel. 0 30/62 980-403, E-Mail: isd@iss-ger.de,
www.iss-ger.de). Dieser arbeitet mit staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen und Behör-
den vor Ort zusammen, verfügt in vielen Ländern
über gute Kontakte und kann daher hilfreich
sein, unabhängig davon, ob das Mädchen oder
die Frau die deutsche Staatsbürgerschaft hat.

Rechtliche Probleme bei der Rück-
kehr nach Deutschland
Wenn sich ein Mädchen oder eine Frau länger als
sechs Monate im Ausland aufgehalten hat und nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat sie
große Schwierigkeiten, überhaupt wieder nach
Deutschland einzureisen:

●  Nach § 51 AufenthG erlischt der Aufenthaltstitel
unabhängig vom Ablauf der festgelegten Gel-
tungsdauer, wenn ein/e Ausländer/in aus einem
seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde
ausreist (§ 51 Abs. 1 Nr. 6 AufenthG) oder ausreist
und nicht innerhalb von sechs Monaten wieder
einreist (§ 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG). Dabei ist es
irrelevant, ob die Betroffene gegen ihren Willen
im Ausland festgehalten und zwangsverheiratet
wurde oder sich freiwillig im Ausland aufgehal-
ten hat. Bei der Frage, ob der Auslandsaufenthalt
vorübergehender Natur war, ist der äußere Ein-
druck entscheidend, der den Mitarbeiter/innen
der zuständigen Behörden vermittelt wird: Wenn
das Mädchen/die Frau offiziell von der Schule
bzw. beim Einwohnermeldeamt abgemeldet
wurde, gehen diese davon aus, dass der Aufent-
halt im Ausland nicht vorübergehend ist. Auch
eine Heirat ist ein Indiz, dass der Lebensmittel-
punkt ins Herkunftsland verlegt wurde. Die Über-
schreitung der Sechsmonatsfrist ist nur in den 
§ 51 Abs. 2–4 AufenthG erfassten Ausnahmefäl-
len möglich, insbesondere dann, wenn vor der
Ausreise eine längere Frist beantragt wurde oder
das Mädchen/die Frau sich bereits 15 Jahre in
Deutschland aufgehalten hat, eine Niederlas-
sungserlaubnis (vgl. S. 56: Hilfe für Ausländerin-
nen, die im Familiennachzug gekommen sind)
besitzt und ihr Lebensunterhalt gesichert ist. 
Dies ist bei Zwangsverheiratungen und Zwangs-

verschleppungen regelmäßig nicht der Fall, so
dass das Mädchen/die Frau ihr Aufenthaltsrecht
verliert, wenn sie länger als sechs Monate im Her-
kunftsland festgehalten wird.

●  Wenn sich die Betroffene schließlich aus der
Zwangslage im Ausland befreien kann und wie-
der nach Deutschland einreisen möchte, kann
eine neue Aufenthaltserlaubnis nur unter den
engen Voraussetzungen des § 37 AufenthG erteilt
werden. Ein Anspruch besteht, wenn das Mäd-
chen/die Frau vor der Ausreise mindestens acht
Jahre in Deutschland gelebt und sechs Jahre zur
Schule gegangen ist, zwischen dem 15. und 
21. Lebensjahr und vor dem Ablauf von fünf Jah-
ren nach der Ausreise wieder nach Deutschland
einreist und der Lebensunterhalt gesichert ist 
(§ 37 Abs. 1 AufenthG). Bei kürzeren Aufenthalts-
zeiten bzw. längeren Zeiten bis zur Wiedereinrei-
se und abweichendem Alter kann im Wege des
Ermessens zur Vermeidung einer besonderen
Härte eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden,
insbesondere wenn ein anerkannter Schulab-
schluss erworben wurde (§ 37 Abs. 2 AufenthG).
Das Recht auf Wiederkehr setzt allerdings immer
voraus, dass nach der Rückkehr der Unterhalt
gesichert ist. An dieser Voraussetzung allerdings
scheitern die meisten Mädchen und jungen Frau-
en, die zwangsverschleppt bzw. zwangsverheira-
tet wurden. Denn sie sind oft noch nicht in der
Lage, unabhängig von ihrer Familie ihren Unter-
halt zu sichern. Häufig konnten sie vor der
erzwungenen Heirat im Ausland nicht die Schule
beenden oder eine Ausbildung anfangen und
sind daher auf finanzielle Unterstützung von den
Eltern angewiesen. Nachdem die Mädchen/Frau-
en sich jedoch gegen den Willen ihrer Familien
einer Zwangsheirat verweigert bzw. sich aus einer
Zwangsehe gelöst haben und nach Deutschland
zurückgekehrt sind, können sie nicht mehr mit
der finanziellen Unterstützung durch die Ver-
wandten rechnen. Außerdem ist davon auszuge-
hen, dass die Mädchen nicht mehr bei ihren
Eltern leben wollen, zumal die Gefahr besteht,
dass diese erneut versuchen werden, sie zwangs-
weise zu verheiraten oder zum Ehemann zurück-
zuführen und sie für ihr Verhalten zu bestrafen.
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass
die Eltern die junge Frau im Namen der Ehre
umbringen wollen.
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Beispiel
Aishe ist 16 Jahre alt und soll von ihren Eltern in der
Türkei zwangsverheiratet werden. Sie hat die türki-
sche Staatsangehörigkeit. Die Eltern nehmen ihr den
Pass ab und lassen sie allein in der Türkei zurück.
Nach acht Monaten gelingt ihr schließlich mit Hilfe
von Freunden aus Deutschland die Flucht, die ihr ein
Flugticket nach Deutschland bezahlen. 

Problem:
Da Aishe nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von
sechs Monaten wieder nach Deutschland einreisen
konnte, hat sie ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland
verloren. 
Aishe lebte vor der Zwangsheirat in der Türkei seit
ihrer Kindheit in Deutschland und hat hier neun
Jahre die Schule besucht. Daher wäre es möglich,
eine neue Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Wei-
tere Voraussetzung ist allerdings, dass ihr Unterhalt
in Deutschland gesichert ist. Zu ihren Eltern kann sie
jedoch nicht zurückkehren. Sie hat große Angst vor
ihnen, da sie ihr schon gedroht haben, sie wieder zu
ihrem Mann in die Türkei zurückzubringen. Eine
finanzielle Unterstützung der Familie ist daher nicht
gegeben. Da sie vor ihrer Ausreise weder ihre Schule
beenden noch eine Ausbildung anfangen konnte,
kann sie für ihren Unterhalt noch nicht selbst auf-
kommen.

Lösung:
Aishe wendet sich mit Hilfe ihrer Freundin an eine
Rechtsanwältin, die bei der zuständigen Ausländer-
behörde Abschiebungshindernisse geltend macht:
Aishe ist minderjährig und müsste zu ihrer Familie 
zurückkehren, die ihr jedoch mit schlimmsten Re-
pressionen gedroht hat und die wahrscheinlich 
erneut versuchen wird, sie zwangsweise zu verheira-
ten. Die Ausländerbehörde erkennt Abschiebungs-
hindernisse an, Aishe erhält eine Aufenthaltserlaub-
nis humanitär und darf in Deutschland bleiben.

Folgeproblem:
Wenn Aishe volljährig wird, ist sie nicht mehr auf die
Unterstützung und Betreuung ihrer Familie angewie-
sen. Die Ausländerbehörde kann Aishe darauf ver-
weisen, dass sie anonym in einer türkischen Groß-
stadt (Istanbul, Ankara) leben kann. Kann sie nicht
nachweisen, dass sie auch dort gefährdet wäre, ver-
liert sie ihr Aufenthaltsrecht und muss in die Türkei
ausreisen.

●  Um Opfer von Zwangsverschleppungen und
Zwangsverheiratungen wirksam  schützen zu
können, ist daher dringend erforderlich, dass 
§ 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG geändert wird und 
das Aufenthaltsrecht erst nach drei Jahren
„Zwangsaufenthalt“ im Herkunftsland verfällt. 
In diesen Fällen muss es auch unabhängig von der
Unterhaltssicherung ein Recht auf Wiederkehr
geben. Beide Änderungen sind in der politischen
Diskussion, wurden von der Bundesregierung
aber im 2. ÄnderungsG zum Zuwanderungsgesetz
nicht mit aufgenommen.

●  Wenn Mädchen/jungen Frauen die Rückkehr
nach Deutschland nach mehr als sechs Monaten
gelingt und ihre Aufenthaltserlaubnis kraft Ge-
setzes (§ 51 Abs. 1 AufenthG) für erloschen erklärt
wird, besteht derzeit nur noch die Möglichkeit,
eine Aufenthaltserlaubnis humanitär zu beantra-
gen, wenn Abschiebungshindernisse nachgewiesen
werden können (§§ 25 Abs. 3, 60 Abs. 7 AufenthG).
Abschiebungshindernisse liegen vor, wenn eine
Rückkehr ins Herkunftsland nicht mehr möglich
ist, weil im Falle einer Rückkehr zeitnah eine
Gefährdung des Mädchens/der Frau an Leib und
Leben eintritt. Bei minderjährigen Mädchen oder
Frauen, die aus Kulturkreisen kommen, in denen
sie nicht allein leben können, jedoch von ihren
Familien gesucht und mit massiver Gewalt bis hin
zum Ehrenmord bedroht werden, müsste ein sol-
cher Nachweis möglich sein. Somit können diese
eine Aufenthaltserlaubnis humanitär erhalten.
Ansonsten müssen sie mit einer Abschiebung
rechnen und erhalten bis dahin lediglich die Dul-
dung (vgl. S. 63: Zwangsheirat als Asylgrund und
als Abschiebungshindernis). 

●  Problematisch ist jedoch, dass sich der Aufent-
haltszweck ändert, die Mädchen/Frauen vom Auf-
enthalt aus „familiären Gründen“ (Abschnitt 6
AufenthG „Familie – Gastarbeiter“) in den „Auf-
enthalt humanitär“ (Abschnitt 5 AufenthG
„Flüchtling“) „gewechselt“ sind und Rechtsnach-
teile hinnehmen müssen, insbesondere bei der
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis:

– Hat ein minderjähriges Mädchen eine Aufent-
haltserlaubnis familiär, erwirbt sie mit Eintritt
der Volljährigkeit ein eigenständiges, von der
Familie unabhängiges Aufenthaltsrecht. Zudem
kann nach fünf Jahren ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht, die Niederlassungserlaubnis, bean-
tragt werden. 
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– Hat dasselbe Mädchen eine Aufenthaltserlaub-
nis humanitär, muss sie bei jeder Verlängerung
nachweisen, dass die Abschiebungshindernisse
immer noch vorliegen, sonst verliert sie ihr Auf-
enthaltsrecht. Frühestens nach sieben Jahren
kann sie eine Niederlassungserlaubnis erhalten,
und es entfallen weitere Prüfungen. D. h. das
Mädchen/die Frau muss sieben Jahre lang be-
weisen können, dass sie immer noch betreuungs-
und therapiebedürftig ist und im Falle einer
Rückkehr bedroht und gefährdet ist, sonst ver-
liert sie ihr Aufenthaltsrecht. 

Wieder in Deutschland – wie
geht es weiter?

Bevor das Mädchen wieder nach Deutschland zurück-
fliegt, sollte bereits nach einer angemessenen Unter-
bringung in Deutschland gesucht werden (vgl. dazu
S. 83: Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland).
Auch sollte bereits organisiert werden, wer sie vom
Flughafen abholt und in diese Einrichtung bringen
kann. Denn die Mädchen und Frauen sind gerade
einer traumatischen Erfahrung entkommen, wurden
eventuell über mehrere Monate eingesperrt und/
oder misshandelt. Außerdem mussten sie möglicher-
weise Hals über Kopf flüchten. Sie brauchen daher
sofort nach der Ankunft eine adäquate Betreuung
und sichere Unterbringung. Wenn sie dann in der
Einrichtung angekommen sind, ist zu überlegen, wie
und wo sie in Zukunft leben werden. Falls eine Ehe-
schließung stattgefunden hat, muss darüber hinaus
eine Scheidung bzw. Annulierung der Ehe beantragt
werden (vgl. S. 47: Familien- und verfahrensrechtli-
che Regelungen).

Vor der Ausreise/Zwangsheirat im Ausland:
●  Ist zu befürchten, dass eine Zwangsheirat im Aus-

land stattfinden soll, muss die Ausreise möglichst
verhindert werden. Insbesondere Mädchen und
Frauen mit nicht-deutscher oder doppelter Staats-
angehörigkeit haben anderenfalls große Schwie-
rigkeiten, wieder nach Deutschland einzureisen.

●  Lässt sich die Ausreise nicht verhindern, müssen
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
„Notfallhandy“ kaufen, Bargeld und Kopien der
Pässe besorgen, eine Vertrauensperson einschal-
ten/das Jugendamt informieren, schriftliche Versi-
cherung unterschreiben lassen, dass das Mäd-
chen/die Frau auf jeden Fall nach Deutschland
zurückkehren möchte, Adressen der deutschen
Vertretung vor Ort besorgen; die Telefonnum-
mern sollte das Mädchen auswendig lernen.

Bei einer Zwangsheirat im Ausland:
●  Bei deutschen Staatsbürgerinnen sofort die deut-

sche Botschaft einschalten

●  Bei Mädchen/Frauen mit nicht-deutscher Staats-
angehörigkeit bzw. doppelter Staatangehörig-
keit: Kooperation mit lokalen
Organisationen/Behörden vor Ort oder dem
Internationalen Sozialdienst.

●  Schwierigkeiten bei der (Wieder-)Einreise nach
Deutschland bei Mädchen/Frauen mit nicht-deut-
scher Staatsangehörigkeit: Einen Rechtsanwalt/
eine Rechtsanwältin hinzuziehen, der/die z. B.
Abschiebungshindernisse geltend machen kann.

●  Vor bzw. bei der Ankunft in Deutschland: geeig-
nete Schutzeinrichtungen suchen und das Mäd-
chen dorthin begleiten.
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Im Folgenden sind Beratungsstellen und anonyme
Zufluchtsstellen nach Bundesländern sortiert aufge-
führt. Nicht alle sind ausschließlich auf das Thema
Gewalt im Namen der Ehre bzw. Zwangsheirat spezi-
alisiert, dennoch sind sie für diese Probleme geeig-
net. Es wird unterschieden zwischen Beratungsstel-
len und anonymen Zufluchtseinrichtungen.1

Für volljährige Frauen gibt es in ganz Deutschland
Frauenhäuser; diese sind an dieser Stelle nicht eigens
alle aufgezählt. Frauenhäuser sowie weitere Bera-
tungsstellen können z. B. unter www.dajeb.de
deutschlandweit gesucht werden.

Die blau markierten Beratungsstellen und Schutzein-
richtungen sind insbesondere auf die Themen Zwangs-
heirat /Gewalt im Namen der Ehre spezialisiert. Die
anderen genannten Einrichtungen verfügen eben-
falls über Erfahrungen mit diesen Themen.

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin-Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Adressen/Anlaufstellen für Jungen 
und Männer
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1  Die genannten Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen stellen lediglich eine Auswahl der vorhan-
denen Angebote in Deutschland dar, wobei hier keine Wertung abgegeben wird. Im Vorfeld der Erstel-
lung des Leitfadens wurden spezialisierte Einrichtungen intensiv recherchiert und entsprechende Fra-
gebögen verschickt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass einige spezialisierte Einrichtungen nicht

recherchiert werden konnten und daher hier nicht aufgenommen wurden. Die Angaben zu den einzel-
nen Beratungsangeboten und Zufluchtsstellen wurden den an TERRE DES FEMMES zurückgeschickten
Fragebögen entnommen. Für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernimmt TERRE DES FEMMES
keine Haftung.
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BADEN-WÜRTTEMBERG

BERATUNGSSTELLEN

YASEMIN
1. Adresse:
Yasemin
Tel.: 07 11/65 86 95 26 oder 07 11/65 86 95 27
Fax: 07 11/65 86 95 28
E-Mail: info@eva-yasemin.de
http://www.eva-stuttgart.de/

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen von 12 bis 27 Jahren und
vertraute Dritte
Bei: Schwierigkeiten mit der Familie, den Verwand-
ten und dem sozialen Umfeld, bei Konfliktsituatio-
nen, deren Ursache traditionellen und kulturellen
Hintergrund hat, Hilfsbedürftigkeit in Krisensituatio-
nen, Betroffenheit von psychischer und physischer
Gewalt, drohender oder erfolgter Zwangsheirat
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
(kostenlos und anonym) in der Beratungsstelle oder
vor Ort, sozialpädagogische Gruppenangebote,
Unterstützung von Multiplikator/innen sowie Mitar-
beitenden von Jugendämtern und anderen Bera-
tungsstellen aus Stuttgart und Umgebung, die kul-
turspezifische Fragen haben, Projekte und Gruppen-
angebote in Schulen und anderen Einrichtungen
Sprachen: Deutsch und Türkisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Keine festgelegten Telefonsprechstunden. Die Mäd-
chen können immer anrufen, da regelmäßig der
Anrufbeantworter abgehört  wird. Am Wochenende
nicht erreichbar.

TERRE DES FEMMES – 
Menschenrechte für die Frau e.V.
1. Adresse:
TERRE DES FEMMES e.V.
Postfach 25 65
72015 Tübingen
Tel.: 0 70 71 / 79 73-0
Fax: 0 70 71 / 79 73-22
E-Mail : info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Mädchen und Frauen, unabhängig
von Alter und Aufenthaltsstatus
Bei: allen Formen von Gewalt, insbesondere bei
Zwangsheirat und Gewalt im Namen der Ehre
Angebote: telefonische Beratung (deutschlandweit),
keine persönliche Beratung, Hilfe bei der Suche nach
geeigneten Schutzeinrichtungen, ggf. Hilfe bei der
Flucht, Zusammenarbeit mit Behörden (Polizei,
Jugendamt etc.)
Sprachen: Deutsch, Englisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Fr: 10.00–13.00 Uhr (Beratung)

BIF
1. Adresse:
BIF- Beratung und Information für Frauen
Römerstr. 30
70180 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 49 45 50
Fax: 07 11/60 61 56
E-Mail: bif@fhf-stuttgart.de
www.fhf-stuttgart.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18
Bei: physischer und psychischer Gewalt in Beziehun-
gen, konfliktreichen Trennungs- und Scheidungssitu-
ationen, Problemen in Beziehungen, Wunsch nach
Weiterleitung in ein Frauenhaus, Bedürfnis nach wei-
terer Hilfe nach Frauenhausaufenthalt, Suche nach
Kontakt und Austausch mit Frauen in ähnlichen
Lebenslagen, Betroffenheit von Stalking
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
(einmalig oder über einen längeren Zeitraum),
Unterstützung in Krisen, Informationen über rechtli-
che und finanzielle Möglichkeiten (einmal im Monat
ist auch eine Kurzberatung durch eine Rechtsanwäl-
tin möglich), Unterstützung im Kontakt mit Behör-
den, Vermittlung an weitere Fachstellen, Vermitt-
lung an Frauenhäuser, Beratung für Fachkräfte, die
beruflich mit dem Thema Gewalt an Frauen konfron-
tiert sind

3. Sprechzeiten:
Mo und Do: 14.00–16.00 Uhr, Mi: 16.00 –18.00 Uhr, 
Di und Fr: 10.00 –12.00 Uhr
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COURAGE
1. Adresse:
Frauenberatungsstelle Courage
Mannheimer Str. 226
69123 Heidelberg
Tel.: 0 62 21 / 84 07 40
E-Mail: courage@fhf-heidelberg.de
www.fhf-heidelberg.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Frauen, unabhängig von Alter und
Aufenthaltsstatus
Bei: häuslicher Gewalt
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Weitervermittlung an Fachstellen
Sprachen: Deutsch, Beratung ist mit Hilfe von Dol-
metscherinnen möglich.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo: 14.00 –17.00 Uhr, Mi und Do: 9.30 –12.00 Uhr

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN

ROSA
1. Adresse:
Tel.: 07 11 / 53 98 25
E-Mail: ROSAWohnprojekt@eva-stuttgart.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen zwischen 16 und 21 Jah-
ren aus dem gesamten Bundesgebiet (nicht aus
Stuttgart direkt), speziell für von Gewalt im Namen
der Ehre betroffene Mädchen und Frauen
Bei: Zwangsheirat, Konflikten mit und Bedrohung
durch die Familie und das soziale Umfeld, Betroffen-
heit von psychischer und physischer Gewalt, Ein-
schränkung des Lebens im Namen der Familienehre
Angebote: acht stationäre Plätze in einer anonymen,
sozialpädagogisch betreuten Lebens- und Wohnge-
meinschaft sowie ambulante Nachbetreuung im
eigenen Wohnraum. Die Mädchen können bis zur
Selbständigkeit bleiben, bzw. solange eine Kosten-
übernahme durch das Jugendamt gewährleistet ist.
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Bosnisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
Vor der Aufnahme muss eine Zusage zur Kostenüber-
nahme vom zuständigen Jugendamt vorliegen. Es

handelt sich also nicht um eine Notschlafstelle, son-
dern um eine längerfristige Wohnmöglichkeit mit
dem Ziel der Selbständigkeit. Eine Kostenzusage
kann von ein paar Tagen bis zu 11 Monaten dauern
(Ausnahme). Es werden Mädchen und junge Frauen
aus ganz Deutschland aufgenommen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
In der Regel von 10.00 bis 18.00 Uhr, ansonsten ist
der Anrufbeantworter eingeschaltet

DIAKONIE HEILBRONN
1. Adresse:
Beratungsstelle für Frauen
Diakonisches Werk Heilbronn
Steinstr. 8
74072 Heilbronn
Tel.: 0 71 31 / 8 14 97
E-Mail: beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Beratung wird angeboten für Mäd-
chen und Frauen. In die Zuflucht können Frauen ab
18 Jahren mit ihren Kindern aufgenommen werden.
Bei: physischer und psychischer Gewalt, Zwangshei-
rat
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Schutzeinrichtung für Frauen und Kinder, Betreuung
durch Sozialarbeiterinnen mit zusätzlichen Qualifika-
tionen und jahrzehntelanger Erfahrung mit dem
Thema Gewalt im Namen der Ehre/Zwangsheirat,
Vermittlung von psychologischer Betreuung, angelei-
tete Gruppenarbeit
Sprachen: Englisch, Französich, Ungarisch, Rumä-
nisch, Polnisch, Litauisch. Bei Bedarf können auch für
weitere Sprachen Dolmetscherinnen herangezogen
werden.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
Eine Aufnahme in die anonyme Schutzeinrichtung ist
auch für Frauen aus anderen Bundesländern mög-
lich, die Frauen und Mädchen können so lange blei-
ben wie nötig.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Die Beratungsstelle ist rund um die Uhr erreichbar. 
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BAYERN

BERATUNGSSTELLEN

SOLWODI BAYERN
1. Adresse:
SOLWODI Bad Kissingen
Seehof 1
97688 Bad Kissingen
Tel.: 09 71/80 27 59
E-Mail: Bad.kissingen@solwodi.de
www.solwodi.de

SOLWODI Passau
Postfach 2305
94013 Passau
Tel.: 08 51/96 66 450
E-Mail: passau@solwodi.de
www.solwodi.de

SOLWODI AUGSBURG
Postfach 111829
86043 Augsburg
Tel.: 08 21/32 90 952
E-Mail: augsburg@solwodi.de
www.solwodi.de

SOLWODI MÜNCHEN
Schellingstraße 72
80799 München
Tel.: 0 89 /27 27 58 59
E-Mail: muenchen@solwodi.de
www.solwodi.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen in Not und in Gewaltsi-
tuationen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: Menschenhandel, Zwangsprostitution, Gewalt,
Zwangsheirat
Angebote: Beratung in unterschiedlichen Krisensitu-
ationen (telefonisch oder im direkten Kontakt), Klä-
rung von ausländerrechtlichen oder juristischen Fra-
gen, psychosoziale Beratung, Hilfe bei Behördengän-
gen etc. 
In einigen Beratungsstellen von Solwodi gibt es Not-
unterkünfte sowie langfristige Unterkunft (dies muss
jeweils nachgefragt werden, bundesweit hat Solwodi
11 Beratungsstellen, teils mit Schutzwohnungen).
Sprachen: in der jeweiligen Beratungsstelle zu erfra-
gen

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung (sofern
Schutzwohnung in der Solwodi-Beratungsstelle vor-
handen):
In Notsituationen kann die Betroffene sofort in die
Schutzeinrichtung aufgenommen werden, die Kos-
tenfragen werden anschließend geklärt. Es können
auch Betroffene aus anderen Bundesländern aufge-
nommen werden. Die Aufenthaltsdauer in der
Schutzwohnung ist maximal ein Jahr, es kommt 
aber auf die Problemlage an.

3. Telefonische Sprechzeiten:
in der jeweiligen Beratungsstelle zu erfragen

VIA
1. Adresse:
Via, Wege aus der Gewalt
Anlauf- und Beratungsstelle bei häuslicher und sexu-
alisierter Gewalt der AWO Augsburg
Rosenaustr. 38
86150 Augsburg
Tel.: 08 21/65 02 670
E-Mail: awo.via@awo-augsburg.de
www.awo-augsburg.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Personen, die von Gewalt betrof-
fen sind 
Bei: häuslicher und sexualisierter Gewalt, Erfahrung
mit dem Thema Zwangsheirat vorhanden
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
(kostenlos und anonym), Clearing der individuellen
Gewaltsituation, Krisenintervention, psychosoziale
Beratung, Schutz- und Sicherheitsberatung (Unter-
stützung bei Anwendung des Gewaltschutzgesetzes,
Frauenhausaufenthalt), Vermittlung von ärztlicher,
therapeutischer und juristischer Hilfe, sozialpädago-
gische Hilfe bei der Aufarbeitung der Gewalterfah-
rung, Unterstützung und Stabilisierung nach einer
Anzeige und während eines Verfahrens
Sprachen: Via arbeitet mit Dolmetscherinnen zusam-
men.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Do: 9.00–16.00 Uhr, Fr: 9.00–13.00 Uhr
In Notfällen kann jederzeit angerufen werden: Via
ist rund um die Uhr erreichbar.

›

‹

586Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland

i

ü



FRAUENNOTRUF MÜNCHEN
1. Adresse:
Frauennotruf München
Beratungsstelle und Krisentelefon bei Gewalt 
Fürstenrieder Str. 84
80686 München
Tel.: 0 89 /76 37 37
E-Mail: info@frauennotrufmuenchen.de
www.frauennotrufmuenchen.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle von Gewalt betroffenen Frauen
Bei: insbesondere Betroffenheit von sexualisierter
Gewalt
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
(kostenlos und auf Wunsch anonym), Kriseninterven-
tion, Therapie, Vermittlung an geeignete Rechtsan-
wältinnen, Vermittlung an andere Beratungsstellen,
Begleitung im Gerichtsverfahren bei sexualisierter
Gewalt, geeignet für Beratungen zum Thema
Zwangsheirat
Sprachen: Deutsch, Englisch, Hebräisch, Ungarisch,
Französisch, bei Bedarf können für andere Sprachen
Dolmetscherinnen hinzugezogen werden.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Fr: 10.00–18.00 Uhr und täglich, auch an
Wochenenden und Feiertagen, 18.00–24.00 Uhr

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN/
BERATUNG

SAADET
1. Adresse:
Tel.: 09 11/41 58 88 (über das Referat Kinder, Jugend
und Familie)

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen im Alter
zwischen 12 und 21 Jahren aus dem islamischen Kul-
turkreis unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Es wer-
den Mädchen und Frauen aus dem gesamten
Bundesgebiet aufgenommen, nur nicht aus Nürn-
berg und Umgebung. 
Bei: Bedrohung durch Zwangsheirat und Gewalt im
Namen der Ehre, andere Gewalterfahrungen, kultu-
relle Konflikte
Angebote: telefonische Beratung, Notunterkunft,

teilweise auch langfristige Unterkunft in einer
anonymen Mädchen-WG (sieben Plätze), psychologi-
sche Betreuung, Vorbereitung auf ein selbständiges
Leben (Hilfe bei Amtsgängen, bei der Suche nach
einer Arbeitsstelle oder einem Ausbildungsplatz,
Wohnungssuche, Suche nach psychologischer Betreu-
ung etc.), teilweise ambulante Nachbetreuung.
Sprachen: Deutsch, Türkisch, Arabisch, Kurdisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Vor der Aufnahme muss eine Zusage zur Kostenüber-
nahme vom zuständigen Jugendamt vorliegen. Die
Bearbeitungszeit für eine Kostenzusage beträgt zwi-
schen einem Tag und drei Monaten. Die Dauer des
möglichen Aufenthalts richtet sich danach, wie lange
das Jugendamt die Kosten übernimmt (teils mehrere
Jahre). Saadet behält sich vor, Mädchen abzulehnen,
z. B. wenn diese drogenabhängig oder gewalttätig
sind oder wenn die Anonymität der anderen Mäd-
chen gefährdet ist. 

3. Telefonische Sprechzeiten:
Täglich 8.00 –12.00 Uhr und 13.00 –16.00 Uhr

IMMA e.V.
1. Adresse:
IMMA e.V.
Geschäftsstelle:
Jahnstr. 38
80469 München
Tel.: 0 89/23 88 91 10
E-Mail: info@imma.de
www.imma.de

Beratungsstelle:
Tel.: 0 89 /260 75 31
E-Mail: beratungsstelle@imma.de
Zufluchtsstelle:
Tel.: 0 89/183 609
E-Mail: zufluchtstelle@imma.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen im Alter bis 
21 Jahre (Beratung), 13–20 Jahre (Zuflucht)
Bei: Zwangsheirat, häuslicher und sexueller Gewalt,
akuten Krisensituationen
Angebote: zahlreiche Angebote, z. B. Mädchentreff
(siehe Homepage)
Beratung: telefonische und persönliche, kurz- und
langfristige Beratung und Psychotherapie
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Zuflucht: acht stationäre Plätze in einer anonymen,
sozialpädagogisch betreuten vorübergehenden
Wohnmöglichkeit, Inobhutnahme und Hilfen für
junge Volljährige, Schutz vor körperlicher, psychi-
scher und sexueller Gewalt, Unterstützung bei Kri-
senbewältigung, Klärung der Situation und der Ent-
wicklung von tragfähigen Zukunftsperspektiven,
mädchenparteilicher Betreuungsansatz, 24 Stunden
Betreuung, enge Zusammenarbeit mit Jugendamt
und Allgemeinem Sozialem Dienst, fachliche Vernet-
zung mit anderen Einrichtungen der IMMA e.V.
(siehe Homepage)
Aufnahme in die Einrichtung/Modalitäten:
Aufnahme als Inobhutnahme in Absprache mit dem
Jugendamt, Finanzierung über Pflegesätze des
Jugendamtes; die Wohnmöglichkeit ist auf etwa drei
Monate begrenzt. 

3. Telefonische Sprechzeiten:
Die Zufluchtsstelle ist rund um die Uhr erreichbar.
Beratungsstelle: telefonische Beratung: 
Mo: 14.00–16.00 Uhr, Mi: 14.00–18.00 Uhr, 
Do: 10.00–12.00 Uhr. 
Di: 14.00–16.00 Uhr: offene Beratung ohne Termin-
vereinbarung; persönliche Gesprächstermine nach
Vereinbarung

BERLIN-BRANDENBURG

BERATUNGSSTELLEN

TIO e.V.
1. Adresse:
TIO – Beratungsstelle für Migrantinnen
Köpenicker Str. 9b
10997 Berlin
Tel.: 0 30/6 12 20 50 und 0 30 / 61 07 63 61
E-Mail: tio-ev@gmx.de
www.tio-berlin.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen mit Migrations-
hintergrund (in der Regel ab 16 Jahren), keine Ein-
schränkung bezüglich des Aufenthaltsstatus oder der
Art der Bedrohung
Bei: Bedrohung durch Gewalt, insbesondere Gewalt
im Namen der Ehre/Zwangsheirat
Angebote: Krisenintervention, kostenlose (psycho-)
soziale und rechtliche Beratung (telefonisch und per-
sönlich), Unterstützung bei der Sicherung des
Lebensunterhalts, Vermittlung von Therapieplätzen,
Vermittlung einer Zufluchtswohnung/Frauenhaus,
Zusammenarbeit mit Rechtsanwält/innen 
Sprachen: Deutsch, Türkisch, Englisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Di und Do: 10.00–18.00 Uhr, Fr: 9.00–14.00 Uhr

AKARSU e.V.
1. Adresse:
AKARSU e.V. 
Oranienstr. 25
10999 Berlin
Tel.: 0 30/61 67 69 30 und 0 30/61 67 69 33
E-Mail : info@akarsu-ev.de
www.akarsu-ev.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Frauen, unabhängig von Alter und
Aufenthaltsstatus 
Bei: jeder Form von Bedrohung 
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Gesundheitsberatung, Sozialberatung, Weiterver-
mittlung
Sprachen: Türkisch, Deutsch, Englisch, Arabisch,
Kurmanci
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3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Fr: 9.00–15.00 Uhr

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN

PAPATYA
1. Adresse:
Papatya
c/o Jugendnotdienst 
Mindener Str. 14
10589 Berlin
Tel.: 0 30/61 00 62
E-Mail (für Beratung): beratung@papatya.org
E-Mail (allgemein): info@papatya.org
www.papatya.org

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: junge Migrantinnen zwischen 13 und
21 Jahren; es muss mindestens eine Duldung vorlie-
gen – eine Aufnahme von Mädchen mit Touristenvi-
sum ist in der Regel nicht möglich.
Bei: drohender Gewalt im Namen der Ehre, drohen-
der Zwangsheirat, dem Bedürfnis, aus der Familie zu
fliehen und eine geheime Adresse zu bekommen
Angebote: kurzfristige stationäre Aufnahme in der
Kriseneinrichtung, geheime Adresse, Rund-um-die-
Uhr-Betreuung durch ein interkulturelles, professio-
nelles Team, das auf 20-jährige Erfahrung und Spezi-
alisierung zum Thema Gewalt im Namen der
Ehre/Zwangsheirat zurückgreifen kann, Internetbe-
ratung
Sprachen: Türkisch, Kurdisch, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Niederländisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
Es werden vor allem Berlinerinnen aufgenommen,
im Notfall aber auch Mädchen aus anderen Bundes-
ländern. Bei Minderjährigen aus anderen Bundeslän-
dern muss die Zustimmung des Jugendamtes/Inob-
hutnahme vorliegen. Eine Kostenübernahme des
Jugendamtes muss für die Aufnahme nicht vorlie-
gen, allerdings für alle Anschlussmaßnahmen. 
Voraussetzung für eine Aufnahme ist ein Telefonat
mit der Betroffenen, in dem deren Gefährdung
sowie ihre Zustimmung zu den aufgrund der Anony-
mität strengen Regeln abgeklärt werden. Als Aus-
schlusskriterien gelten u. a. Prostitution und Sub-
stanzmissbrauch. 

Die Dauer des Aufenthalts beschränkt sich auf zwei
bis drei Monate.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Kontakt nur über die Nummer des Jugendnotdiens-
tes (oben angegeben). Dieser ist täglich rund um die
Uhr, Papatya unter derselben Nummer von 9.00 bis
22.00 Uhr erreichbar.

BELLA DONNA
1. Adresse:
Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel 
„Bella Donna“
Postfach 16 52
15206 Frankfurt (Oder)
Tel. (Notruf): 01 72/92 69 524
Tel. (Büro): 03 35/53 49 88
E-Mail: info@belladonna-ff.de
www.belladonnaev.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen; bei (drohender) auf  Zwangs-
heirat besonders für junge Frauen und Männer aus
dem yezidischen Kulturkreis geeignet
Bei: Menschenhandel, Zwangsheirat, Gewalt im
Namen der Ehre, Brautgeldforderungen, Zwangs-
prostitution
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Aufnahme in die Schutzunterkunft, Begleitung wäh-
rend der Zeit in der Unterkunft, Vermittlung von
psychosozialer und psychologischer Betreuung
Sprachen: Deutsch, Kurdisch, Englisch, Spanisch, Por-
tugiesisch, Polnisch, Russisch; Dolmetscher/innen für
weitere Sprachen können hinzugezogen werden.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
Es muss eine schriftliche Anfrage mit der Bitte um
Aufnahme der jeweiligen Behörde oder der Polizei
vorliegen, dann erfolgt eine Anfrage auf Kosten-
übernahme beim Jugendamt, dem Job-Center oder
dem Sozialamt. Es werden Frauen aus allen Bundes-
ländern aufgenommen. Die Frauen können so lange
bleiben, bis die Problem- bzw. Konfliktklärung been-
det ist (sofern die Kostenübernahme geklärt ist).

3. Telefonische Sprechzeiten:
Der Notruf ist täglich rund um die Uhr erreichbar,
das Büro ist von 10.00 bis16.00 Uhr besetzt.
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MÄDCHENNOTDIENST
1. Adresse:
Mädchennotdienst
Obentrautstr. 53 
10963 Berlin
Tel.: 0 30/21 00 39 90
E-Mail: maedchennotdienst@wildwasser-berlin.de
www.wildwasser-berlin.de  

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren
und junge Volljährige von 18 bis 21 Jahren (in Ab-
sprache mit den zuständigen Jugendämtern)
Bei: Gewalt, Zwangsheirat, akuten psychischen/physi-
schen Krisen, Konflikten mit dem sozialen Umfeld,
Obdachlosigkeit, Ausstieg aus Prostitution etc.
Angebote: telefonische Beratung, Not- und Krisen-
unterkunft, Clearing
Sprachen: Deutsch, Türkisch, Französisch, Russisch,
Aserbaidschanisch, Persisch, Englisch, Serbokroatisch,
Polnisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Wenn das Jugendamt eine mündliche Zustimmung
für die Unterbringung gibt, kann das Mädchen
sofort aufgenommen werden. Ebenso können Mäd-
chen, die über den Jugendnotdienst kommen, sofort
aufgenommen werden. Die Mädchen und jungen
Frauen können bis zu sechs Wochen in der Einrich-
tung bleiben. Mädchen aus anderen Bundesländern
werden selten aufgenommen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
rund um die Uhr, auch am Wochenende

FRAUENZIMMER
1. Adresse:
Frauenzimmer e.V. 
Ebersstr. 32
10827 Berlin
Tel.: 0 30/78 750 15
E-Mail: frauenzimmer-zuflucht@web.de
www.Frauenzimmer-eV.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18 Jahren und ihre Kinder,
es muss mindestens eine Duldung vorliegen
Bei: häuslicher Gewalt

Angebote: Zufluchtswohnungen (insgesamt 23 Plät-
ze), jede Bewohnerin hat eine Sozialarbeiterin als
persönliche Ansprechpartnerin, Beratung bei Ein-
und Auszug, bei der Verarbeitung persönlicher Pro-
bleme und traumatischer Erlebnisse, bei Entschei-
dungsfindungen, Gesundheitsproblemen, Schwierig-
keiten mit Kindern, Entwicklung von neuen Lebens-
und Arbeitsperspektiven, Arbeits- und Ausbildungs-
platzsuche, Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren,
finanziellen Problemen und Schulden, Behördengän-
gen, Wohnungssuche
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Aufnahme in die Einrichtung/Modalitäten:
Die Frauen müssen vor der Aufnahme direkt Kontakt
zu Frauenzimmer e. V. aufgenommen haben. In
einem Erstgespräch werden die Modalitäten geklärt.
Die Frauen müssen Miete zahlen, die beim Job-Cen-
ter oder dem Sozialamt beantragt werden muss.
Auch Frauen aus anderen Bundesländern werden
aufgenommen, die Dauer des Aufenthalts ist nicht
zeitlich befristet und richtet sich nach den Bedürfnis-
sen der Einzelnen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 10.00–13.00 Uhr, Mi: 15.00–18.00 Uhr

INTERKULTURELLE INITIATIVE
1. Adressen:
Beratungsstelle: 
Interkulturelle Initiative e.V. 
Martin-Buber-Str. 12
14135 Berlin
Tel.: 0 30/801 959 80 oder 0 30/801 959 81
E-Mail: info@interkulturellesfrauenhaus.de
www.interkulturellesfrauenhaus.de

Wohnprojekt:
Interkulturelles Wohnprojekt
Postfach 37 05 42
Tel.: 0 30/80 10 80 10
14135 Berlin

Frauenhaus: 
Interkulturelles Frauenhaus
Postfach 37 02 32
Tel.: 0 30/80 10 80 50
14135 Berlin
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2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18 Jahren, die Beratung
kann unabhängig vom Aufenthaltsstatus in
Anspruch genommen werden, zur Aufnahme in das
Wohnprojekt ist ein gesicherter Aufenthaltsstatus
wegen der Kostenübernahme nützlich
Bei: Gewalt, Gewalt im Namen der Ehre und Zwangs-
heirat
Angebote: Die Beratungsstelle bietet Beratung für
misshandelte Frauen und ihre Kinder, Begleitung
und Übersetzung, kostenlose Rechtsberatung, nach-
gehende und Angehörigen- und Multiplikator/innen-
beratung.
Das Wohnprojekt bietet individuelle Beratung und
Unterbringung misshandelter Frauen und ihrer Kin-
der, Begleitung und Übersetzung, Vermittlung von
Therapieplätzen, Vermittlung von Sprach- und Inte-
grationskursen, Informationsveranstaltungen,
Betreuung der Kinder. 
Das Frauenhaus bietet Krisenintervention, unbüro-
kratische Hilfe, Einzelberatung (Klärung der recht-
lichen Situation, Unterstützung im Umgang mit
Behörden, Hilfe bei der Bewältigung von Gewalter-
fahrungen, Entwickeln von Perspektiven), Rechtsbe-
ratung, Begleitung zu Ämtern, Gerichten, Polizei.
Sprachen: Türkisch, Persisch, Armenisch, Englisch,
Tamilisch, Russisch, Spanisch, Albanisch u. a.

Aufnahme in die Einrichtungen/Modalitäten: Das
Frauenhaus und das Wohnprojekt haben jeweils 
25 Plätze. Im Frauenhaus werden alle Frauen unbü-
rokratisch aufgenommen, die von Gewalt betroffen
sind. Im Wohnprojekt muss vor der Aufnahme die
Kostenübernahme durch die zuständige Behörde
geklärt sein. Im Frauenhaus ist eine Unterbringung
von zwei bis drei Monaten möglich, im Wohnprojekt
können die Frauen bis zu zwei Jahre bleiben.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Beratungsstelle: Mo–Do: 10.00–16.00 Uhr, 
Fr: 9.00–18.00 Uhr
Persönliche Beratungszeiten: Mo: 10.00 –16.00 Uhr,
Do: 10.00–16.00 Uhr, Fr: 9.00–18.00 (Hotline und
Rechtsberatung)
Wohnprojekt: Mo: 10.00–15.00 Uhr, Di und 
Mi: 9.30–15.00 Uhr, Do: 12.00–17.00 Uhr
Frauenhaus: Das Haus ist rund um die Uhr geöffnet.
Beratung und Betreuung: Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr

BORA
1. Adresse:
Frauenberatungsstelle Bora
Berliner Allee 130
13088 Berlin
Tel. (Beratung): 0 30/92 74 707
Tel. (Büro): 0 30/92 53 773
E-Mail: beratungsstelle@frauenprojekte-bora.de
www.frauenprojekte-bora.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18 Jahren, unabhängig vom
Aufenthaltsstatus
Bei: Gewalt durch den Partner oder andere Perso-
nen, Entlassung aus einem Frauenhaus oder einer
anderen Zufluchtseinrichtung, Gewalt im Namen der
Ehre/Zwangsheirat (Erfahrungen zu dem Thema)
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Beratung per Chat und E-Mail unter www.das-bera-
tungsnetz.de, psychosoziale Beratung, Kriseninter-
vention, Erarbeitung eines Sicherheitsplans, Bera-
tung bei Ambivalenzkonflikten, Vermittlung von
Zufluchts- und Schutzeinrichtungen, kostenlose
Rechtsberatung, Beratung von Unterstützer/innen
betroffener Frauen und ihrer Kinder, Übergangswoh-
nungen für von Gewalt betroffene Frauen mit und
ohne Kinder (sechs Plätze für Frauen und weitere
neun Plätze für deren Kinder)
Sprachen: Deutsch, Dari, Englisch, Persisch, Polnisch,
Russisch; für weitere Sprachen können
Dolmetscher/innen herangezogen werden.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: Vor der
Aufnahme muss eine Kostenübernahme durch das
zuständige Job-Center, den Sozialhilfeträger oder
das Jugendamt vorliegen, bei Zuständigkeit der
Behörden in Berlin dauert dieser Vorgang in der
Regel etwa eine Woche. Die Dauer des Aufenthalts
ist auf etwa ein Jahr begrenzt und richtet sich nach
dem Bedarf der Frauen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo: 10.00–14.00 Uhr, Di: 14.00–18.00 Uhr, 
Do: 9.00–18.00 Uhr, außerhalb der Sprechzeiten
steht ein Anrufbeantworter zur Verfügung.
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BREMEN

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNG/
BERATUNGSSTELLE

MÄDCHENHAUS BREMEN
1. Adresse:
Mädchenhaus Bremen e.V.
Rembertistr. 32
28203 Bremen
Beratungsstelle: Tel.: 04 21/33 65 444, 
Mädchennotruf-Tel.: 04 21/34 11 20
Geschäftstelle: Tel.: 0 421/33 65 030
E-Mail: info@maedchenhaus-bremen.de
www.maedchenhaus-bremen.de
www.hilfe-fuer-maedchen.de (Online-Beratung für
Mädchen zum Thema Gewalt)

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen von 12 bis 17 Jahren (Notauf-
nahme) und Beratung für Mädchen und Frauen von
12 bis 21 Jahren
Bei: unterschiedlichen Formen von Gewalt, Zwangs-
heirat (Erfahrungen zu dem Thema)
Angebote:
- anonyme kostenlose Beratung (durch Psychologin-

nen) 
- Aufnahme in die Kriseneinrichtung (rund um die

Uhr Inobhutnahme, Krisenintervention und Per-
spektivenplanung in einem anonymen Haus für
Mädchen von 12 bis 17 Jahren)

- Wohngruppe für Mädchen ab 14 Jahren
Sprachen: Deutsch; wenn erforderlich wird eine Dol-
metscherin hinzugezogen. In der Notaufnahme ist
derzeit eine Betreuung in Deutsch, Türkisch, Polnisch
und Portugiesisch möglich.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Mädchen aus Bremen können in der Kriseneinrich-
tung als Selbstmelderinnen aufgenommen werden,
bei ihnen reicht die Bitte um Inobhutnahme. Nach
der Aufnahme von Selbstmelderinnen wird am
nächsten Tag das Jugendamt informiert. Mädchen,
die nicht aus Bremen kommen, können leider nur
über das zuständige Jugendamt aufgenommen wer-
den. Allerdings werden auswärtige Mädchen aufge-
nommen, wenn sie sich in Bremen aufhalten und sich
abends, nachts oder am Wochenende melden. Wenn
ein Jugendamt sich für eine Unterbringung entschei-

det, ist die Kostenübernahme in der Regel kein Pro-
blem. 
Die Vermittlung in die Wohngruppe (Mädchen ab 
14 Jahren) wird über die zuständigen Jugendämter
übernommen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Das Mädchennotruf-Telefon ist rund um die Uhr
besetzt.
Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle: Mo, Di, 
Do: 11.00–16.00 Uhr, Mi: 14.00–17.00 Uhr
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HAMBURG

BERATUNGSSTELLEN

LALE
1. Adresse:
Lale, in der IKB e.V.
Rendsburger Str. 10
20359 Hamburg
Tel. Allgemeine, offene Beratung: 0 40/72 96 32 26
oder 0 40/72 96 32 25
Tel. Zwangsheirat (zusammen mit i.bera): 
01 74/1 50 77 09
Fax: 0 40/72 96 32 24
lale@ikb-frauen.de
www.ikb-frauen.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Jugendliche, Frauen und Männer mit
Migrationshintergrund unabhängig vom Aufent-
haltsstatus
Bei: Zwangsheirat (spezialisiert), (häusliche) Gewalt
Angebote:
- telefonische Beratung, Beratung nach Terminver-

einbarung (auf Wunsch auch an einem externen
Ort), Krisen- und Einzelberatung, Paar- und Famili-
enberatung, Unterstützung bei der Entwicklung
neuer Perspektiven, Information zu rechtlichen,
medizinischen und therapeutischen Hilfestellungen 

- interkultureller Arbeitsansatz mit interkulturellem
Team

- Fortbildung für Berater/innen, Multiplikator/innen,
Lehrer/innen sowie Schüler/innen und Eltern

Sprachen: Deutsch, Dari, Farsi, Türkisch, Portugie-
sisch, Spanisch, auf Wunsch werden Dolmetscher/in-
nen hinzugezogen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Offene Beratung: Mi: 14.00–15.00 Uhr, 
Do: 13.00–16.00 Uhr, Fr: 14.00–16.00 Uhr und nach
Vereinbarung
Zwangsheirat: Mo: 16.00–17.00 Uhr, Di: 13.00–14.00 Uhr,
Mi: 9.30–10.30 Uhr, Do: 10.00–11.00 Uhr

I.BERA
1. Adresse:
i.bera
Interkulturelle Beratungsstelle für Opfer von häus-
licher Gewalt und Zwangsheirat

Hospitalstraße 109
22767 Hamburg
Telefon Büro: 0 40/238 55 83 23
Telefonische Beratung zu Zwangsheirat: 
01 74/150 77 09
Fax: 0 40/238 55 83 29 23
E-mail: i.bera@verikom.de
www.verikom.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Jugendliche, Frauen und Männer mit
Migrationshintergrund unabhängig vom Aufent-
haltsstatus
Bei: Zwangsheirat (spezialisiert), (häusliche) Gewalt
Angebote:
- telefonische Beratung, Beratung nach Terminver-

einbarung (auf Wunsch auch an einem externen
Ort), Krisen- und Einzelberatung, Paar- und Famili-
enberatung, Unterstützung bei der Entwicklung
neuer Perspektiven, Information zu rechtlichen,
medizinischen und therapeutischen Hilfestellungen 

- interkultureller Arbeitsansatz mit interkulturellem
Team

- Fortbildung für Berater/innen, Multiplikator/innen,
Lehrer/innen sowie Schüler/innen und Eltern

Sprachen: Deutsch, Türkisch, Englisch, Kurdisch
(Kurmanci), bei Bedarf kann ein/e Dolmetscher/in
hinzugezogen werden

3. Telefonische Sprechzeiten:
Telefonische Beratung zu Zwangsheirat: 
Mo: 16.00–17.00 Uhr, Mi: 9.30–10.30 Uhr
Telefonische Bürosprechzeiten: 
Mo–Do: 10.00–16.00 Uhr

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN/
BERATUNG

KARDELEN
1. Adresse:
Bahrenfelder Str. 244
22765 Hamburg
Tel.: 0 40/644 23 417
E-Mail: info@basisundwogeev.de
www.basisundwogeev.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jah-
ren, u. U. können auch junge Frauen über 18 Jahren
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aufgenommen werden. Ein Schwerpunkt der Arbeit
liegt auf der Betreuung von Mädchen mit Migrations-
hintergrund. 
Bei: Spezialisiert auf Hilfe in akuten Bedrohungssitu-
ationen wie Gewalt in der Familie und Partnerschaft,
Zwangsverheiratung und Missbrauch. Darüber hin-
aus Betreuung von Mädchen mit anderen Problema-
tiken wie z. B. Essstörungen, seelischen Behinderun-
gen etc.
Angebote: Es werden Mädchen und junge Frauen
unterschiedlicher Nationalitäten aus dem gesamten
Bundesgebiet betreut. Die Einrichtung bietet neun
Einzelzimmer für Mädchen und junge Frauen, es
werden auch werdende Mütter aufgenommen. Bei
Bedarf anonyme Unterbringung. Rund-um-die-Uhr-
Betreuung durch ein engagiertes, multikulturelles
und interkulturell qualifiziertes Team. Intensive
medizinische und therapeutische Unterstützung und
engagierte Begleitung bei allen schulischen und
beruflichen Maßnahmen und Qualifizierungsange-
boten. Die Bewohnerinnen sollen in familiärer Atmo-
sphäre Halt und Zuwendung erfahren, die sie für die
Aufarbeitung ihrer mitunter traumatischen Erleb-
nisse und die Entwicklung neuer Perspektiven drin-
gend brauchen. 
Sprachen: Deutsch, Türkisch, Farsi, Dari, Englisch und
Französisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Keine Inobhutnahmen, d. h., Aufnahme erst nach
Kostenbewilligung des Jugendamtes möglich. In aku-
ten Bedrohungssituationen ist allerdings in Zusammen-
arbeit mit dem jeweiligen Jugendamt sehr schnell
Hilfe möglich, eine Aufnahme kann in solchen Fällen
bereits am Tag der Aufnahmeanfrage erfolgen. 
In der Regel können die Mädchen bis zu ihrem 
18. Lebensjahr in der Einrichtung bleiben, wenn ein
erhöhter Betreuungsbedarf besteht, sogar bis zu
ihrem 21. Lebensjahr. Die Einrichtung ist darauf aus-
gerichtet, den Mädchen ein neues Zuhause zu
geben, daher bleiben die meisten Bewohnerinnen
über mehrere Jahre.

3. Telefonische Sprechzeiten:
in der Regel 24 Stunden am Tag

MÄDCHENHAUS HAMBURG
1. Adresse:
Mädchenhaus Hamburg
Kriseneinrichtung Tel.: 0 40/428 49 265
Beratungsstelle Tel.: 0 40/428 49 235

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren
aus allen Kulturkreisen, die Schutz vor Gewalt
suchen
Bei: seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt,
Zwangsheirat (viel Erfahrung mit diesem Thema)
Angebote: Telefonberatung, vorübergehende Wohn-
möglichkeiten/kurzfristige Aufnahme gem. § 42 SGB
VIII (häufig sind Mädchen aber auch bis zu 3–5 Mo-
nate im Mädchenhaus). Psychologische Beratung
bzw. Betreuung kann bei Bedarf organisiert werden,
es arbeitet jedoch keine Psychologin vor Ort.
Sprachen: Deutsch, bei Bedarf wird mit Dolmetsche-
rinnen zusammengearbeitet. Drei Sozialpädagogin-
nen des Mädchenhauses haben einen Migrationshin-
tergrund.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Wenn die Voraussetzungen für eine Inobhutnahme
vorliegen, erfolgt die Aufnahme. Das zuständige
Jugendamt wird informiert. Bei Minderjährigen, die
aus anderen Bundesländern kommen und länger
Aufnahme finden sollen, wird eine Kostenübernah-
me-Anerkennung gefordert, ansonsten wird die
kurzfristige Aufnahme von auswärtigen Minderjähri-
gen dem zuständigen Jugendamt in Rechnung
gestellt.

3. Telefonische Sprechzeiten:
rund um die Uhr und an allen Tagen des Jahres
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HESSEN

BERATUNGSSTELLEN:

FIM
1. Adresse:
FIM 
Varrentrappstr. 55
60486 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/70 75 43 050
Fax: 0 69/7 07 54 66
E-Mail: FIMinfo@web.de
Homepage: www.fim-frauenrecht.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Hauptzielgruppe sind Migrantinnen
und ihre Familien, insbesondere Heirats- und Arbeits-
migrantinnen, Migrantinnen ohne gesicherten Auf-
enthaltsstatus, Kinder und Jugendliche ohne Papiere,
Flüchtlinge, 
Bei: (sexualisierter) Gewalt, Zwangsprostitution,
Menschenhandel, Heiratsmigration, prekären
Lebensverhältnissen, Unterstützungsbedarf in Krisen-
und Notsituationen
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
(landessprachlich und kulturspezifisch), psychosoziale
Beratung und Intervention, Opferschutz bei Men-
schenhandel, Informationen zu rechtlichen und
gesundheitlichen Fragen, Informationen zu Bildungs-
und Hilfsangeboten anderer Einrichtungen, Beglei-
tung zu Ämtern und Hilfestellung im Umgang mit
Behörden, Herstellen von Kontakten und Begleitung
zu Ärzt/innen, Psycholog/innen und Rechtsanwält/in-
nen, Weitervermittlung an Zufluchtstätten in Hessen
und ganz Deutschland, Unterstützung bei Woh-
nungs- und Arbeitssuche, Prozessbegleitung bei
Gerichtsverfahren, Rückkehrhilfe: Unterstützung bei
der Organisation der Rückkehr, Information über
und Kooperation mit Hilfseinrichtungen in den Her-
kunftsländern u. a.
Sprachen: Russisch, Thai, Tagalog, Malaiisch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch. Bei Bedarf können Dol-
metscherinnen für weitere Sprachen herangezogen
werden.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Do: 9.00–16.00 Uhr, Fr: 9.00–14.00 Uhr und nach
Vereinbarung (Anrufbeantworter)

MÄDCHENHAUS KASSEL
1. Adresse:
Mädchenhaus Kassel
Annastr. 9
34119 Kassel
Tel.: 05 61/7 17 85
E-Mail: maedchenhauskassel@web.de
www.maedchenhauskassel.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Mädchen in Notsituationen ab
Schulalter, die Altersgrenze ist nach oben offen,
Hauptzielgruppe sind Migrantinnen
Bei: Mobbing, sexualisierter Gewalt, Gewalt im All-
gemeinen, Aufenthaltsfragen, Wunsch nach Selb-
ständigkeit und Unabhängigkeit
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
(unter anderem auch zum Thema Zwangsheirat/
Gewalt im Namen der Ehre), Weitervermittlung an
Zufluchtsstellen, spezielles Angebot „Fit für Auszug
und Alltag“ (Beratung zu Schulden, Haushaltsplaner-
stellung, Wohngeld, Kindergeld etc. für Migrantin-
nen ab 16 Jahren)
Sprachen: Deutsch, bei Bedarf können Dolmetsche-
rinnen für Türkisch und Arabisch, teilweise auch für
weitere Sprachen herangezogen werden.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo: 17.00–19.00 Uhr, Do: 11.00–12.00 Uhr, ansonsten
ist der Anrufbeantworter eingeschaltet und es wird
schnell zurückgerufen.

ZORA
1. Adresse:
ZORA 
Adolfstr. 5
65185 Wiesbaden
Tel.: 06 11/91 01 413
E-Mail: info@zoratreff.de
www.zoratreff.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen im Alter
von 12 bis 29 Jahren
Bei: Krisen- und Konfliktsituationen, Betroffenheit
von seelischer oder sexueller Gewalt, Wohnungslo-
sigkeit, Perspektivlosigkeit etc.
Angebote: Beratung, Weitervermittlung, (soziale)
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Begleitung, Streetwork, Öffentlichkeitsarbeit, Offe-
ner Treff: Es stehen geschützte Räume zur Verfügung,
in denen sich die Mädchen und jungen Frauen unge-
stört aufhalten und zum Beispiel kochen, essen und
duschen können, bei allen Angeboten wird großer
Wert auf Anonymität gelegt.
Sprachen: Deutsch und Englisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
9.00–17.00 Uhr

INFRAU e.V.
1. Adresse:
Infrau e.V. 
Höhenstr. 44
60385 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/45 11 55
E-Mail: info@infrau.de
www.infrau.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen mit Migrations-
hintergrund
Bei: Bedarf an Unterstützung, in Krisen- und Notsitu-
ationen
Angebote: Beratung, psychologische Betreuung,
Mädchentreff
Sprachen: zurzeit nur Deutsch

3. Telefonische Sprechzeiten:
In der Regel Mo–Fr: 10.00–13.00 Uhr und
14.00–17.00 Uhr

PRO FAMILIA
1. Adresse:
Pro Familia Bundesverband
Stresemannallee 3
60596 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/63 90 02
Fax: 0 69/63 98 52
www.profamilia.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Jugendliche und Erwachsene, unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: Problemen mit Sexualität und Partnerschaft,
Gesundheitsproblemen, Schwangerschaftskonflikten
etc., bei Zwangsheirat Weitervermittlung möglich

Angebote: Beratung: bundesweit zahlreiche Bera-
tungsstellen
Sprachen: bei der jeweiligen Beratungsstelle zu
erfragen (www.profamilia.de)

3. Telefonische Sprechzeiten:
bei der jeweiligen Beratungsstelle zu erfragen
(www.profamilia.de)

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN

MÄDCHENZUFLUCHT WIESBADEN
1. Adresse:
Mädchenzuflucht
Postfach 57 52
65047 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 80 80 88

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren
Bei: allen Arten von Problemen, unter anderem bei
Gewalt im Namen der Ehre/Zwangsheirat
Angebote: sieben Plätze und ein Notplatz in der
anonymen Schutzeinrichtung
Sprachen: Deutsch, Englisch, innerhalb von 2–3
Tagen können Dolmetscherinnen für andere Spra-
chen organisiert werden.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die Mäd-
chen freiwillig kommen und bereit sind, die Anony-
mität der Adresse zu wahren. Die Kostenübernahme
durch das Jugendamt am Wohnort der Eltern muss
zuvor geklärt sein. Mädchen aus anderen Bundeslän-
dern werden aufgenommen, die Dauer des Aufent-
halts beträgt in der Regel 3–4 Monate, gegebenen-
falls können die Mädchen auch länger bleiben.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Die Mädchenzuflucht ist rund um die Uhr erreichbar.
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN/
BERATUNG

AUTONOMES FRAUENHAUS
1. Adresse:
Autonomes Frauenhaus Rostock, 
Postfach 10 11 53
18002 Rostock
Tel.: 03 81/45 44 06
E-Mail: frauenhaus-rostock@freenet.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18 Jahren, die in der Lage
sind, in einer Gemeinschaft mit festen Regeln zu
leben und sich selbst zu versorgen
Bei: körperlicher, seelischer oder sexueller Misshand-
lung in der Partnerschaft oder vonseiten der Her-
kunftsfamilie, Zwangsheirat (Erfahrungen mit dem
Thema)
Angebote: Telefonberatung (auf Wunsch auch
anonym), externe Beratung (Beratungsbüro unab-
hängig vom Einzug ins Frauenhaus), Notunterkunft,
längerfristige Unterkunft (Durchschnitt drei Monate,
bei Bedarf auch länger). 29 Plätze für Frauen und
Kinder.
Sprachen: Deutsch, Russisch, etwas Englisch, im
Bedarfsfall werden Dolmetscherinnen hinzugezogen.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Für Frauen ab 18 Jahren werden die Kosten in der
Regel vom Sozialamt/Job-Center übernommen. Bei
Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern ist eine vor-
herige Kostenübernahme nicht unbedingt erforder-
lich. Frauen aus anderen Bundesländern werden auf-
genommen (vorherige Zusicherung der Kostenüber-
nahme ratsam).

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo – Fr: 8.00–17.00 Uhr, außerhalb der Öffnungszei-
ten des Büros nehmen die Bewohnerinnen des Hau-
ses Frauen in Notsituationen auf.

NIEDERSACHSEN

BERATUNGSSTELLEN

SOLWODI NIEDERSACHSEN 
1. Adresse:
SOLWODI Braunschweig
Bernerstr. 2
38106 Braunschweig, 
Tel.: 05 31/47 38 112
E-Mail: braunschweig@solwodi.de
www.solwodi.de

SOLWODI Osnabrück
Postfach 3703
49027 Osnabrück
Tel.: 05 41/52 81 909
E-Mail: osnabrueck@solwodi.de
www.solwodi.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen in Not und in Gewaltsi-
tuationen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: Menschenhandel, Zwangsprostitution, Gewalt,
Zwangsheirat
Angebote: Beratung in unterschiedlichen Krisensitu-
ationen (telefonisch oder im direkten Kontakt), Klä-
rung von ausländerrechtlichen oder juristischen Fra-
gen, psychosoziale Beratung, Hilfe bei Behördengän-
gen etc. 
In einigen Beratungsstellen von Solwodi gibt es Not-
unterkünfte sowie langfristige Unterkunft (im Ein-
zelfall nachzufragen), bundesweit hat Solwodi 11
Beratungsstellen, teils mit Schutzwohnungen
Sprachen: in der jeweiligen Solwodi-Beratungsstelle
zu erfragen

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung (sofern
Schutzwohnung in der Solwodi-Beratungsstelle vor-
handen):
In Notsituationen kann die Betroffene sofort in die
Schutzeinrichtung aufgenommen werden, die Kos-
tenfragen werden anschließend geklärt. Es können
auch Betroffene aus anderen Bundesländern aufge-
nommen werden. Aufenthaltsdauer in der Schutz-
wohnung: maximal ein Jahr abhängig von der Pro-
blemlage

3. Telefonische Sprechzeiten:
in der jeweiligen Solwodi-Beratungsstelle zu erfra-
gen
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NIEDERSÄCHSISCHES KRISENTELEFON
GEGEN ZWANGSHEIRAT
1. Adresse:
Niedersächsisches Krisentelefon gegen Zwangsheirat
c/o kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover
Tel.: 08 00/0667 888 (kostenlos)
E-Mail: zwangsheirat@kargah.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen ab 14 Jahren 
Bei: drohender oder bestehender Zwangsheirat
Angebote: persönliche und telefonische Beratung,
Infoveranstaltungen, Bestärkungsarbeit und Ange-
bote für Fortbildungen. Auch Freundinnen, Lehrkräf-
te, Mitarbeiter/innen von Behörden oder Beratungs-
stellen haben mit dem Krisentelefon gegen Zwangs-
heirat eine Anlaufstelle, bei der sie sich landesweit
zu Fragen und Problemen sachkundig informieren
und austauschen können.
Sprachen: Deutsch und Türkisch; bei Bedarf auch Per-
sisch, Arabisch und Kirmanci (Kurdisch)

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Do: 9.00–16.00 Uhr, Fr: 9.00–13.00 Uhr, sonst
Anrufbeantworter

SUANA BERATUNGSSTELLE
1. Adresse:
SUANA Beratungsstelle
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Tel.: 05 11/12 60 78-18
E-Mail: suana@kargah.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen, Flüchtlingsfrauen und
Aussiedlerinnen ab 16 Jahren
Bei: Zwangsheirat, Gewalt in der Familie
Angebote: proaktive, persönliche und telefonische
Beratung, Infoveranstaltungen, Bestärkungsarbeit
und Angebote für Fortbildungen
Sprachen: Deutsch, Persisch, Türkisch, Russisch, Ara-
bisch, Polnisch, Französisch, Serbisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Do: 10.00–16.00 Uhr, Fr: 10.00–13.00 Uhr

MÄDCHENHAUS HANNOVER
1. Adresse:
Mädchenhaus Hannover
Färberstr. 8
30453 Hannover
Tel.: 05 11/44 08 57
E-Mail: info@maedchenhaus-hannover.de
www.maedchenhaus-hannover.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen bis ein-
schließlich 26 Jahre, Multiplikator/innen
Bei: Gewalt, Zwangsheirat
Angebote: Beratung in Krisensituationen bei Gewalt-
erfahrungen, bei drohender oder bestehender
Zwangsheirat, Beratung für Multiplikator/innen (kol-
legiale Beratung und Unterstützung), Vermittlung
von Inobhutnahmestellen
Sprachen: Deutsch, bei Bedarf wird eine Dolmetsche-
rin hinzugezogen

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mi: 10.00–12.00 Uhr, Do: 15.00–17.00 Uhr. Schneller
Rückruf, der Anrufbeantworter wird mehrmals täg-
lich (an Werktagen) abgehört 

FRAUEN-NOTRUF e.V.
1. Adresse:
Frauen-Notruf e.V.
Postfach 18 25
37008 Göttingen
Tel.: 05 51/4 46 84
Fax: 05 51/5 31 18 75
E-Mail: Frauen-Notruf.GOE@t-online.de
www.Frauen-Notruf-Goettingen.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen ab 13 Jahren
Bei: sexueller oder häuslicher Gewalt, Zwangsheirat
(Erfahrungen zu dem Thema)
Angebote: telefonische, persönliche oder E-Mail-
Beratung, psychologische Unterstützung, Stabilisie-
rung, Sicherheitsplanung, juristische Beratung, Kri-
sen-und Alltagsbewältigung, Traumakurztherapie,
Prozessbegleitung, Begleitung zu Behörden, Weiter-
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vermittlung an andere Institutionen; darüber hinaus
auch Fortbildungen und Präventionsveranstaltungen
zu sexueller und häuslicher Gewalt. Im Falle von
häuslicher Gewalt nimmt der Frauen-Notruf von sich
aus zu den Frauen Kontakt auf. Dies beruht auf
einem Kooperationsvertrag mit der örtlichen Polizei.
Diese sendet Einsatzprotokolle an den Notruf, der
sich dann um die Betroffenen kümmert, jedoch
keine Rückmeldung an die Polizei gibt (Schweige-
pflicht).
Sprachen: Beratungen in allen Sprachen (großer Dol-
metscher/innenpool)

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Mi und Fr: 9.15–11.15 Uhr
Do: 14.30–16.30 Uhr
Bürozeiten Mo–Fr: ca. 8.30–17.00 Uhr. Bei Nachricht
auf dem Anrufbeantworter schneller Rückruf

MÄDCHENZENTRUM CAFE DAUER-
WELLE
1. Adresse:
Mädchenzentrum Café Dauerwelle
Süsterstr. 21
49074 Osnabrück
Tel.: 05 41/3 31 43 11
E-Mail: maedchenzentrum@hausneuerkamp.de
www.maedchenzentrum-os.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen von 11 bis
21 Jahren
Bei: Probleme mit der Familie etc., Zwangsheirat
(Erfahrungen mit dem Thema)
Angebote: Freizeitplanung, Beratung für Mädchen/
Krisenintervention, Unterstützung bei Behördengän-
gen, bei der Suche nach einer Zufluchtseinrichtung
etc. 
Sprachen: Deutsch und Englisch, falls gewünscht
können Dolmetscherinnen für Türkisch, Spanisch und
Russisch hinzugezogen werden.

3. Telefonische Sprechzeiten:
in den Schulferien Di 15.00–20.00 Uhr, während der
Schulzeit Mo und Fr von 14.00–18.00 Uhr, Di und 
Do 14.00–20.00 Uhr

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN

FRAUEN FÜR FRAUEN
1. Adresse:
Frauen für Frauen
Schutz-, Beratungs- und Informationszentrum e.V.
Am Schilde 29
37520 Osterode
Tel.: 0 55 22/46 68 (Bereitschaftshandy wird auf
Anrufbeantworter angesagt)
E-Mail: frauenfuerfrauen-osterode@t-online.de
www.frauenfuerfrauen-osterode.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: für Mädchen (ab 12 Jahren) und Frau-
en 
Bei: häuslicher und sexueller Gewalt,
Zwangsheirat/Gewalt im Namen der Ehre
Angebote:
Frauennotruf: telefonische sowie persönliche Bera-
tung bei häuslicher Gewalt etc., Arbeit für und mit
Migrantinnen, Krisenintervention und mittelfristige
psychotherapeutische Einzelbegleitung (Fachberate-
rin Psychotraumatologie)
Frauenhaus: Unbürokratische und kurzfristige Zu-
fluchtsstätte für Frauen (mit ihren Kindern), die von
sexueller oder von physischer und/oder psychischer
Gewalt bedroht bzw. betroffen sind oder waren
Mädchenhaus: Die Zufluchtsstätte „Sternschnuppe“
bietet sofortigen Schutz und anonyme Unterbrin-
gung für zwei Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren
(Inobhutnahme und stationäre Betreuung). Für län-
gerfristige Unterbringung bietet die Mädchenwohn-
gruppe „Wilde Hühner“ Platz für Mädchen zwischen
12 und 20 Jahren mit der Möglichkeit der Verselb-
ständigung. 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch. Der Frauen-
notruf verfügt über ein breites Netzwerk von Über-
setzerinnen (u.a. für Russisch, Türkisch und verschie-
dene asiatische Sprachen).

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
In der Zuflucht ist die sofortige Unterbringung mög-
lich. Innerhalb von 24 Stunden Auftragserteilung
über das Jugendamt Osterode (entspricht Kosten-
übernahmezusage). Selbstmelderinnen sollten immer
direkt mit ihrem Jugendamt sprechen und die
Zustimmung zur Inobhutnahme zu erwirken.
Betroffene aus allen Bundesländern können aufge-
nommen werden. 
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Das jeweilige belegende Jugendamt entscheidet
über die Aufenthaltsdauer. Bei erwachsenen Frauen
im Frauenhaus kann der Aufenthalt drei Monate
dauern, Verlängerungen müssen beim Kostenträger
(Landkreis) beantragt werden.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Geschäftszeiten: 9.00–17.00 Uhr
Sprechstunde persönlich: Di: 14.00–17.00 Uhr
Sprechstunde telefonisch: Do: 10.00–12.00 Uhr

NORDRHEIN-WESTFALEN

BERATUNGSSTELLEN 

AGISRA KÖLN e.V.
1. Adresse:
AGISRA Köln e. V.
Steinbergerstr. 40
50733 Köln
Tel.: 02 21/12 40 19
E-Mail: agisra@e-migrantinnen.de
www.agisrakoeln.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Frauen und Mädchen mit Migra-
tionshintergrund, Migrantinnen und Flüchtlingsfrau-
en, unabhängig von Alter und Aufenthaltsstatus
Bei: jeder Art von Bedrohung,  Zwangsheirat/Gewalt
im Namen der Ehre
Angebote: psychosoziale Beratung, Unterstützung,
Therapie, Begleitung, Suche nach einer passenden
Unterbringung etc.
Sprachen: Beratung in allen Sprachen, wenn nötig
werden Dolmetscherinnen herangezogen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Di, Do: 10.00–15.00 Uhr, ansonsten ist der An-
rufbeantworter eingeschaltet und es wird so bald
wie möglich zurückgerufen.

HENNAMOND
1. Adresse:
HennaMond
Tel.: 01 72/2 63 95 93
E-Mail: fatma.b@t-online.de
www.hennamond-ev.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen, Frauen , Jungen und Män-
ner mit Migrationshintergrund
Bei: Zwangsheirat, Ehrenmordgefahr, häuslicher
Gewalt, Problemen mit der Familie etc.
Angebote: Beratung für Betroffene, Seminare/Fort-
bildungen für Lehrkräfte, Polizei etc., Vorträge und
Lesungen

3. Telefonische Sprechzeiten:
keine festgelegten Telefonsprechstunden

›

‹

5100Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland

i

ü



SOLWODI
1. Adresse:
SOLWODI Nordrhein-Westfalen e.V.
Postfach 10 11 50
47011 Duisburg
Tel.: 02 03/66 31 50
E-Mail: duisburg@solwodi.de
www.solwodi.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen in Not und in Gewaltsi-
tuationen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: Menschenhandel, Zwangsprostitution, Gewalt,
Zwangsheirat
Angebote: Beratung in unterschiedlichen Krisensitu-
ationen (telefonisch oder im direkten Kontakt), Klä-
rung von ausländerrechtlichen oder juristischen Fra-
gen, psychosoziale Beratung, Hilfe bei Behördengän-
gen etc. 
In einigen Beratungsstellen gibt es Notunterkünfte
sowie langfristige Unterkunft (dies ist jeweils zu
erfragen), bundesweit hat Solwodi 11 Beratungsstel-
len, teils mit Schutzwohnungen.
Sprachen: in der jeweiligen Beratungsstelle zu erfra-
gen

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung (sofern
Schutzwohnung in der Solwodi-Beratungsstelle vor-
handen):
In Notsituationen kann die Betroffene sofort in die
Schutzeinrichtung aufgenommen werden, die Kos-
tenfragen werden anschließend geklärt. Es können
auch Betroffene aus anderen Bundesländern aufge-
nommen werden. Aufenthaltsdauer: maximal ein
Jahr, je nach Problemlage

3. Telefonische Sprechzeiten:
in der jeweiligen Beratungsstelle zu erfragen

FRAUEN HELFEN FRAUEN e.V.
1. Adresse:
Frauen helfen Frauen e.V.
Theaterstr. 25
52062 Aachen
E-Mail: info@fhf-aachen.de
www.fhf-aachen.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Frauen und Mädchen ab 16 Jahren
Bei: allen Problemsituationen

Angebote: telefonische und persönliche Beratung
unter anderem für Mädchen und Frauen, die von
Gewalt im Namen der Ehre/Zwangsheirat betroffen
sind, Vermittlung von Zufluchtsstätten

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 9.00–12.00 Uhr, ansonsten ist der
Anrufbeantworter eingeschaltet.

FRAUENBERATUNGSSTELLE DÜSSEL-
DORF e.V.
1. Adresse:
Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. 
Ackerstr. 144
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/68 68 54
E-Mail: migra-team@frauenberatungsstelle.de
www.frauenberatungsstelle.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18 Jahren, unabhängig vom
Aufenthaltsstatus
Bei: jeglicher Form von Gewalt, Menschenhandel,
Zwangsprostitution, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Zwangsheirat (Erfahrungen zu dem Thema)
Angebote: Beratung (auch für Frauen aus anderen
Bundesländern), Weitervermittlung an Unterkunfts-
möglichkeiten auch in anderen Orten,  psychosoziale
Beratung (keine Therapie), adäquate Hilfe durch
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z. B.
Schulen, Ausbildungsstätten etc.), Unterstützung bei
aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, Hilfe bei
der Entwicklung einer Fluchtstrategie etc.
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Rumänisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Mi: 14.00–18.00 Uhr, Di, Do, Fr: 10.00–14.00 Uhr,
Zusätzlich Krisentelefon: 10.00–22.00 Uhr erreichbar

FRAUENBERATUNGSZENTRUM KÖLN
1. Adresse:
Frauenberatungszentrum Köln
Sülzburgstr. 203
50937 Köln
Tel.: 02 21/42 01 620
E-Mail: fbz-koeln@netcologne.de
www.frauenberatungszentrum-koeln.de
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2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen ab 16 Jahren
unabhängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: jeglicher Art von Bedrohung
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Weitervermittlung an Zufluchtsstellen und weitere
jeweils spezialisierte (z. B. psychologische) Beratungs-
stellen
Sprachen: Deutsch und Englisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo und Mi: 9.00–17.00 Uhr, Di: 9.00–14.00 Uhr, 
Do: 9.00–19.00 Uhr, Fr: 9.00–13.00 Uhr

FACHBERATUNGSSTELLE BEI HÄUS-
LICHER GEWALT
1. Adresse:
Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Münster
Josefstr. 2
48151 Münster
Tel.: 02 51/53 00 9416 oder 01 70/59 47 70
E-Mail: skf@skf-muenster.de
www.skf-muenster.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: betroffene Frauen und deren soziales
Umfeld sowie Fachstellen, die Informationen benöti-
gen
Bei: (drohender) häuslicher Gewalt, in diesem Rah-
men auch bei Gewalt im Namen der Ehre bzw. bei
drohender oder bereits erfolgter Zwangsheirat
Angebote: telefonische und persönliche Beratung
zur Bearbeitung der Gewaltsituation, zum Gewalt-
schutzgesetz, zum Umgang mit Behörden, Rechtsan-
wält/innen, Gerichten usw., zur Entwicklung von
Lebensperspektiven, zur Sicherung des persönlichen
Schutzes
Sprache: Deutsch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Über das Mobiltelefon ist die Beratungsstelle rund
um die Uhr erreichbar, über das Festnetz Mo–Do:
9.00–17.00 und Fr: 9.00–15.00 Uhr.

BERATUNGSSTELLE GEGEN SEXUALI-
SIERTE GEWALT BONN
1. Adresse:
Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Bonn
Wilhelmstr. 27
53111 Bonn
Tel.: 02 28/63 55 24
E-Mail: info@beratung-bonn.de
www.beratung-bonn.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen jeden Alters und
deren Bezugspersonen sowie Fachkräfte
Bei: sexualisierter Gewalt, z. B. Vergewaltigung,
sexuellem Missbrauch, sexueller Belästigung
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Weitervermittlung an andere Hilfseinrichtungen
(gute Vernetzung), Krisenintervention, Vermittlung
von Therapeut/innen und Kliniken
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo: 11.00–12.00 Uhr, Di–Fr: 10.00–12.00 Uhr, 
Mi: 18.00–20.00 Uhr

LILITH
1. Adresse:
Frauenberatungsstelle Lilith
Fürstenbergstr. 41
33102 Paderborn
Tel.: 0 52 51/2 13 11
E-Mail: frauenberatung@lilith-paderborn.de
www.lilith-paderborn.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen, in der Regel ab
16 Jahren
Bei: unterschiedlichsten Problemen, Schwerpunkt ist
die Arbeit gegen Gewalt, vor allem häusliche
Gewalt, sexualisierte Gewalt
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
Weitervermittlung, Therapie
Sprache: Deutsch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo: 16.00–18.00 Uhr, Mi und Fr: 9.00–11.00 Uhr
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ALRAUNE
1. Adresse:
Fachberatungsstelle ALRAUNE
Wall 5
32756 Detmold
Tel.: 0 52 31/2 01 77
E-Mail: info@alraune-frauenberatung.de
www.alraune-frauenberatung.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen ab 14 Jahren
Bei: jeglicher Form von Gewalt
Angebot: Beratung
Sprache: Deutsch

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Di, Fr: 9.30–11.30 Uhr, Di: 16.00–19.00 Uhr; 
Do: 10.00–12.00 Uhr

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN/
BERATUNG

MÄDCHENHAUS BIELEFELD e.V.
1. Adresse:
Mädchenhaus Bielefeld e.V.
Renteistr. 14
33602 Bielefeld
Beratungsstelle: Tel.: 05 21/17 30 16
Online-Beratung Zwangsheirat: Tel.: 05 21/52 16 879
Wohnangebote: Tel.: 05 21/17 00 24
Zufluchtsstätte: Tel.: 05 21/21 01 0 (24 Stunden
erreichbar)
Fax (allgemein): 05 21/521 63 20
E-Mail: Maedchenhaus-Bielefeld@t-online.de
www.maedchenhaus-bielefeld.de
Homepage Online-Beratung Zwangsheirat:
www.zwangsheirat-nrw.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen im Alter
zwischen 12 und 27 Jahren
Bei: (drohender) Gewalt, Bedürfnis nach Information
und Unterstützung, Krisen- und Notsituationen; die
Online-Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat ist
auf die Zielgruppe der von Gewalt im Namen der
Ehre betroffenen Mädchen und Frauen spezialisiert,
auch alle anderen Abteilungen des Mädchenhauses
haben in der Unterstützung dieser Zielgruppe
umfangreiche Erfahrungen.

Angebote:
Beratungsstelle: telefonische und persönliche Bera-
tung, allgemeine Online-Beratung und Therapie
Online-Beratung zum Schutz von Zwangsheirat: Onli-
ne-Beratung (auf der oben angegebenen Homepa-
ge) und telefonische Beratung
Zufluchtsstätte: anonyme Unterkunft und sozialpä-
dagogische Betreuung 
Wohnungsangebote: mittel- und langfristige Wohn-
möglichkeiten und ambulante Betreuung
Sprachen: Die Abteilung „Beratungsstelle“ berät in
Deutsch, Türkisch, Armenisch und Russisch; Informa-
tionen der Online-Beratung zum Schutz vor Zwangs-
heirat stehen in Deutsch, Türkisch, Arabisch, Eng-
lisch, Kurdisch und Albanisch zur Verfügung; die
Teams des Mädchenhauses sind interkulturell besetzt
(Sprachen: Deutsch, Türkisch und Kurdisch; bei
Bedarf können für weitere Sprachen Dolmetscher/in-
nen herangezogen werden).

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
In der Schutzeinrichtung stehen acht Plätze sowie
zwei Notplätze zur Verfügung. Vor der Aufnahme
sollte die Kostenübernahme geklärt sein. In Einzel-
fällen werden Mädchen auch ohne eine Kostenüber-
nahme aufgenommen, ebenso Mädchen aus ande-
ren Bundesländern. Die mögliche Dauer des Aufent-
halts ist individuell verschieden.

3. (Telefonische) Sprech- und Beratungs-
zeiten:
Beratungsstelle:
telefonisch erreichbar Mo, Mi und Fr: 10.00–12.00 Uhr,
Mo und Do: 16.00–18.00 Uhr
Offene Sprechstunde für Mädchen Di: 13.00–15.00 Uhr
Online-Beratung Zwangsheirat:
Mo: 9.30–12.00 Uhr, 13.00–16.30 Uhr (türkische Bera-
tung), Mi: 9.30–14.30 Uhr, Do: 14.00–19.00 Uhr, 
Fr: 9.30–12.30 Uhr
Wohnangebote: Termin nach Vereinbarung
Zufluchtsstätte: rund um die Uhr erreichbar

FRAUENBERATUNGSSTELLE UNNA
1. Adresse:
Frauen- und Mädchenberatungsstelle
Bachstr. 9
59423 Unna
Tel.: 0 23 03/8 22 02
E-Mail: frauenberatungsstelle@frauenforum-unna.de
www.frauenforum-unna.de
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2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Beratung für Frauen und Mädchen ab
14 Jahren, Schutzunterkunft nur für Frauen ab 18
Jahren 
Bei: Beratungs- und Unterstützungsbedarf, Notwen-
digkeit einer anonymen Adresse
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
stabilisierende therapeutische Begleitung, Unter-
kunft im vereinseigenen Frauenhaus (20 Plätze),
Begleitung zu Behörden, Ämtern, Polizei, Rechtsan-
wält /innen, Strafprozessen; Weitervermittlung
Sprachen: Deutsch, bei Bedarf können für weitere
Sprachen Dolmetscherinnen herangezogen werden.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Die Aufnahme von Frauen ab 18 Jahren ist ohne
Weiteres möglich, alle Verwaltungsvorhaben werden
am Tag nach der Aufnahme mit Unterstützung der
Mitarbeiterinnen geregelt. Es werden auch Frauen
aus anderen Bundesländern aufgenommen. Dauer
des Aufenthalts u.U. mehre Monate, wenn die indi-
viduelle Situation dies nötig macht.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo und Mi: 10.30–12.30 Uhr, 
Di und Do: 15.00–16.00 Uhr

INTERNATIONALES FRAUENHAUS 
DÜSSELDORF
1. Adresse:
Internationales Frauenhaus
Postfach 33 02 09
40435 Düsseldorf
Tel.: 02 11/65 88 484
Fax: 02 11/600 25 589
E-Mail: internationales.frauenhaus@awo-duessel-
dorf.de
www.awo-duesseldorf.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen ab 18 Jahren mit und ohne Kin-
der, bei Genehmigung des Jugendamtes auch für
Mädchen unter 18 Jahren; die Frauen und Mädchen
müssen eine gültige Aufenthaltserlaubnis haben
Bei: Misshandlung, Bedrohung, in diesem Rahmen
auch bei Gewalt im Namen der Ehre/Zwangsheirat
Angebote: telefonische Beratung (auch für Frauen,
die nicht aufgenommen werden können), anonyme
Wohnmöglichkeit (Plätze für acht Frauen mit ihren

Kindern), Beratung und Unterstützung während des
Aufenthalts im Frauenhaus und nach dem Auszug,
Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche
und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz,
Unterstützung beim Umzug, Informationen zu recht-
lichen Angelegenheiten
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, bei Bedarf
werden Dolmetscher/innen herangezogen.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung: 
Für Mädchen unter 18 Jahren muss vor der Aufnah-
me die Genehmigung des zuständigen Jugendamtes
vorliegen, Frauen und Mädchen, die aufgenommen
werden wollen, müssen über eine gültige Aufent-
haltserlaubnis verfügen. Vor der Aufnahme muss die
Frau/das Mädchen entsprechende Aufnahmegründe
telefonisch bestätigen. Die Dauer des Aufenthalts
bestimmt sich danach, wie schnell es den Betroffe-
nen möglich ist, eine eigene Wohnung zu finden.
Frauen, die mehrmals gegen die Hausregeln versto-
ßen oder die Adresse des Frauenhauses weitergeben,
müssen die Schutzunterkunft verlassen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sind von
9.00–16.00 Uhr erreichbar, außerhalb dieser Zeiten
gehen Bewohnerinnen ans Telefon.
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RHEINLAND-PFALZ

BERATUNGSSTELLEN

SOLWODI
1. Adresse:
SOLWODI Deutschland e.V. – Bundesgeschäftsstelle
Propsteistraße 2
56 154 Boppard
Tel.: 0 67 41/22 32
Fax: 0 67 41/23 10
E-Mail: info@solwodi.de
www.solwodi.de (gilt für alle Beratungsstellen)

SOLWODI KOBLENZ
Postfach 20 14 46
56014 Koblenz
Tel.: 02 61/33 719
E-Mail: koblenz@solwodi.de

SOLWODI LUDWIGSHAFEN
Postfach 21 12 42
67012 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/52 912 77
E-Mail: Ludwigshafen@solwodi.de

SOLWODI MAINZ
Postfach 37 41
55027 Mainz, 
Tel.: 0 61 31/67 80 69
E-Mail: mainz@solwodi.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Migrantinnen in Not und in Gewaltsi-
tuationen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: Menschenhandel, Zwangsprostitution, Gewalt,
Zwangsheirat
Angebote: Beratung in unterschiedlichen Krisensitu-
ationen (telefonisch oder im direkten Kontakt), Klä-
rung von ausländerrechtlichen oder juristischen Fra-
gen, psychosoziale Beratung, Hilfe bei Behördengän-
gen etc. 
In einigen Beratungsstellen gibt es Notunterkünfte
sowie eine langfristige Unterkunft (dies ist jeweils zu
erfragen), bundesweit hat Solwodi 11 Beratungsstel-
len, teils mit Schutzwohnungen.
Sprachen: in der jeweiligen Beratungsstelle zu erfra-
gen

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung (sofern
Schutzwohnung in der jeweiligen Solwodi-Bera-
tungsstelle vorhanden):
In Notsituationen kann die Betroffene sofort in die
Schutzeinrichtung aufgenommen werden, die Kos-
tenfragen werden anschließend geklärt. Es können
auch Betroffene aus anderen Bundesländern aufge-
nommen werden. Aufenthaltsdauer: maximal ein
Jahr, je nach Problemlage 

3. Telefonische Sprechzeiten:
in der jeweiligen Beratungsstelle zu erfragen

IST INTERVENTIONSSTELLE LUDWIGS-
HAFEN
1. Adresse:
IST Interventionsstelle Ludwigshafen
Falkenstr. 19
67063 Ludwigshafen
Tel.: 06 21/5 29 25 36 
E-Mail: ist-lu@diakonie-pfalz.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen, die Gewalt durch ihren (Ex-)Part-
ner ausgesetzt sind. Nach einem Polizeieinsatz gibt
die Polizei mit Einverständnis der Frau ihre Daten zur
Kontaktaufnahme an die IST weiter.    
Bei: (häuslicher) Gewalt; bei Zwangsheirat Weiterver-
mittlung 
Angebote: Krisenintervention (auch Telefonbera-
tung) bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen,
individuelle und rechtliche Schutzmöglichkeiten,
GewSchG, Vermittlung ins Hilfesystem 
Sprachen: Beratung in deutscher Sprache, Frauen
bringen Übersetzerinnen (Freundin, Bekannte) mit.
Schriftlicher (Erst-)Kontakt ist auch in weiteren Spra-
chen möglich.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Fr: 9.00–16.00 Uhr oder Anrufbeantworter
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ANONYME
SCHUTZEINRICHTUNGEN/BERATUNG

MÄDCHENHAUS MAINZ FemMa e.V.
1. Adresse:
MädchenHaus Mainz FemMa e.V.
Raimundistr. 2
55118 Mainz
MädchenZuflucht: Tel.: 0 61 31/23 01 81 (24 Stunden
erreichbar)
MädchenBeratung: Tel.: 0 61 31/61 30 68
MädchenWohngruppe: Tel.: 0 61 31/2 77 99 90
Betreutes Wohnen: Tel.: 0 61 31/55 43 93
Geschäftsführung: Tel.: 0 61 31/61 42 81

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen
Bei: Gewalt (psychischer, physischer, sexueller
Gewalt), massiven Familienkonflikten, interkulturel-
len Problemlagen, psychischen Erkrankungen bzw.
Verhaltensauffälligkeiten, Zwangsheirat
Angebote: (Telefon-)Beratung, Notunterkunft, lang-
fristige Unterkunft (jeweils acht Plätze), psychologi-
sche Betreuung, psychologische Diagnostik, betreu-
tes Wohnen in eigener Wohnung, Fortbildung 
Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Griechisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Beim zuständigen Jugendamt müssen Kostenüber-
nahmen entschieden werden. Aufnahme von Mäd-
chen aus anderen Bundesländern ist möglich, sofern
Kostenübernahme geklärt ist.

3. Telefonische Sprechzeiten:
MädchenZuflucht und Mädchenwohngruppe: immer
besetzt
MädchenBeratung: Mo–Do: 10.00–16.00 Uhr
Betreutes Wohnen: Mo–Do: 9.00–17.00 Uhr 
Geschäftsführung: Mo–Do: 8.00–18.00 Uhr

SAARLAND

BERATUNGSSTELLEN

HSH e.V.
1. Adresse:
HSH e.V. – Beratungsstelle für Migrantinnen
Postfach 10 14 13
66014 Saarbrücken
Tel.: 06 81/3 73 61 oder 01 73/3 06 58 32
E-Mail: beratung.migrantinnen@freenet.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen mit Migrations-
hintergrund, unabhängig vom Alter
Bei: Menschenhandel, Zwangsheirat, häuslicher
Gewalt
Angebote: Telefonische und persönliche Beratung
(kostenlos und anonym), Begleitung bei Amtsgän-
gen, Prozessvorbereitung und Prozessbegleitung,
psychosoziale Beratung, Vermittlung von Rechtsan-
wält/ innen/Ärzt/ innen/Frauenhäusern, Weiterver-
mittlung auch in andere Bundesländer
Sprachen: Deutsch, Polnisch und Russisch, bei Bedarf
wird eine Dolmetscherin hinzugezogen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Büro: Mo–Fr: 8.30–15.30 Uhr
Handy: jeden Tag bis 20.00 Uhr /am Wochenende
Bereitschaftsdienst

MÄDCHENPROJEKT PEPERONA
1. Adresse:
Deutsch-Ausländischer JugendClub (DAJC)
Mädchenprojekt „PEPERONA“
Johannisstr. 13
66111 Saarbrücken
Tel.: 06 81/3 32 75
E-Mail: info@dajc.de 
www.dajc.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen mit Migrations-
hintergrund, unabhängig vom Aufenthaltsstatus
Bei: Gewalt, schwierigen Lebenssituationen/Proble-
men, Zwangsheirat
Angebote: Beratung, Mädchentreff, sozialpädagogi-
sche Gruppenangebote, Einzelfallhilfe, Vermittlung
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zu anderen Fachfrauen zwecks Unterbringung in
anonymen Einrichtungen bzw. psychologischer
Betreuung; Ansprechpartnerinnen wenn nötig auch
nach der Unterbringung in einer Schutzeinrichtung 
Sprachen: Deutsch, Kurdisch, Türkisch, Englisch, Fran-
zösisch, nach Bedarf Zusammenarbeit mit Dolmet-
scher/innen für weitere Sprachen 

3. Telefonische Sprechzeiten:
in der Regel Mo–Fr: 9.00–18.00 Uhr (bzw. Anrufbe-
antworter)

SACHSEN

ANONYME
SCHUTZEINRICHTUNGEN/BERATUNG

ANONYME MÄDCHENZUFLUCHT 
DRESDEN
1. Adresse:
Anonyme Mädchenzuflucht Dresden
Postfach 30 01 08 
01131 Dresden
Tel.: 03 51/251 99 88
E-Mail: zuflucht@vsp-dresden.de
www.maedchenzuflucht-dresden.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen von 12 bis 21
Jahren (derzeit Aufnahmestopp für 18- bis 21-Jähri-
ge), Aufenthaltsstatus ist zweitrangig
Bei: jedweder Art von Kindeswohlgefährung (psychi-
scher, physischer, sexualisierter, sexueller Gewalt,
Mobbing, familiären Konflikten, Gewalt unter
Geschwistern etc.)
Angebote: Inobhutnahme, (telefonische) Beratung,
Erstberatung außerhalb der Zuflucht, Notunterkunft
(sechs Plätze und ein Notbett), Betreuung, Beglei-
tung, bei Bedarf Vermittlung zu therapeutischen
Angeboten
Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch und Bulgarisch
möglich

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Meldung und Bitte um Aufnahme reichen aus, es ist
kein Antragsverfahren für die Aufnahme in der Ein-
richtung nötig. Allerdings müssen Mädchen außer-
halb Dresdens u. U. in den Einzugsbereich ihres zu-
ständigen Jugendamtes zurückgehen, der Schutz
geht jedoch vor. Die Mädchen bleiben so lange wie
nötig und so kurz wie möglich in der Einrichtung.

3. Telefonische Sprechzeiten:
24 Stunden rund um die Uhr da Krisentelefon

KOBRA
1. Adressen:
KOBRAnet Leipzig
Postfach 30 15 39
04257 Leipzig
Tel.: 03 41/3 06 52 45
E-Mail:kobra-leipzig@gmx.net
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KOBRAnet Zittau
Postfach 14 06
02754 Zittau
Tel.: 0 36 83/77 96 77
E-Mail:kobra.zittau@gmx.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen ab 16 Jahren
Bei: Menschenhandel, Zwangsheirat (Erfahrungen
mit dem Thema)
Angebote: Beratung von Mädchen und Frauen ab 16
Jahren, Notunterkunft für Frauen über 18 Jahre, Ver-
mittlung zu Schutzunterkünften bundesweit
Die Zweigstelle Leipzig arbeitet im Bereich Zwangs-
heirat mit der Mitarbeiterin des „Notruf für Frauen“
Leipzig (Träger: „Frauen für Frauen“ e.V.) zusammen.
Sprachen: Deutsch plus Dolmetscher/innenpool

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Aufnahme für Frauen ab 18 Jahren

3. Telefonische Sprechzeiten:
Leipzig: Mo–Do: 10.00–15.00 Uhr
Zittau: Mo–Fr: 10.00–15.00 Uhr

SACHSEN-ANHALT

BERATUNGSSTELLEN

VERA
1. Adresse:
VERA
AWO LV S-A e.V.
Klausenerstr. 17   
39112 Magdeburg
Tel.: 03 91/40 15 370
E-Mail: vera@AWO-LSA.de
www.AWO-LSA.de/vera.html

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Frauen unabhängig vom Alter und
Aufenthaltsstatus 
Bei: Menschenhandel, sexueller Ausbeutung,
Zwangsheirat (nur Erstberatung/Weiterleitung)
Angebote: Erstberatung/Krisenintervention, Vermitt-
lung einer Notunterkunft, psychosoziale Betreuung,
Vermittlung/Begleitung an den (nächstliegenden)
zuständigen Beratungsdienst, Prozessbegleitung. Die
Beratung und Begleitung von Frauen aus anderen
Bundesländern ist nur mit der Zustimmung des För-
derers und nach Klärung der Frage der Kostenüber-
nahme möglich.
Sprachen: Polnisch, Russisch, Rumänisch, für andere
Sprachen werden Dolmetscher/innen hinzugezogen.

3.Telefonische Sprechzeiten:
9.00–15.00 Uhr

„MISS-MUT“ e.V., Interventionsstelle
Stendal 
1. Adresse:
„MISS-MUT“ e.V., Interventionsstelle Stendal 
Bruchstraße 1,      
39576 Stendal
Tel.: 0 39 31/70 01 05
E-Mail: miss-mut.stendal@web.de
www.miss-mut.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen
Bei: (häuslicher) Gewalt und Stalking
Angebote: telefonische und persönliche Beratung,
psychosoziale Unterstützung, Erstellung von Hilfe-
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und Sicherheitsplan, Information über rechtliche
Möglichkeiten, Hilfe bei Antragstellung nach
GewSchG, Hilfe bei der Entscheidungsfindung, Hilfe-
koordination, Begleitung und Vermittlung zu Behör-
den, Ämtern, Rechtsanwält/innen und anderen Insti-
tutionen
Sprachen: Deutsch; ein/e Dolmetscher/in kann hinzu-
gezogen werden.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Sprechzeiten: Di: 9.00–14.00 Uhr, Do: 13.00–18.00
Uhr und nach Vereinbarung, telefonisch erreichbar:
Mo–Fr. 9.00–18.00 Uhr

ANONYME
SCHUTZEINRICHTUNGEN/BERATUNG

FRAUENBERATUNGSSTELLE
im Amt für Jugend, Gesundheit und Soziales 

1. Adresse:
Frauenberatungsstelle
Friedrichstraße 154 
38855 Wernigerode
Frauenberatungsstelle und Frauenschutzwohnung:
Tel.: 0 39 43/654 – 512 oder -511; 
Notruf: 01 75/53 80 707
Fax: 0 39 43/654 – 599
E-Mail: nroeger@stadt-wernigerode.de oder sozial-
amt@stadt-wernigerode.de 

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: alle Mädchen und Frauen und deren
Kinder, die auf irgendeine Art und Weise von (häus-
licher) Gewalt (physisch, psychisch) oder Stalking
bedroht sind. Aufenthaltsstatus oder Alter spielen
eine untergeordnete Rolle. Die Einrichtung ist leider
nicht behindertengerecht angelegt.
Bei: häuslicher Gewalt (psychisch oder physisch),
Zwangsheirat (Erfahrung in der Bearbeitung von 
Fällen)
Angebote: Kurzzeitnotunterkunft zur Abwendung
akuter Konflikt- bzw. Gewalteskalationen, längerfris-
tige Unterkunft bis zur Organisation und Sicherung
eigenen Wohnraums bzw. bis zur endgültigen
Abwendung der Bedrohung, psychosoziale Betreu-
ung nach dem systemischen Modell, persönliche und
telefonische Beratungen, Begleitung zu Ärzt/innen,
Behörden, Ämtern und Institutionen der Justiz, indi-

viduelle Einzelfallhilfen nach Hilfeplan, Selbsthilfe-
gruppengespräche für Frauen mit Gewalt- und Stal-
kingerfahrungen, enge Zusammenarbeit mit der
psychologischen Beratungsstelle für Frauen, Fami-
lien, Kinder & Jugendliche, Unterstützung bei finan-
zieller und existenzieller Grundsicherung 
Sprachen: Deutsch, Englisch; im Bedarfsfall kann eine
russische Übersetzerin organisiert werden.

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Die Frauenschutzwohnung bietet Platz für drei Frau-
en und vier Kinder. Die Klientinnen können die Frau-
enschutzwohnung bis zu sechs Monaten bewohnen,
im begründeten Einzelfall auch länger (individuelle
Teamentscheidung). Im Bedarfsfall werden die Frau-
en  bei der Antragstellung auf Kostenübernahme
unterstützt. Durch die enge Zusammenarbeit mit
den zuständigen Behörden (Kommunale Beschäfti-
gungsagentur und Jugend- und Sozialamt) erfolgt
die Kostenübernahme erfahrungsgemäß sehr zügig.
Wenn Mädchen und Frauen aus anderen Bundeslän-
dern aus wichtigem Grund um Aufnahme in die
Frauenschutzwohnung bitten, werden sie aufgenom-
men, die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern
der Herkunftsorte gestaltet sich insbesondere bezüg-
lich der Kostenübernahme jedoch zeitaufwendig.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Der Notruf ist 24 Stunden rund um die Uhr besetzt
(auch an Wochenenden und Feiertagen). Die Fest-
netznummern sind Mo–Mi: 7.00–16.30 Uhr, 
Do: 7.00–18.00 Uhr und Fr: 7.00–13.00 Uhr besetzt. 
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

BERATUNGSSTELLEN

FRAUENNOTRUF LÜBECK
1. Adresse:
Frauennotruf Lübeck
Musterbahn 3
23552 Lübeck
Tel.: 04 51/70 46 40
E-Mail: kontakt@frauennotruf-luebeck.de
www.frauennotruf-luebeck.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und Frauen ab 14 Jahren
Bei: sexueller Gewalt, Belästigung; Erstberatung und
Begleitung bei Zwangsheirat
Angebote: telefonische und persönliche Beratungen,
Krisenintervention, Informationen über das Gewalt-
schutzgesetz, Strafanzeigeerstattung, Schutzeinrich-
tungen und Fachberatungsstellen, Kliniken u.a.,
Begleitung z. B. zur Ärztin, zur Polizei, zur Anwältin,
zum Jugendamt oder Gerichtsprozess
Sprachen: Deutsch, wenn nötig werden Dolmetsche-
rinnen hinzugezogen.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Mi, Do, Fr: 9.00–13.00 Uhr, Di, Do: 16.00–18.00
Uhr,
außerhalb dieser Zeiten (auch am Wochenende)
kurzfristiger Rückruf

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN

AUTONOMES MÄDCHENHAUS KIEL
1. Adresse:
Autonomes Mädchenhaus Kiel
Holtenauer Str. 127 
24118 Kiel
Tel.: Anlauf- und Beratungsstelle: 04 31/805 888 1
Tel.: Zufluchtsstätte: 04 31/64 20 69
E-Mail: kontakt@maedchenhaus-kiel.de
www.maedchenhaus-kiel.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen ab 13 Jah-
ren

Bei: psychischer, physischer oder sexualisierter
Gewalt, Notlagen, massiver Lebenseinschränkung,
Zwangsheirat/Gewalt im Namen der Ehre
Angebote:
Anlauf- und Beratungsstelle: Krisenintervention, Ein-
zelberatungen, Unterstützung und Begleitung,
Gruppenangebote, Informationen und Unterstüt-
zung für Vertrauenspersonen, professionelle
Helfer/innen, Interessierte, Prozessbegleitung im
Rahmen des Zeuginnenbegleitprogramms
Zufluchtsstätte: Schutz und vorübergehende Unter-
bringung für Mädchen und junge Frauen von 13 bis
21 Jahren (sieben Plätze), Inobhutnahme, Betreuung
rund um die Uhr, Aufnahme Tag und Nacht (für Kie-
lerinnen sofort und unbürokratisch möglich, für Aus-
wärtige nach Absprache), Begleitung/Unterstützung
für die weitere Lebensplanung 
Flexible/ambulante Hilfe: Betreuungsangebot für
Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 21 Jah-
ren, die aufgrund ihrer aktuellen schwierigen
Lebenssituation und/oder auf ihrem Weg in die Ver-
selbständigung Unterstützung und Betreuung benö-
tigen, z. B. in Form von betreutem (Einzel-)Wohnen
oder flexibler Betreuung/Unterstützung/Begleitung
im Lebensumfeld. Betreuung auf der Basis und im
Umfang der mit dem zuständigen Jugendhilfeträger
im Hilfeplan vereinbarten Fachleistungsstunden.
Wohn- und Verselbständigungsgruppe: stationäre
Betreuung/Unterbringung für Mädchen und junge
Frauen zwischen 15 und 21 Jahren (drei Plätze), die
sich in der Verselbständigungsphase befinden,
jedoch übergangsweise noch engere Begleitung,
Unterstützung und Betreuung benötigen. Interven-
tionsmöglichkeit in Krisen- und Belastungssituatio-
nen rund um die Uhr gewährleistet
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Persisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Zufluchtsstätte:
Für Kielerinnen ist eine unbürokratische Aufnahme
möglich, d.h. das Mädchenhaus kann selbständig
über die Aufnahme entscheiden. Nicht-Kielerinnen
benötigen eine vorherige Kostenzusage vom zustän-
digen Jugendhilfeträger, es sei denn, ein minderjäh-
riges Mädchen, nicht aus Kiel stammend, befindet
sich in Kiel und bittet direkt um Inobhutnahme. In
diesem Fall muss aber umgehend der zuständige
Jugendhilfeträger informiert werden, der dann eine
Entscheidung trifft. Volljährige junge Nicht-Kielerin-
nen benötigen auf jeden Fall vorher eine Kostenzu-
sage vom zuständigen Jugendhilfeträger. 
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Die Zufluchtsstätte ist eine vorübergehende Unter-
bringungs- und Kriseneinrichtung (Aufenthalt so
kurz wie möglich, so lange wie nötig). Der Aufent-
halt dient der Situationsklärung und Stabilisierung
sowie der Suche nach einer langfristigen Wohnmög-
lichkeit.
Wohn- und Verselbständigungsgruppe: Aufnahme
nur nach Kostenzusage durch den Jugendhilfeträger,
in der Regel stellen die Sorgeberechtigten, der Vor-
mund oder die junge Volljährige einen Antrag auf
Jugendhilfe. Daraufhin gibt es dann einen Beschluss
im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Hier ist in der
Regel ein gewisses zeitgebundenes Prozedere zu
erwarten. Es ist aber z.B. möglich, zunächst kurzfris-
tig in der Zufluchtsstätte aufgenommen zu werden
(z.B. über die rechtliche Regelung der Inobhutnah-
me §42 SGB VIII), um dann nach der Hilfeplanung in
die Wohn- und Verselbständigungsgruppe zu wech-
seln. Im Hilfeplangespräch wird mit dem zuständigen
Jugendhilfeträger ein Zeitrahmen für die Betreuung
festgelegt.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Anlauf- und Beratungsstelle: Kernzeiten: 
Mo–Do: 10.00–16.00 Uhr
Telefon- u. Öffnungszeiten: Mo: 12.00–14.00 Uhr, 
Di: 14.00–16.00 Uhr, Mi: 17.00–19.00 Uhr, 
Do: 10.00–12.00 Uhr
Zufluchtsstätte: rund um die Uhr telefonisch erreich-
bar, Aufnahmemöglichkeit 24 Stunden

THÜRINGEN

ANONYME SCHUTZEINRICHTUNGEN

SCHWESTERN VOM GUTEN HIRTEN
1. Adresse:
Schwestern vom Guten Hirten 
Holzheienstr. 9 c  
99084 Erfurt
Tel.: 03 61/55 05 889
E-Mail: mernsterfurt@freenet.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: ergibt sich aus der Notsituation, Auf-
nahme ist erst ab 18 Jahren möglich
Bei: Gewalt, Zwangsheirat 
Angebote: Unterstützung in allen Notsituationen,
zehn Aufnahmeplätze in einer anonymen Unter-
kunft
Sprachen: Deutsch, wenn erforderlich wird eine Dol-
metscherin hinzugezogen

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Es werden Frauen ab 18 Jahren aufgenommen. Im
Notfall sind zunächst keine weiteren Formalitäten
notwendig.

3. Telefonische Sprechzeiten:
rund um die Uhr

MÄDCHENPROJEKT ERFURT
1. Adresse:
Mädchenprojekt Erfurt e. V.
Kronenburggasse 13
99084 Erfurt
Tel.: 03 61/78 92 98 92
Tel.: 03 61/77 89 13 (rund um die Uhr)
www.maedchenprojekt-erfurt.de

2. Hilfsangebote:
Geeignet für: Mädchen und junge Frauen bis maxi-
mal 21 Jahre
Bei: Gewalt, Zwangsheirat (Erfahrungen mit dem
Thema vorhanden)
Angebote: (Erst-)Beratung, Begleitung und Weiter-
vermittlung an geeignete Stellen (Netzwerk vorhan-
den), Inobhutnahme, Mädchenzentrum, Mädchenzu-
flucht, Betreutes Mädchenwohnen
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Sprachen: Deutsch, Russisch, ggf. Türkisch

Modalitäten/Aufnahme in die Einrichtung:
Für die Inobhutnahme ist keine Kostenübernahme
erforderlich. Die Mädchen können bis zum Abschluss
des Clearing-Verfahrens in der Einrichtung bleiben.
Für das Wohnprojekt ist eine Kostenübernahme
nötig.

3. Telefonische Sprechzeiten:
Die Rufnummer 03 61/77 89 13 ist rund um die Uhr
besetzt.

ADRESSEN/ANLAUFSTELLEN FÜR 
JUNGEN UND MÄNNER

In Deutschland gibt es für Männer, die von Gewalt
im Namen der Ehre betroffen sind, leider keine
bundesweiten Beratungsstellen oder Schutzeinrich-
tungen wie z. B. Frauenhäuser.

Minderjährige Jungen müssen sich in einer Gefah-
rensituation an das Jugendamt wenden. Sie können
in einer Bedrohungssituation, ebenso wie Mädchen,
in Obhut genommen und in einer Jugendhilfeein-
richtung/Wohngruppe unterbracht werden. Diese
Unterkünfte sind allerdings häufig nicht auf das
Thema Gewalt im Namen der Ehre spezialisiert.

Auch junge Volljährige können nach § 41 SGB VIII
Hilfen vom Jugendamt bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres  erhalten, in begründeten Einzel-
fällen kann die Hilfe auch für einen begrenzten 
Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Aller-
dings kann die Kostenübernahme durch das Jugend-
amt bei der Unterbringung von volljährigen Män-
nern recht lange dauern oder auch abgelehnt wer-
den.

Bei www.dajeb.de könnte zusätzlich nach Einrich-
tungen gesucht werden, in denen sich Jungen/Män-
ner beraten lassen können.

Außerdem gibt es z. B. Notschlafstellen für junge
Volljährige. 

So gibt es u. a. in München die Einrichtung Flucht-
punkt – Notschlafstelle, 
Feigstr. 19 
80999 München 
Tel.: 0 89/81 88 69 23 
Notruf: 01 60/96 70 43 92 
E-Mail: info@notschlafstelle.de 
www.notschlafstelle.de 

In dieser Notschlafstelle können junge Männer und
Frauen von 18 bis 21 Jahren untergebracht werden,
die je nach Bedarf einige Monate bis zu einem Jahr
dort wohnen und adäquat betreut werden.

Für Männer, die über 21 Jahre alt sind, müsste in
einer akuten Bedrohungssituation nach Alternativlö-
sungen gesucht werden. So könnten sie übergangs-
weise z. B. in eine von der Familie weit entfernte
Stadt fliehen und dort zunächst in einem Männer-
wohnheim der Heilsarmee (www.heilsarmee.de)
oder einer anderen sozialen Einrichtung übernach-
ten. 
Ist der Mann dann in der Stadt gemeldet (und hat
Auskunftssperren beim Einwohnermeldeamt bean-
tragt hat, damit er von der Familie nicht gefunden
werden kann), könnten verschiedene soziale Hilfen
der jeweiligen Stadt in Anspruch genommen werden
(Hilfe bei der Wohnungssuche, betreutes Wohnen
etc.). Welche Hilfsangebote jeweils vor Ort vorhan-
den sind, ist der Homepage der Stadt zu entnehmen.
Die Anonymisierung könnte auch mit Hilfe des
Opferschutzbeauftragten der Polizei vor Ort erfol-
gen, allerdings müsste die Bedrohungssituation dann
zur Anzeige gebracht werden.
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Im Folgenden sind Schutzeinrichtungen, Beratungs-
stellen und Organisationen in ausgewählten Ländern
aufgeführt, die Frauen in Notsituationen helfen kön-
nen.

Nicht alle der genannten Einrichtungen sind auf die
Themen Zwangsheirat/Gewalt im Namen der Ehre
spezialisiert und können Einzelfallhilfe leisten. In
den meisten Fällen verfügen die Einrichtungen aber
über Adressen, an die Frauen weitergeleitet werden
können.

Wichtig:
In vielen der nachfolgend genannten Länder
existieren kaum Schutzeinrichtungen oder

Anlaufstellen für bedrohte Mädchen und Frauen.
Häufig werden diese auch nicht von der Regierung
unterstützt, sondern müssen im Gegenteil sogar „im
Untergrund“ agieren, da sie nicht einmal geduldet
sind. Das führt leider auch dazu, dass sich Adressen
und Telefonnummern solcher Einrichtungen sehr
schnell ändern können.1

Aber auch Einrichtungen, die staatlich finanziert
werden, sind nicht immer auf die Bedürfnisse der
Frauen abgestimmt. In einigen der Länder sind Frau-
enhäuser nicht dazu da, Frauen vor ihrem Ehemann
bzw. der Familie zu schützen, sondern sie gelten als
Auffangstätte für „gefallene“ Frauen, die es „wag-
ten“ ihren Ehemann zu verlassen oder sich gegen
eine Zwangsheirat zu wehren. Die Frauen werden in
diesen Häusern vor der Gesellschaft „weggeschlos-
sen“, um nicht andere Frauen zu diesem „unmorali-
schen Verhalten“ zu motivieren.

Weiterhin sind viele Einrichtungen mehrere hundert
Kilometer voneinander entfernt; in einigen Ländern
ist es zudem für Frauen nicht gestattet, ohne die
Erlaubnis des Ehemannes bzw. Vaters zu reisen.
Außerdem verfügen die Frauen in den meisten Fäl-
len nicht über eigenes Geld, um die Fahrtkosten in
ein weit entferntes Frauenhaus bezahlen zu können. 

Da die Polizei misshandelten Frauen nicht unbedingt
hilft, sondern sie vielmehr zu ihrer Familie zurück-

schickt, können Frauen nicht auf staatliche Unter-
stützung hoffen. Zwangsheirat und Gewalt an Frau-
en ist in einigen Ländern an der Tagesordnung und
wird von staatlichen Behörden als „innerfamiliäre
Angelegenheit“ angesehen, in die der Staat sich
nicht einmischt.

In der Türkei existieren zwar mehrere staatliche
Frauenhäuser, allerdings muss für eine Aufnahme
zunächst ein Antrag gestellt werden. Die Bearbei-
tung des Antrags kann lange dauern, daher sind
diese Einrichtungen für akut bedrohte Frauen nicht
unbedingt geeignet.

Alle diese Punkte müssen bei der Hilfestellung für
ein Mädchen/eine Frau, die ins Ausland verschleppt
wurde, dringend berücksichtigt werden. Eine opti-
male Hilfestellung gibt es in vielen Fällen nicht.
Umso wichtiger ist es, die Ausreise einer akut be-
drohten Frau bereits im Vorfeld zu verhindern (vgl. 
S. 73: Hilfe bei Zwangsheirat und Verschleppung 
ins Ausland).

Weitere Einrichtungen können z. B. unter
www.wave-network.org (Adressen in Europa) oder
www.hri.ca/organizations gesucht werden.

Beratungsstellen und anonyme
Schutzeinrichtungen im Ausland:
Afghanistan
Bosnien-Herzegowina/Kosovo
Irak
Iran
Jordanien 
Libanon
Pakistan
Syrien
Türkei
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1  TERRE DES FEMMES kann daher für die Richtigkeit der genannten Adressen und Telefonnummern
keine Haftung übernehmen.
Die Telefonnummern werden jeweils mit der Vorwahl für einen Anruf aus Deutschland angegeben. Soll
eine Telefonnummer als Inlandsgespräch gewählt werden, sind die in Klammern gesetzten ersten Zif-

fern (Landesvorwahl) wegzulassen, stattdessen ist eine Null voranzustellen.
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AFGHANISTAN

AFGHAN WOMEN SKILL DEVELOPMENT
CENTER
(Frauenberatungsstelle)
Head Office Kabul 
Opposite from Masjed-ul-Ulama Street 16
Parwan-e-Se, Sub-District No. 4, District Charikar
Kabul, Afghanistan
Mobile Phone: (00 93) 7 00 28 75 87, 
(00 93) 7 00 28 76 13, (00 93) 7 99 33 74 60
E-Mail: awsdckabul@hotmail.com 

AFGHAN WOMEN’S NETWORK
Kabul:
Afghanistan Main Street, 
Tahmani Watt (Between 8 & 9) 
Near to Russia Ambassador house – Moy Mobarak
Bus Stop
Tel.: (00 93)70 28 65 98, (00 93) 7 99 68 90 79 
E-Mail: awnkabul_q@yahoo.com,
awn.kabul@gmail.com
www.afghanwomensnetwork.org/
Contact person: Wazhma Popal, Office Manager 

Jalalabad:
Street#1. Ali Kahil Road. 
Across from Sehate Ama clinic
Tel.: (00 93) 70 60 20 40

Humanitarian Assistance for the Women and
Children of Afghanistan (Frauenzufluchtsstät-
te)
Tel.: (00 93) 70 27 70 31
E-Mail: orzala@yahoo.com

BOSNIEN-HERZEGOWINA/
KOSOVO

BOSNIEN-HERZEGOWINA

WOMEN’S THERAPY CENTRE MEDICA 
ZENICA
Shelter, Counselling, Outreach work, Alternative
Education
Krivace, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina
Operator: (0 03 87) 3 22 42-5 70
Tel.: (0 03 87) 3 22 49-0 57
Tel./Fax: (0 03 87) 3 22 49-0 58
Counselling: Front Office Medica at Centre for Social
Work (CfSW)
Tel. (CfSW Operator): (0 03 87) 3 24 02-7 48 
(extension: 121 and 123)
E-Mail: medica1@bih.net.ba
Contact: Husic Sabiha, Executive Director

CENTAR U TUZLI
Ul. Stjepana Matijevića 11
(u blizini Skvera)
75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: (0 03 87) 35 25 75 34
Mobile: (0 03 87) 61 73 20 27
E-Mail: bosfam.tz@bih.net.ba
www.bosfam.ba

NON-GOVERNMENT ORGANIZATION
„VIVE ZENE“ TUZLA
Alekse Santića bb
75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Tel.: (0 03 87) 35 25 12 86
Fax: (0 03 87) 35 25 12 87
E-Mail: vivezene@bih.net.ba
http://www.vivezene.ba/

ASSOCIATION „ZENE ZENAMA“
Derebent 41, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel.: (0 03 87)33 219 640
Fax: (0 03 87)33 214 673
www.zenezenama.com.ba/eng/index1.html
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KOSOVO

CENTER FOR THE PROTECTION OF
WOMEN AND CHILDREN – CPWC
Dubrovniku 20
Prishtine, 3800
Tel.: (0 03 81) 38 24 57 87, (0 03 77) 44 14 37 16
Fax: (0 03 81) 38 24 57 87
E-Mail: cpwcprishtina@yahoo.com
E-Mail: cpwc@cpwcqmgf.org
www.cpwc-qmgf.org

KOSOVA WOMENS’ NETWORKS
Kontaktvermittlung an Beratungsstellen im Kosovo
Tel.: (0 03 81) 38 24 58 50
E-Mail: info@womensnetwork.org
www.womensnetwork.org

IRAK

ORGANISATION OF WOMEN’S FREEDOM
IN IRAQ (OWFI)
(wird von Madre unterstützt und bietet „Safe Houses
for Iraqi Women“)
Yanar Mohammed: president of OWFI
E-Mail: yanar2002@hotmail.com

WADI
Sulaimanyah:
Tel.: (0 09 64) 77 01 58 81 73
E-Mail: wadisul@yahoo.com 

Arbil:
Tel.: (0 09 64) 6 17 60 03 05
E-Mail: wadiarbil@yahoo.com 
www.wadinet.de

IRAN

OMID e MEHR
(privately-funded charity to provide emotional and
practical support for severely disadvantaged young
women in Tehran)
Eshrat Gholipour
Boniad-e-Khayrieh Omid-e-Mehr
Vahid Dastgerdi Ave (Zafar)
15 Shahid Omrani Ave.,Tehran - Iran
Tel.: (00 98) 21 22 25 64 20
Fax: (00 98) 21 22 22 69 19
E-Mail: gholipour@omid-e-mehr.org
www.omid-e-mehr.org/home.html

JORDANIEN

MIZAN LAW GROUP FOR HUMAN
RIGHTS 
Location: Jabal Al-Hussain,
Al-Razi street, Abu Baker Complex, 2nd Fl.
Amman, Jordan
P.O. Box 928357, Amman 11190
Tel.: (0 09 62) 65 69 06 91
Hotline: (0 09 62) 65 69 88 77
Fax: (0 09 62) 65 69 06 81
E-Mail: mizan@mizangroup.jo
www.mizangroup.jo/index_en.php

UNIFEM ARAB STATES REGIONAL OFFICE 
Director: Dr. Haifa Abu Ghazaleh
P.O. Box 830896, Amman 11183, Jordan 
Tel.: (0 09 62) 65 20 00 60
Fax: (0 09 62) 65 67 85 94
E-Mail: admin.jordan@unifem.org

GENERAL FEDERATION OF JORDANIAN
WOMEN (GFJW)  
P.O. Box 922126, Amman 11192, Jordan 
Tel.: (0 09 62) 65 67 03 25, (0 09 62) 65 67 42 57 
Fax: (0 09 62) 65 69 48 10 
E-Mail: nicw@gfjw.index.com.jo 
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ARAB WOMEN ORGANIZATION OF 
JORDAN (AWO)
P.O. Box 6864, Amman 11118, Jordan
Tel.: (0 09 62) 64 38 54 78, (0 09 62) 64 65 04 14 
Fax: (0 09 62) 64 38 54 78, (0 09 62) 64 65 04 14 
E-Mail: awo@nets.com.jo 
www.awo.org.jo

SISTERHOOD IS GLOBAL
INSTITUTE/JORDAN
Abu Baker Complex
Al-Razi Street, Jabal Al-Hussain
Amman 11196, Jordan
Tel.: (0 09 62) 65 69 07 70
Fax: (0 09 62) 6 56 90-780
E-Mail: sigi@nets.com.jo
www.sigijordan.org

FES Amman Office
Friedrich-Ebert-Stiftung
P.O. Box 926238, Amman 11110, Jordan
Tel.: (0 09 62) 65 68 08 10
Fax: (0 09 62) 65 69 64 78
E-Mail: fes@fes-jordan.org
www.fes-jordan.org

UNIFEM
Arab States Regional Office
Regional Programme Director: Haifa Abu Ghazaleh
14 Abdallah Bin Omar Street (near Tyche Hotel)
P.O. Box 830 896
Amman 11183, Jordan
Tel.: (0 09 62) 65 20 00 60
Fax: (0 09 62) 65 67 85 94
www.unifem.org.jo/

Countries with UNIFEM Programmes: Algeria, Bah-
rain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lybia,
Morocco, Occupied Palestinian Territory, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emi-
rates, Yemen

LIBANON

LEBANESE COUNCIL FOR WOMEN
(LCW) 
(Dachorganisation)
Head Office:
Labban bldg./1, Medhat Pacha Street
Sanayeh, Beirut, Lebanon
Postadresse:
P.O. Box 113-7320
Beirut, Lebanon
Tel.: (0 09 61) 1 74 29 39, (0 09 61) 3 25 61 74
Fax: (0 09 61) 1 73 66 32, (0 09 61) 1 75 24 35
E-Mail: info@lcw-cfl.org, research@lcw-cfl.org

LEBANESE COUNCIL TO RESIST VIOLEN-
CE AGAINST WOMEN (LCRVAW)
(Areas of Focus: Law and Policy Reform, Legal Servi-
ces and Representation, Social Development, 
Women's Safety from Violence)
Headquarters: 
P.O. Box 14-5745
Beirut, Lebanon
Tel.: (0 09 61) 1 61 28 46
Fax: (0 09 61) 16 12 846

PAKISTAN

PANAH SHELTER HOME
Panah Trust
Plot No JM 80, Ida Rieu Premises
Near Old Exhibition
Nizami Road
Karachi 74400, Pakistan
Tel.: (00 92) 2 12 79 03 30 01
Fax: (00 92) 2 12 79 03 31
E-Mail: Panah@cyber.net.pk
(Letzer Jahresbericht als pdf:
http://panahshelter.org/annual_reports.html)

ALL PAKISTAN WOMEN'S ASSOCIATION
APWA National 67/B, Garden Road 
Karachi 74400, Pakistan
Tel.: (00 92) 2 12 25 29 91
Fax: (00 92) 2 12 22 19 65
E-Mail: apwanhq48@yahoo.com
www.apwapakistan.com
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LAWYERS FOR HUMAN RIGHTS &
LEGAL AID
Opp. Sindh Assembly Building, Court Road,
Karachi 74200, Pakistan
E-Mail: lhrla@fascom.com, madadgaar@cyber.net.pk

SHIRKAT GAH – WOMEN'S RESOURCE
CENTRE
(Head Office)
Flat # A-2, 2nd Floor
Parin Lodge Apartment
Bath Island Road,
Karachi, Pakistan
Tel.: (00 92) 2 15 83 11 40, (00 92) 2 15 83 05 63
E-Mail: shirkat@cyber.net.pk, sgrh@cyber.net.pk

Lahore:
SHIRKAT GAH – WOMEN'S RESOURCE
CENTRE
68-Tipu Block
New Garden Town
P.O.Box 5192
Tel.: (00 92) 4 25 83 65 54, (00 92) 4 25 83 88 15, 
(00 92) 4 25 83 24 48, (00 92) 4 25 88 62 67-8
Fax: (00 92) 4 25 86 01 85
E-Mail: sgah@sgah.org.pk

Peshawar:
SHIRKAT GAH – WOMEN'S RESOURCE
CENTRE
Legal Assistance and Counseling
House No. 98 E (C),
Abdara Road
University Town
Tel.: (00 92) 9 15 70 35 67
Fax: (00 92) 91 85 47 02
E-Mail: sgpesh@psh.paknet.com.pk

Started in 1996, Shirkat Gah’s legal aid and counse-
ling component provides free legal support to
women whose rights are denied or threatened. This
programme aims at facilitating women through
court cases, advice and also links women with other
supporting institutions and networks.

AGHS LEGAL AID CELL
131-E-1 Gulberg III
Lahore, Pakistan
Tel.: (00 92) 42 57 63 23 45
Fax: (00 92) 4 25 76 32 36
E-Mail: aghs@brain.net.pk

AGHS Legal Aid Cell (ALAC) was set up in February
1980 in Lahore. Initially lawyers working for AGHS
Law Associates supported the activities of ALAC. The
activities were confined to providing legal aid to
women. Gradually, however, these activities increa-
sed. Now legal awareness, education, protection
from exploitation, legal research, counseling and
providing legal assistance is all part of legal aid.

WAR AGAINST RAPE (WAR)
102 Pearl Crest, 18-C, Zamzama Boulevard, 
4th Commercial Lane
Opposite Bank Al-Habib, Phase V. D.H.A., 
Karachi-75500, Pakistan
Tel.: (00 92) 2 15 37-30 08
Fax: (00 92) 2 15 83-09 03
E-Mail: waragainstrape@cyber.net.pk,
info@war.org.pk

WAR’s aim initially was to offer legal, medical and
psychological assistance to survivors of rape but now
these services are offered to survivors of all forms of
sexual abuse and other forms of gender-based vio-
lence and exploitation as well.

SYRIEN

SYRIAN WOMEN LEAGUE
P.O.Box 60231
Damascus, Syrian Arab Republic
Tel.: (0 09 63) 1 13 11 07 25
Fax: (0 09 63) 1 14 42 23 83
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TÜRKEI

Ankara:

ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI
KURULU 
(Ankara Bar Association)
Adliye Sarayı 5. Kat Sıhhiye/Ankara, Turkey
Tel.: (00 90) 31 23 10 55 26
Fax: (00 90) 31 23 09 22 37
E-Mail: ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr
www.ankarabarosu.org.tr

WOMEN RIGHTS CENTER
President: Senay Ertem
Tel.: (00 90) 3 12 53 25 65 03 93, 
(00 90) 31 22 30 45 53

KADIN DAYANISMA VAKFI (FOUNDATION
FOR WOMEN’S SOLIDARITY)
Mithatpasa cad. 10/11
Sıhhiye Ankara

UÇAN SÜPÜRGE (FLYIN BROOM)
Büyükelçi sok. 20/4,
Kavaklıdere – Ankara, Turkey
Tel.: (00 90) 31 24 27 00 20

ÇAGDAS KADIN VE GENÇLIK VAKFI
Tıp Fakültesi Cad. No:243,
Tuzluçayır – Ankara, Turkey
Tel.: (00 90) 31 23 64 53 48

Istanbul:

WOMEN FOR WOMEN'S HUMAN
RIGHTS
New Ways Liaison Office
Inönü Caddesi, No. 29/6 Saadet Apt.
Gumussuyu (34437)
Istanbul, Turkey
Tel.: (00 90) 21 22 51 00 29
Fax: (00 90) 21 22 51 00 65
E-Mail: newways@wwhr.org
http://www.wwhr.org

KADIN EMEGIN DEGERLENDIRME 
VAKFI
Bekar Sokak No. 17
Beyoglu-Istanbul, Turkey
Tel.: (00 90) 21 22 92 26 72
Fax: (00 90) 21 22 49 15 08
E-Mail: kedv@kedv.org.tr
http://www.kedv.org.tr/

MOR ÇATI KADIN SIGINAGI VAKFI 
(FRAUENHAUS)
Katip Mustafa Celebi Mahallesi
Anadolu Sokak No. 23/7-8
Beyoglu-Istanbul, Turkey
Tel: (00 90) 21 22 92 52-31 oder-32
E-Mail: morcati@ttnet.net.tr, info@.morcati.org.tr
www.morcati.org .tr

Izmir:

EGE KADIN DAYANISMA VAKFI (EKDAV)
Cobanoglu Zeki Bes Caddesi
Halim Alanyali  Is Hani Kat 3 No. 316
Konak/Izmir, Turkey
Tel.: (00 90) 23 24 46 32 23
Fax: (00 90) 23 24 82 26 02
E-Mail: ekdav@mynet.com

Anatolien:

KAMER VAKFI
Ali Emiri 3, Sok. Dikale Apt. 2/4 
Yenisehir/Diyarbakir, Turkey
Tel.: (00 90) 41 22 28 10 53
Fax: (00 90) 41 22 24 23 19
E-Mail: info@kamer.org.tr, d.kamer@superonline.com
www.kamer.org.tr/kamer%20english/contact.htm
(können ggf. Schutzwohnungen für Frauen bereit-
stellen)

KDM (WOMEN’S CONSULTATION 
CENTER)
Pinarbasi Mah. Aydın Aslan Cad. No: 61
Batman, Turkey
Tel.: (00 90) 4 88 21 47 3 49/(00 90) 48 82 13 96 77
Fax: (00 90) 48 82 13 27 59
E-Mail: batmankdm@hotmail.com
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SELIS-KADIN DANISMANLIK MERKEZI 
Kurt Ismail Pasa 7. Sok.-Orkide Apt. 1 No 3
Ofis /Diyarbakir, Turkey
Tel.: (00 90) 41 22 24 77 28
Fax: (00 90) 41 22 24 68 99
E-Mail: seliskadin@mynet.com
(können ggf. Schutzwohnungen für Frauen bereit-
stellen)

BINGÖL KA-MER (WOMEN’S CENTER)
Saray Mah. Isgöran Otomotiv yani, Temel Yapi Koop.
Karsisi Düzagac/Bingöl, Turkey
Tel.: (00 90) 42 62 14 50 01
Fax: (00 90) 42 62 14 50 01
E-Mail: kamerbingol@superonline.com
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Verbrechen und Gewalt im Namen der Ehre an Mäd-
chen und Frauen stellen eine Menschenrechtsverlet-
zung dar, die weltweit innerhalb von traditionellen
patriarchalischen Gesellschaften verbreitet ist. Ehr-
verbrechen werden von nahen männlichen Verwand-
ten begangen, um die Ehre der Familie zu bewahren
bzw. wiederherzustellen. In diesen Gesellschaften ist
die Ehre des Mannes und der Familie häufig mehr
wert als das Leben eines Mädchens oder einer Frau.
Die Sühnung einer verletzten Familienehre wird als
Familiensache angesehen, in die sich kein Außenste-
hender einzumischen hat. Die Wiederherstellung der
Familienehre gilt dabei als ein aus gesellschaftlicher
Sicht notwendiger Vorgang, um weiterhin anerkannt
und geachtet zu bleiben.

Auch in Ländern Europas geschehen Ehrverbrechen
innerhalb von Migrantenfamilien. Mädchen und
Frauen werden im Namen der Ehre unterdrückt,
misshandelt, zwangsverheiratet und sogar ermordet.
Sie leben teilweise in Parallelgesellschaften, sind auf
den häuslichen Bereich beschränkt und haben auf-
grund von Sprachproblemen und aufenthaltsrecht-
lichen Abhängigkeiten von der Familie oder dem
Ehemann kaum die Möglichkeit, sich der Gewalt zu
entziehen. Aber auch in der zweiten und dritten
Generation halten Familien häufig noch an traditio-
nellen Ehrvorstellungen fest und grenzen sich von
der Mehrheitsgesellschaft ab. Opfer und Täter von
Gewalt im Namen der Ehre leben in vielen Fällen
schon seit mehreren Jahren in Deutschland, sind 
teilweise hier geboren und aufgewachsen und nach
außen hin „perfekt“ integriert.

Das Bewusstsein dafür, dass diese Verbrechen auch
im eigenen Land geschehen, ist in vielen europäi-
schen Ländern erst in den letzten Jahren gewachsen.
So ist in Deutschland die Diskussion um mangelnde
Integration sowie die Praxis von Zwangsverheiratung
und Ehrenmord verstärkt erst 2004 aufgekommen.
Genaue Zahlen und Statistiken, wie viele Menschen

von Verbrechen im Namen der Ehre betroffen sind,
existieren weder für europäische Länder noch für die
Herkunftsländer der Migrantinnen und Migranten.

Verbrechen im Namen der Ehre sind kein explizit
religiöses Phänomen, sondern kommen in streng
patriarchalischen Gesellschaften vor. Opfer können
nicht nur Mädchen und Frauen werden, sondern in
einigen Fällen auch Männer, die z. B. ein außereheli-
ches Verhältnis haben. Auch Männer können in die-
sen patriarchalischen Gesellschaften zwangsverheira-
tet werden.

In der Praxis hängen Zwangsheirat und Gewalt im
Namen der Ehre eng zusammen, denn wenn ein
Mädchen sich weigert, einen Mann zu heiraten, den
die Familie ausgesucht hat, hat sie nach traditionel-
lem Verständnis die Ehre der Familie verletzt. Wäh-
rend von Zwangsheirat häufig sehr junge Mädchen
ab der Pubertät bedroht sind, wurden Opfer von
Ehrenmord z. B. in Deutschland vor allem Frauen
zwischen 20 und 30 Jahren. Das Motiv für die Tat
war in vielen Fällen die Trennung vom Ehemann
oder eine außereheliche Beziehung. Junge Mädchen
hingegen, die sich z. B. gegen eine Zwangsheirat
wehren oder in den Augen ihrer Familie zu „west-
lich“ geworden sind, werden nicht selten in deren
Herkunftsland gebracht, um dort zwangsverheiratet,
in einigen Fällen sogar ermordet zu werden. Sofern
das Mädchen/die Frau nicht die deutsche Staatsbür-
gerschaft hat, kann sie keine Hilfe von deutschen
Behörden erhalten und hat häufig nach sechs Mona-
ten im Ausland das Recht verloren, wieder nach
Deutschland einzureisen.

Weil das Thema Zwangsheirat und Gewalt im Namen
der Ehre in Deutschland lange Zeit überhaupt nicht
wahrgenommen und thematisiert wurde, werden
erst nach und nach adäquate Präventionsmaßnah-
men und Hilfsangebote für Betroffene umgesetzt.
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Diese Projekte sind wichtige Schritte in die richtige
Richtung. Allerdings lässt sich derzeit in der Praxis
immer wieder feststellen, dass es bei verschiedenen
Berufsgruppen noch einen akuten Bedarf an Infor-
mationen darüber gibt, wie man den betroffenen
Mädchen und Frauen adäquat helfen und sie vor
ihrer eigenen Familie schützen kann. 

Der vorliegende Leitfaden möchte daher eine Hilfe-
stellung für diejenigen Berufsgruppen bieten, die
mit potenziell Betroffenen zu tun haben, wie z. B.
Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen vom Jugendamt, 
der Polizei, Frauenhäuser sowie Beratungsstellen. 

Um die Betroffenen optimal schützen zu können,
müssen allerdings umfassende Änderungen auf ver-
schienen Ebenen vollzogen werden:

●  Notwendig sind Aufklärung, Wissensvermittlung
und Sensibilisierung z. B. durch Schulungen sowie
das Verteilen von (Aufklärungs-)Materialien.

●  Gesetzesänderungen sowie eine Änderung der
bürokratischen Strukturen sind erforderlich. Büro-
kratische Strukturen müssen so modifiziert wer-
den, dass den Betroffenen schnell und effektiv
geholfen werden kann. So müssen die Behörden
sehr schnell reagieren und die Bedrohungslage
der Betroffenen ernst nehmen. Beispielsweise
darf sich die Kostenübernahme/Bewilligung von
spezialisierten Schutzeinrichtungen nicht über
Wochen oder Monate hinziehen. Derzeit existie-
ren Lücken in der Gesetzgebung, die verhindern,
dass akut gefährdete Mädchen und Frauen in
Deutschland einen hundertprozentigen Schutz
vor ihrer eigenen Familie erhalten. So wird z. B.
die Namensänderung einer Person in das Famili-
enbuch eingetragen – und kann somit von sämt-
lichen Familienmitgliedern, die die Betroffene
verfolgen, eingesehen werden. Mädchen, die ins
Herkunftsland der Familie verschleppt und
zwangsverheiratet werden und nicht deutsche
Staatsbürgerinnen sind, haben häufig nach sechs
Monaten Aufenthalt im Ausland ihr Recht verlo-
ren, wieder einzureisen.

●  Viele Präventions- und Hilfsmaßnahmen sind
noch in die Wege zu leiten, um Gewalt im Namen
der Ehre zu verhindern. Die Integration von
Migranten/innen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Althergebrachte patriarchalische Wertvorstellun-

gen müssen durch demokratische Werte ersetzt
werden. Nur in einer Gesellschaft, in welcher
beide Geschlechter gleichberechtigt miteinander
leben, sind die Voraussetzungen gegeben, dass
Gewalt im Namen der Ehre schließlich ganz abge-
schafft werden kann.
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TERRE DES FEMMES fordert auf nationaler und inter-
nationaler Ebene verschiedene Maßnahmen, damit
Gewalt im Namen der Ehre und Ehrverbrechen abge-
schafft werden können:

Auf nationaler Ebene fordert
TERRE DES FEMMES

●  eine umfassende Studie, die belegt, in welchem
Ausmaß Gewalt im Namen der Ehre in Deutsch-
land stattfindet;

●  die finanzielle Unterstützung bereits vorhande-
ner Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen
durch Länder und Kommunen;

●  die Schaffung weiterer spezifischer Beratungsan-
gebote und Zufluchtsstätten für minderjährige
und volljährige Mädchen und Frauen zu schaffen.
Insbesondere für junge Frauen von 18 bis ca. 25
Jahren sind Frauenhäuser nicht unbedingt geeig-
net, da diese häufig eine Art „Familienersatz“
und adäquate Betreuung benötigen, die in einem
solchen Umfang im Frauenhaus nicht gewährleis-
tet werden können;

●  Schutzeinrichtungen auch für Jungen und Män-
ner. Bisher gibt es keine adäquate Zufluchtsmög-
lichkeit für Männer, die sich z. B. einer Zwangshei-
rat entziehen wollen oder sich weigern, ihre
Schwester im Namen der Ehre umzubringen.
Auch Jungen und Männer können von der Fami-
lie in ganz Deutschland gesucht werden, sie kön-
nen sich jedoch kaum schützen, da sie keine
Anlaufstellen haben;

●  die konsequente Durchführung von Integrations-
und Sprachkursen unter besonderer Berücksichti-
gung der Frauenrechte (Frauen müssen z. B. darü-
ber unterrichtet werden, welche Rechte sie im
Fall von häuslicher Gewalt haben; sie müssen wis-
sen, dass sie unter bestimmten Umständen nach

zwei Jahren ein vom Ehemann unabhängiges
Aufenthaltsrecht erhalten können). Diese Kurse
müssen auch für diejenigen verpflichtend sein,
die zwar schon seit Jahren in Deutschland leben,
aber die Sprache nicht ausreichend beherrschen.
Häufig werden Frauen im traditionell patriarcha-
lischen Kontext auf den häuslichen Bereich
beschränkt und haben dann nicht die Möglich-
keit, die deutsche Sprache zu erlernen oder eine
Ausbildung zu machen. So bleiben sie dauerhaft
vom Ehemann abhängig. Die Durchsetzung sol-
cher Integrations- und Sprachkurse darf allerdings
nicht zulasten der Frauen geschehen: Häufig ver-
bieten Männer aus patriarchalischen Familien-
strukturen den Frauen, die Kurse zu besuchen,
aus Angst, die Frauen könnten zu selbständig und
zu „westlich“werden. In diesem Fall dürfen auf
keinen Fall die Frauen mit Sanktionen bestraft
werden (Verlust des Aufenthaltsrechtes etc.), son-
dern die Sanktionen sollten für diejenigen gelten,
die Familienmitglieder an der Teilnahme der
Kurse und somit an der Integration in Deutsch-
land hindern. Auch sollte für Frauen mit Kindern
eine adäquate Kinderbetreuung bereitgestellt
werden, damit sie das Angebot der Integrations-
kurse überhaupt wahrnehmen können;

●  die Sensibilisierung der Bevölkerung durch
Öffentlichkeitsarbeit;

●  spezielle Schulungen für diejenigen, die mit
Betroffenen zu tun haben, wie z. B. Mitarbeiter/
innen des Jugendamts, Sozialamts, der Polizei,
der Ausländerbehörden und der Schulen.

Verbesserung des Opferschutzes:
●  Hilfe im Falle der Verschleppung zwecks Zwangs-

heirat ins Ausland: Es muss eine zentrale Anlauf-
stelle beim Auswärtigen Amt geben, die schnell
handelt und die Hilfestellung bündelt, damit ein
Mädchen oder eine Frau aus der Zwangslage im
Ausland befreit werden und nach Deutschland
zurückreisen kann. Diese Hilfe muss für alle Mäd-
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chen und Frauen gelten, die in Deutschland leben
und ins Ausland verschleppt werden;

●  schnelles und effektives Eingreifen sämtlicher
Behörden (Jugendamt, Polizei etc.) bei der Gefahr
von Gewalt im Namen der Ehre/Ehrverbrechen;

●  die Einrichtung einer bundesweit zentralen
Anlauf- bzw. „Clearingstelle“: Dort können
betroffene Mädchen und Frauen in einer Gefah-
rensituation sofort untergebracht und anschlie-
ßend bundesweit in spezialisierte Einrichtungen
gebracht werden. Diese zentrale Stelle würde
dann auch die Kostenübernahme klären; die
Opfer könnten also sofort in einem anderen
Bundesland in einer spezialisierten Einrichtung
untergebracht werden. Häufig gibt es in der der-
zeitigen Praxis Schwierigkeiten bei der Kosten-
übernahme oder mit der Zuständigkeit, wenn die
Betroffenen in einem anderen Bundesland unter-
kommen müssen und/oder bereits volljährig sind.
Die Behörden fühlen sich in diesen Fällen häufig
nicht zuständig, die Kostenübernahme kann sich
über Monate hinziehen. – Die Clearingstelle
könnte auch für die Anonymisierung der Daten
bei den unterschiedlichen Stellen zuständig sein.
So ist z. B. die Schaffung einer neuen Identität,
etwa durch das Einrichten von Sperrvermerken
bei Versicherungen, Banken etc. sowie durch eine
Namensänderung in einigen Fällen dringend not-
wendig. Für diese Aufgaben sollte die Clearing-
stelle zuständig sein, da die Opfer in den wenigs-
ten Fällen die Möglichkeit haben, in ein Opfer-
schutzprogramm aufgenommen zu werden. 
Dennoch benötigen sie dringend eine adäquate
Betreuung bei der Flucht vor der Familie und
einer anonymisierten Lebensweise. Diese Hilfe-
stellung sollte unabhängig davon gewährleistet
werden, ob die Opfer gegen ihre eigenen Fami-
lien Anzeige erstatten. Denn in den meisten Fäl-
len wollen die Betroffenen ihre eigenen Eltern
nicht anzeigen – die Polizei kann den Opfern
aber offiziell nur helfen, wenn sie eine Anzeige
aufgenommen hat;

●  Änderung des Namensänderungsgesetzes (NÄG):
Hier muss es eine Ausnahmeregelung geben, dass
eine Namensänderung bei akut bedrohten Perso-
nen nicht in das Familienbuch – in das sämtliche
Familienmitglieder Einsicht haben –  eingetragen
werden darf, bzw. dass diese Namensänderung
nur einem kleinen Personenkreis zugänglich ist,
der das Opfer betreut; 

●  Änderung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG):
Die Daten von bedrohten Personen dürfen nur
einem eingeschränkten Personenkreis bei der
zuständigen Behörde und nicht allen Behörden
und staatlichen Institutionen in ganz Deutschland
zugänglich sein; 

●  eine eidesstattliche Versicherung der bedrohten
Person bezüglich der Bedrohungslage muss aus-
reichen, damit bei verschiedenen Ämtern (Ein-
wohnermeldeamt etc.) Auskunftssperren einge-
richtet werden können. Häufig verlangen die
Beamten schriftliche Beweise für das Vorliegen
einer Bedrohungssituation, die (Mord-)Drohun-
gen sind aber in den meisten Fällen nur mündlich
ausgesprochen worden;

●  Bündelung der Zuständigkeiten bei einem Schei-
dungs- und/oder Sorgerechtsverfahren: Bei
bedrohten Personen sollten im Scheidungs- und
Sorgerechtsverfahren auf jeden Fall vom Wohn-
ort der Frau unabhängige Gerichte und Behörden
zuständig sein, um die Anonymisierung der
Betroffenen zu gewährleisten. 

Integration/Verbesserung der Schularbeit/
Sozialarbeit:
●  Verbesserung der Integrationsarbeit: Nur wenn

Integration gelingt und Chancengleichheit sowie
die Gleichberechtigung von Mann und Frau gege-
ben sind, können traditionell bedingte Ehrvorstel-
lungen und dadurch bedingte Gewalt langfristig
abgeschafft werden. Die Integrationsarbeit muss
so früh wie möglich, im Kindergarten und in der
Schule, beginnen. So ist z. B. die Einrichtung von
zusätzlichen Sprachkursen für Kinder notwendig,
die begleitend zum normalen Unterricht angebo-
ten werden sollen: Kinder aus Familien mit Migra-
tionshintergrund sind häufig benachteiligt in
ihrer Schullaufbahn und späteren Berufsausbil-
dung, wenn sie bereits in den ersten Klassen
Sprachdefizite aufweisen und somit von Anfang
an dem Unterricht nicht folgen können;  

●  spezielle Mädchenarbeit: Mädchen müssen in der
Schule über ihre Rechte und Möglichkeiten auf-
geklärt werden, sich Gewalt im Namen der Ehre
zu entziehen. An den Schulen bedarf es speziell
ausgebildeter Ansprechpartnerinnen für die Mäd-
chen. Mädchen dürfen nicht aus religiösen oder
kulturellen Gründen von der Klassengemeinschaft
ausgeschlossen werden, z. B. indem sie vom 
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Schwimmunterricht befreit werden oder nicht an
Klassenfahrten teilnehmen dürfen;

●  verstärkte Integrationsarbeit für männliche
Jugendliche: Hier sind zusätzliche Sprach- und
Integrationskurse notwendig; männliche Sozialar-
beiter (mit Migrationshintergrund) müssen an
den Schulen mit den Jugendlichen arbeiten. Denn
gerade die Jungen verstehen sich als Bewacher
ihrer Schwestern und setzen die Familienehre
notfalls auch mit Gewalt durch. Doch auch sie
werden häufig mit Gewalt in ihre Rolle als späte-
res „Familienoberhaupt“ bzw. Bewacher der
Familienehre gedrängt. Auch Jungen können
zwangsverheiratet werden;

●  Elternarbeit: Sozialarbeiter/innen müssen Gesprä-
che mit den Eltern führen, wenn Konflikte auftre-
ten. Außerdem könnten für Mütter, die schon
lange in Deutschland wohnen und nicht deutsch
sprechen, über die Schule Sprachkurse angeboten
werden. Wünschenswert sind darüber hinaus Aus-
tauschmöglichkeiten mit anderen Migrantinnen
zu Themen wie freie Partnerwahl, Gleichberechti-
gung von Mann und Frau etc. Damit wäre neben
den Integrationskursen, die bisher nur für neu
eingewanderte Personen verpflichtend sind, eine
weitere Möglichkeit gegeben, an die so genann-
ten „Importbräute“ heranzukommen, die häufig
nicht deutsch sprechen und nur auf den häus-
lichen Bereich beschränkt werden;

●  diese zusätzlichen Aufgaben können Lehrer/
innen nicht neben ihrer normalen Arbeit leisten.
Es müssen daher zusätzlich speziell ausgebildete
Kräfte eingestellt werden, die diese Aufgaben
übernehmen.

Forderungen auf der Gesetzesebene:
●  Frauen und Mädchen, die von männlichen Ver-

wandten oder ihren Familien gezwungen wur-
den, sich für längere Zeit im Herkunftsland aufzu-
halten, muss unabhängig von der Sicherung des
Lebensunterhalts ein Recht auf Wiederkehr zuge-
standen werden.

●  Der Aufenthaltstitel von Frauen und Mädchen,
die von männlichen Verwandten oder ihren Fami-
lien gezwungen wurden, sich für längere Zeit im
Herkunftsland aufzuhalten, soll nicht schon nach
sechs Monaten, sondern erst nach drei Jahren ver-
fallen.

●  Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für die Opfer
von Zwangsverheiratungen und Ehrverbrechen
bzw. die leichtere Anerkennung von so genann-
ten „Härtefällen“ muss an die Stelle der aufent-
haltsrechtlichen Abhängigkeit treten.

●  Anerkennung von Zwangsverheiratung/Gewalt
im Namen der Ehre als geschlechtsspezifischer
Asylgrund und von Ehemann/Familie als nicht-
staatliche Akteure.

●  Keine Strafminderung aus „religiösen“ oder „tra-
ditionellen“ Gründen.

●  Änderung der örtlichen Zuständigkeit der Gerich-
te bei der Flucht einer Frau mit Kindern: In Fällen
von Bedrohung der Frau und der Kinder sollten
die Gerichte  am früheren Wohnort zuständig
sein. Die derzeitige örtliche Zuständigkeitsrege-
lung am aktuellen Wohnort der Frau macht jegli-
che Anonymisierung unmöglich.

Auf internationaler Ebene for-
dert TERRE DES FEMMES:

●  die Abschaffung von Gesetzen, die Tätern Straf-
milderung oder gar Straffreiheit ermöglichen;

●  die Unterstützung lokaler Organisationen, die
sich gegen Verbrechen im Namen der Ehre einset-
zen und Betroffenen Hilfe ermöglichen;

●  die Schaffung von Zufluchtseinrichtungen und
Beratungsstellen in den betroffenen Ländern, in
denen häufig noch nicht einmal Frauenhäuser
existieren;

●  die Unterstützung von Kampagnen, die das Ziel
haben, das Bewusstsein der Menschen zu verän-
dern bzw. die gesellschaftliche Legitimierung von
Ehrverbrechen abzuschaffen;

●  Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Polizei und anderen Behörden, um den
Opfern effektiv helfen zu können.

Regierungen müssen aufgefordert werden, ihre
internationalen Verpflichtungen bzw. die Menschen-
rechtsabkommen, die sie ratifiziert haben, einzuhal-
ten.
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Verbrechen im Namen der Ehre sind schwerwiegen-
de Menschenrechtsverletzungen. Sie stehen im
Gegensatz zu fundamentalen Rechten, wie sie in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948)
und dem Internationalen Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW, 1981) festgelegt sind.

Für alle Unterzeichnerstaaten besteht die Verpflich-
tung, kulturellen Praktiken entgegenzuwirken, die
Frauen diskriminieren und ihrer universellen Rechte
berauben.
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Romane

Ates, Seyran, 2003: Große Reise ins Feuer. Die
Geschichte einer deutschen Türkin. Rowohlt. Berlin.
Die Geschichte der Anwältin und Frauenrechtlerin,
die als Kind aus der Türkei nach Deutschland kommt
und schließlich ihr Elternhaus verlässt, um selbstbe-
stimmt und frei leben zu können.

Ayse, 2004: Scheherazades Tochter. Von meinen
eigenen Eltern zum Tode verurteilt. Ullstein Taschen-
buchverlag. München.
Ayse soll an ihren Cousin Hassan verheiratet werden,
sie liebt jedoch einen Deutschen. Gemeinsam mit
ihrem Freund wagt Ayse die Flucht. Doch ihre Fami-
lie verfolgt sie durch ganz Deutschland, um durch
ihren Tod die Familienehre wiederherzustellen.

Ayse, 2006: Mich hat keiner gefragt. Zur Ehe
gezwungen – eine Türkin in Deutschland erzählt.
Blanvalet Verlag. München.
Ayse wird mit 14 Jahren mit einem Mann in Deutsch-
land verheiratet. Die Ehe ist geprägt von Gewalt und
Unterdrückung. Erst nach 19 Jahren gelingt ihr die
Flucht aus der Zwangsehe.

Ceylan, Selma, 1998: Irrsin der Ehre. Die Ausreißerin
1-2-3. Hitit Verlag. Berlin.
Erzählt wird die Geschichte Nermins, die von zu
Hause geflohen ist. Sie spiegelt die Gefühls- und See-
lenlandschaft der türkischen Jugendlichen in
Deutschland und deren Identitätsprobleme wider.

Cileli, Serap, 2002: Wir sind eure Töchter, nicht eure
Ehre. 2. Aufl., Neuthor Verlag. Michelstadt.

Serap musste schon als Jugendliche unter der patriar-
chalischen Tradition ihrer Eltern leiden und wird 
schließlich zwangsverheiratet. Nach vielen Jahren
gelingt ihr die Flucht in die Freiheit.

Fatma B., 2001: Hennamond. Mein Leben zwischen
zwei Welten. 2. Aufl., Ullstein Taschenbuchverlag.
München.
Die Autorin, die als Kind mit ihren Eltern aus Ostan-
atolien nach Deutschland kam, beschreibt ihr Leben
zwischen zwei Welten und ihre Flucht vor der Fami-
lie, die sie zwangsverheiraten wollte.

Gashi, Hanife, 2005: Mein Schmerz trägt deinen
Namen. Ein Ehrenmord in Deutschland. Rowohlt Ver-
lag. Reinbek. 
Hanife Gashi beschreibt in ihrer Biografie ihre
Zwangsheirat im Kosovo, die Gewalt während ihrer
Ehe, die auch nach der Flucht nach Deutschland nicht
endet: Ihre älteste Tochter Ulerika wird von ihrem
Mann im Namen der Ehre ermordet. Gashi hat sich
entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlich-
keit zu gehen, um aufzurütteln: „Versteckt nicht
eure blauen Flecken, holt euch Hilfe, bevor es zu
spät ist!“

Kalkan, Hülya, 2006: Ich wollte nur frei sein. Meine
Flucht vor der Zwangsehe. Ullstein Verlag. Berlin. 
Hülya Kalkan schildert, wie sie vor ihrer Zwangsehe
fliehen und später auch ihre Schwester durch eine
dramatische Flucht vor diesem Schicksal bewahren
konnte. Trotz geglückter Flucht bleibt die Angst vor
der Rache der Familie.

Souad, 2004: Souad. Bei lebendigem Leib. Blanvalet
Verlag. München.
Souad entgeht im Westjordanland nur knapp dem
Mordanschlag ihrer Familie: Wegen ihrer unehe-
lichen Schwangerschaft wird sie mit Benzin übergos-
sen und angezündet. Sie überlebt den Mordversuch
und wird von einer Hilfsorganisation außer Landes
gebracht, wo sie ein neues Leben beginnt.
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Ehre. Entwicklungen und Hintergründe von „Ehren-
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Gewalt gegen Frauen. IMK. Bonn.
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desregierung. Zwangsheirat ächten, Opferrechte
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Prevention Unit Factsheet: Honour Based Violence:
Murder in the Name of so called honour.

Papatya (Hg.), 2005: Verbrechen im Namen der Ehre
in Deutschland. Ehrmorde, versuchte Morde und
Körperverletzungsdelikte. Materialsammlung: Zei-
traum 1996-2005. Papatya. Berlin.
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Schirrmacher, Christine/Spuler-Stegemann, Ursula,
2006: Frauen und die Scharia. Die Menschenrechte
im Islam. Goldmann Verlag. München.

TERRE DES FEMMES/Böhmecke, Myria, 2005: EU-Stu-
die: Ehrenmord. In Auftrag gegeben von Uca, Felek-
nas, Mitglied des Europäischen Parlamentes. TERRE
DES FEMMES. Tübingen.

TERRE DES FEMMES/Böhmecke, Myria (Hg.) 2004:
Tatmotiv Ehre. TERRE DES FEMMES-Verlag. Tübingen.

TERRE DES FEMMES (Hg.), 2003: Unterrichtsmappe
Zwangsheirat. TERRE DES FEMMES Verlag. Tübingen.

(Weitere Materialien für die Aufklärungsarbeit: Flyer
für Betroffene, Poster, Postkarten etc. zu bestellen
unter: www.frauenrechte.de.)

TERRE DES FEMMES (Hg.), 2006 (2. Aufl.): Zwangs-
heirat. Lebenslänglich für die Ehre. TERRE DES FEM-
MES-Verlag. Tübingen.

The Foreign and Commonwealth Office et al. (Hg.),
2005: Dealing with Cases of Forced Marriage. Gui-
dance for Education Professionals. London.

The Foreign and Commonwealth Office et al. (Hg.),
2002: Dealing with Cases of Forced Marriage. Guide-
lines for Police. London.

The Foreign and Commonwealth Office et al (Hg.),
2002: Guidance for Social Workers: Young People &
vulnerable adults facing forced marriage. London.

Toprak, Ahmet, 2005: Das schwache Geschlecht – die
türkischen Männer. Zwangsheirat, häusliche Gewalt,
Doppelmoral der Ehre. Lambertus Verlag. Freiburg
im Breisgau.

Filmauswahl

Gabbeh, Mohsen Makhmalbaf, Iran 1996, 75 Min.
(Spielfilm) 
Die farbenprächtigen Gabbehteppiche sind vom täg-
lichen Leben der nomadischen Familienclans inspi-
riert. In den Farben der Teppiche erzählt der poeti-
sche Film vor der beeindruckenden Landschaft des
südöstlichen Iran von Gabbeh, der eigenwilligen
Tochter des Stammesfürsten, die sich gegen ihren
Vater auflehnt und um ihre verbotene Liebe kämpft.

Iss Zucker und sprich süß, Sigrid Dethloff /Renate
Bernhard, Deutschland 2005, 54 Min. (Dokumenta-
tion)
Sie sind in Deutschland geboren oder hier aufge-
wachsen. Doch wen sie heiraten, bestimmen ihre
Eltern. Viele Immigrantenfamilien halten auch nach
jahrzehntelangem Leben in Deutschland an den Tra-
ditionen ihrer Heimat fest. 

Jalla! Jalla! Josef Farres, Schweden 2000, 88 Min.
(Spielfilm)
Komödie um die multikulturelle Freundschaft zwi-
schen einem libanesischen Migranten und einem jun-
gen Schweden. Während der eine mit einer entfern-
ten Verwandten verheiratet werden soll, bekommt
der andere Potenzprobleme. Freundschaft, Liebe
und die Konflikte der Kulturen werden leicht, tem-
poreich und mit viel Sinn für Situationskomik insze-
niert.

Lizenz zum Töten, Olenka Frankiel, GB 2000 (Doku-
mentation)
Samia Imran wurde umgebracht, als sie einen Rechts-
anwalt aufsuchte. Der Mörder war ein Familienange-
höriger. In Pakistan sind Gewalt und die Ermordung
von Frauen an der Tagesordnung...

Monsoon Wedding, Mira Nair, Indien 2001, 116 Min.
(Spielfilm)
Die aus der indischen Oberschicht stammende Arditi
soll mit einem jungen Mann verheiratet werden, den
sie so gut wie gar nicht kennt. Als schließlich die Ver-
wandten aus aller Herren Länder zum Fest eintref-
fen, ist Arditis Cousine Ria nicht erfreut. Denn Gast
ist auch jener Onkel, der Ria als kleines Mädchen
missbraucht hat und der sich nun an ihrer kleinen
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Cousine zu schaffen macht. Die Hochzeit droht in
einem Eklat zu enden...

Mossane, Safi Faye, Senegal/Frankreich/BRD/Eng-
land 1996, 105 Min. (Spielfilm)  
Gegen ihren Willen soll eine 14-jährige Senegalesin
einen reichen, in Frankreich lebenden Migranten
heiraten, der die finanziellen Probleme ihrer Eltern
löste. Sie aber will einen armen Landwirtschaftsstu-
denten zum Mann. Der Film zeigt in beeindrucken-
den Bildern, wie Tradition und Ehrgefühl der älteren
und die Lebensvorstellung der jüngeren Generation
aufeinanderprallen.

Seraps Ehre. Eine Türkin kämpft um ihre Liebe, Nura
Chrystal Baisch, Deutschland 1999, 29 Min. (Doku-
mentation)
Der Film zeichnet die Stationen der Lebensgeschichte
Seraps nach, den abenteuerlichen Versuch einer jun-
gen Frau, sich aus den Fesseln des Elternhauses zu
befreien und ihr Leben selbst in die Hand zu neh-
men. 

Sterben für die Männer-Ehre, Lena Petterson, Peter
Löfgren, Deutschland/Jordanien 1999 (Dokumenta-
tion)
Die Dokumentation berichtet über Ehrenmorde in
Jordanien und schildert anhand verschiedener
Schicksale eindrücklich diese grausame Praxis. Inter-
views mit Tätern, überlebenden Opfern und staat-
lichen Bediensteten werden gezeigt und Hintergrün-
de erläutert.

Türkische Hochzeitsreisende, Susanne Babila,
Deutschland 2004, 45 Min. (Dokumentation)
Auf ihrer Filmreise durch das „türkische Deutsch-
land“ geht die Autorin den Spuren von Zwangshei-
rat und Scheidung nach. Sie hat zwei Türkinnen
begleitet, die dem Schicksal einer Zwangsheirat
knapp entgangen sind und sich seitdem für die
Selbstbestimmung türkischer Frauen und Mädchen
engagieren.

40 qm Deutschland, Tefik Baser, Türkei 1986, 76 Min.
(Spielfilm)
Eine Frau kommt nach Deutschland: Sie kommt aus
der Türkei und wurde zwangsverheiratet. Der Film
verfolgt ihren klaustrophobischen Alltag des Einge-

sperrtseins in den vier Wänden ihrer Wohnung und
ihr erfolgreiches Ausbrechen.

Water, Deepa Metha, Kanada/Indien 2005, 118 Min.
(Spielfilm)
Indien 1938 – inmitten des Aufruhrs um Gandhis
revolutionäre Ideen. Als die kleine Chuyia nach alter
Tradition als Kinderwitwe in einen Ashram gebracht
wird, mischt sie mit ihrer aufgeweckten Art das ent-
sagungsvolle Leben der anderen Witwen auf. Die
schöne Kalyani wagt sogar an Wiederheirat zu den-
ken, eigentlich ein Tabu... „Water“ gewann fünf
internationale Filmpreise und zog sich den Hass von
Hindu-Fundamentalisten zu. 

Yasemin, Hark Bohm, Deutschland 1988, 86 Min.
(Spielfilm)
Die jugendliche Yasemin geht zur Schule, übt Judo,
scheint ein völlig integriertes türkisches Mädchen in
Deutschland zu sein. Das ändert sich schnell, als sie
sich mit einem Jungen befreundet, der ihrem Vater
kein passender Heiratskandidat zu sein scheint...

Zwischen den Welten, Yusuf Yesilöz, Schweiz 2006,
54 Min. (Dokumentation)
Yusuf Yesilöz porträtiert das Leben der türkisch-kur-
dischen Migrantin Güli Dogan in der Schweiz. Die
Geschichte erzählt einerseits von einer geglückten
Integration, andererseits von den Schwierigkeiten –
dem fremden Land, der Zwangsheirat, ihrer Sehn-
sucht nach dem Heimatdorf. Doch Güli hat einen ori-
ginellen und eigenwilligen Weg für den Umgang mit
ihren beiden Welten gefunden.
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Zum Abschluss des Hilfsleitfadens sind hier wichtige
Begriffe zusammengestellt, nach denen Leserinnen
und Leser anhand der Seitenzahlen gezielt suchen
können. Dabei geht es nicht um ein vollständiges
Register, das jedes Vorkommen eines Begriffs auflis-
tet. Vielmehr sind wichtige Belegstellen aufgeführt,
die es ermöglichen, sich anhand von „Schlüsselwör-
tern“ mit schnellem Zugriff erste Informationen zu
beschaffen.

Abschiebungshindernisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 81

Annäherungsverbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Anonymisierung . . . . . . . . . . . . . 24, 30, 32ff., 39, 124

„Arrangierte Heirat“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Asyl(antrag), Asylverfahren . . . . . . . . . . . . . . 62ff., 71

Aufenthaltserlaubnis familiär . . . . . . . . . . . 56, 58, 81

Aufenthaltserlaubnis humanitär. . . . . . . . 57, 64ff.,82

Aufenthaltsrecht . . . . . . . . . . 26, 45, 56ff., 80f., 122ff

Aufenthaltsstatus /Aufenthaltstitel . . 30, 31, 35, 56f.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62ff., 80f., 122ff

Auskunftssperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 32ff., 123

Aufenthaltsbestimmungsrecht. . . . . 22, 28, 33, 47, 51

Beratungshilfeschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 70

„Besondere Härte“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58f.

Bleiberechtsregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

„Blutrache“/„Blutfehde“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge . . . . . 62ff.

Clearingstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Daueraufenthaltserlaubnis-EG . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Doppelte Staatsbürgerschaft . . . . . . . . . . . . . . 38, 78f

Duldung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62ff.

Eheaufhebung, (Annulierung) . . . . . . . . 44, 48ff., 82

Einwohnermeldeamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 38

Familienbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37f.

Familiengericht . . . . . . . . . . . 22, 28, 35, 42, 47, 51, 71

Frauenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 30, 43, 79

Freizügigkeitsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Gefährdung, Gefahrensituation . . . . . . . 33, 36ff., 39

Gewaltschutzgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 42f., 71

Glaubhaftmachung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Haager Minderjährigenschutzabkommen . . . . . . . 50

Härtefallkommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66f.

Härtefallscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Heiratsverschleppung . . . . . . . . . 44, 48, 66, 73ff., 122

„Hocaehe“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 52

„Imamehe“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 52

„Importbräute“. . . . . . . . . . . . . 12, 14, 44, 56, 69, 124

Inobhutnahme . . . . . . . . . 19, 21f., 27, 29, 43, 50, 56f.

Integration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122ff.

Internationaler Sozialdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Internationales Privatrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48ff.

Jugendnotdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 26

Jungen (/Männer) . . . . . . 9, 10, 12, 17, 30f., 69f., 122

Kindeswohlgefährdung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Meldegesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Melderegister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33f.

Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 120, 124f.

Merkmal „Geschlecht“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 124

„Morgengabe“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Namensänderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ff., 123

Niederlassungserlaubnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 80f.
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Opferschutzbeauftragte/r . . . . . . . . . . . . . 22, 32, 38f.

Opferschutzmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 41ff.

Prävention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16ff., 

Prozesskostenhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70f.

Regelversagungsgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 59

Rollenbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 17, 69

Scheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 37, 44, 48ff., 82

Sicherheitsvorkehrungen . . . . . . . . . . . . . . 32ff., 41ff.

Sperrvermerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 31ff., 39, 123

Stalking(gesetz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Strafanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 32, 41ff., 123

Strafverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 39, 41ff.

Unterhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51ff.

Verfahrenspfleger/in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 47

Vergewaltigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Versicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Versorgungsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51ff.

Vertrauenslehrer/in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 20

Willenserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75f.

Zeugenbegleitprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Zeugenschutzprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Zerrüttung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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TERRE DES FEMMES e.V. ist eine gemeinnützige 
Menschenrechtsorganisation, die seit 1981 für ein
selbstbestimmtes und freies Leben von Mädchen 
und Frauen weltweit eintritt. Ziel ist ein partner-
schaftliches und gleichberechtigtes Geschlechterver-
hältnis. Der aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen
finanzierte Verein engagiert sich mittels Öffentlich-
keits- und Lobbyarbeit für verfolgte und von Diskri-
minierung betroffene Mädchen und Frauen unge-
achtet ihrer konfessionellen, politischen, ethnischen
oder nationalen Zugehörigkeit. Darüber hinaus för-
dert die Organisation einzelne Projekte von Frauen
und leistet Einzelfallhilfe in Notsituationen.

Schwerpunktthemen sind u. a. Zwangsheirat, Ehr-
verbrechen, Frauenhandel, Genitalverstümmelung,
Häusliche Gewalt und die Ausbeutung von Arbeite-
rinnen.

Hauptaktionstage sind der 25. November, der inter-
nationale Tag „NEIN zu Gewalt an Frauen“, der 
6. Februar, der Tag „Null Toleranz gegenüber weib-
licher Genitalverstümmelung“ und der 8. März, der
Internationale Frauentag.

TERRE DES FEMMES hat von 2002 bis 2003 die bundes-
weite Kampagne „Stoppt Zwangsheirat“ und von
2004 bis 2006 die bundesweite Kampagne: „NEIN zu
Verbrechen im Namen der Ehre“ durchgeführt und
leistet auch weiterhin kontinuierliche und erfolgrei-
che Arbeit gegen Zwangsheirat und Gewalt im Namen
der Ehre. Mit internationalen Tagungen, Vorträgen,
Ausstellungen, Publikationen und Theateraufführun-
gen klärt TERRE DES FEMMES über Gewalt im Namen
der Ehre auf und setzt auf politischer Ebene Forde-
rungen durch. TERRE DES FEMMES leistet außerdem
konkrete Einzelfallhilfe für Betroffene.

Wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstüt-
zung von Papatya, Berlin, und vielen ehrenamtlichen
Helferinnen bei der Erstellung dieses Hilfsleitfadens.
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